Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Strafrechts — Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2024/1203 liber den strafrechtlichen Schutz der Umwelt
sowie zur Anderung der Zustellungspauschalen und Gebiihren im Ge-
setz Uber Ordnungswidrigkeiten und in den Justizkostengesetzen

A. Problem und Ziel

Das Europaische Parlament und der Rat der Europaischen Union haben am 11. April 2024
die Richtlinie (EU) 2024/1203 (ber den strafrechtlichen Schutz der Umwelt und zur Erset-
zung der Richtlinien 2008/99/EG und 2009/123/EG beschlossen (ABI. L, 2024/1203,
30.4.2024, Richtlinie). Mit der Richtlinie sollen in den Mitgliedstaaten der Europaischen
Union Mindestvorschriften fur die Definition von Umweltstraftaten und fir die Verhangung
von Strafen zum Schutz der Umwelt festgelegt werden. So soll eine bessere Durchsetzung
des Umweltrechts der Europaischen Union gewahrleistet und Umweltkriminalitat wirksamer
verhindert und verfolgt werden. Dieser Entwurf dient der Umsetzung der Richtlinie.

Der Entwurf steht im Kontext der gefahrdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Reso-
lution der Generalversammlung der Vereinten Nationen (VN) vom 25. September 2015
», 1 ransformation unserer Welt: die VN-Agenda 2030 fur nachhaltige Entwicklung®. Der Ent-
wurf soll insbesondere zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 13 der VN-Agenda 2030
beitragen, umgehend Malinahmen zur Bekampfung des Klimawandels und seiner Auswir-
kungen zu ergreifen. Im Sinne des systemischen Zusammendenkens der Nachhaltigkeits-
ziele soll der Entwurf gleichzeitig zur rechtzeitigen Umsetzung der Zielvorgaben 16.3 und
16.6 beitragen, die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler Ebene zu férdern und leistungsfahige,
rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen.

Aus Grinden der Kostendeckung soll die zum 1. Juli 2025 von der Deutschen Post AG
vorgenommene Erhéhung des Entgelts fur Postzustellungsauftrage im Gesetz uber Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) und den Justizkostengesetzen nachvollzogen werden.

B. Losung

Das deutsche Umweltstrafrecht enthalt bereits viele Elemente, die den Vorgaben der Richt-
linie entsprechen, dennoch besteht Umsetzungsbedarf im Kernstrafrecht sowie in einigen
strafrechtlichen Nebengesetzen. So muss flir die meisten der vorhandenen Tatbestande
eine Versuchsstrafbarkeit eingefihrt werden, auch ist in vielen Fallen die Anhebung des
Strafmales erforderlich. Einige Elemente der Richtlinie sind zudem neu fiir das deutsche
Strafrecht, so zum Beispiel die Einbeziehung von ,Okosystemen* als zuséatzliches Umwelt-
medium. Zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht sind Anderungen und Ergénzun-
gen im Strafgesetzbuch (StGB), der Strafprozessordnung (StPO), im OWiG, im Bundesna-
turschutzgesetz, im Bundesjagdgesetz, im Chemikaliengesetz (ChemG), im Pflanzen-
schutzgesetz sowie in einer Reihe von Verordnungen sowie diverse Folgeanderungen er-
forderlich.

Die — teilweise neu zu schaffenden — besonders schweren Falle und Qualifikationstatbe-
stédnde aus dem StGB und dem ChemG sollen in den Anlasstatenkatalog fur Telekommu-
nikationsuberwachung (§ 100a StPO) aufgenommen werden.
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Die Pauschalen fur Zustellungen im OWiG und in den Justizkostengesetzen werden ge-
ringfugig erhoht.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Die Erhdhung der Zustellungspauschalen um jeweils zwei Euro flhrt bei den Landern und
Gemeinden zu Mehreinnahmen von ca. 17,15 Millionen Euro pro Jahr. Die Erhéhung der
Mindest- und Hochstbetrage nach § 107 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 OWiG (fur die in
Buligeldverfahren der Verwaltungsbehdrde zu erhebende Gebduhr) fihrt zu Mehreinnah-
men bei den Landern und Gemeinden von jahrlich ca. 33,55 Millionen Euro.

Beim Bund kommt es zu geschatzten jahrlichen Mehreinnahmen von ca. 184 000 Euro (Er-
héhung der Zustellungspauschalen) und von weiteren ca. 261 000 Euro (Erhéhung der Min-
dest- und Hochstbetrage nach § 107 Absatz 1 Satz 3 OWIG).

Den durch die Anpassung der Zustellungspauschalen bedingten Mehreinnahmen stehen
Mehrbelastungen der Justiz- und Verwaltungsbehoérden durch die Erhdhung der Entgelte
der Deutschen Post AG etwa in gleicher Hohe gegeniber. Die Mehreinnahmen der Lander,
Gemeinden und des Bundes in Folge der Gebihrenanhebung in § 107 Absatz 1 Satz 3 und
Absatz 2 OWiG sollen die in den vergangenen Jahren entsprechend gestiegenen Verfah-
renskosten abdecken.

Die Anderungen der Geblihrentatbestéande des § 107 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 OWiG
fuhren zu keinen Mehrausgaben flr die Verwaltungsbehoérden.

E. Erfiillungsaufwand

E.1 Erflullungsaufwand fir Biirgerinnen und Biirger

Fur die Burgerinnen und Blrger entsteht oder entfallt kein Erflllungsaufwand.

E.2 Erflullungsaufwand fir die Wirtschaft

Fir die Wirtschaft, insbesondere flr kleine und mittelstandische Unternehmen, entstehen
durch dieses Gesetz voraussichtlich keine Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das
Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Fur Unternehmen, Blrgerinnen und Blrger sowie die Verwaltung werden keine Informati-
onspflichten eingeflihrt, vereinfacht oder abgeschafft.
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E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Durch die vorgeschlagene Erhéhung der Gebuhren und Zustellungspauschalen in § 107
OWiG und den Justizkostengesetzen und die dadurch notwendige Anpassung der verwen-
deten Fachanwendungen bei den Gerichten und BuRgeldbehérden entsteht kein zusatzli-
cher einmaliger Erfillungsaufwand, da in der Regel solche Anpassungen durch bestehende
Wartungs- und Supportvertrage abgedeckt werden.

F. Weitere Kosten

Die Anderung des deutschen Strafrechts kann in geringem Ausmal zu einer starkeren Ar-
beitsbelastung der Strafverfolgungsbehérden und der Gerichte flihren.

Soweit sie Gerichte in Anspruch nehmen und ihnen Zustellungen in Rechnung gestellt wer-
den, entstehen Burgerinnen und Biirgern sowie der Wirtschaft Mehrausgaben in Héhe von
jahrlich ca. drei Millionen Euro.

Durch die Anhebung der Zustellungspauschale in § 107 Absatz 3 Nummer 2 OWiG, der
Mindest- und Hochstbetrage nach § 107 Absatz 1 Satz 3 OWiG und der Gebuhr nach § 107
Absatz 2 OWIiG entstehen Mehrausgaben in Héhe von jahrlich ca. 48,15 Millionen Euro.
Davon entfallen auf Burgerinnen und Burger ca. 36,11 Millionen Euro (ca. 75%) und auf die
Wirtschaft ca. 12,04 Millionen Euro (ca. 25%).

Sonstige Kosten flr soziale Sicherungssysteme werden nicht erwartet, ebenso wenig Aus-
wirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau.
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Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Strafrechts — Umsetzung
der Richtlinie (EU) 2024/1203 tiber den strafrechtlichen Schutz der Um-
welt sowie zur Anderung der Zustellungspauschalen und Gebiihren im

Gesetz iiber Ordnungswidrigkeiten und in den Justizkostengesetzen'

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Strafgesetzbuches

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998
(BGBI. | S. 3322), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Marz 2026 (BGBI. 2026
I Nr. 95) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltsibersicht wird wie folgt gedndert:
a) Die Angabe zu § 325a wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 325a Verursachen von Gerauschen, Erschitterungen, thermischer Energie und nichtionisierenden Strahlen®.

b) Nach der Angabe zu § 327 wird die folgende Angabe eingefligt:

,§ 327a Unerlaubte Ausfiihrung von Vorhaben®.

c) Die Angabe zu § 330 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 330 Besonders schwerer Fall einer Umweltstraftat; Qualifikation®.
2. § 309 Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:
»(6) Wer in der Absicht,

1. die Brauchbarkeit einer fremden Sache von bedeutendem Wert zu beeintrachti-
gen,

2. nachhaltig ein Gewasser, die Luft oder den Boden nachteilig zu verandern,

3. ihm nicht gehdérende Tiere oder Pflanzen von bedeutendem Wert zu schadigen
oder

4. ein Okosystem (§ 330d Absatz 1 Nummer 2) erheblich zu schadigen,

die Sache, das Gewasser, die Luft, den Boden, die Tiere, die Pflanzen oder das Oko-
system einer ionisierenden Strahlung aussetzt, die geeignet ist, solche

D) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1203 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 11. April 2024 Uber den strafrechtlichen Schutz der Umwelt und zur Ersetzung der
Richtlinien 2008/99/EG und 2009/123/EG (ABI. L, 2024/1203, 30.4.2024; 2025/90336, 15.4.2025).
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Beeintrachtigungen, Veranderungen oder Schaden hervorzurufen, wird mit Freiheits-
strafe bis zu finf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.”

§ 311 wird durch den folgenden § 311 ersetzt:

,S 311
Freisetzen ionisierender Strahlen

(1) Wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten (§ 330d Absatz 1 Num-
mer 6, 7 und Absatz 2)

1. ionisierende Strahlen freisetzt oder
2. Kernspaltungsvorgange bewirkt,

die geeignet sind, Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von
bedeutendem Wert zu schadigen oder erhebliche Schaden an Tieren, Pflanzen, einem
Gewasser, der Luft, dem Boden oder einem Okosystem (§ 330d Absatz 1 Nummer 2)
herbeizufiihren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Wer durch eine Tat nach Absatz 1

1. ein Okosystem (§ 330d Absatz 1 Nummer 2) von betrachtlicher GréRe oder be-
trachtlichem 6kologischen Wert oder einen Lebensraum innerhalb eines geschutz-
ten Gebiets (§ 330d Absatz 1 Nummer 3) zerstort oder derart weitreichend und er-
heblich schadigt, dass die Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen
Zeitraum beseitigt werden kann, oder

2. ein Gewasser, den Boden oder die Luft derart weitreichend und erheblich schadigt,
dass die Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt
werden kann,

wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.

(4) In minder schweren Fallen des Absatzes 3 ist auf Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu funf Jahren zu erkennen.

(5) Wer fahrlassig
1. beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstatte, eine Handlung im
Sinne des Absatzes 1 in einer Weise begeht, die geeignet ist, eine Schadigung

aulerhalb des zur Anlage gehdrenden Bereichs herbeizufuhren, oder

2. inden ubrigen Fallen des Absatzes 1 unter grober Verletzung verwaltungsrechtli-
cher Pflichten handelt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.”

In § 312 Absatz 1 wird die Angabe ,kerntechnische Anlage (§ 330d Nr. 2)“ durch die
Angabe ,kerntechnische Anlage (§ 330d Absatz 1 Nummer 4)“ ersetzt.

§ 314a Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe ¢ wird durch den folgenden Buchstaben c er-
setzt:



,C) § 311 Absatz 5,
§ 324 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Wer unbefugt ein Gewasser verunreinigt oder sonst dessen Eigenschaften er-
heblich nachteilig verandert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer unbefugt Wasser aus einem Gewasser ent-
nimmt und dadurch dessen Eigenschaften erheblich nachteilig verandert.”

§ 324a Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Stoffe, Gerausche, Er-
schatterungen, thermische Energie oder nichtionisierende Strahlen in den Boden ein-
bringt, eindringen lasst oder freisetzt und diesen dadurch

1. in einer Weise, die geeignet ist, die Gesundheit eines anderen oder Sachen von
bedeutendem Wert zu schadigen oder erhebliche Schaden an Tieren, Pflanzen,
einem Gewasser, der Luft oder einem Okosystem herbeizuflihren, oder

2. in bedeutendem Umfang

verunreinigt oder sonst nachteilig verandert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.”

Die §§ 325 und 325a werden durch die folgenden §§ 325 und 325a ersetzt:

,§ 325
Luftverunreinigung

(1) Wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten durch Freisetzen oder
Einbringen von Stoffen, thermischer Energie oder nichtionisierenden Strahlen Veran-
derungen der Luft in bedeutendem Umfang verursacht, die geeignet sind,

1. die Gesundheit eines anderen oder Sachen von bedeutendem Wert zu schadigen,

2. nachhaltig ein Gewasser, die Luft oder den Boden zu verunreinigen oder sonst
nachteilig zu verandern oder

3. erhebliche Schaden an Tieren, Pflanzen oder einem Okosystem herbeizufiihren,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu flnf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1, auch in
Verbindung mit den Absatzen 3 und 4, gilt fir Veranderungen der Luft durch das Frei-
setzen oder Einbringen von Stoffen beim Betrieb eines Kraft-, Schienen-, Luft- oder
Wasserfahrzeuges nur, wenn beim Betrieb dieses Fahrzeugs eine erhebliche Menge
von Stoffen freigesetzt oder eingebracht wird, die eine Luftveranderung im Sinne von
Satz 1 verursacht.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten
eine Luftveranderung in bedeutendem Umfang, die geeignet ist, eine schwere Gesund-
heitsschadigung eines anderen oder eine Schadigung nach Absatz 1 Nummer 2 oder 3
herbeizuflhren, dadurch verursacht, dass er Erzeugnisse auf den Markt bringt und
diese in grélReren Umfang genutzt werden.

(3) Der Versuch ist strafbar.



-7-

(4) Handelt der Tater leichtfertig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder Geldstrafe.

§ 325a

Verursachen von Gerauschen, Erschitterungen, thermischer Energie und nichtioni-
sierenden Strahlen

(1) Wer beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstatte oder Ma-
schine, unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Gerdusche verursacht, die
geeignet sind, aulRerhalb des zur Anlage gehdrenden Bereichs die Gesundheit eines
anderen zu schadigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.

(2) Wer eine Anlage, insbesondere eine Betriebsstatte oder Maschine, unter Ver-
letzung verwaltungsrechtlicher Pflichten, die dem Schutz vor Gerauschen, Erschutte-
rungen, thermischer Energie oder nichtionisierenden Strahlen dienen, in einer Weise
betreibt, die geeignet ist,

1. die Gesundheit eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert zu
schadigen oder

2. erhebliche Schaden an Tieren, Pflanzen oder einem Okosystem herbeizufiihren,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist
strafbar.

(3) Handelt der Tater leichtfertig, so ist die Strafe

1. in den Fallen des Absatzes 1 Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe
und

2. in den Fallen des Absatzes 2 Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

(4) Die Absatze 1 bis 3 gelten nicht flr das Verursachen von Gerauschen beim
Betrieb eines Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, es sei denn, der Betrieb
verletzt verwaltungsrechtliche Pflichten, die dem Schutz vor Gerauschen dienen, und
die durch das Fahrzeug verursachten Gerausche sind geeignet, eine schwere Gesund-
heitsschadigung eines anderen oder eine Schadigung nach Absatz 2 Nummer 2 her-
beizufihren.”

§ 326 wird durch den folgenden § 326 ersetzt:

,§ 326
Unerlaubter Umgang mit Abfallen

(1) Wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten eine erhebliche Menge
von Abfallen, die eine oder mehrere der im Anhang Il der Richtlinie 2008/98/EG auf-
gefuhrten Eigenschaften aufweisen, aul3erhalb einer daflr zugelassenen Anlage oder
unter wesentlicher Abweichung von einem vorgeschriebenen oder zugelassenen Ver-
fahren sammelt, beférdert, behandelt, verwertet, lagert, ablagert, ablasst, beseitigt,
handelt, makelt oder sonst bewirtschaftet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.
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(2) Ebenso wird bestraft, wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten
Abfalle, die nach Art, Beschaffenheit oder Menge geeignet sind,

1. eine schwere Gesundheitsschadigung oder den Tod eines anderen herbeizufih-
ren,

2. nachhaltig ein Gewasser, die Luft oder den Boden zu verunreinigen oder sonst
nachteilig zu verandern oder

3. erhebliche Schaden an Tieren, Pflanzen oder einem Okosystem herbeizufiihren,

aullerhalb einer daftir zugelassenen Anlage oder unter wesentlicher Abweichung von
einem vorgeschriebenen oder zugelassenen Verfahren sammelt, beférdert, behandelt,
verwertet, lagert, ablagert, ablasst, beseitigt, handelt, makelt oder sonst bewirtschaftet.

(3) Ebenso wird bestraft, wer eine erhebliche Menge von radioaktiven Abfallen
unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten nicht abliefert.

(4) Ebenso wird bestraft, wer eine illegale Verbringung im Sinne des Artikels 3
Nummer 26 der Verordnung (EU) 2024/1157 in der Fassung vom 18. Oktober 2024
einer erheblichen Menge von Abféllen durchflhrt.

(5) Der Versuch ist strafbar.

(6) Handelt der Tater in den Fallen der Absatze 1 bis 3 fahrlassig, so ist die Strafe
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

(7) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer in den
Fallen des Absatzes 4 eine illegale Verbringung im Sinne des Artikels 3 Nummer 26
Buchstabe a, b, ¢ oder Buchstabe f der Verordnung (EU) 2024/1157 in der Fassung
vom 18. Oktober 2024 fahrlassig durchfihrt. Ebenso wird bestraft, wer in den Fallen
des Absatzes 4 eine illegale Verbringung im Sinne des Artikels 3 Nummer 26 Buch-
stabe d, e oder Buchstabe g der Verordnung (EU) 2024/1157 in der Fassung vom
18. Oktober 2024 leichtfertig durchfuhrt.”

§ 327 Absatz 2 und 3 wird durch die folgenden Absatze 2 bis 5 ersetzt:
»(2) Ebenso wird bestraft, wer

1. eine genehmigungsbedirftige Anlage oder eine sonstige Anlage im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, deren Betrieb zum Schutz vor Gefahren un-
tersagt worden ist,

2. eine Abfallentsorgungsanlage im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes oder

3. eine Abwasserbehandlungsanlage nach § 60 Absatz 3 des Wasserhaushaltsge-
setzes

ohne die nach dem jeweiligen Gesetz erforderliche Genehmigung oder Planfeststellung
oder entgegen einer auf dem jeweiligen Gesetz beruhenden vollziehbaren Untersa-
gung betreibt. Ebenso wird bestraft, wer ohne die erforderliche Genehmigung oder
Planfeststellung oder entgegen einer vollziehbaren Untersagung eine Anlage, in der
gefahrliche Stoffe oder Gemische gelagert oder verwendet oder gefahrliche Tatigkeiten
ausgetlbt werden, in einem anderen Mitgliedstaat der Européaischen Union in einer
Weise betreibt, die geeignet ist, aulRerhalb der Anlage Leib oder Leben eines anderen
Menschen zu schadigen oder erhebliche Schaden an Tieren, Pflanzen, einem Gewas-
ser, der Luft, dem Boden oder einem Okosystem herbeizufiihren.
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(3) Ebenso wird bestraft, wer ohne die erforderliche Genehmigung oder einen
Verwaltungsakt, der den vorzeitigen Beginn des Vorhabens erlaubt, oder entgegen ei-
ner vollziehbaren Untersagung eine Anlage fir Offshore-Erdél- und -Erdgasaktivitaten
im Sinne des Artikels 2 Nummer 3 der Richtlinie 2013/30/EU in der Fassung vom
11. Dezember 2018 in einer Weise errichtet, betreibt oder abbaut, die geeignet ist, die
Gesundheit eines anderen zu schadigen oder erhebliche Schaden an Tieren, Pflanzen,
einem Gewasser, der Luft, dem Boden oder einem Okosystem herbeizufiihren.

(4) Der Versuch ist strafbar.

(5) Handelt der Tater fahrlassig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre
oder Geldstrafe.”

Nach § 327 wird der folgende § 327a eingeflgt:

,§ 327a
Unerlaubte Ausflihrung von Vorhaben
Wer ein genehmigungsbeddirftiges Vorhaben, fir das nach
1. dem Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprufung,

2. der Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung bergbaulicher Vorhaben
oder

3. den landesrechtlichen Vorschriften

eine Pflicht zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung oder zu einer Vor-
prufung zur Feststellung der Pflicht zu einer Umweltvertraglichkeitsprifung besteht,
ohne die erforderliche Genehmigung oder Planfeststellung oder einen Verwaltungsakt,
der den vorzeitigen Beginn des Vorhabens erlaubt, oder entgegen einer vollziehbaren
Untersagung in einer Weise ausfuhrt, die geeignet ist, erhebliche Schaden an Tieren,
Pflanzen, einem Gewasser, der Luft, dem Boden oder einem Okosystem herbeizufiih-
ren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.”

§ 328 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

,2. wer ohne die erforderliche Genehmigung oder entgegen einer vollziehbaren
Untersagung sonstige radioaktive Stoffe, die nach Art, Beschaffenheit oder
Menge geeignet sind, durch ionisierende Strahlen den Tod oder eine schwere
Gesundheitsschadigung eines anderen oder erhebliche Schaden an Tieren,
Pflanzen, einem Gewasser, der Luft, dem Boden oder einem Okosystem her-
beizufihren,”.

b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten

1. beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstatte oder techni-
schen Einrichtung, radioaktive Stoffe oder gefahrliche Stoffe und Gemische
nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der Fassung vom 2. April
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2025 in einer Weise herstellt, lagert, bearbeitet, verarbeitet oder sonst verwen-
det oder

2. gefahrliche Guter in einer Weise befordert, versendet, verpackt oder auspackt,
verladt oder entladt, entgegennimmt oder anderen Uberlasst,

welche geeignet ist, die Gesundheit eines anderen oder Sachen von bedeutendem
Wert zu schadigen oder Tiere, Pflanzen, ein Gewasser, die Luft, den Boden oder
ein Okosystem erheblich zu gefahrden.”

13. § 329 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

14.

1.

»(4) Wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten

in einem Natura 2000-Gebiet einen fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
dieses Gebiets mafdgeblichen

a) Lebensraum einer Art, die in Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 2009/147/EG in
der Fassung vom 5. Juni 2019 oder Anhang | der Richtlinie 2009/147/EG oder
in Anhang Il der Richtlinie 92/43/EWG aufgefihrt ist, erheblich schadigt,

b) naturlichen Lebensraumtyp, der in Anhang | der Richtlinie 92/43/EWG aufge-
fuhrt ist, erheblich schadigt oder

in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung eine fir die Erhaltungsziele
oder den Schutzzweck dieses Gebiets maflgebliche Tierart, die in Anhang Il Buch-
stabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgefuhrt ist, erheblich stort,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.”

§ 330 wird durch den folgenden § 330 ersetzt:

,S 330
Besonders schwerer Fall einer Umweltstraftat; Qualifikation

(1) In besonders schweren Fallen wird eine vorsatzliche Tat nach den §§ 324

bis 329 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Ein beson-
ders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Tater

1.

ein Gewasser, den Boden oder ein Schutzgebiet im Sinne des § 329 Absatz 3 der-
art beeintrachtigt, dass die Beeintrachtigung nicht, nur mit auferordentlich hohem
Aufwand oder erst nach langerer Zeit beseitigt werden kann,

die 6ffentliche Wasserversorgung gefahrdet,

einen Bestand von Tieren oder Pflanzen einer streng geschutzten Art nachhaltig
schadigt,

aus Gewinnsucht handelt oder

eine Straftat nach § 326 oder § 328 als Mitglied einer Bande, die sich zur fortge-
setzten Begehung solcher Straftaten verbunden hat, gewerbsmaRig begeht.

(2) Wer durch eine vorsatzliche Tat nach den §§ 324 bis 329
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1. ein Okosystem von betrachtlicher GroRe oder betrachtlichem 6kologischen Wert
oder einen Lebensraum innerhalb eines geschiitzten Gebiets zerstort oder derart
weitreichend und erheblich schadigt, dass die Schadigung nicht oder erst nach
einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt werden kann,

2. ein Gewasser, den Boden oder die Luft derart weitreichend und erheblich schadigt,
dass die Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt
werden kann, oder

3. einen anderen Menschen in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesund-
heitsschadigung oder eine grol3e Zahl von Menschen in die Gefahr einer Gesund-
heitsschadigung bringt,

wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.

(3) Wer durch eine vorsatzliche Tat nach den §§ 324 bis 329 den Tod eines an-
deren Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.

(4) In minder schweren Fallen des Absatzes 2 ist auf Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu funf Jahren und in minder schweren Fallen des Absatzes 3 auf Frei-
heitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.®
§ 330b Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

,(1) Das Gericht kann in den Fallen des § 326 Absatz 1 bis 4, des § 328 Absatz 1
bis 3 und des § 330a Absatz 1, 3 und 4 die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49
Absatz 2) oder von Strafe nach diesen Vorschriften absehen, wenn der Tater freiwillig
die Gefahr abwendet oder den von ihm verursachten Zustand beseitigt, bevor ein er-
heblicher Schaden entsteht. Unter denselben Voraussetzungen wird der Tater nicht
nach § 326 Absatz 5, § 328 Absatz 5 und § 330a Absatz 5 bestraft.”

§ 330c wird durch den folgenden § 330c ersetzt:

»8 330cC
Einziehung
Ist eine Straftat nach den §§ 326, 327 Absatz 1 oder 2, §§ 327a, 328, 329 Ab-
satz 1, 2 oder Absatz 3, dieser auch in Verbindung mit Absatz 5, oder Absatz 4, dieser

auch in Verbindung mit Absatz 6, begangen worden, so kénnen

1. Gegenstande, die durch die Tat hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder Vor-
bereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind, und

2. Gegenstande, auf die sich die Tat bezieht,
eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden.”
§ 330d wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Nach Nummer 1 werden die folgenden Nummern 2 und 3 eingeflgt:

,2. ein Okosystem:
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ein komplexes, dynamisches Wirkungsgefiuige von Pflanzen-, Tier-, Pilz-
und Mikroorganismengemeinschaften und ihrer abiotischen Umwelt, die
eine funktionelle Einheit wenigstens mittlerer Grof3e bilden, und das Le-
bensraumtypen, Lebensraume von Arten und Artenpopulationen um-
fasst;

3. ein Lebensraum innerhalb eines geschitzten Gebiets:
a) jeder Lebensraum einer Art, fir den

aa) ein Gebiet zu einem Schutzgebiet gemal Artikel 4 Absatz 1
oder 2 der Richtlinie 2009/147/EG in der Fassung vom 5. Juni
2019 erklart wurde,

bb) ein Gebiet gemaf Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 92/43/EWG
in der Fassung vom 17. Juni 2025 als Gebiet von gemeinschaft-
licher Bedeutung gefiihrt wird oder

cc) ein Gebiet zu einem besonderen Schutzgebiet gemal Artikel 4
Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG in der Fassung vom 17. Juni
2025 erklart wurde, und

b) jeder naturliche Lebensraumtyp, fir den

aa) ein Gebiet gemal’ Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 92/43/EWG
in der Fassung vom 17. Juni 2025 als Gebiet von gemeinschaft-
licher Bedeutung gefiihrt wird oder

bb) ein Gebiet zu einem besonderen Schutzgebiet gemaly Artikel 4
Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG in der Fassung vom 17. Juni
2025 erklart wurde;".

bb) Die bisherigen Nummern 2 bis 5 werden zu den Nummern 4 bis 7.
Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) FUr die Anwendung der §§ 311, 324a, 325, 325a, 326, 327, 327a, 328
und 329 stehen in Fallen, in denen die Tat in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropaischen Union begangen worden ist,

1. einer verwaltungsrechtlichen Pflicht,

2. einem vorgeschriebenen oder zugelassenen Verfahren,

3. einer Untersagung,

4. einem Verbot,

5. einer zugelassenen Anlage,

6. einer Genehmigung und

7. einer Planfeststellung

entsprechende Pflichten, Verfahren, Untersagungen, Verbote, zugelassene Anla-

gen, Genehmigungen und Planfeststellungen auf Grund einer Rechtsvorschrift des
anderen Mitgliedstaats der Europaischen Union oder auf Grund eines Hoheitsakts
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des anderen Mitgliedstaats der Europaischen Union gleich. Dies gilt nur, sofern
damit ein Rechtsakt der Europaischen Union oder ein Rechtsakt der Europaischen
Atomgemeinschaft umgesetzt oder angewendet wird, der dem Schutz vor Gefah-

ren oder schadlichen Einwirkungen auf die Umwelt, insbeson__dere auf Menschen,
Tiere, Pflanzen, ein Gewasser, die Luft, den Boden oder ein Okosystem, dient.”

Artikel 2

Anderung der Strafprozessordnung

Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987
(BGBI. | S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 20. Marz
2026 (BGBI. 2026 | Nr. 95) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. § 100a Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
a) Nummer 1 wird wie folgt geandert:
aa) Nach Buchstabe u wird der folgende Buchstabe v eingeflgt:
,V) besonders schwere Falle einer Umweltstraftat unter den in § 330 Ab-
satz 1 Satz 2 genannten Voraussetzungen und Umweltstraftaten nach
§ 330 Absatz 2,
bb) Der bisherige Buchstabe v wird zu Buchstabe w.
b) In Nummer 12 wird die Angabe ,,§ 9.“ durch die Angabe ,§ 9,“ ersetzt.
c) Nach Nummer 12 wird die folgende Nummer 13 eingeflgt:
»13. aus dem Chemikaliengesetz:
Straftaten nach § 27f Absatz 1."
2. §443 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

,2. einer in § 330 Absatz 1 Satz 1 des Strafgesetzbuches in Bezug genommenen
Vorschrift unter der Voraussetzung, dass der Beschuldigte verdachtig ist, vorsatz-
lich Leib oder Leben eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert
gefahrdet zu haben, oder unter einer der in § 330 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3

des Strafgesetzbuches genannten Voraussetzungen oder nach § 330 Ab-
satz 2, 3, § 330a Absatz 1, 2 des Strafgesetzbuches,".

Artikel 3

Anderung des Gesetzes liber Ordnungswidrigkeiten

Das Gesetz Uber Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.
Februar 1987 (BGBI. | S. 602), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 349) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:
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1. § 30 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Das Hochstmald der Geldbule betragt
1. im Falle einer vorsatzlichen Straftat vierzig Millionen Euro und
2. im Falle einer fahrlassigen Straftat zwanzig Millionen Euro.”
Absatz 2a wird durch den folgenden Absatz 2a ersetzt:
»(2a) Grundlage flur die Bemessung der Geldbufe sind
1. die Bedeutung der Straftat oder Ordnungswidrigkeit,
2. der Vorwurf, der die juristische Person oder Personenvereinigung trifft, und

3. die wirtschaftlichen Verhaltnisse der juristischen Person oder Personenverei-
nigung.

Bei der Bemessung der GeldbulRe nach den grundlegenden Vorgaben des Satzes
1 sind die Umstande, die flr und gegen die juristische Person oder Personenver-
einigung sprechen, gegeneinander abzuwagen. Dabei kommen insbesondere in
Betracht:

1. das Gewicht, das Ausmal3, die Dauer, die Art der Ausfiihrung sowie die ver-
schuldeten Auswirkungen der Straftat oder Ordnungswidrigkeit,

2. die Beweggrunde und Ziele des Taters der Straftat oder Ordnungswidrigkeit,

3. vorausgegangene Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, fur die die juristische
Person oder Personenvereinigung nach Absatz 1 verantwortlich ist,

4. das Bemuhen der juristischen Person oder Personenvereinigung, die Straftat
oder Ordnungswidrigkeit aufzudecken und den Schaden wiedergutzumachen,

5. vor oder nach der Straftat oder Ordnungswidrigkeit getroffene Vorkehrungen
der juristischen Person oder Personenvereinigung zur Vermeidung und Auf-
deckung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, flr die sie nach Absatz 1
verantwortlich ware,

6. die Folgen der Straftat oder Ordnungswidrigkeit, die die juristische Person
oder Personenvereinigung getroffen haben, sowie

7. die GrofRe und die Ertragslage der juristischen Person oder Personenvereini-
gung.”

Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 3a eingefugt:

.(3a)Im Falle einer Gesamtrechtsnachfolge oder einer partiellen Gesamt-
rechtsnachfolge durch Aufspaltung (§ 123 Absatz 1 des Umwandlungsgesetzes)
kann die Geldbule gegen den oder die Rechtsnachfolger festgesetzt werden. Die
Geldbulde darf in diesen Fallen den Wert des Ubernommenen Vermdgens sowie
die Hohe der gegenliber dem Rechtsvorganger angemessenen Geldbuf3e nicht
Ubersteigen. Im BufRgeldverfahren tritt der Rechtsnachfolger oder treten die



-15-

Rechtsnachfolger in die Verfahrensstellung ein, in der sich der Rechtsvorganger
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Rechtsnachfolge befunden hat.”

2. § 107 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Als Gebuhr werden bei der Festsetzung einer Geldbulie 5 Prozent des Betrages
der festgesetzten GeldbulRe erhoben, jedoch mindestens 30 Euro und hdchstens
9 000 Euro.”
b) In Absatz 2 wird die Angabe ,20 Euro® durch die Angabe ,24 Euro” ersetzt.

c) In Absatz 3 Nummer 2 wird die Angabe ,.3,50 Euro“ durch die Angabe ,5,50 Euro®
ersetzt.

Artikel 4

Anderung des Bundesberggesetzes

Das Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBI. | S. 1310), das zuletzt durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 29. Marz 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 84) geandert worden ist, wird
wie folgt geandert:

§ 146 wird wie folgt geandert:
1. Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
,(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

eine in § 145 Absatz 1 Nummer 6, 8, 9, 16 oder 17, jeweils auch in Verbindung mit
§ 145 Absatz 2, oder in § 145 Absatz 3 Nummer 2 bezeichnete vorsatzliche Handlung
begeht und dadurch das Leben oder die Gesundheit eines anderen Menschen oder
fremde Sachen von bedeutendem Wert gefahrdet, wenn die Tat nichtin § 327 Absatz 3
des Strafgesetzbuches mit Strafe bedroht ist.”

2. Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer in
den Fallen des Absatzes 1 die Gefahr fahrlassig verursacht.”

Artikel 5

Anderung des Bundesnaturschutzgesetzes

Das Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Marz 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 87) geandert worden ist, wird
wie folgt geandert:

1. Die Inhaltstubersicht wird wie folgt geandert:
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a) Die Angabe zur Uberschrift des Kapitels 10 wird durch die folgende Angabe er-
setzt:

LKapitel 10

Straf- und BuRRgeldvorschriften®.

b) Die Angabe zu den §§ 69 bis 71a wird durch die folgende Angabe ersetzt:
,§ 69 Strafvorschriften
§ 69a Strafvorschriften zur Verordnung (EWG) Nr. 3254/91
§ 69b Strafvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 338/97
§ 69c Strafvorschriften zur Verordnung (EU) Nr. 1143/2014
§ 70 Buligeldvorschriften

§ 71 Verwaltungsbehorde*.

2. In § 51 Absatz 2a Satz 1 wird die Angabe ,§ 70 durch die Angabe ,§ 71“ ersetzt.

3. Die Uberschrift des Kapitels 10 wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

.Kapitel 10

Straf- und Buligeldvorschriften®.

4. Nach der Uberschrift des Kapitels 10 werden die folgenden §§ 69 bis 69c eingefiigt:

.§ 69
Strafvorschriften
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 1
a) einem wildlebenden Tier einer streng geschiitzten Art nachstellt, es fangt oder

verletzt oder seine Entwicklungsform aus der Natur entnimmt oder beschadigt
oder

b) ein wildlebendes Tier einer streng geschutzten Art totet oder seine Entwick-
lungsform zerstort,

2. entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 2 erster Halbsatz ein wildlebendes Tier einer
streng geschutzten Art erheblich stort,

3. entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 3 eine Fortpflanzungs- oder Ruhestatte eines
wildlebenden Tiers einer streng geschitzten Art aus der Natur entnimmt, bescha-
digt oder zerstort,

4. entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 4
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a) eine wildlebende Pflanze einer streng geschutzten Art oder ihre Entwicklungs-
form aus der Natur entnimmt oder sie oder ihren Standort beschadigt oder

b) eine wildlebende Pflanze einer streng geschutzten Art oder ihre Entwicklungs-
form zerstort,

entgegen § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ein Tier oder eine Pflanze einer streng
geschitzten Art im Sinne des § 7 Absatz 2 Nummer 14 Buchstabe b oder ¢

a) verkauft, zum Verkauf vorratig halt, anbietet oder beférdert, tauscht oder ent-
geltlich zum Gebrauch oder zur Nutzung Uberlasst oder

b) kauft, zum Kauf anbietet, zu kommerziellen Zwecken erwirbt, zur Schau stellt
oder auf andere Weise verwendet.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 1

a) ein wildlebendes Tier einer europaischen Vogelart fangt oder seine Entwick-
lungsform aus der Natur entnimmt oder

b) ein wildlebendes Tier einer europaischen Vogelart tétet oder seine Entwick-
lungsform zerstort,

entgegen § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ein Tier oder eine Pflanze einer streng
geschitzten Art im Sinne des § 7 Absatz 2 Nummer 14 Buchstabe b oder ¢ oder
ein Tier einer europdischen Vogelart in Besitz oder Gewahrsam nimmt, in Besitz
oder Gewahrsam hat oder be- oder verarbeitet oder

entgegen § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ein Tier einer europaischen Vogelart

a) verkauft, zum Verkauf vorratig halt, anbietet oder beférdert, tauscht oder ent-
geltlich zum Gebrauch oder zur Nutzung Uberlasst oder

b) kauft, zum Kauf anbietet, zu kommerziellen Zwecken erwirbt, zur Schau stellt
oder auf andere Weise verwendet.

(3) Ebenso wird bestraft, wer gewerbs- oder gewohnheitsmaRig
entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 1 einem wildlebenden Tier
a) einer europaischen Vogelart,

b) einer besonders geschitzten Art nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe ¢
oder

c) einer Art, die in Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgefuhrt ist,
nachstellt, es verletzt oder seine Entwicklungsform beschadigt,
entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 1 ein wildlebendes Tier

a) einer besonders geschitzten Art nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe ¢
oder

b) einer Art, die in Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgefihrt ist,



1.

2.

-18 -
totet, es fangt oder seine Entwicklungsform aus der Natur entnimmt oder zerstort,

entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 2 erster Halbsatz ein wildlebendes Tier einer eu-
ropaischen Vogelart erheblich stort,

entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 3 eine Fortpflanzungs- oder Ruhestatte eines
wildlebenden Tiers

a) einer europaischen Vogelart,

b) einer besonders geschuitzten Art nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe ¢
oder

c) einer Art, die in Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgefuhrt ist,
aus der Natur entnimmt, beschadigt oder zerstort,
entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 4 eine wildlebende Pflanze

a) einer besonders geschitzten Art nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe ¢
oder

b) einer Art, die in Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgefuhrt ist,

oder ihre Entwicklungsform aus der Natur entnimmt oder sie oder ihren Standort
beschadigt oder zerstdrt oder

entgegen § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit § 44 Absatz 3,
ein Tier oder eine Pflanze einer besonders geschitzten Art im Sinne des § 7 Ab-
satz 2 Nummer 13 Buchstabe ¢ oder eine Ware

a) verkauft, zum Verkauf vorratig halt, anbietet oder beférdert, tauscht oder ent-
geltlich zum Gebrauch oder zur Nutzung Uberlasst oder

b) kauft, zum Kauf anbietet, zu kommerziellen Zwecken erwirbt, zur Schau stellt
oder auf andere Weise verwendet.

(4) Inden Fallen
des Absatzes 1 Nummer 5 und

des Absatzes 2 Nummer 3

ist der Versuch strafbar.

(5) Handelt der Tater gewerbs- oder gewohnheitsmaRig, so ist die Strafe
in den Fallen des Absatzes 1 Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fiinf Jahren,
in den Fallen des Absatzes 2 Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder Geldstrafe.

(6) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren

Fallen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fiunf Jahren wird bestraft, wer in
den Fallen des Absatzes 1 oder 2

1.

ein Okosystem nach § 330d Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuches von be-
trachtlicher Grole oder betrachtlichem ékologischen Wert oder einen Lebensraum
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innerhalb eines geschitzten Gebiets nach § 330d Absatz 1 Nummer 3 des Straf-
gesetzbuches zerstort oder derart weitreichend oder erheblich schadigt, dass die
Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt werden
kann, oder

2. ein Gewasser, den Boden oder die Luft derart weitreichend und erheblich schadigt,
dass die Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt
werden kann.

(7) Erkennt der Tater in den Fallen des Absatzes 1 fahrlassig nicht, dass sich die
Handlung auf ein Tier oder eine Pflanze einer streng geschitzten Art bezieht, so ist die
Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

(8) Erkenntder Tater in den Fallen des Absatzes 2 leichtfertig nicht, dass sich die
Handlung auf ein Tier oder eine Pflanze einer dort genannten Art bezieht, so ist die
Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

(9) Handelt der Tater leichtfertig, so ist die Strafe

1. inden Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe b oder Nummer 4 Buchstabe b
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe,

2. inden Fallen des Absatzes 2 Nummer 1 Buchstabe b Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder Geldstrafe.

(10) Die Tat ist nicht nach Absatz 2, 4 Nummer 2, Absatz 8 oder 9 strafbar, wenn
die Handlung eine unerhebliche Menge der Tiere oder Pflanzen betrifft. Bei der Beur-
teilung, ob die Menge der Tiere oder Pflanzen unerheblich ist, sind insbesondere die
Anzahl der betroffenen Tiere oder Pflanzen und die Auswirkungen auf den Erhaltungs-
zustand der Art zu berucksichtigen.

§ 69a
Strafvorschriften zur Verordnung (EWG) Nr. 3254/91

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
gegen die Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 in der Fassung vom 4. November 1991 ver-
stoRt, indem er

1. entgegen Artikel 2 ein Tellereisen zum Festhalten oder Fangen eines Tiers einer
streng geschutzten Art verwendet oder

2. entgegen Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 einen Pelz einer streng geschitzten Tierart
oder eine Ware, die einen solchen Pelz enthalt, in die Europaische Union verbringt.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
gegen die Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 in der Fassung vom 4. November 1991 ver-
stofdt, indem er gewerbs- oder gewohnheitsmafig

1. entgegen Artikel 2 ein Tellereisen zum Festhalten oder Fangen eines anderen als
in Absatz 1 Nummer 1 genannten Tiers verwendet oder

2. entgegen Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 einen Pelz einer anderen als in Absatz 1 Num-
mer 2 genannten Tierart oder eine Ware, die einen solchen Pelz enthalt, in die
Europaische Union verbringt.
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(3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu flnf Jahren wird bestraft, wer in
den Féllen des Absatzes 1 gewerbs- oder gewohnheitsmaRig handelt.

(4) Erkennt der Tater in den Fallen des Absatzes 1 fahrlassig nicht, dass sich die
Handlung auf ein Tier einer streng geschutzten Art, auf einen Pelz einer streng ge-
schitzten Tierart oder auf eine dort genannte Ware bezieht, so ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

§ 69b
Strafvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 338/97

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
gegen die Verordnung (EG) Nr. 338/97 in der Fassung vom 15. Mai 2023 verstoft, in-
dem er

1. entgegen Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 oder Artikel 5 Absatz 1 eine Einfuhrgenehmi-
gung, eine Ausfuhrgenehmigung oder eine Wiederausfuhrbescheinigung fir ein
Exemplar einer Art des Anhangs A nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig vorlegt oder

2. entgegen Artikel 8 Absatz 1

a) ein Exemplar einer Art des Anhangs A verkauft, vermietet, tauscht, aus-
tauscht oder zu Verkaufs-, Vermietungs-, Tausch- oder Austauschzwecken
vorratig halt, anbietet oder beférdert,

b) fir den Verkauf eines Exemplars einer Art des Anhangs A wirbt, eine solche
Werbung veranlasst oder zu Kaufverhandlungen Uber ein solches Exemplar
auffordert oder

c) ein Exemplar einer Art des Anhangs A kauft, zum Kauf anbietet, zu kommer-
ziellen Zwecken erwirbt, zur Schau stellt oder verwendet.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
gegen die Verordnung (EG) Nr. 338/97 in der Fassung vom 15. Mai 2023 verstoft, in-
dem er

1. entgegen Artikel 4 Absatz 2 Satz 1 oder Artikel 5 Absatz 4 Satz 1 eine Einfuhrge-
nehmigung, eine Ausfuhrgenehmigung oder eine Wiederausfuhrbescheinigung fur
ein Exemplar einer Art des Anhangs B nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder
nicht rechtzeitig vorlegt,

2. entgegen Artikel 4 Absatz 3 erster Halbsatz eine Einfuhrmeldung fur ein Exemplar
einer Art des Anhangs C nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig
vorlegt,

3. entgegen Artikel 5 Absatz 4 Satz 1 gewerbs- oder gewohnheitsmaRig eine Aus-
fuhrgenehmigung oder eine Wiederausfuhrbescheinigung fir ein Exemplar einer
Art des Anhangs C nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig vor-
legt oder

4. entgegen Artikel 8 Absatz 5 in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 1
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a) ein Exemplar einer Art des Anhangs B verkauft, vermietet, tauscht, austauscht
oder zu Verkaufs-, Vermietungs-, Tausch- oder Austauschzwecken vorratig
halt, anbietet oder befordert,

b) fir den Verkauf eines Exemplars einer Art des Anhangs B wirbt, eine solche
Werbung veranlasst oder zu Kaufverhandlungen Uber ein solches Exemplar
auffordert oder

c) ein Exemplar einer Art des Anhangs B kauft, zum Kauf anbietet, zu kommer-
ziellen Zwecken erwirbt, zur Schau stellt oder verwendet.

(3) Inden Fallen
1. des Absatzes 1 und
2. des Absatzes 2 Nummer 1, 2 und 4
ist der Versuch strafbar.
(4) Handelt der Tater gewerbs- oder gewohnheitsmalig, so ist die Strafe
1. inden Fallen des Absatzes 1 Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fiinf Jahren,

2. inden Fallen des Absatzes 2 Nummer 1, 2 oder 4 Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren
oder Geldstrafe.

(5) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren
Fallen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu funf Jahren wird bestraft, wer in
den Fallen des Absatzes 1 oder 2

1. ein Okosystem nach § 330d Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuches von be-
trachtlicher GroRe oder betrachtlichem dkologischen Wert oder einen Lebensraum
innerhalb eines geschutzten Gebiets nach § 330d Absatz 1 Nummer 3 des Straf-
gesetzbuches zerstort oder derart weitreichend oder erheblich schadigt, dass die
Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt werden
kann, oder

2. ein Gewasser, den Boden oder die Luft derart weitreichend und erheblich schadigt,
dass die Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt
werden kann.

(6) Erkennt der Tater in den Fallen des Absatzes 1 fahrlassig nicht, dass sich die
Handlung auf ein Exemplar einer Art des Anhangs A bezieht, so ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

(7) Erkennt der Tater in den Fallen des Absatzes 2 Nummer 1, 2 oder 4 leichtfer-
tig nicht, dass sich die Handlung auf ein Tier oder eine Pflanze einer dort genannten
Art bezieht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

(8) In den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 oder des Absatzes 2 Nummer 1, 2
oder 3 gilt § 330d Absatz 1 Nummer 7 des Strafgesetzbuches entsprechend.

(9) Die Tat ist nicht nach Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 4, Absatz 3 Nummer 2 oder
Absatz 7 strafbar, wenn die Handlung eine unerhebliche Menge der Exemplare betrifft.
Bei der Beurteilung, ob die Menge der Exemplare unerheblich ist, sind insbesondere
die Anzahl der betroffenen Exemplare und die Auswirkungen auf den Erhaltungszu-
stand der Art zu berlcksichtigen.
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§ 69c
Strafvorschriften zur Verordnung (EU) Nr. 1143/2014

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
gegen die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 in der Fassung vom 26. Oktober 2016 ver-
stofdt, indem er

1. entgegen Artikel 7 Absatz 1 eine invasive gebietsfremde Art von unionsweiter Be-
deutung verbringt, halt, zlchtet, beférdert, in Verkehr bringt, verwendet, tauscht,
zur Fortpflanzung, Aufzucht oder Veredelung bringt oder in die Umwelt freisetzt
oder

2. einer vollziehbaren Auflage nach Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 2, auch in
Verbindung mit Artikel 9 Absatz 1, zuwiderhandelt

und die Handlung in einer Weise begeht, die geeignet ist, den Tod oder eine schwere
Gesundheitsschadigung eines anderen Menschen oder erhebliche Schaden an Tieren,
Pflanzen, einem Gewasser, der Luft, dem Boden oder einem Okosystem nach § 330d
Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuches zu verursachen.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren
Fallen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu funf Jahren wird bestraft, wer in
den Fallen des Absatzes 1

1. ein Okosystem nach § 330d Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuches von be-
trachtlicher Grolie oder betrachtlichem 6kologischen Wert oder einen Lebensraum
innerhalb eines geschutzten Gebiets nach § 330d Absatz 1 Nummer 3 des Straf-
gesetzbuches zerstort oder derart weitreichend oder erheblich schadigt, dass die
Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt werden
kann, oder

2. ein Gewasser, den Boden oder die Luft derart weitreichend und erheblich schadigt,
dass die Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt
werden kann.

(4) Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, in minder schweren Fallen mit Frei-
heitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer in den Fallen des

Absatzes 1 den Tod eines anderen Menschen verursacht.

(5) Handelt der Tater in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 2 leichtfertig, so ist
die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.*

Der bisherige § 69 wird zu § 70 und wird wie folgt geandert:
a) Vor Absatz 1 wird der folgende Absatz 1 eingeflgt:
»(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine
1. in § 69b Absatz 1 Nummer 1 oder
2. in § 69b Absatz 1 Nummer 2

bezeichnete Handlung fahrldssig begeht.”
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Der bisherige Absatz 1 wird zu Absatz 1a.

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

,1. entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 1 einem wildlebenden Tier nachstellt,
es fangt, verletzt oder totet oder seine Entwicklungsform aus der Natur
entnimmt, beschadigt oder zerstort,”.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe ,Nummer 2 ein wild lebendes Tier durch die
Angabe ,Nummer 2 erster Halbsatz ein wildlebendes Tier einer europaischen
Vogelart” ersetzt.

cc) Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:

,4. entgegen § 44 Absatz 1 Nummer 4 eine wildlebende Pflanze oder ihre
Entwicklungsform aus der Natur entnimmt oder sie oder ihren Standort
beschadigt oder zerstort,”.

dd) In Nummer 5 Buchstabe a wird die Angabe ,§ 71a Absatz 1 Nummer 2“ durch
die Angabe ,§ 69 Absatz 2 Nummer 2“ ersetzt.

Absatz 3 Nummer 21 wird durch die folgende Nummer 21 ersetzt:

,21. entgegen § 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit § 44 Ab-
satz 3, ein Tier, eine Pflanze oder eine Ware

a) verkauft, zum Verkauf vorratig halt, anbietet oder befordert, tauscht oder
entgeltlich zum Gebrauch oder zur Nutzung Uberlasst oder

b) kauft, zum Kauf anbietet, zu kommerziellen Zwecken erwirbt, zur Schau
stellt oder auf andere Weise verwendet,”.

Die Absatze 4 bis 7 werden durch die folgenden Absatze 4 bis 8 ersetzt:

»(4) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EWG) Nr. 3254/91
in der Fassung vom 4. November 1991 verstdf3t, indem er vorsatzlich oder fahr-
lassig

1. entgegen Artikel 2 ein Tellereisen verwendet oder

2. entgegen Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 einen Pelz oder eine Ware in die Europai-
sche Union verbringt.

(5) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 338/97 in
der Fassung vom 15. Mai 2023 versto3t, indem er vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen Artikel 4 Absatz 2 Satz 1 oder Artikel 5 Absatz 4 Satz 1 eine Ein-
fuhrgenehmigung, eine Ausfuhrgenehmigung oder eine Wiederausfuhrbe-
scheinigung fur ein Exemplar einer Art des Anhangs B oder C nicht, nicht rich-
tig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

2. entgegen Artikel 4 Absatz 3 erster Halbsatz oder Absatz 4 eine Einfuhrmel-
dung fur ein Exemplar einer Art des Anhangs C oder D nicht, nicht richtig, nicht
vollstandig oder nicht rechtzeitig vorlegt,
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3. entgegen Artikel 8 Absatz 5 in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 1

a) ein Exemplar einer Art des Anhangs B verkauft, vermietet, tauscht, aus-
tauscht oder zu Verkaufs-, Vermietungs-, Tausch- oder Austauschzwe-
cken vorratig halt, anbietet oder beférdert,

b) fur den Verkauf eines Exemplars einer Art des Anhangs B wirbt, eine sol-
che Werbung veranlasst oder zu Kaufverhandlungen uber ein solches
Exemplar auffordert oder

c) ein Exemplar einer Art des Anhangs B kauft, zum Kauf anbietet, zu kom-
merziellen Zwecken erwirbt, zur Schau stellt oder verwendet oder

4. einer vollziehbaren Auflage nach Artikel 11 Absatz 3 Satz 1 zuwiderhandelt.

(6) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig ein eingeflihrtes
Exemplar einer Art des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 zu einem an-
deren als dem Zweck verwendet, fur den eine Einfuhrgenehmigung nach Artikel 4
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 erteilt oder der nachtraglich zugelassen
wurde.

(7) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014
in der Fassung vom 26. Oktober 2016 versto¥t, indem er

1. entgegen Artikel 7 Absatz 1 eine invasive gebietsfremde Art von unionsweiter
Bedeutung verbringt, halt, zichtet, befordert, in Verkehr bringt, verwendet,
tauscht, zur Fortpflanzung, Aufzucht oder Veredelung bringt oder in die Um-
welt freisetzt,

2. einer vollziehbaren Auflage nach Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 2,
auch in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 1, zuwiderhandelt oder

3. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 10 Absatz 4 Satz 1 zuwiderhan-
delt.

(8) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen der Absatze 1 bis 3 Nummer 1
bis 6, 17a, 18, 21, 26 und 27 Buchstabe b, der Absatze 4 und 5 Nummer 1 und 3
und der Absatze 6 und 7 mit einer Geldbul3e bis zu flinfzigtausend Euro und in den
Ubrigen Fallen der Absatze 3 und 5 mit einer Geldbulie bis zu zehntausend Euro
geahndet werden.*

6. Die bisherigen §§ 70 bis 71a werden durch den folgenden § 71 ersetzt:

.8 71
Verwaltungsbehdrde

Verwaltungsbehdrde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten ist

1. das Bundesamt fur Naturschutz in den Fallen

a) des § 70 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 4 Nummer 2 und Absatz 5 Nummer 1
und Absatz 6,
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b) des § 70 Absatz 1 Nummer 2, Absatz2 Nummer 5 und 6, Absatz 3 Num-
mer 21, Absatz 5 Nummer 3 und Absatz 7 bei Handlungen im Zusammen-
hang mit der Einfuhr in die oder der Ausfuhr aus der Union oder dem Ver-
bringen in die oder aus der Bundesrepublik Deutschland,

c) des § 70 Absatz 3 Nummer 24 bei Verletzungen der Auskunftspflicht gegen-
Uber dem Bundesamt,

d) des § 70 Absatz 3 Nummer 25 und Absatz 5 Nummer 4 bei MaRnahmen des
Bundesamtes und

e) sonstiger Ordnungswidrigkeiten nach § 70 Absatz 1 bis 7, die im Bereich der
deutschen ausschlie3lichen Wirtschaftszone oder des Festlandsockels be-
gangen worden sind,

2. das zustandige Hauptzollamt in den Fallen des § 70 Absatz 3 Nummer 22 und 23
und Absatz 5 Nummer 2,

3. inden Ubrigen Fallen des § 70 die nach Landesrecht zustandige Behorde.*

7. In§ 72 Satz 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,Ist eine Ordnungswidrig-
keit nach § 69 Absatz 1 bis 6 oder eine Straftat nach § 71 oder § 71a begangen wor-
den, so kénnen“ durch die Angabe ,Ist eine Straftat nach den §§ 69 bis 69b oder 69c

oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 70 Absatz 1 bis 7 begangen worden, so kénnen*
ersetzt.

Artikel 6

Anderung des Bundesjagdgesetzes

Das Bundesjagdgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1976
(BGBI. | S. 2849), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Marz 2026 (BGBI. 2026
| Nr. 87) geéndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Nach § 2 Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingefiigt:
»(5) Zum Wild einer unionsrechtlich geschitzten Art gehdrt Wild einer Art, die

1. In Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeflhrt ist,

2. in Anhang V der Richtlinie 92/43/EWG aufgefuhrt ist, wenn die Art in diesem An-
hang denselben Malnahmen unterliegt wie die in Anhang IV der Richtlinie
92/43/EWG aufgeflihrten Arten, oder

3. in Artikel 1 der Richtlinie 2009/147/EG genannt ist.”

2. § 36 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

aa) Die Nummern 2 und 2a werden durch die folgenden Nummern 2 bis 2c er-
setzt:

,2. den Besitz von
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a) Wild einer unionsrechtlich geschitzten Art oder
b) sonstigem Wild,

2a. den Verkauf von
a) Wild einer unionsrechtlich geschutzten Art oder
b) sonstigem Wild,

2b. das Anbieten zum Verkauf von
a) Wild einer unionsrechtlich geschutzten Art oder
b) sonstigem Wild,

2c. den gewerbsmaligen Ankauf oder Tausch von
a) Wild einer unionsrechtlich geschutzten Art oder
b) sonstigem Wild,".

bb) Die bisherige Nummer 2b wird zu Nummer 2d und die Angabe ,das Anbieten
zum Verkauf oder® wird gestrichen.

b) In Absatz 3 wird die Angabe ,Nummer 2, 2a, 2b und 3 durch die Angabe ,Num-
mer 2 bis 2d und 3“ ersetzt.

§ 38 wird durch den folgenden § 38 ersetzt:

,§ 38
Strafvorschriften
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 21 Absatz 3 Gber den Abschuss
a) von Wild einer unionsrechtlich geschutzten Art oder
b) von sonstigem Wild
zuwiderhandelt,

2. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 2 Wild einer unionsrechtlich geschitzten Art nicht mit
der Jagd verschont,

3. entgegen § 22 Absatz 2 Satz 1
a) Wild einer unionsrechtlich geschutzten Art oder
b) sonstiges Wild
nicht mit der Jagd verschont,

4. entgegen § 22 Absatz 4 Satz 1 ein Elterntier
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a) von Wild einer unionsrechtlich geschitzten Art oder
b) von sonstigem Wild

bejagt oder

5. einer Rechtsverordnung nach § 36 Absatz 1 Nummer 2c¢ Buchstabe a, auch in
Verbindung mit § 36 Absatz 3, oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer
solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung fur einen
bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
einer Rechtsverordnung nach

1. § 36 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a,
2. § 36 Absatz 1 Nummer 2a Buchstabe a, oder
3. § 36 Absatz 1 Nummer 2b Buchstabe a,

jeweils auch in Verbindung mit § 36 Absatz 3, oder einer vollziehbaren Anordnung auf
Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung
fur einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer in
den Fallen des Absatzes 2 Nummer 2 gewerbsmalRig handelt.

(4) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren
Fallen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu funf Jahren wird bestraft, wer in
den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2, 3 Buchstabe a, Num-
mer 4 Buchstabe a oder Nummer 5 oder des Absatzes 2

1. ein Okosystem nach § 330d Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuches von be-
trachtlicher GroRRe oder betrachtlichem dkologischen Wert oder einen Lebensraum
innerhalb eines geschitzten Gebiets nach § 330d Absatz 1 Nummer 3 des Straf-
gesetzbuches zerstort oder derart weitreichend oder erheblich schadigt, dass die
Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt werden
kann, oder

2. ein Gewasser, den Boden oder die Luft derart weitreichend und erheblich schadigt,
dass die Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt
werden kann.

(5) Erkennt der Tater in den Fallen des Absatzes 2 leichtfertig nicht, dass sich die

Handlung auf Wild einer unionsrechtlich geschitzten Art bezieht, so ist die Strafe Frei-

heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

(6) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer in
den Fallen

1. des Absatzes 1 Nummer 1, 3 oder 4 oder
2. des Absatzes 1 Nummer 2

fahrlassig handelt.
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(7) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 Nummer 2 oder 5, Absatz 2, 3, 5 oder 6 Num-
mer 2 strafbar, wenn die Handlung eine unerhebliche Menge des dort genannten Wilds,
seiner Teile oder aus ihm gewonnener Erzeugnisse betrifft. Bei der Beurteilung, ob die
Menge des dort genannten Wilds, seiner Teile oder aus ihm gewonnener Erzeugnisse
unerheblich ist, sind insbesondere die Anzahl der betroffenen Gegenstande und die
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Art zu berlcksichtigen.”

4. § 38a wird gestrichen.

5. In § 39 Absatz 2 Nummer 5 wird die Angabe ,§ 36 Absatz 1 Nummer 1, 2 Buchstabe b,
auch in Verbindung mit Absatz 3, Nummer 2a Buchstabe b, auch in Verbindung mit
Absatz 3, Nummer 2b, auch in Verbindung mit Absatz 3, Nummer 3, auch in Verbin-
dung mit Absatz 3,“ durch die Angabe ,§ 36 Absatz 1 Nummer 1, 2 Buchstabe b, Num-
mer 2a Buchstabe b, Nummer 2b Buchstabe b, Nummer 2c Buchstabe b, Nummer 2d
oder 3, jeweils auch in Verbindung mit § 36 Absatz 3, nach § 36 Absatz 1 ersetzt.

6. In §41 Absatz 1 Nummer 1 wird nach der Angabe ,§ 38" die Angabe ,Absatz 1 Num-
mer 1 bis 3 oder 4 oder Absatz 7“ eingeflgt.

Artikel 7

Anderung der Bundeswildschutzverordnung

Die Bundeswildschutzverordnung vom 25. Oktober 1985 (BGBI. | S. 2040), die zuletzt
durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Juni 2018 (BGBI. | S. 1159) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

1. § 2 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geandert:

a) Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

»2. Tiere der in Anlage 1 Teil B genannten Arten oder Teile oder Erzeugnisse
solcher Tiere

a) zu verkaufen,
b) zum Verkauf anzubieten oder
c) gewerbsmalig anzukaufen oder gewerbsmaRig zu tauschen,”.

b) In Nummer 3 Buchstabe b wird die Angabe ,,abzugeben, zum Verkauf anbieten, zu
verauliern durch die Angabe ,abzugeben® ersetzt.

2. § 5a wird durch den folgenden § 5a ersetzt:

»S Ha
Straftaten

(1) Nach § 38 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesjagdgesetzes wird bestraft, wer
entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c ein dort genanntes Tier oder ein
Teil oder ein Erzeugnis eines solchen Tieres gewerbsmafig ankauft oder gewerbsma-
Rig tauscht.
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(2) Nach § 38 Absatz 2 Nummer 1 des Bundesjagdgesetzes wird bestraft, wer

entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ein dort genanntes Tier oder ein Teil oder ein
Erzeugnis eines solchen Tieres besitzt.

(3) Nach § 38 Absatz 2 Nummer 2 des Bundesjagdgesetzes wird bestraft, wer

entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a ein dort genanntes Tier oder ein

Teil

oder ein Erzeugnis eines solchen Tieres verkauft.

(4) Nach § 38 Absatz 2 Nummer 3 des Bundesjagdgesetzes wird bestraft, wer

entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b ein dort genanntes Tier oder ein

Teil

oder ein Erzeugnis eines solchen Tieres zum Verkauf anbietet.”

Artikel 8

Anderung des Abfallverbringungsgesetzes

Das Abfallverbringungsgesetz vom 19. Juli 2007 (BGBI. | S. 1462), das zuletzt durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 2. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 56) geandert worden ist, wird
wie folgt geandert:

§ 18 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig eine illegale Ver-
bringung im Sinne des Artikels 3 Nummer 26 der Verordnung (EU) 2024/1157 in
der Fassung vom 18. Oktober 2024 von Abfallen durchfihrt.”

Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

,(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Absatzes 1 Num-
mer 1, 6, 10, 17 und 18 Buchstabe a und b und des Absatzes 2 mit einer Geld-
bulRe bis zu flnfzigtausend Euro, in den Fallen des Absatzes 1 Num-
mer 5, 9, 12, 13 und 14 mit einer Geldbul3e bis zu zwanzigtausend Euro und in
den ubrigen Fallen des Absatzes 1 mit einer Geldbul3e bis zu zehntausend Euro
geahndet werden.*

Die §§ 18a bis 18c werden gestrichen.

§ 19 wird durch den folgenden § 19 ersetzt:

nen

1.

2.

.3 19
Einziehung
Ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 18 Absatz 1 oder 2 begangen worden, so kén-
Gegenstande, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder
bestimmt gewesen sind, und

Gegenstande, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht,
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eingezogen werden. § 23 des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.”

Der Anhang wird gestrichen.

Artikel 9

Anderung des Pflanzenschutzgesetzes

Das Pflanzenschutzgesetz vom 6. Februar 2012 (BGBI. | S. 148, 1281), das zuletzt

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 350) geandert
worden ist, wird wie folgt geéndert:

1.

In der Inhaltstbersicht wird die Angabe zu den §§ 68 und 69 durch die folgende An-
gabe ersetzt:

»§ 68 Strafvorschriften
§ 68a Strafvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1107/2009
§ 69 Buligeldvorschriften

§ 69a Einziehung®.

In § 2 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 21. Oktober 2009 Uber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutz-
mitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates
(ABI. L 309 vom 24.11.2009, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung® durch die Angabe
,Sowie des § 7 Absatz 2 Nummer 1, 2, 12 bis 14 des Bundesnaturschutzgesetzes* er-
setzt.

Nach § 13 Absatz 2 Satz 4 wird der folgende Satz eingeflgt:

,S 44 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberihrt.”

In § 58 Absatz 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§§ 11, 40, 46 und 68
durch die Angabe ,§§ 40 und 46“ ersetzt.

Nach der Uberschrift des Abschnitts 13 werden die folgenden §§ 68 und 68a eingefligt:

»§ 68
Strafvorschriften
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. entgegen § 6 Absatz 5 einen Schadorganismus verbreitet,
2. entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1
a) einem wildlebenden Tier einer streng geschitzten Art nachstellt, es fangt oder

verletzt oder seine Entwicklungsform aus der Natur entnimmt oder beschadigt
oder
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b) ein wildlebendes Tier einer streng geschutzten Art totet oder seine Entwick-
lungsform zerstort,

3. entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ein wildlebendes Tier einer streng ge-
schutzten Art erheblich stort,

4. entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 eine Fortpflanzungs- oder Ruhestatte
eines wildlebenden Tiers einer streng geschitzten Art aus der Natur entnimmt,
beschadigt oder zerstort,

5. entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4

a) eine wildlebende Pflanze einer streng geschutzten Art oder ihre Entwicklungs-
form aus der Natur entnimmt oder sie oder ihren Standort beschadigt oder

b) eine wildlebende Pflanze einer streng geschutzten Art oder ihre Entwicklungs-
form zerstort,

6. einer Rechtsverordnung nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder einer
vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhan-
delt, soweit die Rechtsverordnung flr einen bestimmten Tatbestand auf diese
Strafvorschrift verweist, oder

7. entgegen § 14 Absatz 5 ein Pflanzenschutzmittel innergemeinschaftlich verbringt
oder in Verkehr bringt.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1

a) ein wildlebendes Tier einer europaischen Vogelart fangt oder seine Entwick-
lungsform aus der Natur entnimmt oder

b) ein wildlebendes Tier einer europadischen Vogelart tétet oder seine Entwick-
lungsform zerstort oder

2. entgegen § 31 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 ein Pflanzenschutzmittel herstellt, in-
nergemeinschaftlich verbringt oder in Verkehr bringt.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
entgegen § 31 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 ein Pflanzenschutzmittel herstellt, innerge-
meinschaftlich verbringt oder in Verkehr bringt.

(4) In den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1, 6 und 7 ist der Versuch strafbar.

(5) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren
Fallen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fiunf Jahren wird bestraft, wer in
den Fallen des Absatzes 1 Nummer 2 bis 4 oder 5 oder des Absatzes 2 Nummer 1

1. ein Okosystem nach § 330d Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuches von be-
trachtlicher Grolke oder betrachtlichem ékologischen Wert oder einen Lebensraum
innerhalb eines geschutzten Gebiets nach § 330d Absatz 1 Nummer 3 des Straf-
gesetzbuches zerstort oder derart weitreichend oder erheblich schadigt, dass die
Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt werden
kann, oder
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2. ein Gewasser, den Boden oder die Luft derart weitreichend und erheblich schadigt,
dass die Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt
werden kann.

(6) Erkennt der Tater in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 2 bis 4 oder 5 leicht-
fertig nicht, dass sich die Handlung auf ein Tier oder eine Pflanze einer streng ge-
schutzten Art bezieht, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-
strafe.

(7) Erkennt der Tater in den Fallen des Absatzes 2 Nummer 1 leichtfertig nicht,
dass sich die Handlung auf ein Tier einer europaischen Vogelart bezieht, so ist die
Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

(8) Handelt der Tater leichtfertig, so ist die Strafe

1. inden Fallen des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe b oder Nummer 5 Buchstabe b
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe,

2. inden Fallen des Absatzes 2 Nummer 1 Buchstabe b Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder Geldstrafe.

(9) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 Nummer 2 bis 5, Absatz 2 Nummer 1, Ab-
satz 6, 7 oder 8 strafbar, wenn die Handlung eine unerhebliche Menge der Tiere oder
Pflanzen betrifft. Dies gilt nicht in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 2 bis 5, wenn der
Tater absichtlich oder wissentlich gehandelt hat. Bei der Beurteilung, ob die Menge der
Tiere oder Pflanzen unerheblich ist, sind insbesondere die Anzahl der betroffenen Tiere
oder Pflanzen und die Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Art zu bertcksich-
tigen.

§ 68a
Strafvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1107/2009

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
entgegen Artikel 28 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in der Fassung vom
31. August 2022 ein Pflanzenschutzmittel in Verkehr bringt oder verwendet und die
Handlung in einer Weise begeht, die geeignet ist, den Tod oder eine schwere Gesund-
heitsschadigung eines anderen Menschen oder erhebliche Schaden an Tieren, Pflan-
zen, einem Gewasser, der Luft, dem Boden oder einem Okosystem nach § 330d Ab-
satz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuches zu verursachen.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren
Fallen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fiunf Jahren wird bestraft, wer in
den Fallen des Absatzes 1

1. ein Okosystem nach § 330d Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuches von be-
trachtlicher Grofie oder betrachtlichem 6kologischen Wert oder einen Lebensraum
innerhalb eines geschutzten Gebiets nach § 330d Absatz 1 Nummer 3 des Straf-
gesetzbuches zerstort oder derart weitreichend und erheblich schadigt, dass die
Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt werden
kann, oder
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ein Gewasser, den Boden oder die Luft derart weitreichend und erheblich schadigt,
dass die Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt
werden kann.

(4) Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, in minder schweren Fallen mit Frei-

heitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer in den Fallen des
Absatzes 1 den Tod eines anderen Menschen verursacht.

(5) Handelt der Tater in den Fallen des Absatzes 1 leichtfertig, so ist die Strafe

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.”

Der bisherige § 68 wird zu § 69 und wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Vor Absatz 1 wird der folgende Absatz 1 eingefligt:
»(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 einem wildlebenden Tier nach-
stellt, es fangt, verletzt oder tétet oder seine Entwicklungsform aus der Natur
entnimmt, beschadigt oder zerstort,

2. entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ein wildlebendes Tier einer europa-
ischen Vogelart erheblich stort,

3. entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 eine Fortpflanzungs- oder Ruhe-
statte aus der Natur entnimmt, beschadigt oder zerstort oder

4. entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 eine wildlebende Pflanze oder ihrer
Entwicklungsform aus der Natur entnimmt oder sie oder ihren Standort be-
schadigt oder zerstort.”

Der bisherige Absatz 1 wird zu Absatz 2 und wird wie folgt gedndert:
aa) Die Nummern 9 bis 12 werden gestrichen.

bb) Die Nummern 13 bis 39 werden zu den Nummern 9 bis 35.

Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3 und wird wie folgt gedndert:

aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,Verordnung (EG)
Nr. 1107/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober
2009 Uber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhe-
bung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABI. L 309
vom 24.11.2009, S. 1) durch die Angabe ,Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in
der Fassung vom 31. August 2022 ersetzt.

bb) In Nummer 1 wird nach der Angabe ,in den Verkehr bringt“ die Angabe ,oder
verwendet* eingeflgt.

Die bisherigen Absatze 3 und 4 werden durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

»,(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen der Absatze 1 und 2 Num-
mer 1 bis 4, 6, 7, 13, 19 bis 21 und 25 und des Absatzes 3 Nummer 1 bis 3 mit ei-
ner Geldbulf3e bis zu funfzigtausend Euro und in den ubrigen Féllen der Absatze 2
und 3 mit einer Geldbufe bis zu zehntausend Euro geahndet werden.*
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e) In Absatz 5 wird die Angabe ,des Absatzes 1 Nummer 31 bis 35 und 39 und des
Absatzes 2 Nummer 2“ durch die Angabe ,des Absatzes 2 Nummer 27 bis 31
und 35 und des Absatzes 3 Nummer 2“ ersetzt.

7. Der bisherige § 69 wird durch den folgenden § 69a ersetzt:

,§ 69a
Einziehung

Ist eine Straftat nach §§ 68 oder 68a oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 69 Ab-
satz 1, 2 oder 3 begangen worden, so kdnnen

1. Gegenstande, auf die sich die Straftat oder Ordnungswidrigkeit bezieht, oder

2. Gegenstande, die durch sie hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder Vorbe-
reitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind,

eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes uber Ord-
nungswidrigkeiten sind anzuwenden.”

Artikel 10

Anderung des Chemikaliengesetzes

Das Chemikaliengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013
(BGBI. | S. 3498, 3991), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Marz 2026 (BGBI.
2026 | Nr. 86) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. In der Inhaltstbersicht wird die Angabe zu den §§ 27b bis 27d durch die folgende An-
gabe ersetzt:

»§ 27b Zuwiderhandlungen gegen Abgabevorschriften
§ 27c¢ Strafvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
§ 27d Strafvorschriften zur Verordnung (EU) 2024/573
§ 27e Strafvorschriften zur Verordnung (EU) 2024/590
§ 27f Schwere Chemikalienstraftaten
§ 27g Einziehung®.

2. § 12f wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe h wird die Angabe ,Satz 1 durch die Angabe
L,Satz 1 und 2“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe ,Satz 1“ durch die Angabe ,Satz 1 und 2 er-
setzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe ,Satz 3“durch die Angabe ,Satz 4“ ersetzt.
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§ 12g Absatz 1 Satz 1 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

.Bestehen auf der Grundlage neuer Tatsachen berechtigte Grinde zu der Annahme,
dass ein Biozid-Produkt, obwohl es nach der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zugelas-
sen wurde, dennoch ein unmittelbares oder langfristiges gravierendes Risiko fur die
Gesundheit von Menschen oder Tieren, insbesondere fir gefahrdete Gruppen, oder fur
die Umwelt darstellt, so kann die Bundesstelle fir Chemikalien im Einvernehmen mit
den Bewertungsstellen geeignete vorlaufige Malinahmen treffen. Insbesondere kann
sie die Bereitstellung des Biozid-Produkts auf dem Markt im Sinne des Artikels 3 Ab-
satz 1 Buchstabe i der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 in der Fassung vom 14. Marz
2024 vorlaufig untersagen oder von der Einhaltung bestimmter Voraussetzungen ab-
hangig machen.*

§ 26 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) In Nummer 4 wird die Angabe ,Satz 1“ durch die Angabe ,Satz 2“ ersetzt.
bb) Nummer 7 wird durch die folgende Nummer 7 ersetzt:
. 7. einer Rechtsverordnung nach

a) § 17 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b, auch in Verbindung mit § 17
Absatz 3 Satz 1,

b) § 17 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c, auch in Verbindung mit § 17
Absatz 3 Satz 1,

c) § 17 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a, c oder d, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 17 Absatz 3 Satz 1, oder

d) §17 Absatz 5

oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsver-
ordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung fir einen be-
stimmten Tatbestand auf diese BuRgeldvorschrift verweist,”.

b) Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe e und f wird durch die folgenden Buchstaben e
bis g ersetzt:

,€) Nummer 7 Buchstabe c,
f)  Nummer 7 Buchstabe d, Nummer 8 Buchstabe a oder Nummer 10a oder
g) Nummer 8 Buchstabe b“.
c) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Absatzes 1 Num-
mer 4a, 4b, 4e, 4g und 7 Buchstabe b und des Absatzes 2 Nummer 2 Buch-
stabe d mit einer GeldbufRe bis zu zweihunderttausend Euro, in den Fallen des
Absatzes 1 Nummer 4, 4c, 4f, 5, 6, 7 Buchstabe a und ¢, Nummer 8 Buchstabe b
und Nummer 10 und des Absatzes 2 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 Buch-
stabe a bis ¢, e und g und Nummer 3 Buchstabe c bis i mit einer Geldbul3e bis zu
funfzigtausend Euro und in den Ubrigen Fallen der Absatze 1 und 2 mit einer Geld-
bulRe bis zu zehntausend Euro geahndet werden.*
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§ 27 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft,
wer

1. einer Rechtsverordnung nach § 17 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder
Nummer 2 Buchstabe b, jeweils auch in Verbindung mit § 17 Absatz 2, 3
Satz 1 oder Absatz 4, oder nach § 17 Absatz 1 Nummer 3, auch in Verbindung
mit § 17 Absatz 2 oder 3 Satz 1, oder einer vollziehbaren Anordnung auf
Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsver-
ordnung fir einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist,

2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 23 Absatz 2 Satz 1 zuwiderhandelt
oder

3. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europaischen Union
zuwiderhandelt, die inhaltlich einer Regelung entspricht, zu der die in Num-
mer 1 genannten Vorschriften ermachtigen, soweit eine Rechtsverordnung
nach Absatz 6 fur einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift ver-
weist.”

In Absatz 1a wird die Angabe ,Satzteil vor Satz 2 gestrichen.
Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
eine in Absatz 1 oder 1a oder eine in § 26 Absatz 1 Nummer 4, 7 Buchstabe a
oder b, Nummer 8 Buchstabe b oder Nummer 10 Buchstabe b oder Absatz 2
Nummer 2 Buchstabe ¢, d oder g oder Nummer 3 Buchstabe h bezeichnete vor-
satzliche Handlung in einer Weise begeht, die geeignet ist, den Tod oder eine
schwere Gesundheitsschadigung eines anderen Menschen oder erhebliche Scha-
den an Tieren, Pflanzen, einem Gewasser, der Luft, dem Boden oder einem Oko-
system nach § 330d Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuches zu verursachen.”

Absatz 4 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe ,des Absatzes 1 oder Absatzes 1a“ durch die
Angabe ,der Absatze 1 oder 1a“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe ,zwei Jahren durch die Angabe ,drei Jahren®
ersetzt.

Absatz 5 wird wie folgt geandert:

aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Das Gericht kann von Strafe nach Absatz 2 absehen, wenn der Tater freiwillig
den von ihm verursachten Zustand beseitigt, bevor ein erheblicher Schaden
entsteht.”

bb) Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Wird ohne Zutun des Taters der rechtswidrig verursachte Zustand beseitigt,

so genugt sein freiwilliges und ernsthaftes Bemuihen, dieses Ziel zu errei-
chen.”
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f)  Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:

»(6) Die Bundesregierung wird ermachtigt, soweit dies zur Durchsetzung der
Rechtsakte der Europaischen Union erforderlich ist, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates die Tatbestdnde zu bezeichnen, die als Straftat
nach Absatz 1 Nummer 3 zu ahnden sind.”

Nach § 27a wird der folgende § 27b eingeflugt:

,8 27b
Zuwiderhandlungen gegen Abgabevorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
eine in § 26 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe b oder Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d
bezeichnete vorsatzliche Handlung begeht, obwohl er weil}, dass der gefahrliche Stoff,
das gefahrliche Gemisch, das Erzeugnis oder die Einrichtung fUr eine rechtswidrige
Tat, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht, verwendet werden soll.

(2) Erkennt der Tater in den Fallen des Absatzes 1 leichtfertig nicht, dass der ge-
fahrliche Stoff, das gefahrliche Gemisch, das Erzeugnis oder die Einrichtung fir eine
rechtswidrige Tat, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht, verwendet wer-
den soll, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.”

Der bisherige § 27b wird zu § 27c und wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

.8 27¢C
Strafvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006".

b) In Absatz 1 wird die Angabe ,des Europaischen Parlaments und des Rates vom
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europaischen Chemikalienagen-
tur, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission,
der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABI. EU Nr. L 396 S. 1,
2007 Nr. L 136 S. 3)“ durch die Angabe ,in der Fassung vom 2. Oktober 2025"
ersetzt.

c) Die Absatze 2 bis 4 werden durch die folgenden Absatze 2 bis 5 ersetzt:

»(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
eine in Absatz 1 Nummer 4 bezeichnete Handlung in einer Weise begeht, die ge-
eignet ist, den Tod oder eine schwere Gesundheitsschadigung eines anderen
Menschen oder erhebliche Schaden an Tieren, Pflanzen, einem Gewasser, der
Luft, dem Boden oder einem Okosystem nach § 330d Absatz 1 Nummer 2 des
Strafgesetzbuches zu verursachen.

(3) Ebenso wird bestraft, wer durch eine in Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 be-
zeichnete Handlung das Leben oder die Gesundheit eines anderen Menschen
oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefahrdet.
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(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) Handelt der Tater fahrlassig, so ist die Strafe

1. inden Fallen des Absatzes 1 Nummer 4 Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
Geldstrafe und

2. in den Fallen des Absatzes 2 Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-
strafe.”

Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 6.

Der bisherige § 27c wird gestrichen.

Nach § 27c werden die folgenden §§ 27d bis 27f eingefugt:

.8 27d
Strafvorschriften zur Verordnung (EU) 2024/573

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

gegen die Verordnung (EU) 2024/573 in der Fassung vom 7. Februar 2024 verstol3t,
indem er

1.

entgegen Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 ein fluoriertes Treibhausgas in die At-
mosphare freisetzt,

entgegen Artikel 4 Absatz 6 Unterabsatz 1 ein fluoriertes Treibhausgas in Verkehr
bringt,

entgegen Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 1 oder 3 Satz 1 ein dort genanntes Er-
zeugnis, eine dort genannte Einrichtung oder ein dort genanntes Teil nach dem ...
[einsetzen: Datum des Tages nach der Verkiindung dieses Gesetzes] in Verkehr
bringt, verwendet, liefert, zur Verfligung stellt oder ausfihrt,

entgegen Artikel 11 Absatz 3 Unterabsatz 1 Satz 1 einen dort genannten nicht wie-
der auffiillbaren Behalter nach dem ... [einsetzen: Datum des Tages nach der Ver-
kiindung dieses Gesetzes] einfuhrt, liefert, fur Dritte bereitstellt, verwendet oder
ausfuhrt,

entgegen Artikel 13 Absatz 1, 2 oder 7 Unterabsatz 1 Schwefelhexafluorid (SFe)
verwendet,

entgegen Artikel 13 Absatz 3 Unterabsatz 1, Absatz 4 Unterabsatz 1 oder Ab-
satz 5 Unterabsatz 1 ein dort genanntes fluoriertes Treibhausgas verwendet,

entgegen Artikel 13 Absatz 8 Satz 1 Desfluran verwendet,
entgegen Artikel 13 Absatz 9 eine dort genannte Schaltanlage in Betrieb nimmt,

entgegen Artikel 13 Absatz 19 eine dort genannte Einrichtung in Betrieb nimmt
oder ein dort genanntes Erzeugnis verwendet,

10. entgegen Artikel 14 Absatz 2 einen teilfluorierten Kohlenwasserstoff produziert,
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entgegen Artikel 16 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 6, einen teilfluorier-
ten Kohlenwasserstoff in Verkehr bringt,

entgegen Artikel 19 Absatz 1 eine dort genannte Anlage, eine Warmepumpe oder
ein dort genanntes Dosier-Aerosol in Verkehr bringt,

entgegen Artikel 22 Absatz 3 Unterabsatz 1 oder Artikel 23 Absatz 12 Unterab-
satz 3, jeweils auch in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 6, einen dort genannten
Schaum, ein dort genanntes Aerosol, eine dort genannte Anlage, eine dort ge-
nannte Warmepumpe, ein dort genanntes fluoriertes Treibhausgas oder einen dort
genannten teilfluorierten Kohlenwasserstoff ausfuhrt oder

entgegen Artikel 25 Absatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 6, einen
teilfluorierten Kohlenwasserstoff, ein dort genanntes Erzeugnis oder eine dort ge-
nannte Einrichtung einfuhrt oder ausfuhrt.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Handelt der Tater in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 2 bis 14 fahrlassig,

so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

§ 27e
Strafvorschriften zur Verordnung (EU) 2024/590

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

gegen die Verordnung (EU) 2024/590 in der Fassung vom 7. Februar 2024 verstoft,
indem er

1.

entgegen Artikel 4 Absatz 1 einen dort genannten Stoff produziert, in Verkehr
bringt, liefert, GUberlasst oder verwendet,

entgegen Artikel 4 Absatz 2 einen dort genannten Stoff einfihrt oder ausfihrt,

entgegen Artikel 5 Absatz 1 ein dort genanntes Erzeugnis oder eine dort genannte
Einrichtung in Verkehr bringt, liefert oder tberlasst,

entgegen Artikel 5 Absatz 2 Satz 1 ein dort genanntes Erzeugnis oder eine dort
genannte Einrichtung einflhrt oder ausfuhrt,

entgegen Artikel 8 Absatz 6 einen dort genannten Stoff in Verkehr bringt, liefert
oder Uberlasst,

entgegen Artikel 11 Absatz 2 eine dort genannte Brandschutzeinrichtung oder ei-
nen dort genannten Feuerldscher einsetzt,

entgegen Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1 einen dort genannten Einweg-
behalter einflhrt, in Verkehr bringt, weiterliefert, Uberlasst, verwendet oder aus-
fUhrt oder

entgegen Artikel 21 Absatz 1 einen ozonabbauenden Stoff in die Atmosphare frei-
setzt.

(2) Der Versuch ist strafbar.
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(3) Handelt der Tater in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 7 fahrlassig, so
ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

§ 27f
Schwere Chemikalienstraftaten

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer in
den Fallen des § 27d Absatz 1 Nummer 2 bis 4, 10 bis 13 oder 14 als Mitglied einer
Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, gewerbsma-
Big handelt.

(2) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren
Fallen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu funf Jahren, wird bestraft, wer in
den Fallen des § 27 Absatz 2, § 27c Absatz 2, § 27d Absatz 1 oder § 27e Absatz 1

1. ein Okosystem nach § 330d Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuches von be-
trachtlicher Grolie oder betrachtlichem dkologischen Wert oder einen Lebensraum
innerhalb eines geschitzten Gebiets nach § 330d Absatz 1 Nummer 3 des Straf-
gesetzbuches zerstort oder derart weitreichend und erheblich schadigt, dass die
Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt werden
kann, oder

2. ein Gewasser, den Boden oder die Luft derart weitreichend und erheblich schadigt,
dass die Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt
werden kann.

(3) Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, in minder schweren Fallen mit Frei-
heitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, wird bestraft, wer in den Fallen des § 27
Absatz 2 oder des § 27c Absatz 2 den Tod eines anderen Menschen verursacht.”

Der bisherige § 27d wird durch den folgenden § 27g ersetzt:

8 279
Einziehung
Gegenstande, auf die sich

1. eine Straftat nach § 27 Absatz 1 bis 4, § 27b, § 27c Absatz 1 bis 5 oder §§ 27d
bis 27f bezieht oder

2. eine Ordnungswidrigkeit nach § 26 Absatz1 Nummer 4 bis 4b, 5,7 Buch-
stabe a, b oder ¢ oder Nummer 10 oder Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a oder
Nummer 2 Buchstabe a, ¢, d oder e oder § 27c Absatz 6 Satz 1 bezieht,

kénnen eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes uber
Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden.*
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Artikel 11

Anderung der Chemikalien-Sanktionsverordnung

Die Chemikalien-Sanktionsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.

Mai 2016 (BGBI. | S. 1175), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 15. Januar 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 11) geéndert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

Die Inhaltstbersicht wird wie folgt geandert:

a) Die Angabe zu den §§ 12 und 13 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 12 Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EU) 2024/573".

b) Die Angabe zu den §§ 14 und 15 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 13 Ordnungswidrigkeiten nach der Verordnung (EU) 2024/590".

In § 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3
Satzteil vor Satz 2, Absatz 1a bis 4 des Chemikaliengesetzes wird bestraft, wer gegen
Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Anhang XVII der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
(REACH), zur Schaffung einer Europaischen Chemikalienagentur, zur Anderung der
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Ra-
tes, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des
Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der
Kommission (ABI. L 396 vom 30.12.2006, S. 1, L 136 vom 29.5.2007, S. 3, L 141 vom
31.5.2008, S. 22, L 36 vom 5.2.2009, S. 84, L 260 vom 2.10.2010, S. 22, L 49 vom
24.2.2011, S. 52, L 136 vom 24.5.2011, S.105, L 185 vom 4.7.2013, S. 18), die zuletzt
durch die Verordnung (EU) 2024/2462 (ABI. L, 2024/2462, 20.9.2024) geandert worden
ist, verstofdt, indem er vorsatzlich oder fahrlassig“ durch die Angabe ,Nach § 27 Ab-
satz 1 Nummer 3 des Chemikaliengesetzes wird bestraft, wer gegen Artikel 67 Ab-
satz 1 Satz 1 in Verbindung mit Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in
der Fassung vom 2. Oktober 2025 verstoRt, indem er” ersetzt.

§ 2 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1in der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe ,Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006“ die Angabe ,in der Fassung vom 2. Oktober 2025 eingeflgt.

b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a des
Chemikaliengesetzes handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen Artikel 67
Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Nummer 19 der Spalte 1 des Anhangs XVII in
Verbindung mit Absatz 4 Buchstabe ¢ der zugehérigen Spalte 2 der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006 in der Fassung vom 2. Oktober 2025 nicht gewahrleistet, dass
behandeltes Holz einzeln oder ein in einem Paket in Verkehr gebrachtes Holz mit
einer dort genannten Aufschrift versehen ist.*

c) In Absatz 3 in der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe ,Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006" die Angabe ,in der Fassung vom 2. Oktober 2025" eingefugt.

d) In Absatz 4 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 26 Absatz 2 Num-
mer 2 Buchstabe e des Chemikaliengesetzes handelt, wer gegen Artikel 67
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i)

-42 -

Absatz1 Satz1 in Verbindung mit Anhang XVII der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 verstoft* durch die Angabe ,§ 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe f
des Chemikaliengesetzes handelt, wer gegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der Fassung vom
2. Oktober 2025 verstoit“ ersetzt.

In Absatz 5 wird in der Angabe vor Nummer 1 nach der Angabe ,Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006“ die Angabe ,in der Fassung vom 2. Oktober 2025 eingefigt.

In Absatz 6 wird nach der Angabe ,Verordnung (EG) Nr. 1907/2006“ die Angabe
.in der Fassung vom 2. Oktober 2025 eingefigt.

In Absatz 7 wird in der Angabe vor Nummer 1 nach der Angabe ,Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006" die Angabe ,in der Fassung vom 2. Oktober 2025 eingefigt.

In Absatz 8 wird nach der Angabe ,Verordnung (EG) Nr. 1907/2006“ die Angabe
»in der Fassung vom 2. Oktober 2025 eingeflgt.

In Absatz 9 wird in der Angabe vor Nummer 1 nach der Angabe ,Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006“ die Angabe ,in der Fassung vom 2. Oktober 2025 eingeflgt.

§ 3 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Absatz 1 wird gestrichen.

Absatz 2 wird zu Absatz 1 und in der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe
,verordnung (EG) Nr. 1272/2008“ die Angabe ,in der Fassung vom 2. April 2025
eingefugt.

Absatz 3 wird zu Absatz 2 und in der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe
,verordnung (EG) Nr. 1272/2008“ die Angabe ,in der Fassung vom 2. April 2025¢
eingefugt.

Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:
»(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe h des
Chemikaliengesetzes handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen Artikel 4

Absatz 10 oder 11, jeweils in Verbindung mit

1. Artikel 4 Absatz 1, 2, 3 Unterabsatz 1 oder 3 oder Absatz 8 oder Artikel 30
Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2,

2. Artikel 4 Absatz 4 oder 7, jeweils auch in Verbindung mit Artikel 48a,

3. Anhang VIII Teil A Abschnitt 3.1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Unterab-
satz 2, jeweils auch in Verbindung mit Abschnitt 4.4, oder

4. Anhang VIl Teil A Abschnitt 3.5 in Verbindung mit Teil B Abschnitt 4.2,

der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der Fassung vom 2. April 2025 einen Stoff,
ein Gemisch oder ein Erzeugnis in den Verkehr bringt.”

Absatz 5 wird zu Absatz 4 und in der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe
,Verordnung (EG) Nr. 1272/2008* die Angabe ,in der Fassung vom 2. April 2025*
eingefugt.
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In § 4 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3
Satzteil vor Satz 2, Absatz 1a bis 4 des Chemikaliengesetzes wird bestraft, wer gegen
die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
22. Mai 2012 Uber die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozid-
produkten (ABI. L 167 vom 27.6.2012, S. 1; L 303 vom 20.11.2015, S 109; L 280 vom
28.10.2017, S. 57), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/1398 (ABI.
L, 2024/1398, 22.5.2024) geandert worden ist, verstoft, indem er vorsatzlich oder fahr-
lassig“ durch die Angabe ,Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3 des Chemikaliengesetzes
wird bestraft, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 in der Fassung vom
14. Marz 2024 verstofdt, indem er” ersetzt.

§ 5 wird wie folgt geandert:

a) In den Absatzen 1 und 2 wird jeweils in der Angabe vor Nummer 1 nach der An-
gabe ,Verordnung (EU) Nr. 528/2012“ die Angabe ,in der Fassung vom 14. Marz
2024 eingeflgt.

b) In Absatz 3 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 26 Absatz 2 Num-
mer 2 Buchstabe e des Chemikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung
(EU) Nr. 528/2012 verstolt“ durch die Angabe ,§ 26 Absatz 2 Nummer 2 Buch-
stabe f des Chemikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU)
Nr. 528/2012 in der Fassung vom 14. Marz 2024 verstofit“ ersetzt.

c) In Absatz 4 wird in der Angabe vor Nummer 1 nach der Angabe ,Verordnung (EU)
Nr. 528/2012" die Angabe ,in der Fassung vom 14. Marz 2024“ eingefugt.

d) In den Absadtzen5 und 6 wird jeweils nach der Angabe ,Verordnung (EU)
Nr. 528/2012“ die Angabe ,in der Fassung vom 14. Marz 2024“ eingefugt.

In § 6 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3
Satzteil vor Satz 2, Absatz 1a bis 4 des Chemikaliengesetzes wird bestraft, wer gegen
die Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
4. Juli 2012 Uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien (ABI. L 201 vom
27.7.2012, S. 60), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/1656 (ABI. L
210 vom 25.8.2023, S. 1) gedndert worden ist, versto3t, indem er vorsatzlich oder fahr-
lassig“ durch die Angabe ,Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3 des Chemikaliengesetzes
wird bestraft, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 649/2012 in der Fassung vom 15. Ok-
tober 2024 verstoft, indem er” ersetzt.

§ 7 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird nach der Angabe ,Verordnung (EU) Nr. 649/2012" die Angabe ,,in
der Fassung vom 15. Oktober 2024“ eingefugt.

b) In Absatz 2 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 26 Absatz 2 Num-
mer 2 Buchstabe e des Chemikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung
(EU) Nr. 649/2012 verstolt® durch die Angabe ,§ 26 Absatz 2 Nummer 2 Buch-
stabe f des Chemikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU)
Nr. 649/2012 in der Fassung vom 15. Oktober 2024 verstof3t* ersetzt.

In § 8 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3
Satzteil vor Satz 2, Absatz 1a bis 4 des Chemikaliengesetzes wird bestraft, wer gegen
die Verordnung (EU) 2017/852 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
17. Mai 2017 Uber Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1102/2008
(ABI. L 137 vom 24.5.2017, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU)
2024/1849 (ABI. L, 2024/1849, 10.7.2024) geandert worden ist, verstdlit, indem er vor-
satzlich oder fahrlassig® durch die Angabe ,Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3 wird
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bestraft, wer gegen die Verordnung (EU) 2017/852 in der Fassung vom 17. Dezember
2025 verstoldt, indem er” ersetzt.

§ 9 wird wie folgt geandert:

a) Inden Absatzen 1 bis 3 wird jeweils in der Angabe vor Nummer 1 nach der Angabe
,verordnung (EU) 2017/852“ die Angabe ,in der Fassung vom 17. Dezember 2025
eingefugt.

b) In Absatz 4 wird nach der Angabe ,Verordnung (EU) 2017/852“ die Angabe ,in der
Fassung vom 17. Dezember 2025 eingefugt.

§ 10 wird durch den folgenden § 10 ersetzt:

,§10
Straftaten nach der Verordnung (EU) 2019/1021

Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3 des Chemikaliengesetzes wird bestraft, wer entge-
gen Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1021 in der Fassung vom 26. No-
vember 2025 einen dort genannten Stoff als solchen, in einem Gemisch oder in einem
Erzeugnis herstellt, in Verkehr bringt oder verwendet.”

In § 11 Absatz 1 und 2 wird jeweils nach der Angabe ,Verordnung (EU) 2019/1021“ die
Angabe ,in der Fassung vom 26. November 2025 eingefligt.

§ 12 wird gestrichen.
§ 13 wird zu § 12 und wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird nach der Angabe ,Verordnung (EU) 2024/573" die Angabe ,in der
Fassung vom 7. Februar 2024“ eingefugt.

b) In Absatz 2 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 26 Absatz 2 Num-
mer 2 Buchstabe e des Chemikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung
(EU) 2024/573 versto’t* durch die Angabe ,§ 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe f
des Chemikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/573 in
der Fassung vom 7. Februar 2024 versto3t” ersetzt.

c) In Absatz 3 wird in der Angabe vor Nummer 1 nach der Angabe ,Verordnung (EU)
2024/573" wird die Angabe ,in der Fassung vom 7. Februar 2024“ eingefugt.

d) In Absatz 4 wird nach der Angabe ,Verordnung (EU) 2024/573" die Angabe ,in der
Fassung vom 7. Februar 2024“ eingefugt.

e) In den Absatzen 5 und 6 wird jeweils in der Angabe vor Nummer 1 nach der An-
gabe ,Verordnung (EU) 2024/573" wird die Angabe ,in der Fassung vom 7. Feb-
ruar 2024 eingefugt.

§ 14 wird gestrichen.

§ 15 wird zu § 13 und wird wie folgt geandert:

a) In den Absatzen1 und 2 wird jeweils nach der Angabe ,Verordnung (EU)
2024/590“ die Angabe ,in der Fassung vom 7. Februar 2024 eingefligt.
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b) In Absatz 3 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 26 Absatz 2 Num-
mer 2 Buchstabe e des Chemikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung
(EU) 2024/590 verstolt“ durch die Angabe ,§ 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe f
des Chemikaliengesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/590 in
der Fassung vom 7. Februar 2024 verstolt” ersetzt

c) Inden Absatzen 4 bis 6 wird jeweils in der Angabe vor Nummer 1 nach der Angabe
,Verordnung (EU) 2024/590“ die Angabe ,in der Fassung vom 7. Februar 2024*
eingefugt.

Artikel 12

Anderung der Chemikalien-Ozonschichtverordnung

Die Chemikalien-Ozonschichtverordnung vom... wird wie folgt gedndert:

§ 5 wird wie folgt geandert:

1.

Absatz 1 wird wie folgt geandert:
a) Nummer 1 wird gestrichen.

b) Nummer 2 wird zu Nummer 1 und die Angabe ,verhindert” wird durch die Angabe
,verhindert oder” ersetzt.

c) Nummer 3 wird zu Nummer 2 und die Angabe ,reduziert oder” wird durch die An-
gabe ,reduziert.” ersetzt.

d) Nummer 4 wird gestrichen.
Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 2 eingefugt:

»,(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe c des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 1 Absatz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in
der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet oder

2. entgegen § 4 Nummer 1 eine dort genannte Tatigkeit durchfihrt.”

Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.

Artikel 13

Anderung der Chemikalien-Klimaschutzverordnung

Die Chemikalien-Klimaschutzverordnung vom 14. April 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 100)

wird wie folgt geandert:

§ 16 wird wie folgt geandert:

1.

Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 2 eingeflugt:
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»(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe a des Che-
mikaliengesetzes handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 2 Absatz 1 nicht sicherstellt, dass der Kaltemittelverlust einen dort ge-
nannten Grenzwert nicht Uberschreitet, oder

2. entgegen § 2 Absatz 2 den Zugang zu einer Verbindung nicht sicherstellt.”
Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 4 und wird wie folgt geandert:

a) In der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 26 Absatz 1 Nummer 7 Buch-
stabe a“ durch die Angabe ,§ 26 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe c* ersetzt.

b) Die Nummern 1 und 2 werden gestrichen.
c) Die Nummern 3 bis 7 werden zu den Nummern 1 bis 5.

Die bisherigen Absatze 4 und 5 werden zu den Absatzen 5 und 6.

Artikel 14

Anderung der Chemikalien-Verbotsverordnung

Die Chemikalien-Verbotsverordnung vom 20. Januar 2017 (BGBI. | S.94; 2018 |

S. 1389), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 29. Marz 2026 (BGBI. 2026
| Nr. 86) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

§ 12 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird zu Absatz 1.

c) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 2 eingefligt:

»(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe c des
Chemikaliengesetzes handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen § 7 Ab-
satz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 2, auch in Verbindung mit § 14 Absatz 2, eine
Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen Weise

oder nicht rechtzeitig erstattet.”

d) In Absatz 3 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,Nummer 7 Buch-
stabe c* durch die Angabe ,Nummer 7 Buchstabe d“ ersetzt.

§ 13 wird durch den folgenden § 13 ersetzt:

.S 13
Straftaten

Nach § 27 Absatz 1 Nummer 1 des Chemikaliengesetzes wird bestraft, wer
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1. entgegen § 3 Absatz 2 einen Stoff, ein Gemisch oder ein Erzeugnis in den Verkehr
bringt oder

2. ohne Erlaubnis nach § 6 Absatz 1 Satz 1 einen Stoff oder ein Gemisch abgibt oder
bereitstellt.”

Artikel 15

Anderung der Biozidrechts-Durchfiihrungsverordnung

Die Biozidrechts-Durchfihrungsverordnung vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3706)
wird wie folgt geandert:

§ 17 wird wie folgt geandert:

1. Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

.S 17
Ordnungswidrigkeiten®.

2. Absatz 3 wird gestrichen.

Artikel 16

Anderung des Gerichtskostengesetzes

Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 2014
(BGBI. | S. 154), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI.
2025 | Nr. 349) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In Anlage 1 (Kostenverzeichnis) Nummer 9002 Spalte Hohe wird die Angabe ,,3,50 € durch
die Angabe ,5,50 € ersetzt.

Artikel 17

Anderung des Gesetzes iiber Gerichtskosten in Familiensachen

Das Gesetz Uber Gerichtskosten in Familiensachen vom 17. Dezember 2008 (BGBI. |
S. 2586, 2666), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 8. Dezember 2025 (BGBI.
2025 | Nr. 318) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In Anlage 1 (Kostenverzeichnis) Nummer 2002 Spalte Hohe wird die Angabe ,,3,50 € durch
die Angabe ,5,50 € ersetzt.
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Artikel 18

Anderung des Gerichts- und Notarkostengesetzes

Das Gerichts- und Notarkostengesetz vom 23. Juli 2013 (BGBI. | S. 2586), das zuletzt
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 320) geandert
worden ist, wird wie folgt gedndert:

In Anlage 1 (Kostenverzeichnis) Nummer 31002 Spalte Hohe wird die Angabe ,3,50 €°
durch die Angabe ,5,50 € ersetzt.

Artikel 19

Folgeanderungen

(1) Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar
2008 (BGBI. | S. 162), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 20. Marz
2026 (BGBI. 2026 | Nr. 95) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 98 wird wie folgt geandert:
1. Absatz 7 wird gestrichen.
2. Absatz 8 wird zu Absatz 7.

(2) Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai
1975 (BGBI. | S. 1077), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 6 des Gesetzes vom 20. Marz
2026 (BGBI. 2026 | Nr. 95) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 74 Absatz 2 Satz 1 Nummer 25 wird durch die folgende Nummer 25 ersetzt:

»25. einer vorsatzlichen Umweltstraftat mit Todesfolge (§ 330 Absatz 3 des Strafgesetzbu-
ches),”.

(3) Die FIDE-Verzeichnis-Verordnung vom 5. Oktober 2011 (BGBI. | S. 2057), die zu-
letzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 149) geandert wor-
den ist, wird wie folgt geandert:

§ 1 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe ¢ wird durch den folgenden Buchstaben c ersetzt:
,C) § 69 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes,”.

(4) Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Juni 2013 (BGBI. | S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des
Gesetzes vom 20. Marz 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 95) geandert worden ist, wird wie folgt
geandert:

In § 81a Absatz 2 Satz 3 und 4 wird jeweils die Angabe ,§ 30 Absatz 2a“ durch die Angabe
,§ 30 Absatz 3a“ ersetzt.
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(5) Das AuBenwirtschaftsgesetz vom 6. Juni 2013 (BGBI. | S. 1482), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Februar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 27) geandert worden ist, wird
wie folgt gedndert:

§ 19 wird wie folgt geandert:
1. Absatz 7 wird gestrichen.

2. Absatz 8 wird zu Absatz 7.

(6) Die Anbaumaterialverordnung vom 21. November 2018 (BGBI. | S. 1964), die zu-
letzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 13. Oktober 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 277) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 21 Absatz 2 wird die Angabe ,§ 68 Absatz 1 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes*
durch die Angabe ,§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes® ersetzt.

(7) Die Verordnung zur Bekampfung der Blauschimmelkrankheit des Tabaks vom 13.
April 1978 (BGBI. | S. 502), die zuletzt durch Artikel 13 der Verordnung vom 10. Oktober
2012 (BGBI. I S. 2113) geéndert worden ist, wird wie folgt geéndert:

In § 5 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 68 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe
a des Pflanzenschutzgesetzes® durch die Angabe ,§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzen-
schutzgesetzes® ersetzt.

(8) Die Reblausverordnung vom 27. Juli 1988 (BGBI. | S. 1203), die zuletzt durch Ar-
tikel 9 der Verordnung vom 10. Oktober 2012 (BGBI. | S. 2113) geandert worden ist, wird
wie folgt geandert:

In § 7 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 68 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a
des Pflanzenschutzgesetzes” durch die Angabe ,§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzen-
schutzgesetzes” ersetzt.

(9) Die Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992 (BGBI. | S. 1410), die zuletzt durch
Artikel 6 der Verordnung vom 27. Juni 2013 (BGBI. | S. 1953) geandert worden ist, wird wie
folgt geandert:

In § 4 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 68 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a
des Pflanzenschutzgesetzes® durch die Angabe ,§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzen-
schutzgesetzes” ersetzt.

(10) Die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung vom 10. November 1992
(BGBI. | S. 1887), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 24. Juni 2024 (BGBI. 2024
| Nr. 216) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 8 wird wie folgt geandert:

1. In Absatz 1 wird die Angabe ,§ 69 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 6 des Pflanzenschutz-
gesetzes” durch die Angabe ,§ 68 Absatz 1 Nummer 6 des Pflanzenschutzgesetzes®
ersetzt.

2. In Absatz 2 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 68 Absatz 1 Nummer 3
des Pflanzenschutzgesetzes® durch die Angabe ,§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflan-
zenschutzgesetzes” ersetzt.

(11) Die Verordnung zur Bekdmpfung der Bakteriellen Ringfaule und der
Schleimkrankheit vom 5. Juni 2001 (BGBI. | S. 1006, 1008), die zuletzt durch Artikel 6 der
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Verordnung vom 10. Oktober 2012 (BGBI. | S. 2113) geandert worden ist, wird wie folgt
geandert:

In § 14 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 68 Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a des Pflanzenschutzgesetzes® durch die Angabe ,§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des
Pflanzenschutzgesetzes® ersetzt.

(12) Die Verordnung Uber das Inverkehrbringen und die Aussaat von mit be-
stimmten Pflanzenschutzmitteln behandeltem Maissaatgut vom 11. Februar 2009 (BAnz.
S. 519), die zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 27. Juni 2013 (BGBI. | S. 1953)
geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 6 wird die Angabe ,§ 68 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Pflanzenschutzgeset-
zes* durch die Angabe ,§ 69 Absatz 2 Nummer "3 des Pflanzenschutzgesetzes® ersetzt.

(13) Die Verordnung zur Bekdmpfung des Kartoffelkrebses und der Kartoffelzys-
tennematoden vom 6. Oktober 2010 (BGBI. | S. 1383), die zuletzt durch Artikel 7 der Ver-
ordnung vom 10. Oktober 2012 (BGBI. | S. 2113) geéndert worden ist, wird wie folgt gean-
dert:

In § 16 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 68 Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a des Pflanzenschutzgesetzes® durch die Angabe ,§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des
Pflanzenschutzgesetzes” ersetzt.

(14) Die Pflanzenbeschauverordnung vom 13. Oktober 2023 (BGBI. 2023 |
Nr. 277, S. 3) wird wie folgt geandert:

In § 22 Absatz 3 wird die Angabe ,§ 68 Absatz 1 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes®
durch die Angabe ,§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes® ersetzt.

(15) Die Pflanzenschutz-Gerateverordnung vom 27. Juni 2013 (BGBI. | S. 1953,
1962), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. April 2019 (BGBI. | S. 507) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 7 wird die Angabe ,§ 68 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Pflanzenschutzgeset-
zes* durch die Angabe ,§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes® ersetzt.

(16) Die Pflanzenschutz-Saatgutanwendungsverordnung vom 22. Juli 2016
(BGBI. | S. 1782) wird wie folgt geandert:

In § 4 wird die Angabe ,§ 68 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Pflanzenschutzgeset-
zes* durch die Angabe ,§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes® ersetzt.

(17) Die Pflanzenbestandeschutzverordnung vom 13. Oktober 2023 (BGBI. 2023
I Nr. 277) wird wie folgt geandert:

In § 7 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 68 Absatz 1 Nummer 3 des Pflan-
zenschutzgesetzes” durch die Angabe ,§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzenschutzgeset-
zes" ersetzt.

(18) Die Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBI. | S. 258,
896), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. | S. 95) gean-
dert worden ist, wird wie folgt gedndert:

§ 16 wird wie folgt geandert:
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1. In Absatz 1 wird die Angabe ,§ 69 Absatz 3 Nummer 27 Buchstabe b des Bundesna-
turschutzgesetzes® durch die Angabe ,§ 70 Absatz 3 Nummer 27 Buchstabe b des
Bundesnaturschutzgesetzes” ersetzt.

2. In Absatz 2 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 69 Absatz 3 Nummer 27
Buchstabe c des Bundesnaturschutzgesetzes® durch die Angabe ,§ 70 Absatz 3 Num-
mer 27 Buchstabe ¢ des Bundesnaturschutzgesetzes® ersetzt.

(19) Das Ausfuhrungsgesetz Seerechtstibereinkommen 1982/1994 vom 6. Juni
1995 (BGBI. | S. 778), das durch Artikel 550 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. |
S. 1474) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In Artikel 12 Satz 1 wird die Angabe ,unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten
(§ 330d Nr. 4, 5 des Strafgesetzbuches) durch die Angabe ,unter Verletzung verwaltungs-
rechtlicher Pflichten (§ 330d Absatz 1 Nummer 6, 7 des Strafgesetzbuches)” ersetzt.

(20) Das Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und zur Ande-
rung weiterer Vorschriften vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3908) wird wie folgt gedndert:

1. Artikel 1 Nummer 15 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd wird gestrichen.

2. In Artikel 4 Absatz 3 wird die Angabe ,und 15 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd“ ge-
strichen.

Artikel 20

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

EU-Rechtsakte:

1. Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 des Rates vom 4. November 1991 zum Verbot von Tellereisen in der
Gemeinschaft und der Einfuhr von Pelzen und Waren von bestimmten Wildtierarten aus Landern, die Tel-
lereisen oder den internationalen humanen Fangnormen nicht entsprechende Fangmethoden anwenden
(ABI. L 308 vom 9.11.1991, S. 1)

2. Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der naturlichen Lebensraume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie (EU)
2025/1237 vom 17. Juni 2025 (ABI. L, 2025/1237, 24.6.2025) geandert worden ist

3. Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 Uber den Schutz von Exemplaren wildle-
bender Tier- und Pflanzenarten durch Uberwachung des Handels (ABI. L 61 vom 3.3.1997, S. 1; L 100
vom 17.4.1997, S. 72; L 298 vom 1.11.1997, S. 70), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2023/966 vom
15. Mai 2023 (ABI. L 133 vom 17.5.2023, S. 1; L 188 vom 27.7.2023, S. 62) geandert worden ist

4. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung
einer Europaischen Chemikalienagentur, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtli-
nie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG
der Kommission (ABI. L 396 vom 30.12.2006, S. 1; L 136 vom 29.5.2007, S. 3; L 141 vom 31.5.2008,
S.22; L 36 vom 5.2.2009, S. 84; L 279 vom 27.8.2020, S. 23), die zuletzt durch die Verordnung (EU)
2025/1988 vom 2. Oktober 2025 (ABI. L, 2025/1988, 3.10.2025) geandert worden ist

5. Richtlinie 2008/98/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 Uber Abfalle
und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABI. L 312 vom 22.11.2008, S. 3; L 127 vom 26.5.2009, S. 24),
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die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2025/1892 vom 10. September 2025 (ABI. L, 2025/1892, 26.9.2025)
geandert worden ist

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008
tiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Auf-
hebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 (ABI. L 353 vom 31.12.2008, S. 1; L 16 vom 20.1.2011, S. 1; L 94 vom 10.4.2015, S. 9;
L 349 vom 21.12.2016, S. 1; L 190 vom 27.7.2018, S. 20; L 55 vom 25.2.2019, S. 18; L 117 vom 3.5.2019,
S. 8; L, 2024/90811, 13.12.2024), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/1222 vom 2.
April 2025 (ABI. L, 2025/1222, 20.6.2025) geéndert worden ist

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 iber
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und
91/414/EWG des Rates (ABI. L 309 vom 24.11.2009, S. 1; L 45 vom 18.2.2020, S. 81), die zuletzt durch
die Verordnung (EU) 2022/1438 vom 31. August 2022 (ABI. L 227 vom 1.9.2022, S. 2) geandert worden
ist

Richtlinie 2009/147/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 Uber die
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. L 20 vom 26.1.2010, S. 7), die zuletzt durch die Verordnung
(EU) 2019/1010 vom 5. Juni 2019 (ABI. L 170 vom 25.6.2019, S. 115; L 119 vom 17.4.2020, S. 20) gean-
dert worden ist

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 Uber die
Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (ABI. L 167 vom 27.6.2012, S. 1;
L 303 vom 20.11.2015, S. 109; L 280 vom 28.10.2017, S. 57; L, 2025/90102, 4.2.2025), die zuletzt durch
die Delegierte Verordnung (EU) 2024/1398 vom 14. Marz 2024 (ABI. L, 2024/1398, 22.5.2024) geandert
worden ist

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 uber die
Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien (ABI. L 201 vom 27.7.2012, S. 60), die zuletzt durch die Dele-
gierte Verordnung (EU) 2024/3199 vom 15. Oktober 2024 (ABI. L, 2024/3199, 31.12.2024) geandert wor-
den ist

Richtlinie 2013/30/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 (iber die Sicherheit
von Offshore-Erdél- und -Erdgasaktivitdten und zur Anderung der Richtlinie 2004/35/EG (ABI. L 178 vom
28.6.2013, S. 66), die durch die Verordnung (EU) 2018/1999 vom 11. Dezember 2018 (ABI. L 328 vom
21.12.2018, S. 1) gedndert worden ist

Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 tGber
die Pravention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten
(ABI.L 317 vom 4.11.2014, S. 35), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/968 vom 30. Ap-
ril 2018 (ABI. L 174 vom 10.7.2018, S. 5) gedndert worden ist

Verordnung (EU) 2017/852 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 Uiber Queck-
silber und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 (ABI L 137 vom 24.5.2017, S. 1), die zuletzt
durch die Delegierte Verordnung (EU) 2026/55 vom 17. Dezember 2025 (ABI. L, 2026/55, 17.3.2026) ge-
andert worden ist

Verordnung (EU) 2019/1021 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber per-
sistente organische Schadstoffe (ABI. L 169 vom 25.6.2019, S. 45; L 1791 vom 9.6.2020, S. 4), die zuletzt
durch die Verordnung (EU) 2025/2457 vom 26. November 2025 (ABI. L, 2025/2457, 12.12.2025) geandert
worden ist

Verordnung (EU) 2024/573 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2024 Uber fluo-
rierte Treibhausgase, zur Anderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Aufhebung der Verordnung
(EU) Nr.517/2014 (ABI. L, 2024/573, 20.2.2024; 2024/90731, 19.11.2024; 2025/90271, 24.3.2025;
2025/90393, 7.5.2025; 2025/90514, 18.6.2025)

Verordnung (EU) 2024/590 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2024 {iber Stoffe,
die zum Abbau der Ozonschicht fihren, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (ABI. L,
2024/590, 20.2.2024)

Verordnung (EU) 2024/1157 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 Gber die
Verbringung von Abfallen, zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1257/2013 und (EU) 2020/1056 und
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 (ABI. L, 2024/1157, 30.4.2024; 2024/90786,
9.12.2024), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/3230 vom 18. Oktober 2024 (ABI. L,
2024/3230, 20.12.2024) geandert worden ist
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

l. Entstehungsgeschichte der umzusetzenden Richtlinie

Am 20. Mai 2024 ist die neue Richtlinie des Europaischen Parlamentes und des Rates Uber
den strafrechtlichen Schutz der Umwelt und zur Ersetzung der Richtlinien 2008/99/EG und
2009/123/EG 2024/1203 (ABI. L, 2024/1203, 30.4.2024, Richtlinie) vom 11. April 2024 in
Kraft getreten. Sie ist bis zum 21. Mai 2026 in nationales Recht umzusetzen.

Die Richtlinie hebt hervor, dass sich die Union nach Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags Uber
die Europaische Union (EUV) und Artikel 191 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union (AEUV) verpflichtet habe, ein hohes Mal an Umweltschutz und die Ver-
besserung der Umweltqualitat zu gewahrleisten, wobei der Begriff der Umwelt alle nattirli-
chen Ressourcen wie Luft, Wasser, Boden, Okosysteme einschlief3lich Okosystemleistun-
gen und -funktionen, wildlebende Tiere und Pflanzen und deren Lebensrdume sowie von
naturlichen Ressourcen erbrachte Leistungen umfassen soll. Geman Artikel 191 Absatz 2
AEUV ziele die Umweltpolitik der Union unter Berticksichtigung der unterschiedlichen Ge-
gebenheiten in den einzelnen Regionen der Union auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie be-
ruhe auf dem Vorsorgeprinzip, dem Grundsatz der Vorbeugung, dem Grundsatz, Umwelt-
beeintrachtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekampfen, sowie auf dem Verursa-
cherprinzip. Da Umweltkriminalitat auch die Grundrechte beeintrachtige, sei ihre Verfolgung
auf Unionsebene von Bedeutung, um den Schutz dieser Rechte zu gewahrleisten.

Der von der Europaischen Kommission in einer Folgenabschatzung (Bericht vom 9. No-
vember 2020, https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/environmen-
tal _crime evaluation report.pdf) angenommene Anstieg der Umweltkriminalitat (kritisch in-
soweit Heghmanns, ZfIStW 4/2024, 256 (257)) war ebenso Anlass flr die Neufassung der
Richtlinie wie der grenzuberschreitende Charakter der zu ahndenden Straftaten. Speziell
das Umweltrecht stand zudem im Mittelpunkt des ,New Green Deals” der EU-Kommission
(Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019), https://eur-lex.europa.eu/re-
source.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&for-
mat=PDF), als dessen Bestandteil die Richtlinie gelten kann. Die bestehenden Vorschriften
in der ersetzten Richtlinie 2008/99/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
19. November 2008 Uber den strafrechtlichen Schutz der Umwelt (ABI. L 328 vom
6.12.2008, S. 28, Richtlinie (2008)) und dem sektoralen Umweltrecht der Union reichten
aus Sicht der EU-Gesetzgeber nicht mehr aus, um die Einhaltung des Umweltschutzrechts
der EU sicherzustellen. Die zuklnftige Einhaltung solle durch die Verfigbarkeit wirksamer,
verhaltnismaRiger und abschreckender strafrechtlicher Sanktionen gestarkt werden, die der
Schwere der Straftaten entsprachen und in denen im Vergleich zu administrativen Sanktio-
nen grofiere gesellschaftliche Missbilligung zum Ausdruck kommen kdnne. Es sei von zent-
raler Bedeutung, dass das Straf- und das Verwaltungsrecht einander erganzten, um rechts-
widrige, umweltschadigende Handlungen zu verhindern und — soweit das dem Strafrecht
moglich ist — in Bezug auf derartige Handlungen abschreckend zu wirken. Deshalb wurde
die Liste von Umweltstraftaten in der Richtlinie (2008) Uberarbeitet und wurden zusatzliche
Straftatbestande flur die schwerwiegendsten Verstofle gegen das Umweltverwaltungsrecht
der Union aufgenommen. Die Sanktionen sollen verscharft werden, um ihre abschreckende
Wirkung zu erhdéhen. Die Aufdeckung, Ermittlung und Strafverfolgung der Umweltkriminali-
tat bis hin zur gerichtlichen Entscheidung sollen verbessert werden.

Die neue Richtlinie sieht dementsprechend detaillierte Vorschriften nicht nur zu den zu ahn-
denden UmweltrechtsverstoRen vor, sondern — wie die meisten in jungerer Zeit
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verabschiedeten Richtlinien (vergleiche zum Beispiel die Richtlinie (EU) 2024/1226 des Eu-
ropaischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 zur Definition von Straftatbestan-
den und Sanktionen bei VerstoR gegen restriktive MaRnahmen der Union und zur Anderung
der Richtlinie (EU) 2018/1673 - ABI. L, 2024/1226, 29.4.2024) — auch zur Sanktionshéhe
und zur Strafzumessung und enthalt Regeln zur Verfahrensausgestaltung, zur Pravention
und zur internationalen Zusammenarbeit. Auch eine einheitliche und detaillierte Datenerhe-
bung und -tUbermittlung an die Europaische Kommission wird vorgeschrieben. Bis zum
21. Mai 2027 ist zudem eine Nationale Strategie zur Bek&dmpfung der Umweltkriminalitat
festzulegen und zu veréffentlichen.

Die Richtlinie ersetzt neben der Vorgangerrichtlinie auch die Richtlinie 2009/123/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Anderung der Richtlinie
2005/35/EG uber die Meeresverschmutzung durch Schiffe und die Einfuhrung von Sankti-
onen fur VerstofRe (ABI. L 280 vom 27.10.2009, S. 52), indem sie die dort enthaltenen Straf-
tatbestande vollstandig aufnimmt.

Der Entwurf steht im Kontext der gefahrdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele der Reso-
lution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 2015 ,Trans-
formation unserer Welt: die VN-Agenda 2030 flur nachhaltige Entwicklung®. Der Entwurf soll
insbesondere zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 13 der VN-Agenda 2030 beitragen,
umgehend MalRRnahmen zur Bekdmpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen zu
ergreifen. Im Sinne des systemischen Zusammendenkens der Nachhaltigkeitsziele soll der
Entwurf gleichzeitig zur rechtzeitigen Umsetzung der Zielvorgaben 16.3 und 16.6 beitragen,
die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler Ebene zu fordern und leistungsfahige, rechenschafts-
pflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen.

Il Umsetzungsbedarf im deutschen Strafrecht

Das deutsche Strafrecht entspricht bereits in Teilen den Vorgaben der Richtlinie. Die gra-
vierendsten Anderungen allgemeiner Art ergeben sich aus der von der Richtlinie geforder-
ten Ausgestaltung der meisten Straftatbestande als potenzielle Gefahrdungsdelikte (Eig-
nungsdelikte) sowie aus der Einfuhrung der ,Einleitung, Abgabe oder Einbringung von
Energie® als Tathandlung (Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a), die sich auf sdmtliche Umwelt-
medien auswirken kann, die Einfihrung des ,,Okosystems“ als eigenstandiges Umweltme-
dium (definiert in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c), der Einflhrung einer qualifizierten Straftat
im Falle katastrophaler Auswirkungen auf die Umwelt (Artikel 3 Absatz 3), der so gut wie
durchgehend erforderlichen Versuchsstrafbarkeit (Artikel 4 Absatz 2) und den vorgegebe-
nen Mindesthdchststrafen (Artikel 5), die in vielen Fallen eine Anhebung der deutschen
Strafrahmen erforderlich machen. An neuen Straftatbestanden sind vor allem das Inver-
kehrbringen umweltgefahrdender Produkte (Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b), die Durchflh-
rung von umweltvertraglichkeitspflichtigen Projekten ohne Genehmigung (Artikel 3 Ab-
satz 2 Buchstabe e) sowie Handlungen in Bezug auf invasive gebietsfremde Arten von uni-
onsweiter Bedeutung (Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe r) zu nennen.

1. Verwaltungsakzessorietat der Regelungen

Samtliche Strafbestimmungen in Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie setzen nach Artikel 3
Absatz 1 die Rechtswidrigkeit der jeweiligen zumindest umweltgefahrdenden Handlung
voraus. Rechtswidrigkeit bedeutet nach Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie
den Verstol3 gegen Rechtsvorschriften der Union, mit denen ein Beitrag zur Verfolgung
der Ziele der Umweltpolitik der Union gemal Artikel 191 Absatz 1 AEUV geleistet wird
(Buchstabe a), oder gegen nationale Rechts- oder Verwaltungsvorschriften eines Mit-
gliedstaats oder eine Entscheidung einer zustandigen Behorde eines Mitgliedstaats,
die der Umsetzung des unter Buchstabe a genannten Unionsrechts dienen (Buch-
stabe b). Die Richtlinie ist damit — wie das deutsche Umweltstrafrecht — verwaltungs-
akzessorisch ausgestaltet. Das bedeutet, dass die nach der Richtlinie einzufiihrenden
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Straftatbestande einen Versto? gegen Umweltverwaltungsrecht voraussetzen, das
seine Grundlage in umweltschiitzenden europaischen Rechtsakten hat. Ist eine Hand-
lung daher genehmigt oder erfolgt im Rahmen einer verwaltungsrechtlichen Genehmi-
gung, scheidet eine Strafbarkeit aus. Durchbrochen wird der Grundsatz der Verwal-
tungsakzessorietat nur durch § 330d Absatz 1 Nummer 5 StGB (kinftig § 330d Ab-
satz 1 Nummer 7 StGB-E). Gleiches gilt fur Handlungen, die genehmigungsfrei sind
und auch nicht gegen sonstige Vorschriften verstofden. Auch wenn eine Handlung da-
her einen tatbestandsmaRigen Nachteil oder Schaden im Sinne einer umweltstrafrecht-
lichen Norm verursacht hat, scheidet eine Umweltstraftat regelmaRig aus, wenn keine
Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten vorliegt. Strafbar ist damit nur, wer ohne
die nach den jeweiligen Fachgesetzen erforderliche Genehmigung handelt; verwal-
tungsrechtskonformes Verhalten bleibt aufgrund des Grundsatzes der Verwaltungsak-
zessorietat straflos. Die Richtlinie beschreibt als ,rechtswidrig“ auch den Verstold gegen
die Entscheidung einer Behérde, beschrankt die Vorgabe allerdings auf solche der ,zu-
standigen“ Behorde. Im deutschen Verwaltungsrecht fuhrt allerdings die Entscheidung
einer lediglich ortlich unzustandigen Behorde in der Regel nicht zur Nichtigkeit des von
ihr erlassenen Verwaltungsaktes (§ 44 Absatz 3 Nummer 1 Verwaltungsverfahrensge-
setz — VwWVFG). Der Verstol3 gegen Verwaltungsakte einer o6rtlich unzustandigen Be-
hérde kann damit nach deutschem Recht ebenfalls strafbewehrt sein. Damit enthalt
das deutsche Recht eine Regelung, die Uber die Vorgabe in der Richtlinie hinausgeht.
Da die Richtlinie jedoch nur Mindestvorschriften enthalt, steht es den Mitgliedstaaten
frei, strengere MaRnahmen fur den wirksamen Schutz der Umwelt zu erlassen oder
aufrechtzuerhalten (Erwagungsgriinde 9, 12). Die engere Fassung der Definition in der
Richtlinie fuhrt daher nicht dazu, dass das deutsche Recht eingeschrankt werden
muss.

Die Richtlinie gebietet allerdings auch eine partielle Durchbrechung des Grundsatzes
der Verwaltungsakzessorietat. In Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 3 und in Erwagungs-
grund 10 wird festgelegt, als verwaltungsrechtswidrig mussten auch solche Handlun-
gen angesehen werden, bei denen Genehmigungen durch Korruption, Erpressung
oder Zwang erlangt worden sind. Entsprechende Regelungen finden sich im deutschen
Strafrecht bereits in § 330d Absatz 1 Nummer 5 StGB (kunftig § 330d Absatz 1 Num-
mer 7 StGB-E). Die Fiktion fehlender Genehmigung bei Rechtsmissbrauch durchbricht
die verwaltungsakzessorische Ausgestaltung des Umweltstrafrechts insoweit, als dass
das Verwaltungsrecht auch bei einem rechtsmissbrauchlich erlangten Verwaltungsakt
grundsatzlich von dessen Wirksamkeit ausgeht (§ 43 Absatze 2 und 3 VwVfG) und nur
eine dem verwaltungsrechtlichen Opportunitatsprinzip unterliegende Ricknahmemag-
lichkeit in der Regel mit Wirkung fir die Vergangenheit vorsieht (§ 48 Absatze 3 und 4
VwVFG). § 330d Absatz 1 Nummer 5 StGB kodifiziert die vor 1994 herrschende Rechts-
missbrauchslehre und kann auf den auch § 48 Absatz 3 VwWVfG zugrundeliegenden
Gedanken zuruckgefuhrt werden, wonach den Vertrauensschutz verwirkt, wer einen
materiell rechtswidrigen vorteilhaften Verwaltungsakt rechtswidrig erwirkt (Saliger, Um-
weltstrafrecht, 2. Auflage 2020, S. 46). Ahnliche Regelungen finden sich auch in § 18
Absatz 9 des AuRenwirtschaftsgesetzes sowie in § 95 Absatz 6 des Aufenthaltsgeset-
zes.

Nicht ausdrticklich Gegenstand von § 330d Absatz 1 Nummer 5 StGB (klnftig § 330d
Absatz 1 Nummer 7 StGB-E) ist die ebenfalls von der Richtlinie geforderte Unwirksam-
keit einer Genehmigung bei einem offensichtlichen Verstol3 gegen einschlagige mate-
riellrechtliche Voraussetzungen. Dieser Grundsatz ist aber bereits in § 44 Absatz 1
VwWVTG enthalten. GemaR § 44 Absatz 1 VwWVTG ist ein Verwaltungsakt nichtig, soweit
er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei verstandiger Wur-
digung aller in Betracht kommenden Umstande offensichtlich ist. Einer gesonderten
Umsetzung im Strafrecht bedarf es daher nicht.

§ 330d Absatz 1 Nummer 5 StGB (klinftig § 330d Absatz 1 Nummer 7 StGB-E) gilt aber
nur fur den 29. Abschnitt des Strafgesetzbuchs. In § 311 StGB-E und in die
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nebenstrafrechtlichen Regelungen, die der Umsetzung der Richtlinie dienen, mussen
daher entsprechende Regelungen oder Verweisungen aufgenommen werden.

Nach der Richtlinie erforderliche Strafbewehrungen

Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie enthalt die Liste der VerstdRe gegen Umweltverwal-
tungsrecht, die zu pénalisieren sind.

Die Richtlinie tragt dem Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit unter anderem dadurch
Rechnung, dass sie die Strafbarkeit auf ,erhebliche“ Schaden beschrankt, allerdings in
der Form des Eignungsdelikts. Die Schaden mussen also nicht eingetreten sein, son-
dern die Tathandlung muss lediglich dazu geeignet sein, erhebliche Schaden hervor-
zurufen (vergleiche dazu Kloepfer/Heger, Umweltstrafrecht, 3. Auflage 2014, Rn. 54).
Zum Teil werden weitere Erheblichkeitsschwellen eingezogen, so in Artikel 3 Absatz 2
Buchstabe a die ,schwere® Kérperverletzung, in Buchstabe b der ,gréRere Umfang®, in
Buchstabe f Ziffer i und Buchstabe g die ,nicht unerhebliche Menge“ und in Buch-
stabe n und o die Ausnahme der Falle, in denen die Handlung eine ,unerhebliche
Menge* betrifft. Artikel 3 Absatz 6, 7 und 8 sowie die Erwagungsgriinde 20 und 22 er-
ldutern, wie diese Ausformungen des VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes verstanden
werden sollen, indem beispielsweise in Absatz 6 Kriterien fiir die Feststellung der ,Er-
heblichkeit* eines Schadens benannt werden, namlich den Ausgangszustand der be-
troffenen Umwelt, die Dauer und das Ausmal} des Schadens sowie die Frage, ob und
wie er ausgeglichen werden kann. In Absatz 7 werden flr die Frage der Schadigungs-
eignung Anhaltspunkte benannt, bei denen allerdings zu bertcksichtigen ist, dass sie
bereits fur die Verwaltungsrechtmafigkeit einer Handlung relevant sind, wie zum Bei-
spiel die Frage, ob eine erforderliche Zulassung nicht erteilt wurde oder ob eine Auflage
nicht eingehalten wurde. Im deutschen Strafrecht bedirfen diese Erlauterungen grund-
satzlich keiner expliziten Umsetzung, sie sind jedoch bei der richtlinienkonformen Aus-
legung des Rechts bei der Beurteilung des Sachverhalts zu bertcksichtigen (vergleiche
dazu Satzger in: Sieber/Satzger/von Heintschel-Heinegg, Europaisches Strafrecht, 2.
Auflage 2014, Rn. 50 bis 65).

Im Folgenden wird fur jeden Buchstaben des Absatzes 2 erortert, wo das deutsche
Strafrecht den Vorgaben bereits entspricht und wo Anderungen im Kern- sowie im Ne-
benstrafrecht erforderlich sind.

a) Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie enthalt den zentralen Grundtatbe-
stand, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, die vorsatzliche Einleitung, Abgabe oder
Einbringung einer Menge von Materialien oder Stoffen, Energie oder ionisierender
Strahlung in die Luft, den Boden oder das Wasser mit Strafe zu bedrohen, wenn
dadurch der Tod, eine schwere Kdrperverletzung von Personen oder erhebliche
Schaden hinsichtlich der Luft-, Boden- oder Wasserqualitat oder erhebliche Scha-
den an einem Okosystem, Tieren oder Pflanzen verursacht wird oder die Handlung
dazu geeignet ist, dies zu verursachen.

Tathandlungen nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie mussen — wie
bereits in der Richtlinie (2008) — auch in der leichtfertigen Begehungsform unter
Strafe gestellt werden (Artikel 3 Absatz 4).

Das deutsche Strafrecht entspricht weitgehend den Anforderungen dieses Artikels.
Neu im Vergleich zur Richtlinie (2008) sind die Erwahnung von ,Materialien® (zu-
satzlich zu ,Stoffen”) und von ,Energie”, deren Abgabe oder Einbringung unter den
entsprechenden weiteren Voraussetzungen unter Strafe gestellt werden muss, so-
wie die Erganzung des ,Okosystems* als méglichem Umweltmedium, das erheb-
lich geschadigt werden kann.
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Hinsichtlich des Einleitens, Abgebens oder Einbringens einer Menge von Stof-
fen in die Luft sind die Anforderungen des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe a der
Richtlinie bereits durch den Straftatbestand des § 325 Absatz 2 StGB (Luft-
verunreinigung) erfillt. Luftverunreinigungen kénnen zudem auch nach § 326
Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a StGB (neu Absatz 2 Nummer 2 StGB-E)
strafbar sein. Die Hinzufigung des Begriffs ,Materialien“ zum Begriff ,Stoffe*
hat fir das deutsche Recht keine Auswirkungen. Der in § 324a Absatz 1 und
§ 325 StGB verwendete Begriff ,Stoffe* bzw. ,Schadstoffe umfasst bereits
Substanzen und Materialien aller Art (Fischer/Lutz in: Fischer, StGB, 72. Auf-
lage 2025, § 324a, Rn. 4; Heghmanns in: Leipziger Kommentar zum StGB,
13. Auflage 2022, § 324a, Rn. 35; siehe unten bei dd).

Im Hinblick auf das Einleiten, Abgeben oder Einbringen einer Menge von Stof-
fen in den Boden genugt die Vorschrift des § 324a StGB (Bodenverunreini-
gung) den Anforderungen von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie.
Dass der Tatbestand anders als Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie
als Erfolgsdelikt ausgestaltet ist, ist insofern unschadlich, als neben der Ver-
unreinigung auch jede sonstige nachteilige Veranderung der Bodeneigen-
schaften erfasst wird und eine nachhaltige Verschlechterung der 6kologischen
Qualitat nicht erforderlich ist (zur Umsetzung der insoweit identischen Richt-
line (2008) siehe Bundestagsdrucksache 17/5391, S. 12; Alt in: Muinchner
Kommentar zum StGB, 4. Auflage 2022, § 324a, Rn. 20; Schittenhelm in: Tu-
binger Kommentar zum Strafgesetzbuch, StGB, 31. Auflage 2025, § 324a, Rn.
9). Bodenverunreinigungen kénnen zudem von § 326 Absatz 1 Nummer 4
Buchstabe a StGB (neu Absatz 2 Nummer 2 StGB-E) erfasst sein; zur Hinzu-
fugung des Begriffs ,Materialien“ siehe oben bei aa).

Einleiten, Abgeben und Einbringen einer Menge von Stoffen oder Materialien
in das Wasser sind in § 324 StGB (Gewasserverunreinigung) unter Strafe ge-
stellt. Dass der Tatbestand anders Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a der Richtli-
nie als Erfolgsdelikt ausgestaltet ist, ist auch hier unschadlich, weil neben der
Verunreinigung auch jede sonstige nachteilige Veranderung der Wasserei-
genschaften erfasst wird und konkrete Nachteile dabei nicht eingetreten sein
missen (Bundestagsdrucksache 8/2382, S. 14; zur Umsetzung der insoweit
identischen Richtline (2008) siehe Bundestagsdrucksache 17/5391, S. 12); es
genugt vielmehr ein ,Minus an Wassergute“ (Fischer/Lutz in: Fischer, StGB,
72. Auflage 2025, § 324, Rn. 6). Wasserverunreinigungen kénnen darutber
hinaus nach § 326 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a StGB (neu Absatz 2
Nummer 2 StGB-E) strafbar sein.

Neu im Vergleich zur Richtlinie (2008) ist, dass die Tat gemaf Artikel 3 Ab-
satz 2 Buchstabe a auch durch die Einleitung, Abgabe oder Einbringung von
Energie begangen werden kann. Erwagungsgrund 15 der Richtlinie listet ver-
schiedene Energieformen auf: Warme, thermische Energiequellen, Larm, ein-
schlief3lich Unterwasserldarm und anderer akustischer Energiequellen, Vibrati-
onen, elektromagnetische Felder, Elektrizitat und Licht. Dies wird vom bishe-
rigen deutschen Strafrecht nur teilweise erfasst:

Hinsichtlich des Umweltmediums ,Wasser* besteht nur geringfligiger Umset-
zungsbedarf. In § 324 StGB (Gewasserverunreinigung) wird als nachteilige
Veranderung jede Verschlechterung der natirlichen Gewassereigenschaften
im physikalischen, chemischen oder biologischen Sinn verstanden, die Uber
unbedeutende, zu vernachlassigende kleine Beeintrachtigungen hinausgeht
(BGH NStZ 1987, 323 (324)). Gewassereigenschaften konnen gemaR § 324
Absatz 1 StGB auch durch energetische Beeinflussung in Form von Larm, Er-
schutterungen, Warme und nichtionisierenden Strahlen nachteilig verandert
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werden. Ausdricklich erfasst werden soll zuklinftig allerdings die unbefugte
Entnahme.

Die verwaltungsrechtswidrige Veranderung der Umweltmedien ,Boden“ und
LLuft® durch Energie ist im deutschen Strafrecht hingegen noch nicht enthal-
ten. Die Bodenverunreinigung (§ 324a StGB) und die Luftverunreinigung
(§ 325 Absatz 3 StGB) setzen eine Veranderung durch das Einbringen von
Stoffen bzw. Schadstoffen voraus. Unter Stoffe sind alle kdrperlichen Gegen-
stéande, die weder Grundstuck noch Grundstucksbestandteil sind, unabhangig
vom Aggregatzustand und davon, ob sie chemisch, mechanisch, thermisch
oder in sonstiger Weise wirken, zu verstehen (Alt in: MUKoStGB, 4. Aufl. 2022,
StGB § 324a, Rn. 15). Nicht erfasst werden davon die in der Richtlinie ge-
nannten Energieformen.

Auch § 325a StGB (Verursachen von Larm, Erschitterungen und nichtionisie-
renden Strahlen) erfillt die Vorgaben der Richtlinie nicht vollstandig. Die Vor-
schrift des § 325a Absatz 2 StGB, die der Richtlinienumsetzung dient, erfasst
bisher nicht Pflanzen und das Okosystem als Schutzobjekte.

Zur Umsetzung der Richtlinie sollen die §§ 324a, 325 und 325a StGB gean-
dert werden (Artikel 1 Nummer 7 und Artikel 1 Nummer 8). In § 325 StGB-E
sollen die geltenden Absatze 2 und 3 in einem neuen Absatz 1 zusammenge-
fasst werden und die Beschrankung auf anlagenbezogene Luftverunreinigun-
gen entfallen. Der bisherige Absatz 1 wird hingegen ersatzlos gestrichen. Mit
der Formulierung ,durch Freisetzen oder Einbringen von Stoffen, thermischer
Energie oder nichtionisierenden Strahlen Veranderungen der Luft in bedeu-
tendem Umfang verursacht” soll die in der Richtlinie genannte Energiezufuhr
erfasst werden.

In § 324a Absatz 1 und § 325a StGB-E sollen die Energieformen ,Gerau-
sche®, ,Erschitterungen®, ,thermische Energie und ,nichtionisierende Strah-
len“ aufgenommen werden. Diese decken alle in Erwagungsgrund 15 der
Richtlinie genannten Energieformen ab. ,Gerdusche® umfassen Larm, Unter-
wasserlarm und andere akustische Energiequellen; ,Erschitterungen® umfas-
sen auch Vibrationen (vergleiche die Verwendung der Begriffe im Gesetz zum
Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
rausche, Erschutterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissions-
schutzgesetz — BImSchG) sowie in der Sechsten Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm — TA Larm). , Thermische Energie“ umfasst auch Warme.
Zu den ,Nichtionisierende Strahlen® gehéren nach § 1 Absatz 2 des Gesetzes
zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Men-
schen v. 29.7.2009, BGBI. 2009 | 2433 elektrische, magnetische und elektro-
magnetische Felder in einem Frequenzbereich von 0 Hertz bis 300 Gigahertz,
optische Strahlung im Wellenlangenbereich von 100 Nanometern bis 1 Milli-
meter sowie Ultraschall im Frequenzbereich von 20 Kilohertz bis 1 Gigahertz.
Erfasst sind damit unter anderem Radarstrahlen, Laser- oder ahnliche Licht-
strahlen, UV-Strahlen, Mikrowellen und elektromagnetische Strahlen (Witteck
in: BeckOK StGB, 63. Edition vom 1.11.2024, StGB § 325a, Rn. 14).

Die Vorgaben in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie zu Handlungen
in Bezug auf ionisierende Strahlung werden im deutschen Recht insbesondere
durch den Straftatbestand des § 311 Absatz 1 Nummer 1 StGB (Freisetzen
ionisierender Strahlen) erfullt. Daneben kommt auch eine Strafbarkeit geman
§ 309 StGB (Missbrauch ionisierender Strahlen) in Betracht. Ebenso kommt
eine Strafbarkeit nach § 328 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 3 Nummer 1
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StGB (Unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen und anderen gefahrlichen
Stoffen und Gitern) in Betracht.

ff) Die Verursachung des Todes oder einer schweren Korperverletzung von Per-
sonen wird im Qualifikationstatbestand in § 330 Absatz 2 (kiinftig Absatz 3)
StGB erfasst, aber gleichzeitig durch die Straftaten gegen das Leben
(§§ 211 ff. StGB) und gegen die korperliche Unversehrtheit (§§ 223 ff. StGB)
umfassend unter Strafe gestellt. Im Fall der Freisetzung von Giften kann auch
§ 330a StGB einschlagig sein.

gg) Neu im Vergleich zur Richtlinie (2008) ist, dass auch die erhebliche Gefahr-
dung bzw. Schadigung eines ,Okosystems* in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a
der Richtlinie genannt ist. Eine Begriffsbestimmung dieses zusatzlichen Um-
weltmediums findet sich in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe ¢ der Richtlinie, wel-
che in Erwagungsgrund 13 der Richtlinie weiter spezifiziert wird. Der fir das
deutsche Strafrecht neue Begriff des ,Okosystems® soll in § 330d Absatz 1
Nummer 2 StGB-E legal definiert werden (Artikel 1 Nummer 17). Die erhebli-
che Gefahrdung bzw. Schadigung eines Okosystems soll in §§ 309 Ab-
satz 6 Nummer 4, 311 Absatz 1, 324a Absatz 1 Nummer 1, 325 Ab-
satz 1 Nummer 3, 325a Absatz 2, 326 Nummer 4 Buchstabe b (neu Absatz 2
Nummer 2 StGB-E), § 327 Absatz 2, dem neu hinzukommenden § 327a und
in § 328 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3 StGB-E aufgenommen werden.

hh) Die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie genannte erhebliche Scha-
digung von Tieren oder Pflanzen als Folge der Umweltstraftat wird im deut-
schen Recht bereits ausdricklich genannt, unter anderem bei der Bodenver-
unreinigung nach § 324a Absatz 1 Nummer 1 StGB, der Luftverunreinigung
nach § 325 Absatze 1 und 6 (kiinftig Absatz 1 Nummer 3) StGB, dem uner-
laubten Umgang mit Abfallen nach § 326 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b
StGB (neu Absatz 2 Nummer 3 StGB-E) und beim besonders schweren Fall
einer Umweltstraftat nach § 330 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 StGB.

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie schreibt einen Straftatbestand des
verwaltungsrechtswidrigen Inverkehrbringens von bestimmten umweltschadigen-
den Erzeugnissen vor, der in dieser Form fir das europaische und das deutsche
Strafrecht neu ist. Sanktioniert wird danach, ,wer ein Erzeugnis unter Verstol3 ge-
gen ein Verbot oder eine andere Anforderung zum Schutz der Umwelt in Verkehr
bringt, dessen Verwendung in grofierem Umfang zur Einleitung, Abgabe oder Ein-
bringung einer Menge von Materialien oder Stoffen, Energie oder ionisierender
Strahlung in die Luft, den Boden oder das Wasser fihrt und den Tod oder eine
schwere Korperverletzung von Personen oder erhebliche Schaden hinsichtlich der
Luft-, Boden- oder Wasserqualitat oder erhebliche Schaden an einem C")kosystem,
Tieren oder Pflanzen verursacht oder dazu geeignet ist, dies zu verursachen.” Wie
sich aus Erwagungsgrund 17 der Richtlinie ergibt, setzt der Tatbestand das Vor-
liegen eines Verbots oder eine andere Anforderung zum Schutz der Umwelt im
Unionsrecht voraus. Verbote oder Anforderungen aus anderen Bereichen des Uni-
onsrechts sollen hingegen nicht berlcksichtigt werden — der Erwagungsgrund
nennt als Beispiel fur einen solchen nicht erfassten Zweck den Schutz der Gesund-
heit und der Sicherheit der Arbeitnehmer. Die ,Verwendung in gré3erem Umfang®
soll sich auf die kombinierte Wirkung der Verwendung des Produkts durch mehrere
Verwender beziehen, sofern die Handlung einen Schaden fir die Umwelt oder die
menschliche Gesundheit verursacht oder dazu geeignet ist, einen solchen zu ver-
ursachen.

Die Strafbarkeit des Inverkehrbringens soll unabhangig von der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit der einzelnen Anwender des Produkts bestehen, sodass es sich
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nicht um eine Zurechnung handelt, wie sie schon bislang Uber die Figur der mittel-
baren Taterschaft moglich gewesen ware (Heghmanns, ZfIStW 4/2024, 256, 261).

Nach dem objektiven Tatbestand muss das Erzeugnis in den Verkehr gebracht
werden und seine Verwendung zu schadlichen Einwirkungen auf Luft, Boden oder
Wasser fuhren. Wegen des Immissionserfordernisses bietet es sich an, das Inver-
kehrbringen so weit wie moglich Uber die §§ 324, 324a und 325 StGB-E zu erfas-
sen. Der Straftatbestand des § 324 StGB (Gewasserverunreinigung) erfasst be-
reits die Moglichkeiten, Gewasser zu verunreinigen oder sonst deren Eigenschaf-
ten nachteilig zu verandern, also auch durch das Inverkehrbringen von Erzeugnis-
sen. Die Bodenverunreinigung nach § 324a StGB erfasst das Einbringen, Eindrin-
gen lassen und das Freisetzen von Stoffen in den Boden, also auch durch das
Inverkehrbringen von Erzeugnissen, beispielsweise durch unerlaubtes Saatgut.
Bei der Luftverunreinigung nach § 325 StGB-E (Luftverunreinigung) ist es aller-
dings sinnvoll, das Inverkehrbringen gesondert zu erfassen, da beim Inverkehr-
bringen gerade die Effekte aus der kombinierten Nutzung von Erzeugnissen er-
fasst werden sollen. Bei der strafrechtlichen Verantwortlichkeit flr Immissionen,
die beim Betrieb von Fahrzeugen freigesetzt werden, soll hingegen ebenso wie
beim geltenden § 325 Absatz 2 StGB weiterhin auf das einzelne Fahrzeug abge-
stellt werden, um eine zu weitgehende Pdnalisierung zu vermeiden. § 325 Ab-
satz 7 StGB kann hingegen nicht fortgefiihrt werden, da dieser sich allein auf den
§ 325 Absatz 1 StGB bezieht und dieser ersatzlos entfallt. § 311 StGB (Freisetzen
ionisierender Strahlen) erfasst sdmtliche Handlungen, die zu einer Freisetzung sol-
cher Strahlen flihren, also auch durch das Inverkehrbringen von Erzeugnissen.
§ 330a StGB (Schwere Gefahrdung durch Freisetzung von Giften) erfasst eben-
falls das Inverkehrbringen von Erzeugnissen; die Tathandlung wird mit ,Verbreiten
und Freisetzen“ umschrieben. Die in den Tatbestadnden bereits vorhandene Ein-
schrankung auf Verunreinigung ,in bedeutendem Umfang“ (§ 324a Absatz 1 Num-
mer 2 bzw. § 325 Absatz 3 (kinftig Absatz 2 StGB-E) ist geeignet, die Formulie-
rung ,in gréoflerem Umfang®“ umzusetzen.

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe ¢ und d sowie Buchstabe s und t der Richtlinie be-
ziehen sich auf VerstdRe gegen das EU-Chemikalienrecht im weiteren Sinne. Da-
nach sind bestimmte Verstélie gegen die folgenden EU-Verordnungen unter Strafe
zu stellen:

— die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europai-
schen Agentur fiir chemische Stoffe, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verord-
nung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates
sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG
der Kommission (ABI. L 396 vom 30.12.2006, S. 1, REACH-Verordnung),

— die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 21. Oktober 2009 Uber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutz-
mitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des
Rates (ABI. L 309 vom 24.11.2009, S. 1, Pflanzenschutzverordnung),

— die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 16. Dezember 2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
packung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richt-
linien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 (ABI. L 353 vom 31.12.2008, S. 1, CLP-Verordnung),
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— die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 22. Mai 2012 Uber die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwen-
dung von Biozidprodukten (ABI. L 167 vom 27.6.2012, S. 1, Biozid-Verord-
nung),

— die Verordnung (EU) 2017/852 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 17. Mai 2017 Uber Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1102/2008 (ABI L 137 vom 24.5.2017, S. 1, Quecksilber-Verordnung),

— die Verordnung (EU) 2019/1021 15 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente organische Schadstoffe (ABI. L 169
vom 25.6.2019, S. 45, Verordnung uber persistente organische Stoffe),

— die Verordnung (EU) 2024/573 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 7. Februar 2024 (iber fluorierte Treibhausgase, zur Anderung der Richtli-
nie (EU) 2019/1937 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 517/2014
(ABI. L, 2024/573, 20.2.2024, F-Gas-Verordnung) und

— die Verordnung (EU) 2024/590 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 7. Februar 2024 Uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren, und
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (ABI. L, 2024/590,
20.2.2024, Ozon-Verordnung).

FUr eine Vielzahl der zu bewehrenden VerstdRle gibt es im geltenden Recht bereits
Strafvorschriften, namentlich in § 27 Absatz 1 Nummer 3, Absatz 2 des Chemika-
liengesetzes (ChemG) in Verbindung mit §§ 1, 4, 8, 10, 12, 14 der Chemikalien-
Sanktionsverordnung (ChemSanktionsV) und in § 27b Absatz 1 Nummer 4, Ab-
satz 3 ChemG. Umsetzungsbedarf besteht insoweit, als Bewehrungsliicken zu
schlielien, die Delikte erforderlichenfalls als Eignungsdelikte auszugestalten und
Strafrahmen an die Richtlinienvorgaben anzupassen sind. Die Umsetzung der
Richtlinie soll aul’erdem zum Anlass genommen werden, die Sanktionsvorschrif-
ten im ChemG (Artikel 10) insgesamt Ubersichtlicher und unter Berlcksichtigung
der im modernen Nebenstrafrecht Ublichen Bewehrungstechnik auszugestalten.
Die Strafbewehrungen, die die Richtlinie bei Verstdlien gegen die REACH-Verord-
nung, die CLP-Verordnung, die Biozid-Verordnung, die Quecksilber-Verordnung
sowie die Verordnung Uber persistente organische Stoffe vorsieht, finden sich
(auch) kunftig in § 27 Absatz 1 Nummer 3, Absatz 2 ChemG-E in Verbindung mit
§§ 1, 4, 8, 10 ChemSankionsV sowie — soweit VerstoRe gegen die REACH-Ver-
ordnung in Rede stehen — auch in § 27c Absatz 1 Nummer 4, Absatz 2 ChemG-E.
Die Strafvorschriften zur F-Gas-Verordnung sind klnftig in § 27d ChemG-E und
die Strafvorschriften zur Ozon-Verordnung in § 27e ChemG-E geregelt.

Zur (erstmaligen) Strafbewehrung der nach der Richtlinie unter Strafe zu stellen-
den VerstdlRe gegen die Pflanzenschutzverordnung soll im Pflanzenschutzgesetz
(PfISchG, Artikel 9) ein neuer § 68a geschaffen werden. Bislang sind solche Ver-
stéRe nur buRgeldbewehrt (siehe § 68 Absatz 2 Nummer 1 PfISchG).

Folgeanpassungen ergeben sich in der ChemSanktionsV, der Chemikalien-Ozon-
schichtverordnung (ChemOzonSchichtV), der Chemikalien-Klimaschutzverord-
nung (ChemKlimaschutzV), der Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV)
und der Biozidrechts-Durchfuhrungsverordnung (ChemBiozdDV)  (Arti-
kel 11 bis 15).

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie betrifft die ,Durchfihrung von um-
weltvertraglichkeitspflichtigen Projekten ohne Genehmigung“ nach Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 und 2 der Richtlinie
2011/92/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom
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13. Dezember 2011 Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung bei bestimmten o6f-
fentlichen und privaten Projekten (ABI. L 26 vom 28.1.2012, S. 1, UVP-Richtlinie).
Unter Strafe zu stellen ist danach die Durchflihrung von solchen Projekten, wenn
daflr die erforderliche Genehmigung fehlt und die Durchfiihrung erhebliche Scha-
den an Luft, Boden, Wasser, Okosystem, Tieren oder Pflanzen verursacht oder
geeignet ist, solche Schaden zu verursachen. Anders als bei anderen Straftaten
muss nur die vorsatzlich begangene Tat ponalisiert (Artikel 3 Absatz 4 der Richtli-
nie) und eine Versuchsstrafbarkeit nicht vorgesehen werden (Artikel 4 Absatz 2
der Richtlinie in Verbindung mit Erwagungsgrund 29).

Die Vorschrift, fir die es in der Richtline (2008) kein Vorbild gibt, 16st Umsetzungs-
bedarf aus. Im Kernstrafrecht stellt § 327 Absatz 2 Nummer 2 StGB bislang ledig-
lich das Betreiben bestimmter Anlagen unter Strafe, wenn es ohne Genehmigung
bzw. Planfeststellung geschieht, wobei ein Schaden oder auch nur eine konkrete
Gefahrdung fir die Strafbarkeit nicht erforderlich ist. Die neue Vorgabe geht jedoch
dariber hinaus und verlangt eine Bestrafung der rechtswidrigen Durchfiihrung be-
stimmter Bauvorhaben. Die Vorschrift ist aber auf Vorhaben beschrankt, bei denen
im Genehmigungsverfahren eine Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) oder eine
entsprechende Vorprifung erforderlich gewesen ware. Es soll daher ein neuer
§ 327a StGB-E geschaffen werden, der die Ausfuhrung von genehmigungsbedurf-
tigen Vorhaben ohne Genehmigung unter Strafe stellt, soweit diese Vorhaben in
Umsetzung der Anforderungen der UVP-Richtlinie (Artikel 4 Absatze 1 und 2 in
Verbindung mit den Anhangen | und Il) einer Pflicht zur Durchfihrung einer UVP
oder zu einer Vorprifung zur Feststellung einer solchen Pflicht unterliegen;
§ 327 Absatz 2 StGB-E wird entsprechend ,verschlankt” (Artikel 1 Nummer 10 und
Artikel 1 Nummer 11).

Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme zu dem Richtlinienvorschlag der
Kommission insoweit vor einer Vorverlagerung der Strafbarkeit gewarnt, weil bis-
lang nur der Betrieb solcher Anlagen in den §§ 327, 329 StGB strafbewehrt sei,
wahrend jetzt bereits die ungenehmigte Errichtung der Anlagen erfasst werde
(Bundesratsdrucksache 27/22, S. 3 f.). Da nach der Richtlinie eine Schadigungs-
eignung hinzutreten muss, ist die durch die Richtlinie nunmehr zwingend gebotene
Vorverlagerung jedoch vertretbar. Wenn bereits die Errichtung selbst ohne die wei-
teren Auswirkungen auf die Umwelt durch einen spateren Betrieb flr sich genom-
men erheblich umweltgefahrdend ist erscheint die beschriebene Ausdehnung der
Strafbarkeit nicht unverhaltnismafig (Heghmanns, ZfIStW 4/2024, 256, 261 f.).

Die Vorgaben in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe f und g betreffen die umweltgefahr-
dende Abfallbeseitigung (Buchstabe f) sowie die Verbringung von Abfallen im
Sinne von Artikel 3 Nummer 26 der Verordnung (EU) 2024/1157 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 Uber die Verbringung von Abfallen,
zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1257/2013 und (EU) 2020/1056 und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 (Abl. L 2024/1157, 30.4.2024, Ab-
fallverbringungsverordnung 2024) (Buchstabe g). Sowohl die Abfallverbringung
als auch die Abfallbeseitigung stehen bereits unter Strafe. Neu gegenuber der
Richtlinie 2008 ist eine Unterscheidung bei Buchstabe f zwischen ,gefahrlichen®
(,hazardous*®) Abféllen, bei denen schon der blofRe illegale Umgang strafbar sein
soll, und den ubrigen Abfallen, bei denen es beim potenziellen Gefahrdungsdelikt
bleibt.

Hinsichtlich der Tathandlungen besteht kein Umsetzungsbedarf. Denn § 326 Ab-
satz 1 StGB beschreibt als Tathandlungen den Umgang mit Abfallen (Sammelin,
Beférdern, Behandeln, Verwerten, Lagern, Ablagern, Ablassen, Beseitigen, Han-
deln, Makeln oder Sonst-Bewirtschaften) auerhalb einer dafir zugelassenen An-
lage oder unter wesentlicher Abweichung von einem vorgeschriebenen oder zu-
gelassenen Verfahren. Import, Export und Transport sind im geltenden Absatz 2
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geregelt. Die Vorschrift deckt damit die Richtlinien-Vorgabe ab, die nur das Sam-
meln, Beférdern und Behandeln sowie die Uberwachung von Verfahren und die
Nachsorge umfasst, wobei diese Varianten von ,sonst bewirtschaften® erfasst sind.
Das ,Sonst-Bewirtschaften® ist Oberbegriff und Auffangtatbestand flr samtliche
andere Tathandlungen; zu bestimmen ist es in Anlehnung an § 3 Absatz 14 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (BeckOK StGB/Witteck, 65. Ed. 1.5.2025, StGB
§ 326 Rn. 26). Es umfasst den gesamten Bereich der Abfallverwertung und -be-
seitigung samt vorgeschalteter und nachgeschalteter Verfahren wie das Bereitstel-
len, die Uberlassung, die Sammlung, die Sortierung, die Beférderung, die Uberwa-
chung der Bewirtschaftungsverfahren sowie der Nachsorge von Beseitigungsan-
lagen. Es erfasst alle Handlungen, die den namentlich aufgeflihrten Tathandlun-
gen gleichstehen und durch welche Abfalle der gesetzlich vorgesehenen Abfallent-
sorgung entzogen werden oder durch die eine ordnungsgemalfie Entsorgung er-
heblich gefahrdet wird und deshalb die Gefahr eines unkontrollierten Freisetzens
der enthaltenen Schadstoffe erhdht wird, sofern dies unter Verletzung abfallrecht-
licher Bestimmungen geschieht. Damit fallen auch solche Tathandlungen darunter,
die darauf abzielen, Abfalle als Stoffe ganz oder teilweise wieder dem Wirtschafts-
kreislauf zuzufihren (Alt in: Minchner Kommentar zum StGB, 4. Auflage 2022,
§ 326, Rn. 60).

Im Ubrigen besteht teilweise Umsetzungsbedarf. Im Zuge der Umsetzung soll
§ 326 StGB-E zudem neu strukturiert werden. Dies dient der besseren Ubersicht-
lichkeit.

§ 326 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 StGB (neu Absatz 1 StGB-E) erfasst bisher nicht
alle gefahrenrelevanten Eigenschaften im Sinne des Anhangs Ill der Richtlinie
2008/98/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. November
2008 uber Abfélle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABI. L 312 vom
22.11.2008, S. 3, Abfallrahmenrichtlinie), sodass eine Anpassung erforderlich ist.

§ 326 Absatz 1 Nummer 4 StGB (neu Absatz 2 StGB-E) enthalt die Bestimmung
fur den Ubrigen Abfall, wie dies von der Richtlinie vorgegeben wird; diese Vorschrift
ist nur leicht anzupassen (Artikel 1 Nummer 9).

§ 326 Absatz 2 StGB (neu Absatz 4 StGB-E) enthalt Regelungen der illegalen Ab-
fallverbringung. Zur Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie soll diese Vorschrift
zur zentralen Regelung der illegalen Abfallverbringung werden; die entsprechen-
den Strafvorschriften des Abfallverbringungsgesetzes (AbfVerbrG) sollen gestri-
chen werden (Artikel 1 Nummer 9 und Artikel 8 Nummer 2).

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe h der Richtlinie betrifft das sogenannte ,Schiffsrecyc-
ling“. Damit ist das Abwracken von Schiffen gemeint, das Gegenstand der Verord-
nung (EU) Nr. 1257/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
20. November 2013 Uber das Recycling von Schiffen und zur Anderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1013/2006 und der Richtlinie 2009/16/EG (ABI. L 330 vom
10.12.2013, S. 1, Schiffsrecyclingverordnung) ist. Unter ,Schiffsrecycling” versteht
man das vollstandige oder teilweise Demontieren eines Schiffes in einer Abwrack-
einrichtung zum Zweck der Rickgewinnung von Bauteilen und Materialien zur Auf-
bereitung, Vorbereitung zur Wiederverwendung oder Wiederverwendung unter
Gewabhrleistung der Behandlung von Gefahrstoffen und sonstigen Materialien (Ar-
tikel 3 Absatz 1 Nummer 6 Schiffsrecyclingverordnung). Es muss unter Strafe ge-
stellt werden, ,wenn eine solche Handlung den in Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a
der genannten Verordnung aufgefihrten Anforderungen nicht entspricht.

Bei der Vorschrift handelt sich um ein Sonderdelikt fur Schiffseigner. Nach Artikel 6
Absatz 2 Buchstabe a der Schiffsrecyclingverordnung in der Fassung von Arti-
kel 82 Nummer 2 der Abfallverbringungsverordnung 2024 haben die Schiffseigner
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sicherzustellen, dass zu recycelnde Schiffe nur in Abwrackanlagen recycelt wer-
den, die in der ,europaischen Liste der Abwrackeinrichtungen® aufgefuhrt sind. Im
Falle von Schiffen, die als gefahrliche Abfalle betrachtet werden, sich im Hoheits-
gebiet eines Mitgliedstaats befinden und aus der Union ausgefihrt werden, haben
die Schiffseigner festzustellen, dass zu recycelnde Schiffe nur in solchen in der
europaischen Liste aufgefuhrten Einrichtungen recycelt werden, die sich in An-
lage VIl des Basler Ubereinkommens vom 22. Marz 1989 (ber die Kontrolle der
grenzuberschreitenden Verbringung gefahrlicher Abfalle und ihrer Entsorgung
(Basler Ubereinkommen) aufgefiihrten Staaten befinden.

Das bislang geltende Recht erfasst nicht Schiffe, die zwar als ,Abfall“ zu klassifi-
zieren sind, weil sie nur noch der Verschrottung zugefiihrt werden sollen, die aber
die Flagge eines EU-Mitgliedstaats fuhren. Eine Anwendbarkeit des § 18a des Ab-
fallverbringungsgesetzes (AbfVerbrG) scheidet bisher aus, da diese Vorschrift nur
auf die Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 14. Juni 2006 uber die Verbringung von Abfallen (ABI. L 190 vom
12.7.2006, S. 1, Abfallverbringungsverordnung 2006) Bezug nimmt (§ 18 a Ab-
satz 1 AbfVerbrG). Dort ist in Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe i ausdricklich geregelt,
dass die Verordnung nicht fur Schiffe gilt, die die Flagge eines EU-Mitgliedstaats
fuhren und in den Anwendungsbereich der Schiffsrecyclingverordnung fallen. Auch
Erwagungsgrund 10 der Schiffsrecyclingverordnung hebt hervor, dass Schiffe un-
ter der Flagge eines Mitgliedstaats, die in den Geltungsbereich Schiffsrecycling-
verordnung fallen, vom Anwendungsbereich der Abfallverbringungsverord-
nung 2006 ausgenommen sind (Elsner, NStZ 2023, 135; Saliger, NStZ 2023, 585).

Eine Strafbarkeit nach § 326 Absatz 1 StGB scheidet bisher aus, weil das Verbrin-
gen von Abféllen im Sinne des § 326 Absatz 1 StGB in den, aus dem oder durch
den Geltungsbereich des StGB abschlieRend von § 326 Absatz 2 StGB erfasst
wird (Elsner a.a.0).

Auch eine Anwendung des § 326 Absatz 2 StGB auf die hier zu beurteilende Fall-
konstellation kommt bisher nicht in Betracht. Der Anwendungsbereich des § 326
Absatz 2 StGB ist seit Inkrafttreten der §§ 18 a, 18 b AbfVerbrG ohnehin nur noch
gering. Nach § 326 Absatz 2 StGB ist nur das Verbringen von Abfallen im Sinne
des § 326 Absatz 1 StGB entgegen einem Verbot oder ohne die erforderliche Ge-
nehmigung in die, aus der oder durch die Bundesrepublik Deutschland tatbe-
standsmafig. Bei den Verboten im Sinne des § 326 Absatz 2 StGB muss es sich
um Vorschriften handeln, die speziell das grenzuberschreitende Verbringen von
Abfallen regeln. Die Schiffsrecyclingverordnung enthalt jedoch keine solchen Ver-
bringungsverbote. Artikel 6 Schiffsrecyclingverordnung normiert nur bestimmte
Pflichten des Schiffseigners bei der Vorbereitung eines Schiffes zum Recycling.
Auch liegt bei Nichtbeachtung des Artikels 6 Schiffsrecyclingverordnung keine Ver-
bringung von gefahrlichen Abfallen ohne die erforderliche behdrdliche Genehmi-
gung vor. Erforderliche behdrdliche Genehmigung im Sinne des § 326 Absatz 2
StGB meint eine nicht formgebundene Zustimmung, Erlaubnis oder Notifizierung.
Eine solche férmliche Erlaubnis sieht die Schiffsrecyclingverordnung fir den
Schiffseigner im Zusammenhang mit der Ablieferung eines Schiffes zum Recycling
nicht vor (Elsner, am angegebenen Ort).

Hingegen macht sich ein Schiffseigner gemaf § 18a Absatz 1 AbfVerbrG strafbar,
wenn er einen Vertrag uber das Recycling eines nicht unter der Flagge eines EU-
Mitgliedstaats fahrenden Schiffes mit dem Inhaber einer nicht zertifizierten Abwra-
ckeinrichtung eines Drittlandes abschlie3t. Ebenso macht sich der Verkaufer eines
Schiffes nach § 18a AbfVerbrG durch Abschluss eines Kaufvertrags tber ein Schiff
strafbar, wenn offensichtlich ist, dass das Schiff vom Erwerber nicht zu seinem
eigentlichen Bestimmungszweck genutzt werden, sondern lediglich als Abfall zur
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Verwertung in eine nicht zertifizierte Abwrackeinrichtung verbracht werden soll
(Elsner, am angegebenen Ort).

Die neue Abfallverbringungsverordnung 2024 greift diese Rechtslage in Erwa-
gungsgrund 17 auf, der hervorhebt, dass die Schiffsrecyclingverordnung flr grof3e
Handelsschiffe unter der Flagge eines Mitgliedstaats der Union gelte, die vom An-
wendungsbereich der Abfallverbringungsverordnung 2006 ausgenommen wur-
den. Derartige Schiffe, die zu Abfall werden, wiirden in der Regel als gefahrliche
Abfélle eingestuft, es sei denn, alle gefahrlichen Stoffe und Materialien wurden
daraus entfernt. Nach dem internationalen Inkrafttreten der Anderung des Basler
Ubereinkommens (,Verbotséanderung®) misse jedoch sichergestellt werden, dass
in den Anwendungsbereich der Abfallverbringungsverordnung 2006 fallende
Schiffe, die als Abfall betrachtet und aus der Union ausgefuhrt werden, den ein-
schlagigen Vorschriften der Union Uber die Verbringung von Abfallen, einschliel3-
lich derjenigen zur Umsetzung der Verbotsanderung, unterworfen werden, damit
eine strikte rechtliche Vereinbarkeit der rechtlichen Regelung der Union mit den
internationalen Verpflichtungen sichergestellt sei. Zugleich miisse die Schiffsre-
cyclingverordnung geandert werden, um klarzustellen, dass in ihren Anwendungs-
bereich fallende Schiffe, die als gefahrliche Abfalle betrachtet und aus der Union
ausgefihrt werden, nur in denjenigen Anlagen recycelt werden sollten, die in der
gemal jener Verordnung erstellten europaischen Liste von Abwrackeinrichtungen
aufgefiihrt sind und sich in Staaten befinden, welche in Anlage VIl des Basler Uber-
einkommens aufgefuhrt sind.

Nach ihrem Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe i gilt die Abfallverbringungsverord-
nung 2024 nach wie vor nicht fir Schiffe, die die Flagge eines Mitgliedstaats flihren
und in den Anwendungsbereich der Schiffsrecyclingverordnung fallen. Sie gilt jetzt
allerdings fur Schiffe, die als Abfalle betrachtet werden, sich im Hoheitsgebiet ei-
nes Mitgliedstaats befinden und zur Beseitigung bestimmt sind. Sie gilt ferner (be-
schrankt auf ihre Artikel 39, 48, 49 und ihren Titel VII) fur Schiffe, die als gefahrli-
che Abfalle betrachtet werden, sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats befinden
und zur Verwertung aus der Union ausgefuhrt werden.

Artikel 82 der Abfallverbringungsverordnung 2024 enthalt die notwendige Ande-
rung der Schiffsrecyclingverordnung, deren Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a nun-
mehr regelt, dass ,Schiffseigner sicherstellen missen, dass zu recycelnde Schiffe
nur in Abwrackeinrichtungen recycelt werden, die in der europaischen Liste aufge-
fuhrt sind, und im Falle von Schiffen, die als gefahrliche Abfalle betrachtet werden,
sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats befinden und aus der Union ausgefihrt
werden, nur in den in der europaischen Liste aufgefuhrten Einrichtungen, die sich
in Anlage VIl des Basler Ubereinkommens aufgefiihrten Staaten befinden.*

Durch diese Anderungen ist sichergestellt, dass unabhéngig von ihrer Flagge
samtliche Schiffe, die als gefahrliche Abfalle betrachtet werden kénnen, unter die
Regelungen des § 326 Absatz 1, 2 und 4 StGB-E fallen, der somit auch der Um-
setzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe h der Richtlinie dient.

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe i der Richtlinie gibt den Mitgliedstaaten vor, eine von
Schiffen ausgehenden Einleitung von Schadstoffen, die in den Anwendungsbe-
reich des Artikel 3 der Richtlinie 2005/35/EG des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 7. September 2005 Uber die Meeresverschmutzung durch Schiffe
und die Einflhrung von Sanktionen fur VerstéRe (ABI. L 255 vom 30/09/2005,
S. 11, Richtlinie 2005/35/EG) fallt, unter Strafe zu stellen, wenn die Einleitung in
ein in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2005/35/EG genanntes Gebiet erfolgt und
eine Verschlechterung der Wasserqualitéat oder Schaden an der Meeresumwelt
verursacht oder dazu geeignet ist, dies zu verursachen. Eine Strafbarkeit ist nicht
vorgeschrieben, wenn fur die Einleitung eine Ausnahme nach Artikel 5 der



- 066 -

Richtlinie 2005/35/EG gilt. Die Meeresverschmutzung durch Schiffe war bereits
Gegenstand der Richtlinie 2009/123/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 21. Oktober 2009 zur Anderung der Richtlinie 2005/35/EG iiber die
Meeresverschmutzung durch Schiffe und die Einfihrung von Sanktionen fiir Ver-
stdlRe (ABI. L 280 vom 27.10.2009, S. 52), deren strafrechtliche Regelungen durch
die Richtlinie abgelost werden.

Die Vorgabe in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe i der Richtlinie ist durch das geltende
Strafrecht abgedeckt. Nach § 324 Absatz 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe von bis
zu funf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer unbefugt ein Gewasser verunrei-
nigt oder sonst dessen Eigenschaften nachteilig verandert. Gewasser im Sinne der
Vorschrift sind oberirdische Gewasser, das Grundwasser und das Meer (§ 330d
Absatz 1 Nummer 1 StGB). Neben der Verunreinigung wird dabei auch jede sons-
tige nachteilige Veranderung der Wassereigenschaften erfasst. Konkrete Nach-
teile missen dabei nicht eingetreten sein (Bundestagsdrucksache 8/2382, S. 14),
es genugt ein ,Minus an Wassergute® (Fischer/Lutz in: Fischer, StGB, 72. Auflage
2025, § 324, Rn. 6).

Nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe j der Richtlinie sind die Mitgliedstaaten ver-
pflichtet, im Anwendungsbereich der Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer
Unfalle mit gefahrlichen Stoffen, zur Anderung und anschlieRenden Aufhebung der
Richtlinie 96/82/EG des Rates (ABI. L 197 vom 24.7.2012, S. 1, Seveso llI-Richtli-
nie) oder der Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 24. November 2010 Uber Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABI. L 334 vom 17.12.2010, S. 17, In-
dustrieemissions-Richtlinie) den Betrieb oder die SchlieRung einer Anlage zu be-
strafen, in der eine gefahrliche Tatigkeit ausgelbt wird oder in der gefahrliche
Stoffe oder Gemische gelagert oder verwendet werden, wenn durch eine solche
Handlung der Tod oder eine schwere Korperverletzung von Personen oder erheb-
liche Schaden hinsichtlich der Luft-, Boden- oder Wasserqualitat oder erhebliche
Schaden an einem (")kosystem, Tieren oder Pflanzen verursacht werden oder die
Handlung dazu geeignet ist, dies zu verursachen. Die genannten Richtlinien be-
treffen die Beherrschung von Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen
(Seveso llI-Richtlinie) sowie Industrieemissionen (Industrieemissions-Richtlinie).

Bereits die Richtlinie (2008) enthielt eine ahnliche Vorgabe. Neu hinzugekommen
ist neben dem Betrieb einer Anlage auch deren ,Schliefung“ sowie die Ersetzung
des Begriffs ,Zubereitung” durch ,Gemisch®. Daneben wurden Verweise auf die
Seveso lll- und die Industrieemissions-Richtlinie aufgenommen.

Diese Anderungen Idsen im deutschen Recht keinen Umsetzungsbedarf aus. Der
Begriff des ,Betreibens® in § 327 Absatz 1 und 2 StGB umfasst auch die Schlie-
Rung der Anlage. Denn das Betreiben umfasst alle Handlungen, die der bestim-
mungsgemalen Nutzung dienen also von der Inbetriebnahme bis zur vollstandi-
gen faktischen Stilllegung, einschlieRlich Wartung und Unterhaltung der Anlage
(Heghmanns, in: Leipziger Kommentar zum StGB, 13. Auflage 2022, § 327 StGB,
Rn. 42 m.w.N.). § 327 Absatz 2 Satz 2 StGB enthalt bereits den Begriff ,Gemisch®.

Die Tathandlungen sind bereits durch §§ 324, 324a, 325, 327 StGB erfasst. Die
Vorgaben aus der Industrieemissions-Richtlinie setzt § 327 Absatz 2 Nummer 4
StGB um (Bundestagsdrucksache 17/10486, S. 18). Die Industrieemissions-Richt-
linie wurde im Jahr 2024 geéndert. Die Anderungsrichtline (Richtlinie (EU)
2024/1785 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 zur
Anderung der Richtlinie 2010/75/EU des Européischen Parlaments und des Rates
Uber Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung) und der Richtlinie 1999/31/EG des Rates Uber Abfalldeponien,
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ABI. L, 2024/1785, 15.7.2024) ist am 4. August 2024 in Kraft getreten und bis zum
1. Juli 2026 umzusetzen. Sie zielt insbesondere auf eine Verbesserung der Um-
weltleistung und einen tiefgreifenden industriellen Wandel der erfassten Industrie-
anlagen ab. Der neu gefasste Artikel 79 (Sanktionen) der Industrieemissions-
Richtlinie nimmt ausdricklich Bezug auf die vorliegende Richtlinie. Nach Artikel 79
Absatz 1 Satz 1 legen die Mitgliedstaaten unbeschadet ihrer Verpflichtungen ge-
malf der Richtlinie (2008) Vorschriften Uber die Sanktionen fest, die bei VerstéRRen
gegen die innerstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung der Industrieemissions-
Richtlinie zu verhangen sind, und ergreifen alle notwendigen Ma3nahmen, um ihre
Umsetzung sicherzustellen. Gemal Artikel 26 der vorliegenden Richtlinie gelten
Bezugnahmen auf die Richtlinie (2008) als Bezugnahmen auf die vorliegende
Richtlinie. Zur Umsetzung der Seveso llI-Richtline wurde in §§ 16a, 23a und 23b
BImSchG ein storfallrechtliches Anzeige- bzw. Genehmigungserfordernis einge-
fuhrt, sodass storfallrelevante Anlagen von § 327 Absatz 2 Nummer 1 StGB er-
fasst werden.

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe k der Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten im An-
wendungsbereich der Richtlinie 2013/30/EU des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 12. Juni 2013 Uber die Sicherheit von Offshore-Erddl- und -Erd-
gasaktivitaten und zur Anderung der Richtlinie 2004/35/EG (ABI. L 178 vom
28.6.2013, S. 66, Richtlinie 2013/30/EU) den rechtswidrigen Bau, Betrieb und Ab-
bau einer Anlage unter Strafe zu stellen, wenn eine solche Handlung den Tod oder
eine schwere Verletzung einer Person oder erhebliche Schaden hinsichtlich der
Luft-, Boden- oder Wasserqualitat oder erhebliche Schaden an einem Okosystem,
Tieren oder Pflanzen verursacht oder dazu geeignet ist, dies zu verursachen. Bei
den in der Richtlinie genannten Anlagen handelt es sich um Offshore-Erdol- und
Erdgasforderanlagen. Die Richtlinie 2013/30/EU wird in Deutschland insbeson-
dere auch durch die Bergverordnung fir das Gebiet der Klistengewasser und des
Festlandsockels (Offshore-Bergverordnung - OffshoreBergV) umgesetzt. § 146
Absatz 1 des Bundesberggesetzes (BBergG) in Verbindung mit § 145 Absatz 1
Nummer 6 BBergG oder mit § 145 Absatz 3 Nummer 2 BBergG und § 71 Absatz 2
Nummer 18 OffshoreBergV enthalten Strafvorschriften zu Versté3en gegen die
Vorschriften der Richtlinie 2013/30/EU. Diese entsprechen aber nicht den Vorga-
ben der Richtlinie.

Es besteht mithin Umsetzungsbedarf. Offshore-Erddl- und -Erdgasanlagen sind
als Anlagen des Bergwesens nach § 2 des BBergG gemaR § 4 Absatz 2 Satz 1
BImSchG von der Genehmigungspflicht des § 4 Absatz 1 BImSchG ausgenom-
men, sodass sie nicht von § 327 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 StGB erfasst sind. Die
Umsetzung soll in einem neuen Absatz 3 des § 327 StGB-E erfolgen.

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe | der Richtlinie gebietet den Mitgliedstaaten, den Um-
gang mit radioaktivem Material oder radioaktiven Stoffen zu bestrafen, wenn eine
solche Handlung den Tod oder eine schwere Korperverletzung von Personen oder
erhebliche Schaden hinsichtlich der Luft-, Boden- oder Wasserqualitat oder Scha-
den an einem Okosystem, Tieren oder Pflanzen verursacht oder dazu geeignet ist,
dies zu verursachen.

Ein Straftatbestand im Zusammenhang mit Versté3en gegen die Euratom-Rechts-
vorschriften war bereits in der Richtlinie (2008) enthalten. Neu ist neben der Auf-
nahme der erheblichen Schadigung eines Okosystems der ausdriickliche Verweis
auf die drei folgenden Richtlinien: Richtlinie des Rates 2013/59/Euratom des Rates
vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen fir den
Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenuber ionisierender Strahlung und
zur Aufhebung der Richtlinien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom und 2003/122/Euratom (ABI. L 13 vom 17.1.2014, S. 1, Richtlinie
2013/59/Euratom), Richtlinie 2014/87/Euratom des Rates vom 8. Juli 2014 zur
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Anderung der Richtlinie 2009/71/Euratom Uber einen Gemeinschaftsrahmen fir
die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen (ABI. L 219 vom 25.7.2014,
S. 42) und Richtlinie des Rates 2013/51/Euratom vom 22. Oktober 2013 zur Fest-
legung von Anforderungen an den Schutz der Gesundheit der Bevdlkerung hin-
sichtlich radioaktiver Stoffe in Wasser fur den menschlichen Gebrauch (ABI. L 296
vom 7.11.2013, S. 12).

Die von der Richtlinie benannten Tatbestande werden von den §§ 326 Absatz 1,
Absatz 2 Nummer 3, Absatz 3, 328 Absatz 1 Nummer 1 und 2, Absatz 2 Num-
mer 2, Absatz 3 Nummer 1 StGB vollstandig abgebildet. Die Tathandlungen in Be-
zug auf Kernmaterial werden insbesondere durch § 328 Absatz 1 Nummer 1
(Kernbrennstoffe) und Absatz 2 Nummer 2 (Kernbrennstoffe) StGB abgedeckt.
Diese Tatbestande gehen grundsatzlich sogar Uber die Vorgaben der Richtlinie
hinaus, weil weder ein Schadenseintritt noch eine entsprechende Eignung Tatbe-
standsvoraussetzung ist. Die Strafbarkeit der Verwendung sonstiger radioaktiver
Stoffe ist in § 328 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 StGB geregelt.
Auch § 328 Absatz 3 Nummer 1 StGB stellt Gefahrdungen durch radioaktive Stoffe
unter Strafe. Die rechtswidrige Beseitigung radioaktiver Abfalle ist ebenfalls schon
nach geltendem Recht strafbar, und zwar nach § 326 Absatz 1 Nummer 3 (,Ab-
falle, die nicht nur geringfugig radioaktiv sind“) und Absatz 3 (,radioaktive Abfalle)
StGB (in Verbindung mit § 9a Absatz 2 des Atomgesetzes).

Nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe m der Richtlinie ist die Entnahme von Oberfla-
chen- oder Grundwasser im Sinne der Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens flir MalRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L
327 vom 22.12.2000, S. 1; Wasserrahmenrichtlinie — WRRL) mit Strafe zu bedro-
hen, wenn eine solche Handlung den ékologischen Zustand oder das dkologische
Potenzial von Oberflachengewasserkérpern oder den quantitativen Zustand der
Grundwasserkorper erheblich schadigt oder dazu geeignet ist, diese erheblich zu
schadigen. Die Vorschrift ist neu und 16st Erganzungsbedarf aus. § 324 Absatz 1
Alternative 2 StGB erfasst die Veranderung von Eigenschaften eines Gewassers.
Fur den Fall einer weitgehenden Austrocknung mit der Folge der Zerstérung von
Tieren und Pflanzen hat die Rechtsprechung bereits entschieden, dass diese
schon von dem geltenden § 324 Absatz 1 StGB erfasst ist (OLG Stuttgart NStZ
1994, 590 f.; OLG Oldenburg NuR 1990, 480).

Gemal § 8 Absatz 1, § 9 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 5, §§ 12, 27 sowie 47
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), welche entsprechende Vorgaben der
WRRL umsetzen, ist aber jede Wasserentnahme, die zu einer Verschlechterung
des Okologischen Zustands beziehungsweise des 6kologischen Potenzials eines
oberirdischen Gewassers oder des mengenmalligen Zustands des Grundwassers
fuhrt, grundsatzlich verboten. Durch die Erganzung von § 324 Absatz 1 Satz 2
StGB-E um das Merkmal ,Wasserentnahme* (Artikel 1 Nummer 6) sollen Entnah-
men, die Gewassereigenschaften erheblich nachteilig verandern, unabhangig da-
von unter Strafe gestellt werden, ob sie das Gewasser trockenlegen.

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe n der Richtlinie verlangt die Strafbewehrung be-
stimmter Tathandlungen zum Nachteil von einem oder mehreren Exemplaren wild-
lebender Tier- und Pflanzenarten nach der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom
21. Mai 1992 zur Erhaltung der naturlichen Lebensraume sowie der wildlebenden
Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7, Fauna-Flora-Habitat-Richtli-
nie) und der Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 30. November 2009 uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. L
20 vom 26.1.2010, S. 7, Vogelschutzrichtlinie), soweit die Tathandlung nicht eine
unerhebliche Menge der Exemplare betrifft. Der Artenschutz war bereits Gegen-
stand der Richtlinie (2008), soweit es die Tathandlungen ,Tétung®, ,Zerstérung®,
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.Besitz“ und ,Enthahme® sowie als Tatobjekte die in Anhang IV der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie aufgeflihrten Arten und die europaischen Vogelarten betrifft. Im
geltenden Recht sind insoweit Strafbewehrungen in §§ 71 Absatz 1 Nummer 1
und 2 und 71a Absatz 1 Nummer 1, 1a und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG), in § 69 Absatz 1 Nummer 4, Absatz 2 Nummer 1 PflSchG, in § 38
Absatz 1 des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) sowie in § 38a Absatz 1 und 2
BJagdG in Verbindung mit § 5a der Bundeswildschutzverordnung (BWildSchV)
vorhanden. Durch Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe n der Richtlinie sind neu hinzuge-
kommen nunmehr die Tathandlungen ,Verkauf* und ,Anbieten zum Verkauf* sowie
als Tatobjekte die in Anhang V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgeflhrten Ar-
ten, wenn die Arten denselben Mallnahmen unterliegen wie die in Anhang IV der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgefihrten Arten. Zur Umsetzung dieser Vorga-
ben sind Anpassungen des BNatSchG, des PfISchG sowie des BJagdG und der
BWildSchV erforderlich. Die Umsetzung der Richtlinie soll zudem zum Anlass ge-
nommen werden, die Sanktionsvorschriften des BNatSchG, des PfISchG und des
BJagdG neu zu strukturieren und insgesamt Ubersichtlicher auszugestalten, um
die Rechtsanwendung zu erleichtern. Die Vorgaben des Artikels 3 Absatz 2 Buch-
stabe n der Richtlinie sollen kinftig in § 69 Absatz 1,2 BNatSchG-E (Arti-
kel 5 Nummer 4), in § 68 Absatz 1 Nummer 2 bis 5, Absatz 2 Nummer 1 PfISchG-
E (Artikel 9 Nummer 5), in § 38 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2, 3
Buchstabe a, Nummer 4 Buchstabe a BJagdG-E (Artikel 6 Nummer 3) sowie in
§ 38 Absatz 2 BJagdG-E in Verbindung mit § 5a Absatz 2 bis 4 BWildSchV-E (Ar-
tikel 6 Nummer 3 und Artikel 7 Nummer 2) umgesetzt werden.

Gemal Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe o der Richtlinie ist unter Strafe zu stellen der
Handel von einem oder mehreren Exemplaren wildlebender Tiere oder Pflanzen,
Teilen oder Erzeugnissen davon, die in den Anhangen A und B der Verordnung
(EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 Uber den Schutz von Exemp-
laren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Uberwachung des Handels (ABI.
L 61 vom 3.3.1997, S. 1, CITES-Verordnung) aufgefihrt sind, und die Einfuhr von
einem oder mehreren Exemplaren solcher Arten, Teilen oder Erzeugnissen davon,
die in Anhang C derselben Verordnung aufgefuhrt sind. Ausgenommen sind die
Falle, bei denen die Handlung eine unerhebliche Menge der Exemplare betrifft. Die
Vorgaben waren — soweit es die Exemplare einer Art des Anhangs A oder B betrifft
— bereits Gegenstand der Richtlinie (2008). Im geltenden Recht sind Strafvorschrif-
ten zur CITES-Verordnung in § 71 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 69 Ab-
satz 4 Nummer 1 BNatSchG, § 71 Absatz 2 BNatSchG, § 71a Absatz 1 Nummer 3
in Verbindung mit § 69 Absatz4 Nummer 1 BNatSchG und § 71a Absatz 2
BNatSchG vorhanden. Neu gegenlber der Richtlinie (2008) ist die Pflicht zur Be-
wehrung von VerstdRen gegen die Vorschriften der CITES-Verordnung Uber die
Einfuhr von Exemplaren wildlebender Tiere oder Pflanzen einer Art des Anhangs C
der Verordnung. Das I6st Anpassungsbedarf aus. Im Zuge der der Neustrukturie-
rung der Sanktionsvorschriften des BNatSchG sollen die angepassten Strafvor-
schriften zur CITES-Verordnung kinftig in § 69b BNatSchG-E (Artikel 5 Num-
mer 4) geregelt werden.

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe p der Richtlinie schreibt den Mitgliedstaaten vor, Ver-
stdfe gegen das in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2023/1115 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 Uber die Bereitstellung bestimmter
Rohstoffe und Erzeugnisse, die mit Entwaldung und Waldschadigung in Verbin-
dung stehen, auf dem Unionsmarkt und ihre Ausfuhr aus der Union sowie zur Auf-
hebung der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 (ABI. L 150 vom 9.6.2023, S. 206, Ent-
waldungsverordnung) normierte Verkehrs-, Bereitstellungs- oder Ausfuhrverbot
von bestimmten Rohstoffen und Erzeugnissen unter Strafe zu stellen. Ausgenom-
men sind die Falle, bei denen die Handlung eine unerhebliche Menge betrifft. Die
Pflicht zur Strafbewehrung ist neu. Die Geltung des Artikels 3 der
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Entwaldungsverordnung wird am 30. Dezember 2026 fir bestimmte Unternehmen
beginnen. Die Umsetzung der zugehorigen Strafbewehrung soll daher einem ge-
sonderten Vorhaben vorbehalten bleiben.

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe q der Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, jede
Handlung unter Strafe zu stellen, die eine erhebliche Schadigung eines Lebens-
raums innerhalb eines geschuitzten Gebiets oder die erhebliche Stérung von in
Anhang Il Buchstabe a der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgefiihrten Tierarten
innerhalb eines geschutzten Gebiets im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie verursacht.

.Lebensraum innerhalb eines geschitzten Gebiets“ ist nach Artikel 2 Absatz 2
Buchstabe b der Richtlinie jedes Habitat einer Art, flr das ein Gebiet zu einem
Schutzgebiet gemaR Artikel 4 Absatz 1 oder 2 der Richtlinie 2009/147/EG erklart
wurde, oder jeder natlrlichen Lebensraum oder jedes Habitat einer Art, fir den
bzw. das ein Gebiet zu einem besonderen Schutzgebiet gemal Artikel 4 Absatz 4
der Richtlinie 92/43/EWG erklart wurde oder fiur den bzw. das ein Gebiet gemaf
Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 92/43/EWG als Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung gefuhrt wird. Im deutschen Recht werden diese Gebiete nach § 7 Ab-
satz 1 Nummer 7 BNatSchG (ankntpfend an die Vogelschutzrichtlinie) als ,Euro-
paische Vogelschutzgebiete® bezeichnet und in §7 Absatz1 Nummer 6
BNatSchG (anknipfend an die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) als ,Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung*“ legaldefiniert. Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung und Europaische Vogelschutzgebiete werden nach § 7 Absatz 1 Num-
mer 8 unter dem Oberbegriff ,Natura 2000-Gebiete* zusammengefasst.

Die Richtlinie (2008) enthielt bereits einen sehr ahnlichen Straftatbestand im Zu-
sammenhang mit Verstolien gegen die Verpflichtungen aus der Fauna-Flora-Ha-
bitat-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie. Allerdings enthalt die neue Vorschrift
weitergehende Vorgaben, indem der Anwendungsbereich dieses Straftatbestands
nun auf die erhebliche Stérung von Tierarten ausgedehnt wird, die in Anhang Il
Buchstabe a der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgefuhrt sind, also Tierarten von
gemeinschaftlichem Interesse, fur deren Erhaltung besondere Schutzgebiete aus-
gewiesen werden mussen. Die erhebliche Stérung dieser Tierarten muss dabei in
einem solchen Schutzgebiet erfolgen.

§ 329 Absatz 4 StGB bezieht sich im geltenden Recht auf die Natura 2000-Ge-
biete. Die ,erhebliche Stérung“ der genannten Tierarten in Gebieten von gemein-
schaftlicher Bedeutung ist bisher noch nicht vom deutschen Recht als Straftat er-
fasst. Als Regelungsort bietet sich eine neue Nummer 2 in § 329 Absatz 4 StGB-
E (Artikel 1 Nummer 13) an. Der Tatbestand in § 329 Absatz 4 ist dabei konkret
schutzgebietsbezogen, anders als der direkte Artenschutz, dessen Ge- und Ver-
bote in den §§ 71 f. BNatSchG (§§ 69 ff. BNatSchG-E) strafbewehrt sind.

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe r der Richtlinie betrifft den Schutz vor invasiven ge-
bietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung und verpflichtet die Mitgliedstaa-
ten, bestimmte VerstélRe gegen die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 Uber die Pravention und
das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten
(ABI. L 317 vom 4.11.2014, S. 35, IAS-Verordnung) unter Strafe zu stellen. Diese
Pflicht zur Strafbewehrung ist neu. Die IAS-Verordnung wurde erst nach der Richt-
linie (2008) erlassen. Die Umsetzung der Vorgaben soll in § 69¢ BNatSchG-E (Ar-
tikel 5 Nummer 4) erfolgen.
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Nach der Richtlinie erforderliche Strafscharfungen

Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie enthalt Vorgaben zu Regelungen, die gelten sollen,
wenn die Folgen einer vorsatzlich begangen Umweltstraftat katastrophale Ausmalle
annehmen und mit einem Okozid vergleichbar sind (Erwagungsgrund 21). Die Mitglied-
staaten missen sicherstellen, dass im Falle des Artikels 3 Absatz 3 eine Straftat im
Zusammenhang mit den in Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie aufgefihrten Handlungen
eine ,qualifizierte Straftat” darstellt.

Der Tatbestand ist nicht leicht zu verstehen, wozu beitragt, dass die deutsche Fassung
von der englischen Fassung abweicht. Nach der englischen Fassung soll dann eine
»qualified offence” vorliegen, wenn die Straftat Folgendes verursacht: “(a) the destruc-
tion of, or widespread and substantial damage which is either irreversible or long-lasting
to, (Komma im Original) an ecosystem of considerable size or environmental value or
a habitat within a protected site, or (b) widespread and substantial damage which is
either irreversible or long-lasting to the quality of air, soil or water.” Die englische
Sprachfassung unterscheidet damit zwischen Okosystemen und Habitaten auf der ei-
nen und der Wasser-, Boden- und Luftqualitat auf der anderen Seite, wahrend die deut-
sche Sprachfassung zwischen “Zerstérung” einerseits und “Schadigung” andererseits
differenziert. Mit Blick auch auf weitere Sprachfassungen duirfte die englische Sprach-
fassung das Gewollte zutreffend wiedergeben, sodass der Entwurf diese Fassung zu-
grunde legt.

Das deutsche Kernstrafrecht entspricht den Anforderungen des Artikels 3 Absatz 3 der
Richtlinie nur teilweise. Bislang enthalt § 330 StGB in Absatz 1 fur vorsatzliche Taten
nach den §§ 324 bis 329 StGB Regelbeispiele fur besonders schwere Falle, wahrend
Absatz 2 in Nummer 1 konkrete Gefahrdungsdelikte als Qualifikationstatbestand und
in Nummer 2 eine Erfolgsqualifikation fur die wenigstens fahrlassige Verursachung des
Todes eines Menschen vorsieht (Fischer/Lutz in Fischer, StGB, 72. Auflage 2025,
§ 330, Rn. 2, 7 bis 9). Um den Anforderungen der Richtlinie gerecht zu werden, soll ein
zusatzlicher Qualifikationstatbestand durch Einfigung eines neuen Absatzes 2 in
§ 330 StGB geschaffen werden. Die bestehenden Regelbeispiele sollen weitgehend
unverandert erhalten bleiben, da sie bereits Falle der schwer behebbaren Beeintrach-
tigung in Bezug auf die Schutzgebiete nach § 329 Absatz 3 StGB erfassen. Dieses
bestehende Schutzniveau soll nicht abgesenkt werden, auch wenn es von der Richtli-
nie nicht vorgegeben wird,. Da § 330 StGB eine vorsatzliche Tat nach §§ 324 bis 330
StGB voraussetzt, ist eine separate Umsetzung von Artikel 3 Absatz 3 im Falle von io-
nisierenden Strahlen erforderlich. Daflir sollen in einem neuen § 311 Absatz 3 StGB-E
Qualifikationstatbestande aufgenommen werden, die inhaltlich § 330 Absatz 2 Num-
mer 1 und 2 StGB-E entsprechen.

Im Nebenstrafrecht sind bislang keine Vorschriften vorhanden, die den Anforderungen
des Artikels 3 Absatz 3 der Richtlinie entsprechen. In § 27f Absatz 2 ChemG-E, § 69
Absatz 6 BNatSchG-E, § 69b Absatz 5 BNatSchG-E, § 69c Absatz 3 BNatSchG-E,
§ 68 Absatz 5 PfISchG-E, § 68a Absatz 3 PflISchG-E und § 38 Absatz 4 BJagdG-E sol-
len daher Qualifikationstatbestande geschaffen werden, die inhaltlich dem § 330 Ab-
satz 2 Nummer 1 und 2 StGB-E entsprechen.

Strafdrohung fiir leichtfertiges Handeln

Nach Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie muss in den dort genannten Fallen auch leicht-
fertiges Handeln (die Richtlinie spricht von ,grob fahrlassig begangen®) unter Strafe
gestellt werden. Im Nebenstrafrecht sollen daher dort, wo neue Tatbestédnde geschaf-
fen werden mussen, Strafdrohungen fur Leichtfertigkeitstaten eingeflhrt oder erweitert
werden (§ 69 Absatz 7 bis 9 BNatSchG-E, § 69b Absatz 6 und 7 BNatSchG-E, § 69c
Absatz 5 BNatSchG-E, § 68 Absatz 6 bis 8 PfISchG-E, § 68a Absatz 5 PfiISchG-E und
§ 38 Absatz 5 BJagdG-E). Dort, wo das geltende Recht bereits einfach fahrlassiges
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Handeln strafbewehrt, sollen diese Bewehrungen grundsatzlich fortgeschrieben und an
die Strafdrohung fur entsprechenden Delikte im 29. Abschnitt des StGB (etwa § 324
Absatz 3, § 324a Absatz 3 und § 328 Absatz 5 StGB) angepasst werden (siehe § 27
Absatz 4 ChemG-E, § 27c Absatz 5 ChemG-E, § 27d Absatz 3 ChemG-E, § 27e Ab-
satz 3 ChemG-E).

Versuchsstrafbarkeit

Artikel 4 (Anstiftung, Beihilfe und Versuch) der Richtlinie [6st Umsetzungsbedarf wegen
der sehr ausgedehnten Versuchsstrafbarkeit aus, von der nur Straftaten nach Artikel 3
Absatz 2 Buchstabe e (Durchfuhrung von umweltvertraglichkeitspflichtigen Projekten
ohne Genehmigung), h (Schiffsrecycling), n (Arten nach der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie und Europaische Vogelarten) und q (Schadigung und Stérung von Arten in-
nerhalb eines Lebensraums innerhalb eines geschutzten Gebiets) ausgenommen sind.
Im Nebenstrafrecht finden sich Regelungen zur Umsetzung der Versuchsstrafbarkeit
in § 27 Absatz 3 ChemG, § 27c Absatz 4 ChemG-E, § 27d Absatz 2 ChemG-E, § 27e
Absatz 2 ChemG-E, § 69b Absatz 3 BNatSchG-E, § 69¢ Absatz 2 BNatSchG-E und
§ 68a Absatz 2 PfISchG-E.

Erforderlicher Strafrahmen

Artikel 5 (Sanktionen gegen naturliche Personen) der Richtlinie macht an einigen Stel-
len im Kern- und Nebenstrafrecht Anpassungen erforderlich, da nunmehr bei den meis-
ten der unter Strafe zu stellenden Handlungen als Strafobergrenze mindestens Frei-
heitsstrafe bis zu funf Jahre vorzusehen ist (Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe d der Richt-
linie). FUr die qualifizierte Straftat nach Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie ist eine Min-
desthochststrafe von acht Jahren vorzusehen (Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b der
Richtlinie). In § 330 Absatz 2 Nummer 1 und 2 StGB-E und den entsprechenden Straf-
vorschriften des Nebenstrafrechts (siehe oben unter Ziffer 3) soll als Strafrahmenober-
grenze grundsatzlich Freiheitsstrafe von zehn Jahren vorgesehen werden. Dartber
hinaus ist gemaf Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie fur die Falle, bei denen
die Begehung eines Eignungsdelikts nach Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie den Tod ei-
nes Menschen verursacht, eine Mindesthdchststrafe von zehn Jahren Freiheitsstrafe
vorzusehen. Diese Vorgabe ist in § 330 Absatz 3 StGB-E respektive — soweit das Ne-
benstrafrecht betroffen ist — in § 27f Absatz 3 ChemG-E, § 69c Absatz 4 BNatSchG-E
und § 68a Absatz 4 PfISchG-E umgesetzt. Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe ¢ der Richtli-
nie bedarf im Hinblick auf § 222 StGB keiner weiteren Umsetzung.

Verantwortlichkeit juristischer Personen

Die Artikel 6 und 7 der Richtlinie betreffen die Verantwortlichkeit juristischer Personen.
Mit den §§ 30 und 130 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten (OWiG) besteht im
deutschen Recht ein Instrumentarium, das den Anforderungen der Richtlinie bereits
weitgehend genugt. Anpassungsbedarf besteht allerdings in Bezug auf die vorzuse-
hende Sanktionshdhe. Der Einflhrung einer gesonderten Sanktion fur die in Artikel 7
Absatz 4 der Richtlinie genannten Straftaten gemafR Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie
bedarf es nicht, da die betreffenden Straftatbestande bereits Ausschlussgrinde nach
§ 124 Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB)
darstellen (nachweislich schwere Verfehlung) und gegebenenfalls auch einen Verstol3
nach § 124 Absatz 1 Nummer 1 GWB darstellen kdnnen (nachweislicher Verstol3 ge-
gen umweltrechtliche Verpflichtungen). Unternehmen, die fir eine qualifizierte Umwelt-
straftat sanktioniert wurden, kdnnen somit bereits nach geltendem Recht zusatzlich von
Vergabeverfahren ausgeschlossen und damit schwerer sanktioniert werden als dies
bei einer einfachen Umweltstraftat der Fall ware.
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8. Sonstige Regelungen der Richtlinie ohne Umsetzungsbedarf

Artikel 8 (erschwerende Umstande) und 9 (mildernde Umstande) der Richtlinie 16sen
keinen Umsetzungsbedarf aus. Auch bei Artikel 10 (Sicherstellung und Einziehung)
gibt es aulRer im Nebenstrafrecht, wo es zum Teil Anpassungsbedarf gibt, ebenso kei-
nen Umsetzungsbedarf. Auch Artikel 11 (Verjahrungsfristen), Artikel 12 (Gerichtliche
Zustandigkeit), Artikel 14 (Schutz von Anzeigeerstattern und Zeugen) und Artikel 15
(Veroffentlichung von Informationen) der Richtlinie 16sen keinen Umsetzungsbedarf
aus.

. Anhebung von Auslagen und Gebiihren im BuBgeldverfahren

Zum 1. Juli 2025 hat die Deutsche Post AG das Entgelt fir die von ihr angebotene Leistung
~Postzustellungsauftrag“ von 3,45 Euro auf 5,62 Euro erhéht. Um die hierdurch entstehen-
den Mehrkosten zu kompensieren, wird vorgeschlagen, die Auslagenpauschale fur Zustel-
lungen in den Justizkostengesetzen und dem OWiG entsprechend anzupassen.

Darlber hinaus sollen die in § 107 Absatz 1 Satz 3 OWiG geregelten Mindest- und Hochst-
betrage fir die in BuRRgeldverfahren der Verwaltungsbehoérde bei Festsetzung einer Geld-
bulie zu erhebende Gebihr angepasst werden, weil auch die Mindest- und Hochstbetrage
fur die von den Gerichten in BuRgeldverfahren zu erhebenden Gebihren seit der letzten
Anderung im Jahr 2013 angehoben wurden.

Iv. Exekutiver FuBabdruck

Es haben keine Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte
wesentlich zum Inhalt des Entwurfs beigetragen.

V. Alternativen
Keine.
VL. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 des
Grundgesetzes (Strafrecht, gerichtliche Verfahren).

VIl. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Der Entwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union und vélkerrechtlichen Vertragen,
die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar dient der Umsetzung
einer Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates.

VIll. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung
Die Sanktionsvorschriften des ChemG, BNatSchG, PflISchG und BJagdG sollen neu struk-

turiert und insgesamt Ubersichtlicher ausgestaltet werden, was die Rechtsanwendung er-
leichtern soll.
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2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie Weiterentwicklung 2025
(DNS), die der Umsetzung der VN-Agenda 2030 fir nachhaltige Entwicklung dient.

Indem der Entwurf eine Richtlinie umsetzt, die sich explizit der Verbesserung des Schutzes
der Umwelt durch das Strafrecht widmet, leistet er einen Beitrag zur rechtzeitigen Verwirk-
lichung von Nachhaltigkeitsziel 13 ,Umgehend Malinahmen zur Bekdmpfung des Klima-
wandels und seiner Auswirkungen ergreifen®. Dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt mit seiner
Zielvorgabe 13.3, die personellen und institutionellen Kapazitaten im Bereich der Abschwa-
chung des Klimawandels, der Klimaanpassung und der Reduzierung der Klimaauswirkun-
gen zu verbessern. Der Entwurf férdert die Erreichung dieser Zielvorgabe, indem er zu einer
besseren Durchsetzung des Umweltrechts durch wirksame Verhinderung und Verfolgung
von Umweltkriminalitat beitragen soll.

Der Entwurf leistet gleichzeitig einen Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitsziel 16, wel-
ches mit seinen Zielvorgaben 16.3 und 16.6 verlangt, die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler
und internationaler Ebene zu férdern und den gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz zu
gewahrleisten und leistungsfahige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen
auf allen Ebenen aufzubauen. Der Entwurf fordert die Erreichung dieser Zielvorgaben, in-
dem er die Aufdeckung, Ermittlung und Strafverfolgung der Umweltkriminalitat bis hin zur
gerichtlichen Entscheidung verbessern soll.

Auch zur Erreichung weiterer Nachhaltigkeitsziele der VN-Agenda 2030 soll der Entwurf
beitragen bei, namlich

— Ziel 3: ,Ein gesundes Leben fir alle Menschen jeden Alters gewahrleisten und ihr Wohl-
ergehen férdern®. Dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt in seiner Zielvorgabe 3.9, bis
2030 die Zahl der Todesfalle und Erkrankungen aufgrund gefahrlicher Chemikalien und
der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich zu ver-
ringern. Der Entwurf fordert die Erreichung dieser Zielvorgabe, indem er Verstol3e ge-
gen Verpflichtungen zur Reduktion der Emissionen bestimmter Luftschadstoffe und von
Quecksilber mit Strafe bewehrt,

— Ziel 6: ,Verfugbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitarversor-
gung fur alle gewahrleisten* und Ziel 14: ,Ozeane, Meere und Meeresressourcen im
Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen®, indem er Gewasser-
verunreinigungen durch Umweltstraftaten in den Blick nimmt,

— Ziel 15: ,Landdkosysteme schutzen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung
férdern, Walder nachhaltig bewirtschaften, Wistenbildung bekdmpfen, Bodendegrada-
tion beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende set-
zen“, indem er tierschitzendes, bodenschiitzendes und meeresschiitzendes Verwal-
tungsrecht durch Strafbewehrungen von VerstoRRen starkt.

Damit berlcksichtigt der Entwurf die Querverbindungen zwischen den Zielen fur nachhal-
tige Entwicklung und deren integrierenden Charakter, der fur die Erfullung von Ziel und
Zweck der VN-Agenda 2030 von ausschlaggebender Bedeutung ist.

Der Entwurf folgt den Nachhaltigkeitsprinzipien der DNS (,(Il. 2. a) Nachhaltige Entwicklung
als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden®, (Il
2. b) Global Verantwortung wahrnehmen® ,(Il. 2. c) Naturliche Lebensgrundlagen erhalten®
und ,(Il. 2. d) Nachhaltiges Wirtschaften starken®).

Die Bundesregierung misst den Erfolg ihrer Bemihungen um eine nachhaltige Entwicklung
anhand von bestimmten Indikatoren und darauf bezogenen Zielen, die sich in ihrer
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Systematik an den globalen Zielen fur nachhaltige Entwicklung der VN orientieren. Indem
das Vorhaben den Umweltschutz durch das Strafrecht verbessert, unterstutzt er die folgen-
den Indikatorenbereiche der DNS:

3.2 Luftbelastung, Gesunde Umwelt erhalten:

a) Luftbelastung; Gesunde Umwelt erhalten, Emissionen von Luftschadstoffen reduzieren,
Reduktion der Emissionen des Jahres 2005 auf 55 Prozent (ungewichtetes Mittel der funf
Schadstoffe) bis 2030,

b) Anteil der Bevolkerung mit erhdhter Exposition gegenliber Feinstaub der Partikelgrofie
PM2,5 (PM2,5-Feinstaubexposition); Rickgang des Anteils der Bevélkerung mit einer
PM2,5-Feinstaubexposition von mehr als 10 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel
(entspricht der H6he des neuen ab 2030 einzuhaltenden EU-Grenzwertes fir PM2,5) bis
2030 auf dann 0 Prozent

6.1 Gewasserqualitat; Minderung der stofflichen Belastung von Gewassern:

a) Phosphor in FlieRgewassern, Einhaltung oder Unterschreitung der gewassertypischen
Orientierungswerte an allen Messstellen bis 2030

b) Gewasserqualitat, Minderung der stofflichen Belastung von Gewassern Nitrat im Grund-
wasser Einhaltung oder Unterschreitung des Nitrat-Schwellenwertes von 50 Milligramm pro
Liter an allen Messstellen bis 2030

13.1 Klimaschutz, Treibhausgase reduzieren

a) Treibhausgasemissionen, Minderung um mindestens 65 Prozent bis 2030 und um min-
destens 88 Prozent bis zum Jahr 2040, jeweils gegenuber 1990; Erreichung von Treibhaus-
gasneutralitat bis 2045

14.1 Meere schitzen, Meere und Meeresressourcen schitzen und nachhaltig nutzen

aa) Nahrstoffeintrage in Kistengewasser und Meeresgewasser — Stickstoffeintrag Gber die
Zuflusse in die Ostsee, Einhaltung des guten Zustands nach Oberflachengewasserverord-
nung (Jahresmittelwerte fir Gesamtstickstoff bei in die Ostsee einmindenden Flissen sol-
len 2,6 Milligramm pro Liter nicht Gberschreiten)

ab) Nahrstoffeintrage in Kistengewasser und Meeresgewasser — Stickstoffeintrag Gber die
Zuflisse in die Nordsee, Einhaltung des guten Zustands nach Oberflachengewasserver-
ordnung (Jahresmittelwerte fur Gesamtstickstoff bei in die Nordsee einmindenden Flissen
sollen 2,8 Milligramm pro Liter nicht Gberschreiten)

b) Anteil der nachhaltig befischten Fischbestande in Nord- und Ostsee, Anteil nachhaltig
bewirtschafteter Fischbestande in Nord- und Ostsee an allen MSY-untersuchten Bestanden
soll bis 2030 100 Prozent betragen.

15.1 Artenvielfalt

Artenvielfalt und Landschaftsqualitat, Erreichen des Indexwertes 100 bis 2030

15.2 Okosysteme

Eutrophierung der Okosysteme, Verringerung um 35 Prozent bis 2030 gegeniiber 2005

15.3 Bodendegradation
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Bodenversiegelungsgrad, Sinkende Zunahme der Bodenversiegelung.
3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Die Anpassung der Zustellungspauschalen um jeweils zwei Euro flihrt bei den 6ffentlichen
Haushalten der Lander und Gemeinden zu jahrlichen Mehreinnahmen in Hohe von ca.
17,15 Millionen Euro, die sich wie folgt zusammensetzen:

— Soweit den Burgerinnen und Burgern sowie der Wirtschaft im Rahmen ihrer Inan-
spruchnahme der Gerichte Zustellungen mit Zustellungsurkunde in Rechnung gestellt
werden, entstehen den Landern jahrliche Mehreinnahmen in Hohe von ca. drei Millio-
nen Euro: In der Berechnung werden bundesweit ca. 1,5 Mio. Zustellungspauschalen,
die nach den Justizkostengesetzen erhoben werden, berlcksichtigt. Der Anzahl der
geschatzten Pauschalen liegen Informationen aus Rheinland-Pfalz, Bayern und Hes-
sen zugrunde, wonach im Jahr 2024 in Rheinland-Pfalz 61 784, in Bayern 284 158 so-
wie in Hessen 76 818 Pauschalen erhoben wurden. Auf die Gesamteinwohnerzahl von
Deutschland (83,6 Millionen im Jahr 2024) hochgerechnet, ergeben dies bundesweit
schatzungsweise rund 1,5 Millionen Zustellungspauschalen, die jahrlich nach den Jus-
tizkostengesetzen erhoben werden. Unter Berucksichtigung der Erhdhung um zwei
Euro ergeben sich somit Mehreinnahmen in Héhe von drei Millionen Euro.

— Die Anhebung der Zustellungspauschale in § 107 Absatz 3 Nummer 2 OWiG, die bei
Festsetzung einer Geldbul3e in BuRgeldverfahren der Verwaltungsbehdrde zu erheben
ist, flhrt zu Mehreinnahmen in Héhe von 14 Millionen Euro: Bezuglich der Fallzahlen
gibt es keine umfassenden deutschlandweiten Statistiken. Es wurden daher Fallzahlen
aus dem Fahreignungsregister beim Kraftfahrtbundesamt aus 2024 als Basis angesetzt
und vereinfacht hochgerechnet. In Summe wird dadurch eine Fallzahl von jahrlich sie-
ben Millionen BufRgeldbescheiden der Verwaltungsbehdrden geschatzt. Dies deckt
sich ungefahr mit den aus Bayern und Hessen vorliegenden Angaben zur Anzahl der
in diesen Landern schatzungsweise erlassenen Buligeldbescheiden, wenn man diese
Angaben auf die Gesamteinwohnerzahl von Deutschland (83,6 Millionen im Jahr 2024)
hochrechnet. Bei Annahme von sieben Millionen BuRgeldbescheiden und zwei Euro
Mehreinnahmen pro Fall, ergeben sich hieraus 14 Millionen Mehreinnahmen.

— Die Erhebung der Zustellungspauschale in den Fallen des § 107 Absatz 2 OWiG flhrt
zu schatzungsweise 150 000 Euro Mehreinnahmen: Laut der Jahresstatistik 2024 des
Bayerischen Polizeiverwaltungsamtes wurden im Jahr 2024 mit 11 681 Bescheiden
Gebuhren im Rahmen der sog. ,Halterhaftung” erhoben (§ 107 Absatz 2 OWiG i.V.m.
§ 25a StVG). Rechnet man diese Fallzahl anhand der Gesamteinwohnerzahl in
Deutschland im Jahr 2024 (seinerzeit 83,6 Millionen) hoch, ergibt sich eine Fallzahl von
ca. 75 000. Bei der um zwei EUR erhdhten Zustellungspauschale nach § 107 Absatz 3
Nummer 2 OWIG, die auch in den Fallen des § 107 Absatz 2 OWiG zu erheben ist,
ergeben sich ca. 150 000 Euro Mehreinnahmen fir die 6ffentlichen Haushalte der Lan-
der und Gemeinden.

Die Anhebung der Mindest- und Hochstbetrage in § 107 Absatz 1 Satz 3 OWiG fir die in
BuBgeldverfahren der Verwaltungsbehorde bei Festsetzung einer Geldbulle zu erhebende
Gebuhr fihrt zu Mehreinnahmen bei den 6ffentlichen Haushalten der Lander und Gemein-
den in Hohe von jahrlich ca. 33,25 Millionen Euro. In der Berechnung wird vereinfacht die
um funf Euro angehobene Mindestgebulhr in 95 Prozent der Félle bertcksichtigt. Laut Infor-
mationen aus Bayern kann auf Grundlage von Erfahrungen davon ausgegangen werden,
dass in ca. funf Prozent der Falle die Funf-Prozent-Regelung des § 107 Absatz 1 Satz 3
OWIiG zur Anwendung kommt, weil nur in diesen Fallen die festgesetzte GeldbulRe die
Grenze flr die Mindestgebuhr Gberschreitet und deren Anhebung somit keine Auswirkung
hat. Bezuglich der jahrlichen Fallzahlen wird von den oben dargelegten sieben Millionen
BuRgeldbescheiden der Verwaltungsbehdrden ausgegangen. Bei Ansatz von flnf Euro
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Mehreinnahmen pro Fall bei 95 % der Falle ergibt dies Mehreinnahmen von insgesamt
33,25 Millionen Euro.

Die Anhebung der Geblihr nach § 107 Absatz 2 OWiG flhrt darliber hinaus zu jahrlichen
Mehreinnahmen bei den 6ffentlichen Haushalten der Lander und Gemeinden in Héhe von
ca. 300 000 Euro. Hierbei wird die oben dargelegte Fallzahl von ca. 75 000 zugrunde ge-
legt. Bei der um vier EUR erhéhten Gebuhr ergeben sich somit ca. 300 000 EUR Mehrein-
nahmen fir die 6ffentlichen Haushalte der Lander und Gemeinden.

Beim Bund fuhrt die Anhebung der Zustellungspauschale nach § 107 Absatz 3 Nummer 2
OWiG zu geschéatzten jahrlichen Mehreinnahmen in Héhe von ca. 184 000 Euro. Bezlglich
der Fallzahlen gibt es keine umfassende deutschlandweite Statistik zur Anzahl der jahrlich
von den Buligeldbehérden des Bundes geflihrten BuRgeldverfahren, der erlassenen Bul3-
geldbescheide sowie der festgesetzten GeldbulRen und Geblhren. Die fur den Bund ge-
schatzten Mehreinnahmen basieren auf Angaben in dem Bericht des Bundesrechnungs-
hofs vom 31. Januar 2019 fir das Jahr 2016 fir die BuRRgeldbehérden des Bundes
(https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2019/ord-
nungswidrigkeitenrecht-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=1) mit Ausnahme des Bun-
deskartellamtes. Danach haben die BulRgeldbehérden des Bundes im Jahr 2016 in 242 714
eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren tUber 100 000 BuRgeldbescheide erlassen
und daraus 51 Millionen Euro vereinnahmt. Gegen acht Prozent der BuRgeldbescheide
wurde Einspruch eingelegt, sodass angenommen werden kann, dass es im Jahr 2016 in
Uber ca. 92 000 Fallen die Geblhrenfestsetzung nach § 107 OWiG durch die Buf3geldbe-
horden erfolgte. Es wird angenommen, dass sich zum gegenwartigen Zeitpunkt die Anzahl
der durch die BuRRgeldbehdrden des Bundes erlassenen BulRgeldbescheide nicht mallgeb-
lich verandert hat. Der Ubersicht des Bundesamtes fiir Justiz vom 3. September 2025 zur
Geschaftsentwicklung bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften von 1999 bis 2024
(https://www.bundesjustizamt.de/SharedDocs/Downloads/DE/Justizstatistiken/Ge-
schaeftsentwicklung _Gerichte_Staatsanwaltschaften.pdf? __ blob=publicationFile&v=5)
kann zwar im Vergleich der Zahlen aus 2016 und 2024 ein Rickgang der Neueingange der
gerichtlichen BuRgeldverfahren bei den Amtsgerichten um ca. 4,6 Prozent enthommen wer-
den, der sich so mutmalflich auch bei den Buldgeldbescheiden abzeichnen wird. Allerdings
handelt es sich lediglich um einen geringfugigen Ruckgang, der ggf. auch noch auf riick-
laufige Verfahrenszahlen aus den Jahren der Corona-Pandemie zurlckzufuhren ist. Unter
Bertcksichtigung des Umstandes, dass die Anzahl der Bu3geldbescheide im Jahr 2016 mit
,aber“ 100 000 beziffert wurde, wird weiterhin von einem jahrlichen Erlass von schatzungs-
weise 100 000 BuRgeldbescheiden ausgegangen, was nach Abzug einer achtprozentigen
Einspruchsquote zur Annahme von ca. 92 000 Fallen fihrt, in denen die BulRgeldbehdrden
des Bundes — mit Ausnahme des Bundeskartellamtes — eine Zustellungspauschale geman
§ 107 Absatz 3 Nummer 2 OWiG erheben. Bei zwei Euro pro Fall ergibt sich eine Mehrein-
nahme des Bundes in Hohe von 184 000 Euro.

Die Anhebung der Mindest- und Hochstbetrage in § 107 Absatz 1 Satz 3 OWiG flr die von
Bundesbehdrden bei Festsetzung einer GeldbulRe zu erhebende Gebuhr fihrt beim Bund
zu weiteren geschatzten Mehreinnahmen in Héhe von jahrlich ca. 261 000 Euro. Hierbei
werden die oben dargestellten 92 000 Falle zugrunde gelegt. Unter Zugrundlegung von 51
Millionen BuBgeldeinnahmen aus den 92 000 Fallen, ergibt sich eine durchschnittliche
Hohe an Geldbufien von ca. 550 Euro. In Anbetracht der Bul3geldrahmen in den Bul3geld-
tatbestanden, fir deren Verfolgung und Ahnung Bundesbehdérden zustandig sind, wird an-
genommen, dass bei einem Drittel der festgesetzten Geldbufen — d.h. bei ca. 30.667 Geld-
buflen — die H6he jeweils nicht mehr als 600 Euro betragt und in diesen Fallen die Erhdhung
der Mindestgebihr um finf Euro Auswirkung hat. Daraus ergeben sich Mehreinnahmen in
Hohe von ca. 153 335 Euro. Bei den verbleibenden zwei Dritteln der festgesetzten Geldbu-
Ren wird angenommen, dass diese zum ganz Uberwiegenden Teil in einer HOhe festgesetzt
werden, bei der die Gebihr aufgrund der Finf-Prozent-Regelung des § 107 Absatz 1 Satz 3
OWIiG bemessen wird und die Anhebung des Mindest- und HOchstbetrages somit keine
Wirkung entfaltet. Lediglich bei einer geschatzten, im mittleren zweistelligen Bereich
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liegenden Anzahl an GeldbufRen — d. h. bei schatzungsweise ca. 50 Geldbul3en — wird an-
genommen, dass diese sich auf 180 000 Euro oder hdher belaufen, sodass bei ihnen die
Anhebung des Gebuhrenhdchstbetrages um 1 500 Euro Auswirkung hat und somit zu wei-
teren Mehreinnahmen in Héhe von schatzungsweise 75 000 Euro fihrt. Die Anzahl der
Geldbufden, die zwischen 150 000 Euro und 180 000 Euro liegen und bei denen zukunftig
durch die Anhebung des Hochstbetrages ebenfalls die Funf-Prozent-Regelung zum Tragen
kommt und die Begrenzung auf den bisherigen Héchstbetrag von 7500 Euro entfallt, wird
auf ca. zehn GeldbufRen geschatzt. Bei Annahme einer durchschnittlichen Geldbul3e von
165 000 EUR in diesen zehn Fallen, ergibt sich eine Gebuhrenmehreinnahme von 7 500
Euro. Zu bertcksichtigen sind weiterhin die Auswirkung der Gebulhrenerhéhung bei den
Buligeldverfahren des Bundeskartellamtes. Aufgrund der vom Bundeskartellamt fir die
Jahre 2016 bis 2024 verdéffentlichten Geschéftsberichte kann von durchschnittlich 28 Geld-
bulien ausgegangen werden, die das Bundeskartellamt jahrlich verhangt. Die Gesamt-
summe der verhangten Geldbufien schwankt erheblich und reicht im Zeitraum 2016 bis
2024 von jahrlich 2,8 Millionen Euro (2023) bis 848 Mio. Euro (2019). Die Anzahl der be-
troffenen Unternehmen und Verbande lag im Durchschnitt bei 17 Unternehmen bzw. Ver-
banden, die Anzahl der betroffenen natirlichen Personen im Durchschnitt bei elf natirlichen
Personen. Aufgrund der in der Summe verhangten hohen Geldbufien im Verhaltnis zur ge-
ringen Betroffenenanzahl sowie der Angaben in den Geschéftsberichten ist davon auszu-
gehen, dass die vom Bundeskartellamt gegen Unternehmen und Verbande verhangten
Geldbufien regelmaRig so hoch ausfallen, dass bei ihnen die Geblhr nach dem in § 107
Absatz 1 Satz 3 OWIiG vorgesehenen Hoéchstbetrag zu bemessen ist. Damit ergibt sich
durch die Anhebung des Hochstbetrags um 1500 Euro bei jahrlich durchschnittlich 17 Geld-
buRen eine Mehreinnahme in Héhe von 25 500 Euro. Bei den naturlichen Personen ist an-
zunehmen, dass die zuklnftig gegen sie festgesetzten Geldbufien nicht einen Betrag von
180 000 EUR Ubersteigen und deshalb die Geblhr anhand der unveranderten Finf-Pro-
zent-Regelung des § 107 Absatz 1 Satz 3 OWiG bemessen wird.

Den durch die Anpassung der Zustellungspauschalen bedingten Mehreinnahmen von
Bund, Lander und Gemeinden stehen Mehrbelastungen der Justiz- und Verwaltungsbehor-
den durch die Erhdhung der Entgelte der Deutschen Post AG etwa in gleicher Hohe gegen-
uber. Die Mehreinnahmen durch Bund und Lander in Folge der GeblUhrenanhebung in
§ 107 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 OWIiG sollen die in den vergangenen Jahren entspre-
chend gestiegenen Aufwendungen bei den Verfahrenskosten abdecken.

Die Anderungen der Gebiihrentatbestéande des § 107 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 OWiG
fuhrt zu keinen Mehrausgaben fur die Verwaltungsbehdrden.

4. Erfullungsaufwand

Fir die Burgerinnen und Burger, die Wirtschaft und die Verwaltung entsteht oder entfallt mit
den Anpassungen aufgrund der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1203 Uber den straf-
rechtlichen Schutz der Umwelt kein Erfullungsaufwand.

Durch die vorgeschlagene Erhéhung der Geblhren und Zustellungspauschalen in § 107
OWiG und den Justizkostengesetzen und die dadurch notwendige Anpassung der verwen-
deten Fachanwendungen bei den Gerichten und BuRgeldbehdrden entsteht kein einmaliger
Erflllungsaufwand fiir die Verwaltung und Justizverwaltung, da in der Regel solche Anpas-
sungen durch bestehende Wartungs- und Supportvertrage abgedeckt werden und deshalb
keine zusatzlichen Kosten verursachen.

5. Weitere Kosten

Die Anderung des deutschen Strafrechts kann in geringem AusmaR zu einer starkeren Ar-
beitsbelastung der Strafverfolgungsbehdrden und der Gerichte fuhren.
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Den Burgerinnen und Blrgern sowie der Wirtschaft entstehen Mehrausgaben im Rahmen
der Inanspruchnahme der Gerichte, soweit Zustellungen mit Zustellungsurkunde in Rech-
nung gestellt werden, in Hohe von jahrlich ca. drei Millionen Euro. In der Berechnung wer-
den — wie unter 3. dargelegten — bundesweit ca. 1,5 Millionen Zustellungspauschalen, die
nach den Justizkostengesetzen erhobenen werden, zugrunde gelegt. Unter Berlcksichti-
gung der Erhéhung um zwei Euro ergeben sich weitere Kosten in Hohe von drei Millionen
Euro.

Durch die Anhebung der Zustellungspauschale in § 107 Absatz 3 Nummer 2 OWiG, der
Mindest- und Hochstbetrage in § 107 Absatz 1 Satz 3 OWiG fur die in Buldgeldverfahren
der Verwaltungsbehorde bei Festsetzung einer GeldbulRe zu erhebende Geblhr sowie der
Gebuhr nach § 107 Absatz 2 OWiG entstehen den Burgerinnen und Birgern sowie der
Wirtschaft Mehrausgaben in Hohe von jahrlich ca. 48,15 Millionen Euro. Es wird geschatzt,
dass auf Blrgerinnen und Buirger ca. 36,11 Millionen Euro (ca. 75%) und auf den Normad-
ressaten Wirtschaft ca. 12,04 Millionen Euro (ca. 25%) entfallen. Die Mehrausgaben setzen
sich wie folgt zusammen:

— Die Anhebung der Zustellungspauschale in § 107 Absatz 3 Nummer 2 OWiG flhrt —
spiegelbildlich zu den hierdurch bedingten und unter 3. dargelegten Mehreinnahmen
bei Landern, Gemeinden und Bund — zu Mehrausgaben der Blrgerinnen und Burgern
sowie der Wirtschaft in Héhe von 14 334 000 Euro.

— Die Anhebung der Mindest- und Hochstbetrage in § 107 Absatz 1 Satz 3 OWiG fiihrt —
spiegelbildlich zu den hierdurch bedingten und unter 3. dargelegten Mehreinnahmen
bei Landern, Gemeinden und Bund — zu Mehrausgaben der Blrgerinnen und Burgern
sowie der Wirtschaft in Hohe von 33 511.000 Euro.

—  Durch die Anhebung der Gebihr nach § 107 Absatz 2 OWiG entstehen — spiegelbild-
lich zu den hierdurch bedingten und unter 3. dargelegten Mehreinnahmen bei Landern
und Gemeinden — den Burgerinnen und Blrgern sowie der Wirtschaft Mehrausgaben
in Hohe von jahrlich ca. 300 000 Euro.

Kosten fur soziale Sicherungssysteme werden nicht erwartet, ebenso wenig Auswirkungen
auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Die Regelungen haben keine Auswirkungen fur Verbraucherinnen und Verbraucher. De-
mografische Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Sie sind geschlechtsneutral und betref-
fen Frauen und Manner in gleicher Weise.

IX. Befristung; Evaluierung

Es handelt sich um die Umsetzung einer Richtlinie, daher ist keine Befristung und auch
keine Evaluierung vorgesehen.



-80-

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Strafgesetzbuches)
Zu Nummer 1 (Amtliche Inhaltstuibersicht)
Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanderung in der amtlichen Inhaltstibersicht auf-
grund der Anderung der Uberschrift des § 325a StGB-E.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanderung in der amtlichen Inhaltstibersicht auf-
grund der Neueinfiihrung des § 327a StGB-E.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanderung in der amtlichen Inhaltstibersicht auf-
grund der Anderung der Uberschrift des § 330 StGB-E.

Zu Nummer 2 (§ 309 Absatz 6 StGB-E)

Zur Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie soll in einer neuen Num-
mer 4 das ,Okosystem* aufgenommen werden. Zwar handelt sich beim Missbrauch ionisie-
render Strahlen nicht um eine Umweltstraftat im engeren Sinne, sondern um eine gemein-
gefahrliche Straftat. Schon der geltende Absatz 6 enthalt aber Tatbestandsvarianten, die
sich auf die Schadigung von Umweltmedien beziehen. Die Aufnahme des Okosystems er-
scheint daher systematisch geboten, um einen Gleichklang mit den Umweltstraftaten im
29. Abschnitt herzustellen. Die Definition des Begriffs ,Okosystem* befindet sich in § 330d
Absatz 1 Nummer 2 StGB-E; die Zitierung von § 330d Absatz 1 Nummer 2 StGB-E ist auf-
grund der Geltung der Begriffsbestimmungen in § 330d StGB nur fir den 29. Abschnitt er-
forderlich.

Zu Nummer 3 (§ 311 StGB-E)

Bei dem Verweis in Absatz 1 auf § 330d Absatz 1 Nummer 6, 7 und Absatz 2 StGB-E han-
delt es sich um eine redaktionelle Folgeanderung. Die Ersetzung des Kommas durch ein
,oder® zwischen ,Menschen® und .fremde Sachen® soll ein Redaktionsversehen (Fi-
scher/Lutz in: Fischer, StGB, 72. Auflage 2025, § 311, Rn. 1) bereinigen. Eine inhaltliche
Anderung ist damit nicht verbunden.

Bei § 311 StGB handelt es sich trotz seines Standortes auf3erhalb des 29. Abschnitts um
eine Umweltstraftat. Die Vorschrift dient auch der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buch-
stabe a und b der Richtlinie. In § 311 Absatz 1 StGB-E soll daher das ,Okosystem* als Um-
weltmedium aufgenommen werden. Die Definition des Begriffs ,Okosystem* befindet sich
in § 330d Absatz 1 Nummer 2 StGB-E; der Verweis hierauf ist aufgrund der Geltung der
Begriffsbestimmungen in § 330d StGB nur fur den 29. Abschnitt erforderlich.

Wie es die Richtlinie in Artikel 4 Absatz 2 vorgibt, schafft Absatz 2 eine Versuchsstrafbar-
keit.

Aufgrund des Standortes der Norm muss auch Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie (,qualifi-
zierte Straftat”) fur das Freisetzen ionisierender Strahlen nach § 311 Absatz 3 StGB-E ge-
sondert umgesetzt werden; die Vorschrift des § 330 StGB bezieht sich ebenfalls nur auf
den 29. Abschnitt (vergleiche allgemein zur qualifizierten Straftat oben Allgemeiner Teil 11.3
sowie unten zu Nummer 14). Nach § 311 Absatz 3 Nummer 1 StGB-E soll daher bestraft
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werden, wer durch eine vorsatzliche Tat nach Absatz 1 ein bestimmtes Okosystem bzw.
einen bestimmten Lebensraum zerstort oder besonders schwer schadigt. Die Definition des
Begriffs ,Lebensraum innerhalb eines geschitzten Gebiets® findet sich in § 330d Absatz 1
Nummer 3 StGB-E, auf den ebenfalls verwiesen wird.

Nach § 311 Absatz 3 Nummer 2 StGB-E soll kinftig bestraft werden, wer durch eine vor-
satzliche Tat nach Absatz 1 ein Gewasser, den Boden oder die Luft besonders schwer
schadigt. In Umsetzung von Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie soll der Strafrah-
men bei § 311 Absatz 3 StGB-E Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren betra-
gen, um das Unrecht im Sinne der Richtlinie angemessen ahnden zu kdnnen; eine Frei-
heitsstrafe von bis zu acht Jahren kennt das deutsche Strafrecht nicht. Um die Verhaltnis-
mafigkeit der Strafandrohung zu wahren, soll aber in Absatz 4 ein minder schwerer Fall
des Qualifikationstatbestandes mit einer Strafdrohung von Freiheitsstrafe von sechs Mona-
ten bis zu funf Jahren aufgenommen werden (vergleiche dazu die Ausfliihrungen zu den
Anderungen in § 330 Absatz 4 StGB-E (Artikel 1 Nummer 14).

Bei der Verschiebung der Fahrlassigkeitsstrafbarkeit von Absatz 3 in den kinftigen Ab-
satz 5 handelt es sich um eine Folgednderung; die Richtlinie gebietet die Fahrlassigkeits-
strafbarkeit in Artikel 3 Absatz 4. Der Wortlaut soll von ,,in sonstigen Fallen“ in die im StGB
verbreiterte Formulierung ,in den Gbrigen Fallen“ angepasst werden. Eine inhaltliche Ande-
rung ist damit nicht verbunden. Um das Verhaltnis zur Strafandrohung fur das Vorsatzdelikt
angemessen auszugestalten, soll der Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
oder Geldstrafe auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erhéht werden.

Zu Nummer 4 (§ 312 Absatz 1 StGB-E)

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Verschiebung der ,kerntechnischen
Anlage® von § 330d Absatz 1 Nummer 2 StGB in den kinftigen § 330d Absatz 1 Nummer 4
StGB-E.

Zu Nummer 5 (§ 314a Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe ¢ StGB-E)

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Verschiebung der Fahrlassigkeits-
strafbarkeit von § 311 Absatz 3 StGB in den kinftigen § 311 Absatz 5 StGB-E.

Zu Nummer 6 (§ 324 Absatz 1 StGB-E)

Der neue Satz 2 in § 324 Absatz 1 StGB-E soll die verwaltungsrechtswidrige Entnahme von
Wasser aus Gewassern (§ 330d Absatz 1 Nummer 1 StGB) ausdrticklich unter Strafe stel-
len, wenn sie eine erhebliche nachteilige Veranderung der Eigenschaften dieser Gewasser
herbeifiihrt. Bereits bisher war die Wasserentnahme jedenfalls dann erfasst, wenn eine Be-
eintrachtigung der naturlichen Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Tieren in dem Ge-
wasser durch weitgehende Austrocknung des oberirdischen Gewassers erfolgte (OLG
Stuttgart NStZ 1994, 590 f.; OLG Oldenburg NuR 1990, 480). Nach Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe m der Richtlinie muss jedoch insbesondere auch die quantitative Schadigung des
Grundwasserkdrpers durch Entnahme von Wasser erfasst werden. Die blof3e Absenkung
des Grundwasserspiegels war bisher nicht Gegenstand von § 324 StGB (Alt in: Minchner
Kommentar zum StGB, 4. Auflage 2022, StGB § 324, Rn. 28). Daher wird die Entnahme
nun ausdrlcklich geregelt. Erfasst ist von § 324 Absatz 1 Satz 2 StGB-E jede Art von Ent-
nahme, die geeignet ist, die Eigenschaft des Gewassers erheblich nachteilig zu verandern.
Eine nachteilige Veranderung der Gewassereigenschaft ist auch bei einer Schadigung des
mengenmafigen Grundwasserzustands gegeben, da die Gewassereigenschaften gemaf
§ 3 Nummer 7 WHG auch die Wassermenge beinhalten. Ob eine mengenmaRige Schadi-
gung des Grundwasserzustands vorliegt, ist unter Berlcksichtigung von § 47 WHG in Ver-
bindung mit § 4 Grundwasserverordnung zu bestimmen.
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Zugleich wird eine Erheblichkeitsschwelle in den Satzen 1 und 2 vorgesehen. In Bezug auf
Wasserentnahmen nach Satz 2 stellt die Erheblichkeitsschwelle sicher, dass unerhebliche
nachteilige Veranderungen aufgrund von Entnahmen nicht unter Strafe gestellt werden,
schon um strafbares Verhalten von den BuRlgeldtatbestanden des WHG und der Lan-
deswassergesetze abzugrenzen. Welche nachteiligen Veranderungen als erheblich ange-
sehen werden, richtet sich nach den Umstanden des Einzelfalls. Bei der erforderlichen Ge-
samtbetrachtung spielt die Grélie des oberirdischen Gewassers oder des Grundwasserkor-
pers eine entscheidende Rolle. Die Aufnahme einer ausdriicklichen Erheblichkeitsschwelle
in § 324 Absatz 1 Satz 2 StGB-E erhoht insofern die Rechtssicherheit im Hinblick auf nur
geringfligige Wasserentnahmen.

In Bezug auf Verunreinigungen nach Satz 1 wurde schon der bisherige Tatbestand des
§ 324 Absatz 1 StGB durch die Rechtsprechung restriktiv dahingehend ausgelegt, dass ge-
ringfligige Beeintrachtigungen nicht tatbestandsmaflig sind (Heghmanns in: Leipziger Kom-
mentar zum StGB, 13. Auflage 2022, § 324 StGB, Rn. 27). Die Erheblichkeitsschwelle in
Satz 1 kodifiziert diese Rechtsprechung lediglich und fiihrt daher zu keiner Anderung der
Rechtslage. Die ausdruckliche Aufnahme erfolgt vielmehr, um zu vermeiden, dass eine un-
terschiedliche Ausgestaltung von Satz 1 und Satz 2 zu Auslegungsschwierigkeiten flihren
kénnte. Dabei legt das Gebot der Erheblichkeit keine feste mengenmafige Grenze fest.
Auch ganz geringfiigige Mengen eines eingeleiteten Stoffes kdnnen erheblich sein, wenn
diese eine hohe Gefahrlichkeit oder Schadlichkeit aufweisen. Ebenso wie im geltenden
Recht schlieft die Erheblichkeitsschwelle eine Strafbarkeit nur aus, wenn die Beeintrachti-
gung geringflgig ist.

Im Ubrigen bleibt § 324 Absatz 1 StGB unverandert. Der Begriff der ,nachteiligen Verande-
rung“ entspricht dem geltenden Recht. Nachteilig verandert ist ein Gewasser, wenn auf die
physikalische oder chemische Wasserbeschaffenheit, die Wassermenge, die Gewas-
serdkologie oder die Hydromorphologie bezogene Eigenschaften des Gewassers oder ei-
nes Teils eines Gewassers verschlechtert werden und dies Uber unbedeutende, vernach-
l&ssigbar kleine Beeintrachtigungen hinausgeht (Alt in: Minchner Kommentar zum StGB,
4. Auflage 2022, StGB § 324, Rn. 25). Fur die nachteilige Veranderung ist es ausreichend,
dass bspw. ein eingeleiteter Schadstoff geeignet ist, materielle Nachteile hervorzurufen
(Bundestagsdrucksache 8/3633, S. 25), ohne dass die Nachteile bereits entstanden bzw.
feststellbar missen (Heghmanns in: Leipziger Kommentar zum StGB, 13. Auflage 2022,
§ 324 StGB, Rn. 22).

Der Begriff des Gewassers ist bereits bisher in § 330d Absatz 1 Nummer 1 StGB legaldefi-
niert, der der Gewassereigenschaften in § 3 Nummer 7 WHG. Was schadliche Gewasser-
veranderungen sind, ergibt sich aus § 3 Nummer 10 WHG.

Die Entnahme von Wasser bedarf wie jede andere Benutzung eines Gewassers grundsatz-
lich der wasserrechtlichen Erlaubnis oder Bewilligung, soweit nicht durch das WHG oder
auf Grund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften etwas anderes bestimmt ist (§ 8 Ab-
satz 1 WHG). Keiner Erlaubnis oder Bewilligung bedurfen insbesondere Wasserentnah-
men, die der Abwehr einer gegenwartigen Gefahr fur die 6ffentliche Sicherheit dienen, so-
fern der drohende Schaden schwerer wiegt als die mit der Benutzung verbundenen nach-
teiligen Veranderungen von Gewassereigenschaften (§ 8 Absatz 2 WHG), sowie Entnah-
men, die unter den Gemeingebrauch gemaf § 25 WHG oder den Eigentimer- und Anlie-
gergebrauch gemaf § 26 WHG fallen oder die erlaubnisfreie Benutzungen des Grundwas-
sers gemal § 46 WHG darstellen. Erfolgt die Wasserentnahme in Ubereinstimmung mit
diesen Vorschriften des WHG, ist sie nicht ,unbefugt®, sodass eine Strafbarkeit nach § 324
Absatz 1 Satz 2 StGB-E ausscheidet.

Zu Nummer 7 (§ 324a Absatz 1 StGB-E)

Um die Vorgaben der Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a und b der Richtlinie im Hinblick auf
das Freisetzen von Energie (vergleiche dazu oben Allgemeiner Teil Il 2 a ee) umzusetzen,
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sollen in § 324a Absatz 1 StGB-E ,Gerausche, Erschitterungen, thermische Energie oder
nichtionisierende Strahlen“ aufgenommen werden. Ebenso soll das Umweltmedium ,Oko-
system® in Nummer 1 aufgenommen werden (vergleiche dazu oben Allgemeiner Teil Il 2 a
g9). Es wird in § 330d Absatz 1 Nummer 2 StGB-E definiert. Zur Vereinheitlichung der For-
mulierungen in diesem Abschnitt werden die in Nummer 1 genannten Rechtsguter als ,Ge-
sundheit eines anderen®, ,Sachen von bedeutendem Wert*, ,Tieren, Pflanzen, einem Ge-
wasser, der Luft oder einem Okosystem* bezeichnet, ohne dass damit eine inhaltliche An-
derung verbunden ware.

Im Ubrigen erfiillt bereits das geltende Recht die Vorgaben der Richtlinie; der Versuch (Ar-
tikel 4 Absatz 2 der Richtlinie) ist nach Absatz 2 strafbar, fahrlassiges Handeln (Artikel 3
Absatz 4 der Richtlinie) nach Absatz 3.

Wie bereits bisher ist auch § 324a StGB-E verwaltungsakzessorisch ausgestaltet. Dies be-
deutet, dass eine Strafbarkeit nur dann in Betracht kommt, wenn verwaltungsrechtliche
Pflichten verletzt werden. Eine Strafbarkeit scheidet insbesondere dann aus, wenn die
Handlung im Rahmen einer genehmigten Tatigkeit erfolgt. Im Hinblick auf Bodenverande-
rung, die im Rahmen der Landwirtschaft erfolgen, ist daher insbesondere die Vorschrift des
§ 17 BBodSchG, nach der die in § 7 BBodSchG verankerte allgemeine Pflicht zur Vorsorge
gegen schadliche Bodenveranderungen fur Landwirte durch die Einhaltung der ,guten fach-
lichen Praxis* als erflllt angesehen wird. Soweit die Bodenveranderung zu einer Schadi-
gung von Pflanzen oder Tieren flihrt, kann diese nur dann den Tatbestand erflllen, wenn
sie gegen verwaltungsrechtliche Pflichten verstoft. Liegt ein solcher Verstol nicht vor, etwa
in den Fallen einer den Anforderungen an die gute fachliche Praxis entsprechenden land-,
forst- oder fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung, bei der sich der Erhaltungszustand der
lokalen Population einer Art durch die Bewirtschaftung nicht verschlechtert (§ 44 Absatz 4
Satz 1 und 2 BNatSchG), ist auch keine Strafbarkeit zu besorgen.

Zu Nummer 8 (§ 325 und § 325a StGB-E)
(§ 325 StGB-E)

In Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a und b der Richtlinie soll die Vorschrift zur
strafbaren Luftverunreinigung (§ 325 StGB) deutlich vereinfacht werden. Bisher enthalt Ab-
satz 1 einen allgemeinen Luftveranderungstatbestand, Absatz 2 einen anlagenbezogenen
Emissionstatbestand und Absatz 3 einen allgemeinen Emissionstatbestand, wobei sich die
Regelung durch komplizierte Einschrankungen und Ausnahmen auszeichnet, die die An-
wendung erschweren. Schon bei der Umsetzung der Richtlinie 2008 war dies kritisiert und
vorgeschlagen worden, auch bei der Luftverschmutzung dem Vorbild der §§ 324 und 324a
StGB zu folgen und den Tatbestand auf den Kerngehalt des Absatzes 3 zuriickzuschneiden
(Heger/Kloepfer-Schall, Umweltstrafrecht nach dem 45. Strafrechtsanderungsgesetz, 2015,
S. 35). Dies soll nun mit der Neugestaltung erfolgen, zumal die Richtlinie weitergehende
Differenzierungen nicht mehr zulasst. Insbesondere muss das komplizierte Nebeneinander
von anlagenbezogenem Emissionstatbestand und allgemeinem Emissionstatbestand ent-
fallen. Dieses ist mit der Richtlinie nicht vereinbar, da die Subsidiaritat des allgemeinen
Emissionstatbestandes zur Folge hatte, dass das Inverkehrbringen von Fahrzeugen nicht
erfasst werden konnte. Die vorgeschlagene Formulierung in Absatz 1 Satz 1 erfasst daher
alle Veranderungen der Luft durch Stoffe, thermische Energie oder nicht-ionisierende Strah-
len. Veranderungen durch Gerausche und ionisierende Strahlen wird demgegeniber von
Absatz 2 und den §§ 325a und 311 StGB-E erfasst. Unter den Tatbestand fallen alle Ande-
rungen der Luft in bedeutendem Umfang, die die Eignung besitzen, ,die Gesundheit eines
anderen oder Sachen von bedeutendem Wert zu schadigen® (Nummer 1), ,nachhaltig ein
Gewasser, die Luft oder den Boden zu verunreinigen oder sonst nachteilig zu verandern®
(Nummer 2) und ,erhebliche Schaden an Tieren, Pflanzen oder einem Okosystem herbei-
zufthren® (Nummer 3). Fur die Konkretisierung der bedeutenden Luftveranderung soll teil-
weise auf die Formulierung aus § 325 Absatz 6 StGB zurlckgegriffen werden. Auch in
§ 325 Absatz 1 StGB-E muss das Schutzgut Okosystem neu aufgenommen werden.
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Auflerdem sollen zukinftig in Nummer 1 die anthropozentrischen Schutzgiter erfassen und
in Nummer 2 und 3 die Umweltmedien. ,Nachhaltig“ (Nummer 2) bringt zum Ausdruck, dass
die Veranderung in einem erheblichen Umfang und fir langere Zeit erfolgen muss (Bun-
destagsdrucksache 16/5334, S. 6).

Die Veranderung muss zudem einen bedeuteten Umfang haben. Diese Bagatellgrenze
stellt sicher, dass unbedeutende Luftverdnderungen wie der Rauch eines Grills oder Gase
eines kleinen Gartenkompostes nicht erfasst werden.

In Bezug auf die Tathandlungen nach Absatz 1 Satz 1 soll mit Satz 2 fur den Betrieb von
Fahrzeugen die bisherige Rechtslage beibehalten werden. Daher soll ebenso wie beim gel-
tenden § 325 Absatz 2 StGB auf die Menge von Schadstoffen abgestellt werden, die beim
Betrieb des einzelnen Fahrzeugs freigesetzt wird.

Dadurch wird sichergestellt, dass keine Uberkriminalisierung im Bereich des Betriebs von
Fahrzeugen erfolgt, obwohl der bisher in § 325 Absatz 7 StGB enthaltene Tatbestands-
ausschluss nicht fortgefihrt werden kann. Der Tatbestand des § 325 Absatz 1 StGB-E soll
beim Betrieb von Fahrzeugen auf diejenigen Falle konzentriert werden, in denen das ein-
zelne Fahrzeug eine erhebliche Menge von Stoffen freisetzt, die die bedeutende Luftveran-
derung im Sinne des Absatz 1 herbeiflihren. Dies entspricht dem geltenden Rechtszustand.
Eine Luftveranderung, die erst durch das Zusammenwirken des Betriebs mehrerer Fahr-
zeuge verursacht wird, soll daher nicht zur Verwirklichung des Tatbestands in Absatz 1
Satz 1 fuhren, sondern von Absatz 2 unter den dortigen Voraussetzungen erfasst werden.

Die Tatbestandseinschrankung in Satz 2 bezieht sich nur auf die in Satz 1 geregelte Vari-
ante der Tatbegehung. Nicht erfasst von der Tatbestandseinschrankung nach Absatz 1
Satz 2 wird Absatz 2, da es beim Inverkehrbringen gerade auf die Effekte durch die Ver-
wendung des Erzeugnisses durch mehrere Nutzer ankommt.

Eine unverhaltnismaRige Kriminalisierung einzelner Verkehrsteilnehmer wird durch die Tat-
bestandseinschrankung nach Absatz 1 Satz 2 ausgeschlossen, da der Betrieb eines ein-
zelnen Fahrzeugs grundsatzlich nicht geeignet ist, eine nachhaltige Luftverunreinigung
oder eine Gesundheitsschadigung zu bewirken. Ein Verstol3 gegen Vorschriften der Stra-
Renverkehrs-Ordnung (StVO), zum Beispiel gegen § 30 StVO, kann daher kaum zu einer
Verwirklichung des Tatbestands fuhren. Denkbar ware eine Verwirklichung des Tatbe-
stands in absoluten Ausnahmefallen nur dann, wenn das Fahrzeug einen derart giftigen
Stoff freisetzt, dass schon kleine Mengen zu einer Gesundheitsgefahrdung oder nachhalti-
gen Verunreinigung der Luft fGhren. Eine Strafbarkeit wiirde jedoch auch in diesen Fallen
entweder ein vorsatzliches Handeln im Sinne des § 15 StGB oder zumindest Leichtfertigkeit
voraussetzen. Dabei mussten sich sowohl der Vorsatz als auch die Leichtfertigkeit nicht nur
auf den Verstol gegen Verwaltungsvorschriften, sondern auch auf die besondere Gefahr-
lichkeit des emittierten Stoffes beziehen.

In Absatz 2 wird eigenstandig das ,auf den Markt“ bringen von Erzeugnissen als mogliche
Tathandlung geregelt. Im Bereich der Luft ist es sinnvoll, das ,auf den Markt bringen® ge-
sondert zu erfassen, da bei diesem die tatbestandsmaRige Luftverdanderung regelmafig
erst durch den Betrieb insbesondere von mehreren Fahrzeugen herbeigefihrt wird. In die-
sem Bereich muss daher das Zusammenwirken des Betriebs mehrerer Fahrzeuge erfasst
werden. Dabei wird kein Gebrauch von dem in der Richtlinie verwendeten Begriff ,Inver-
kehrbringen® gemacht, da dieser Begriff im StGB fur inkriminierte oder gefahrliche oder ver-
botene Gegenstande verwandt wird. Erzeugnisse werden auf den Markt gebracht, wenn
der Tater sie einem gréRReren Kreis von Personen zum Kauf zuganglich macht.

TatbestandsmaRig im Sinne des Absatz 2 ist jede Verursachung einer bedeutenden Ver-
anderung der Luft im Sinne des Absatz 1 aufgrund der Nutzung des durch den Tater auf
den Markt gebrachten Erzeugnisses in groRerem Umfang. Nach Erwagungsgrund 17 der
Richtlinie ist fur das Merkmal gréRerer Umfang die kombinierte Wirkung der Verwendung
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durch mehrere Nutzer entscheidend, wobei keine bestimmte Anzahl an Verwendern Vo-
raussetzung ist. Die Art der physikalischen Veranderung ist nicht entscheidend. Es kommt
allein darauf an, dass die bedeutende Luftveranderung die Eignung hat, eine schwere Ge-
sundheitsbeschadigung oder eine Schadigung nach Absatz 1 Nummer 2 oder 3 herbeizu-
fuhren. Nicht ausreichend ist eine Eignung zur einfachen Gesundheitsschadigung oder zur
Sachbeschadigung. Absatz 2 setzt Artikel 3 Absatz 2b der Richtlinie um und hat keine Ent-
sprechung im geltenden Recht. Daher sollen sich auch die erfassten Schutzglter an den
Vorgaben der Richtlinie orientieren.

Weiterhin setzt der Tatbestand voraus, dass die bedeutende Luftveranderung aufgrund der
Nutzung des Erzeugnisses durch eine Vielzahl von Nutzern herbeigeflihrt wird.

Aufgrund der Vorgabe in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe d der Richtlinie soll die Strafdrohung
Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder Geldstrafe betragen.

Die Versuchsstrafbarkeit soll in Umsetzung von Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie auf alle
Tathandlungen des Absatzes 1 ausgedehnt und in § 325 Absatz 2 StGB-E geregelt wer-
den.

Die Strafbarkeit der fahrldssigen Begehungsweise soll entsprechend den Vorgaben der
Richtlinie modifiziert werden. In Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a und b in
Verbindung mit Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie soll fur alle Handlungen des § 325 Absatz 1
StGB-E die leichtfertige Begehungsweise strafbar sein. Weil mit der Richtlinienumsetzung
eine Ausweitung des Tatbestandes einhergeht, erscheint es angemessen, die Strafbarkeit
fur samtliche Varianten anders als zuvor auf leichtfertiges Handeln zu beschranken. Vorsatz
(§ 15 StGB) bzw. die Leichtfertigkeit mussen sich bei Absatz 1 Satz 2 auch darauf bezie-
hen, dass die Menge der freigesetzten Stoffe eine Luftveranderung im Sinne des Absatz 1
verursacht. Im Fall des Absatz 2 muissen sich Vorsatz und Leichtfertigkeit auch auf die Nut-
zung des Erzeugnisses durch mehrere Nutzer erstrecken.

Der bisher in § 325 Absatz 7 StGB geregelte Tatbestandsausschluss kann hingegen nicht
fortgefuihrt werden. Bereits bisher bezog sich der Tatbestandsausschluss des § 325 Ab-
satz 7 StGB nur auf Tathandlungen nach § 325 Absatz 1 StGB. Der urspringlich enthalte-
ne weite Tatbestandsausschluss war schon bei der Umsetzung der Richtlinie (2008) fur
nicht europarechtskonform gehalten worden und blieb nur fir den Absatz 1 erhalten, der
nicht der Umsetzung der Richtlinie diente. Mit der Neufassung des Luftveranderungstatbe-
standes entfallt jedoch der bisherige Absatz 1 und damit der AnknlUpfungspunkt fir den
bisherigen Tatbestandsausschluss. Die Tatbestandseinschrankung stellt jedoch sicher,
dass eine mogliche Strafbarkeit aufgrund des Betriebs eines Fahrzeugs nicht weiter geht
als nach geltendem Recht.

(§325a StGB-E)

§ 325a Absatz 1 StGB bleibt weitgehend unverandert. Die Vorschrift ist anthropozentrisch
ausgestaltet, dient also dem Schutz des Menschen vor Larm und stellt keine umweltschuit-
zende Norm im engeren Sinne dar. Sie ist in dieser Form bereits seit 1980 Teil des StGB
(Kloepfer/Heger, Umweltstrafrecht, 3. Auflage 2014, Rn. 249 ff.). Absatz 1 soll nur insoweit
angepasst werden, als ,Larm“ durch ,Gerausche® ersetzt wird, um den im Immissions-
schutzrecht Ublichen Bezeichnungen Rechnung zu tragen (Nummer 2.1 TA Larm).

In Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie soll § 325a Absatz 2 StGB
in ein Eignungsdelikt umgeformt werden, das auch dem Schutz der Umwelt vor Energie in
vielfacher Form dient. Dazu sollen in diesem Absatz ,Larm*“ in ,Gerdusche® geandert und
.Erschitterungen® sowie ,thermische Energie® in den Tatbestand aufgenommen werden.
Auch soll die Beschrankung auf ,ihm nicht gehérende® Tiere geléscht werden, da die Richt-
linie eine solche nicht vorsieht. Aufgenommen werden sollen, neben der bereits bisher er-
fassten Gesundheit und den Sachen von bedeutendem Wert, in einer neuen Nummer 2 die
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Pflanzen und das Umweltmedium ,Okosystem*. Zukinftig soll die Nummer 1 die anthropo-
zentrischen Schutzgiter erfassen und die Nummer 2 die Umweltmedien. Anders als in
§ 325 StGB-E kann bei Absatz 2 der Anlagenbezug vollstandig erhalten werden. Umwelt-
gefahrdende oder -schadigende Tathandlungen im Sinne dieser Vorschrift sind — unter Be-
rucksichtigung des weiten Anlagenbegriffs des StGB — ohne Nutzung von Anlagen nicht
vorstellbar.

Die Versuchsstrafbarkeit soll in Umsetzung von Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie eingefihrt
und in § 325a Absatz 2 Satz 2 StGB-E geregelt werden.

Aufgrund der Vorgabe in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe d der Richtlinie soll die Strafdrohung
fur Absatz 2 Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder Geldstrafe anstatt von Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe betragen.

Die Strafbarkeit wegen fahrlassiger Begehungsweise soll in Ubereinstimmung mit den An-
forderungen der Richtlinie und gleichlaufend mit § 325 StGB-E modifiziert werden. In Uber-
einstimmung mit Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 4 der
Richtlinie soll auch fir Handlungen des § 325a Absatz 1 und Absatz 2 StGB-E nur die
leichtfertige Begehungsweise strafbar sein. Weil mit der Richtlinienumsetzung eine Auswei-
tung des Tatbestandes von § 325a Absatz 2 StGB-E auf weitere Umweltmedien erfolgt, ist
es angemessen, die Strafbarkeit fur samtliche Varianten anders als zuvor auf leichtfertiges
Handeln zu beschranken.

Der Tatbestandsausschluss des § 325a StGB-E kann nicht in unveranderter Form fortge-
fuhrt werden, da § 325a Absatz 2 StGB-E der Richtlinienumsetzung dient und diese keine
Privilegierung einzelner Anlagen kennt. Durch einen modifizierten Tatbestandsausschluss
in Absatz 4 wird jedoch sichergestellt, dass es zu keiner unverhaltnismafigen Ponalisierung
einzelner Verkehrsteilnehmer kommt.

Der vorgesehene Tatbestandsausschluss flr Gerausche, die beim Betrieb eines Fahrzeu-
ges verursacht werden, umfasst zunachst alle drei Absatze. Eine Riickausnahme von die-
sem Tatbestandsausschluss erfolgt fir die von Absatz 2 erfassten Falle des VerstolRes ge-
gen Schutzvorschriften, da Absatz 2 der Richtlinienumsetzung dient. Fir Absatz 1 erfolgt
hingegen keine Ruckausnahme. Da dieser nicht der Richtlinienumsetzung dient, kann das
Fahrzeugprivileg insoweit unverandert beibehalten werden.

Die Riuckausnahme fir den Verstol® gegen Schutzvorschriften nach Absatz 2 greift ein,
wenn die durch das Fahrzeug verursachten Gerausche, Erschitterungen, thermische Ener-
gie oder nicht-ionisierende Strahlen geeignet sind, eine schwere Beeintrachtigung der Ge-
sundheit eines anderen oder erhebliche Schaden an Tieren, Pflanzen oder einem (")kosys-
tem herbeizuflihren, wobei es sich nicht um eine ausschlielliche Schadigung der psychi-
schen Gesundheit handeln darf. Entscheidend ist ebenso wie bei § 325 Absatz 1 Satz 2
StGB-E, dass die durch das einzelne Fahrzeug verursachten Gerausche die entsprechende
Eignung aufweisen. Nicht ausreichend sind nach der Rickausnahme daher die Sachbe-
schadigung und die einfache Gesundheitsschadigung. Eine Eignung von Gerauschen, die
durch ein einzelnes Fahrzeug verursacht werden, zur schweren Gesundheitsschadigung
eines anderen oder zu erheblichen Schaden an Pflanzen, Tieren oder dem (")kosystem wird
nur in Ausnahmefallen vorliegen. In Betracht kdme dies nur bei Fahrzeugen, die aul3eror-
dentliche Lautstarken oder extrem hochfrequente Téne erzeugen. Das Zusammenwirken
des Betriebs mehrerer Fahrzeuge kann von § 325 Absatz 2 StGB-E unter den dort genann-
ten Voraussetzungen erfasst werden. Da die Rickausnahme nach Absatz 4 immer eine
Schadenseignung im Sinne des Absatz 2 voraussetzt, richtet sich auch die Strafbarkeit bei
Vorliegen der Ruckausnahme notwendigerweise nach Absatz 2, da dieser dem Absatz 1
vorgeht.
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Zu Nummer 9 (§ 326 StGB-E)

Das geltende Abfallstrafrecht im StGB entspricht den Vorgaben der Richtlinie bereits weit-
gehend, sodass nur kleinere Korrekturen erforderlich sind. Dabei soll § 326 StGB-E zur
Verbesserung der Ubersichtlichkeit neu strukturiert werden.

Der Tatbestand in § 326 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 StGB erfasst nicht alle Falle des in An-
hang Ill der Abfallrahmenrichtlinie genannten gefahrlichen Abfalls. Aus diesem Grund soll
Absatz 1 neu gefasst werden und anstelle der Nummern 1 bis 3 ein Verweis auf Anhang Ill
der Abfallrahmenrichtlinie aufgenommen werden, der die gefahrenrelevanten Eigenschaf-
ten benennt, aus denen sich die Gefahrlichkeit von Abfallen ergibt, wie beispielsweise ex-
plosiv, brandférdernd, entziindbar, krebserzeugend, atzend, infektiés. Auf Anhang Il der
Abfallrahmenrichtlinie soll dynamisch verwiesen werden. Anhang lll der Abfallrahmenricht-
linie enthalt technische Regelungen, die unverandert ins nationale Recht Gbernommen wer-
den mussen und haufiger geandert werden.

Zur Vereinheitlichung mit den Ubrigen Straftatbestanden des 29. Abschnitts des StGB soll
in Absatz 1 das Tatbestandsmerkmal ,unbefugt® durch ,unter Verletzung verwaltungsrecht-
licher Pflichten* ersetzt werden. Eine inhaltliche Anderung ist damit nicht verbunden. Die
Geringfuigigkeitsklausel in § 326 Absatz 6 StGB soll entfallen. In Uberstimmung mit Artikel 3
Absatz 2 Buchstabe f Ziffer ii der Richtlinie soll die Formulierung ,einer erheblichen Menge
von Abfallen“ aufgenommen werden. Dadurch sollen Bagatellfélle ausgeschlossen werden
und Uberkriminalisierungen verhindert werden. Bei der erheblichen Menge handelt es sich
um einen Rechtsbegriff, der nach den jeweiligen Umstanden des Einzelfalls auszulegen ist.
Dabei sind insbesondere die Gefahrlichkeit und die Toxizitat des Abfalls zu berlcksichtigen.
Bei besonders gefahrlichen oder toxischen Abfallen kann bereits eine sehr geringe Menge
schon eine erhebliche Menge darstellen.

Die bisher in § 326 Absatz 1 Nummer 4 StGB geregelten weiteren Abfalle, die nicht von
Anhang lll der Abfallrahmenrichtlinie erfasst werden, sollen kinftig in § 326 Absatz 2 StGB-
E geregelt werden. Dieser ist, wie von der Richtlinie vorgegeben, als potentielles Gefahr-
dungsdelikt ausgestaltet. Die Regelung des § 326 Absatz 2 StGB-E entspricht ganz Uber-
wiegend der des § 326 Absatz 1 Nummer 4 StGB. Allerdings sind zur Vereinheitlichung mit
den ubrigen Straftatbestanden des 29. Abschnitts und der Umsetzung der Richtlinie klei-
nere Anderungen erforderlich. Ebenso wie in Absatz 1 soll das Tatbestandsmerkmal ,un-
befugt® durch ,unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten® ersetzt werden. Auch hier
ist damit keine inhaltliche Anderung verbunden. Bei der Tatvariante in § 326 Absatz 2 Num-
mer 2 StGB-E (alt: Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b StGB) muss entsprechend Artikel 3
Absatz 2 Buchstabe f Ziffer ii der Richtlinie das einschrankende Merkmal, dass die Abfalle
geeignet sein mussen, ,einen Bestand von Tieren oder Pflanzen® zu geféahrden, gestrichen
werden. Unter ,Bestand” ist eine Tier- und Pflanzenpopulation in einem bestimmten Gebiet
zu verstehen (Bundestagsdrucksache 12/192, S. 19; Fischer/Lutz in: Fischer, StGB, 72.
Auflage 2025, § 326, Rn. 26). Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe f Ziffer ii der Richtlinie sieht
keine solche Beschrankung auf ein bestimmtes Gebiet vor. Als Einschrankung soll in Uber-
einstimmung mit der Richtlinie aufgenommen werden, dass die Abfélle nach Art, Beschaf-
fenheit oder Menge geeignet sein missen, erhebliche Schaden an Tieren oder Pflanzen
herbeizuflhren. In Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe f Ziffer ii der Richtlinie soll
§ 326 Absatz 2 Nummer 3 StGB-E auRerdem um das Umweltmedium ,Okosystem* erganzt
werden. Die erhebliche Menge soll nicht als einschrankendes Merkmal aufgenommen wer-
den. Auch die Richtlinie sieht diese Einschrankung nicht vor. Die fir den Ausschluss von
Bagatellfallen erforderliche Einschrankung ergibt sich jedoch — wie auch in der Richtlinie
vorgesehen — aus der Schadenseignung.

Aufgrund der Aufhebung der Geringflgigkeitsklausel des Absatzes 6 StGB soll die ,,erheb-
liche Menge*® jedoch in den neuen Absatz 3 StGB-E aufgenommen werden. Danach macht
sich strafbar, wer eine erhebliche Menge von radioaktiven Abfallen unter Verletzung ver-
waltungsrechtlicher Pflichten nicht abliefert. Durch das Tatbestandsmerkmal ,erhebliche
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Menge“ sollen Bagatellfalle ausgeschlossen werden und Uberkriminalisierungen vermieden
werden. Der Begriff radioaktive Abfalle kann sich auch auf Abfalle erstrecken, die im Ein-
zelfall die Erheblichkeitsschwelle nicht Uberschreiten. Insbesondere kdnnen sich die Ablie-
ferungspflichten aus dem Atomgesetz auch auf radioaktive Abfalle von Krankenhausern
erstrecken (Heghmanns in: Leipziger Kommentar zum StGB, 13. Auflage 2022, § 326
StGB, Rn. 111). Da anders als bei Absatz 2 fir Absatz 3 keine Eingrenzung durch die Scha-
denseignung erfolgt, ist es geboten durch die Aufnahme der Schwelle ,erhebliche Menge*
Bagatellfalle auszuschlie3en. Der Begriff der ,erheblichen Menge® ist nach den Umstanden
des Einzelfalls auszulegen. Gefahrlichkeit und Toxizitat sind zu bertcksichtigen. Bei beson-
derer Gefahrlichkeit oder Toxizitat kann bereits eine sehr geringe Menge bereits fir die
Bejahung der erheblichen Menge ausreichen.

Der Strafrahmen des § 326 Absatz 3 StGB-E soll in Umsetzung von Artikel 5 Absatz 2
Buchstabe c der Richtlinie im Hochstmal von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-
strafe auf Freiheitsstrafe bis zu flnf Jahren oder Geldstrafe erhoht werden.

Die Regelung in § 326 Absatz 4 StGB-E soll eine neue, einheitliche Strafregelung fur die
Abfallverbringung schaffen, die bislang sowohl Gegenstand von § 326 Absatz 2 StGB wie
auch der §§ 18a, 18b AbfVerbrG ist, wobei § 18a AbfVerbrG als lex specialis § 326 Ab-
satz 2 StGB vorgeht, fur den daher nur ein geringer Anwendungsbereich verbleibt (verglei-
che zur Genese Pfohl ZWH 2025, S. 6 f., der das geltende Recht als ,untbersichtlich“ be-
zeichnet).

Mit der Regelung wird Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe g der Richtlinie umgesetzt, der sich auf
die illegale Verbringung im Sinne des Artikels 3 Nummer 26 der Abfallverbringungsverord-
nung 2024 von nicht unerheblichen Mengen von Abfallen bezieht. Artikel 3 Nummer 26 der
Abfallverbringungsverordnung 2024 definiert ,illegale Verbringung“ und listet eine Reihe
von Handlungen auf, die von der fehlenden Notifizierung an die zustandigen betroffenen
Behdrden bis zur Verwertung unter Verletzung des Unions- oder Vdlkerrechts reichen. Ar-
tikel 3 Nummer 25 der Abfallverbringungsverordnung 2024 enthalt eine Begriffsbestim-
mung des in Nummer 26 verwendeten Merkmals ,Verbringung“ (,'Verbringung‘ einen
Transport von zur Verwertung oder Beseitigung bestimmten Abfallen, von dem Ort, an dem
der Transport beginnt ... und der wie folgt durchgefuhrt wird oder durchgeflhrt werden
soll:“) und Artikel 3 Nummer 24 der Abfallverbringungsverordnung 2024 enthalt eine Be-
griffsbestimmung des in Nummer 25 verwendeten Merkmals ,Transport von Abfallen®
(' Transport von Abfallen‘ die Beférderung von Abfallen auf der Stralle, der Schiene, dem
Luftweg, dem Seeweg oder Binnengewassern®). Fur eine illegale Verbringung ist es nicht
erforderlich, dass der Transport der Abfalle durchgefiihrt wurde. Es ist fir die Erflllung des
Tatbestands ausreichend, dass der Transport so durchgefiihrt werden soll, dass eine Orts-
veranderung Uber verschiedene staatliche Hoheitsgebiete im Sinne von Artikel 3 Num-
mer 25 Abfallverbringungsverordnung 2024 erfolgt. Hinsichtlich des § 326 Absatz 2 StGB
wird durch die Schaffung dieser einheitlichen Regelung in § 326 Absatz 4 StGB-E auch das
Erfordernis aufgegeben, dass zur Erfiillung des Tatbestands eine Uberschreitung der Gren-
zen der Bundesrepublik Deutschland erforderlich ist. Es handelt sich wie bei den
§§ 18a, 18b AbfVerbrG um ein unechtes Unternehmensdelikt. Die Tatbestandsvariante
»<durchgefihrt wird“ ist erflllt, sobald der Transport (d.h. die Beférderung auf der Stral3e, der
Schiene, dem Luftweg, dem Seeweg oder den Binnengewassern) begonnen hat; damit ist
zum Beispiel ein Transport, der ohne die erforderlichen Notifizierungen bzw. Zustimmungen
begonnen hat, strafbewehrt. Unter die Tatbestandsvariante ,,durchgefuhrt werden soll” fal-
len Handlungen, die hinreichend konkret auf die tatbestandliche Unternehmung gerichtet
sind; dazu kdnnen unter anderem folgende Handlungen gehéren: die Beférderung auf ei-
nem Grundstiick (also noch nicht zum Beispiel auf der Stralde), die Beladung des Trans-
portmittels, der Abschluss eines Vertrags (zum Beispiel Vertrag mit einem Empfanger, einer
Entsorgungsanlage oder einem Beforderer).

Um eine Uberkriminalisierung geringfiigiger VerstéRe zu verhindern, muss gemaR Artikel 3
Absatz 2 Buchstabe g der Richtlinie die Handlung nur unter Strafe gestellt werden, ,wenn
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eine solche Handlung eine nicht unerhebliche Menge betrifft.“ Dies soll in Absatz 4 StGB-E
durch die Formulierung ,einer erheblichen Menge von Abfallen* umgesetzt werden. Bei der
erheblichen Menge handelt es sich um einen Rechtsbegriff, der nach den jeweiligen Um-
standen des Einzelfalls auszulegen ist. Dabei sind insbesondere die Gefahrlichkeit und die
Toxizitat des Abfalls zu berlcksichtigen. Bei besonders gefahrlichen oder toxischen Abfal-
len kann bereits eine sehr geringe Menge schon eine erhebliche Menge darstellen. In der
Regel sollte aber davon ausgegangen werden, dass zumindest eine Menge im Umfang der
Ladung eines Seecontainers oder einer Lastwagenladung bereits eine erhebliche Menge
darstellt.

In Umsetzung von Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe ¢ der Richtlinie soll der Strafrahmen des
neuen Absatz 4 StGB-E im Hoéchstmald Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren betragen. Die
noch durch die §§ 18a und 18b AbfVerbrG getroffene Differenzierung zwischen der Ver-
bringung gefahrlicher und nicht gefahrlicher Abfalle kann vor dem Hintergrund dieser Re-
gelung und der geanderten Begriffsbestimmung der illegalen Verbringung in Artikel 3 Ab-
satz 2 Nummer 26 der Abfallverbringungsverordnung 2024 nicht aufrechterhalten werden.
Die weitgehende Vereinheitlichung der Strafrahmen sowie der erschwerenden und mildern-
den Umstande durch die Richtlinie sprechen fiir eine einheitliche Regelung der illegalen
Verbringung von Abfallen im Strafgesetzbuch. Zusatzlich dient die einheitliche Regelung im
StGB der Rechtsklarheit und sie folgt der Differenzierung im europaischen Recht, wie sie
in Artikel 63 der Abfallverbringungsverordnung 2024 und in der Richtlinie angelegt ist.

Entsprechend Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie soll in § 326 Absatz 5 StGB-E eine Ver-
suchsstrafbarkeit fur Falle des § 326 Absatz 3 und Absatz 4 StGB-E eingefuhrt werden.
Bisher sieht das Gesetz nur in den Fallen der Absatze 1 und 2 StGB eine Strafbarkeit des
Versuchs vor. Da es sich bei § 326 Absatz 4 StGB-E um ein unechtes Unternehmensdelikt
handelt, wird fur die Versuchsstrafbarkeit in den Fallen des Absatzes 4 StGB nur ein gerin-
ger Anwendungsbereich verbleiben.

Um das verwirklichte Unrecht angemessen abzubilden, soll in § 326 Absatz 6 StGB-E fir
die fahrlassige Begehungsweise im Falle des Absatzes 3 der Strafrahmen von Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-
strafe erhéht werden.

Nach § 326 Absatz 7 Satz 1 StGB-E soll die fahrlassige Durchfihrung einer illegalen Ver-
bringung im Sinne des Artikels 3 Nummer 26 Buchstabe a, b, ¢ oder Buchstabe f der Ver-
ordnung (EU) 2024/1157 in der Fassung vom 18. Oktober 2024 strafbar sein. Nach § 326
Absatz 7 Satz 2 StGB-E soll die leichtfertige Durchfliihrung einer illegalen Verbringung im
Sinne des Artikels 3 Nummer 26 Buchstabe d, e oder Buchstabe g der Verordnung (EU)
2024/1157 in der Fassung vom 18. Oktober 2024 strafbar sein. Die fahrldssige Durchfuh-
rung einer illegalen Verbringung im Sinne des Artikels 3 Nummer 26 Buchstabe d, e oder
Buchstabe g der Verordnung (EU) 2024/1157 in der Fassung vom 18. Oktober 2024 soll
von § 18 Absatz 2 AbfVerbrG-E als Ordnungswidrigkeit erfasst werden. Die Unterschei-
dung zwischen der Bewehrung von fahrlassigem Verhalten und leichtfertigem Verhalten in
den unterschiedlichen Tatvarianten folgt aus dem unterschiedlichen Handlungsunrecht.
Bisher ergibt sich diese Unterscheidung aus § 18a Absatz 1i.V.m. 8 AbfVerbrG und § 18b
Absatz 1 i.V.m. 8 AbfVerbrG (Straftat) sowie aus § 18 Absatz 2 AbfVerbrG (Ordnungswid-
rigkeit). Gemal § 18a Absatz 1i.V.m. 8 AbfVerbrG bzw. § 18b Absatz 1i.V.m. 8 AbfVerbrG
wird mit Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer eine illegale
Verbringung im Sinne des Artikels 2 Nummer 35 Buchstabe a, b, ¢ oder Buchstabe g Zif-
fer i oder Ziffer ii oder Buchstabe f der Abfallverbringungsverordnung 2006 durchflhrt. Ge-
maR § 18 Absatz 2 AbfVerbrG handelt ordnungswidrig, wer eine illegale Verbringung im
Sinne des Artikels 2 Nummer 35 Buchstabe d, e oder Buchstabe g Ziffer iii der Abfallver-
bringungsverordnung 2006 durchfuhrt. Aufgrund der Vorgaben der Richtlinie muss eine
Umsetzung fur die vorsatzliche und leichtfertige Begehungsweise als Straftat erfolgen. Eine
Umsetzung als Ordnungswidrigkeit ist dafir nicht ausreichend. Durch die Aufteilung soll die
bisherige Unterscheidung — soweit mdglich — aufrechterhalten werden.
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Die Geringflgigkeitsklausel des § 326 Absatz 6 StGB soll entfallen. In der Literatur wird sie
vielfach kritisiert (Alt in: MUKoStGB, 4. Auflage 2022, StGB § 326 Rn. 106; Schittenhelm in:
Tldbinger Kommentar Strafgesetzbuch, 31. Auflage 2025, StGB § 326, Rn. 17 ff.; Hegh-
manns in: Leipziger Kommentar zum StGB, 13. Auflage 2022, § 326 StGB, Rn. 125 ff.). Um
eine Uberkriminalisierung durch Erfassung geringfiigiger VerstéRe weiterhin zu verhindern,
soll die auch in der Richtlinie vorgesehene Schwelle der ,erheblichen Menge® in die Absat-
zen 1, 3 und 4 aufgenommen werden (siehe oben). In Absatz 2 StGB-E kdnnen Bagatell-
falle durch die erforderliche Schadenseignung der Abfalle ausgeschlossen werden (siehe
oben).

Zu Nummer 10 (§ 327 Absatz 2 bis 5 StGB-E)

§ 327 StGB entspricht den Vorgaben der Richtlinie bereits weitgehend; Anderungen erge-
ben sich durch die Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe k und j, Artikel 5 Absatz 2
Buchstabe d und Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie sowie aufgrund der Einflihrung eines
neuen § 327a StGB-E.

Satz 1 Nummer 2 (genehmigungsbedurftige Rohrleitungsanlage zum Beférdern wasserge-
fahrdender Stoffe i.S.d. Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprufung (UVPG) — verglei-
che § 65 UVPG) soll aus § 327 Absatz 2 Satz 1 StGB geldscht werden; Vorhaben dieser
Art unterfallen dem neuen § 327a StGB-E.

In Absatz 2 Satz 2 muss in Ubereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe j der Richt-
linie auch das ,,Okosystem” aufgenommen werden.

Der Strafrahmen des § 327 Absatzes 2 StGB-E soll in Umsetzung von Artikel 5 Absatz 2
Buchstabe d der Richtlinie im Hochstmald von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren auf Frei-
heitsstrafe bis zu finf Jahren erhoht werden.

In einem neuen Absatz 3 soll Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe k der Richtlinie umgesetzt wer-
den. Nach der Richtlinie muss im Anwendungsbereich der Richtlinie 2013/30/EU des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 Uber die Sicherheit von Offshore-
Erddl- und -Erdgasaktivitaten und zur Anderung der Richtlinie 2004/35/EG (ABI. L 178 vom
28.6.2013, S. 66, Richtlinie 2013/30/EU) der rechtswidrige Bau, Betrieb und Abbau einer
Anlage unter Strafe gestellt werden, wenn eine solche Handlung den Tod oder eine
schwere Verletzung einer Person oder erhebliche Schaden hinsichtlich der Luft-, Boden-
oder Wasserqualitat oder erhebliche Schaden an einem Okosystem, Tieren oder Pflanzen
verursacht oder dazu geeignet ist, dies zu verursachen. Offshore-Erddl- und -Erdgasanla-
gen sind Anlagen des Bergwesens nach § 2 BBergG. Die Umsetzung soll in einem neuen
Absatz 3 des § 327 StGB-E erfolgen. Danach soll mit einer Freiheitsstrafe von bis zu funf
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden, wer ohne die erforderliche Genehmigung oder
einen Verwaltungsakt, der den vorzeitigen Beginn des Vorhabens erlaubt, oder entgegen
einer vollziehbaren Untersagung eine Anlage fur Offshore-Erdol- und -Erdgasaktivitaten im
Sinne des Artikels 2 Nummer 3 der Richtlinie 2013/30/EU in der Fassung vom 1. Januar
2021 in einer Weise errichtet, betreibt oder abbaut, die geeignet ist, die Gesundheit eines
anderen zu schadigen oder erhebliche Schaden an Tieren, Pflanzen, einem Gewasser, der
Luft, dem Boden oder einem Okosystem herbeizufiihren. ,Offshore- Erdél- und -Erdgasak-
tivitaten® werden in Artikel 2 Nummer 3 der Richtlinie 2013/30/EU definiert. Der Abbau stellt
eine Teilmenge der wesentlichen Anderung dar.

Die Strafbarkeit des Versuchs soll in einem neuen § 327 Absatz 4 StGB-E eingeflhrt wer-
den, um Artikel 4 Absatz 2 i.V.m. Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe j und k der Richtlinie umzu-
setzen. Bisher sieht das Gesetz keine Strafbarkeit des Versuchs vor.

Aufgrund der Einfiigung des neuen Straftatbestands in Absatz 3 und der Versuchsstrafbar-
keit in § 327 Absatz 4 StGB-E soll die Strafbarkeit der fahrlassigen Begehungsweise nach
§ 327 Absatz 5 StGB-E verschoben werden. Fir die Falle des Absatzes 2 soll, um das
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Verhaltnis zur Strafandrohung fir das Vorsatzdelikt angemessen abzubilden, der Strafrah-
men auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe erhéht werden. Fur die Falle des
Absatzes 3 soll die fahrlassige Begehungsweise unter Strafe gestellt werden.

Zu Nummer 11 (§ 327a StGB-E)

In Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie soll in § 327a StGB-E ein
neuer Straftatbestand geschaffen werden. Dies ist erforderlich, da nach der Richtlinie die
Durchfiihrung eines ,Projekts nach Artikel 1 Absatz 2 im Sinne von Artikel 4 Absatze 1 und
2 der Richtlinie 2011/92/EU" ohne die erforderliche Genehmigung unter Strafe gestellt wer-
den muss.

Der Tatbestand des neuen § 327a StGB-E sieht daher vor, dass sich strafbar macht, wer
ein genehmigungsbeddrftiges Vorhaben, fir das eine Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)
oder eine Vorprufung zur Feststellung der UVP-Pflicht verpflichtend durchzuflhren ist, ohne
die erforderliche Genehmigung in einer Weise ausfiihrt, die geeignet ist, erhebliche Scha-
den an Tieren, Pflanzen, einem Gewasser, der Luft, dem Boden oder einem Okosystem
herbeizufihren. Der erforderlichen Genehmigung gleichgestellt sind die Planfeststellung
und Verwaltungsakte, die den vorzeitigen Beginn des Vorhabens erlauben sowie das Zu-
widerhandeln gegen eine vollziehbare Untersagung.

Die Genehmigungspflichtigkeit des Vorhabens ist Teil des objektiven Tatbestands. Sie ist
nach den einschlagigen Fachgesetzen zu beurteilen. Eine Verwirklichung des Tatbestan-
des scheidet daher bei genehmigungsfreien Vorhaben aus.

Da die Genehmigungspflichtigkeit Tatbestandsvoraussetzung ist, besteht kein Strafbar-
keitsrisiko, wenn Vorhaben entsprechend den anwendbaren Vorschriften genehmigungsfrei
geplant und durchgefiihrt werden dirfen. So haben beispielsweise gemal § 4 des Fern-
stralRengesetzes (FStrG) die Trager der Stralienbaulast daflir einzustehen, dass ihre Bau-
ten allen Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genigen. Behoérdlicher Genehmigun-
gen, Erlaubnisse und Abnahmen durch andere als die Strallenbaubehdrden bedarf es nicht.
Ebenso kdnnen MalRnahmen zum Beispiel in den Fallen des § 17 Absatz 1 Satz 3 und 4
FStrG ebenfalls ohne einen Planfeststellungsbeschluss durchgefluhrt werden und sind so-
mit nicht genehmigungspflichtig. Hier greift zudem die Ausnahmevorschrift nach § 14c des
UVPG. In Fallen von unwesentlicher Bedeutung sieht § 74 Absatz 7 VwWVfG das Entfallen
von Planfeststellung und Plangenehmigung vor mit der Folge, dass diese betroffenen Vor-
haben genehmigungsfrei sind und damit eine Strafbarkeit nach der neuen Norm ausschei-
det. Bei verbleibenden rechtlichen Unsicherheiten iber die Reichweite der Genehmigungs-
freiheit kbnnen die entsprechenden Vorschriften des Verwaltungsrechts durch Auslegungs-
und Anwendungshinweise konkretisiert werden. Diese Konkretisierung ist dann auch bei
der Auslegung der strafrechtlichen Norm zu beriicksichtigen.

Weitere Tatbestandsvoraussetzung ist das Handeln ohne Genehmigung. Dabei hat das
Vorliegen der Genehmigung aufgrund des Grundsatzes der Verwaltungsakzessorietat auch
dann eine tatbestandsausschlielende Wirkung, wenn der Verwaltungsakt rechtswidrig ist.
Auch der rechtswidrige Verwaltungsakt ist wirksam, solange er nicht nichtig ist. Eine nich-
tige Genehmigung kann allerdings keine tatbestandsausschlieBende Wirkung haben (Heg-
hmanns in: Grundzlige einer Dogmatik der Straftatbestande zum Schutz von Verwaltungs-
recht oder Verwaltungshandeln, S. 218). Liegt eine Genehmigung vor, entféllt die Tatbe-
standsmaRigkeit auch dann, wenn andere Merkmale des objektiven Tatbestandes verwirk-
licht wurden. Bei Vorliegen einer Genehmigung kann eine unterlassene UVP-Prifung oder
UVP-Vorprifung daher nicht zur Strafbarkeit flihren. Durchbrochen wird der Grundsatz der
Verwaltungsakzessorietat nur durch § 330d Absatz 1 Nummer 5 StGB (kunftig § 330d Ab-
satz 1 Nummer 7 StGB-E). Bei der Beurteilung des Vorliegens einer Genehmigung kommt
es auch nicht darauf an, dass diese bestandskraftig ist. Ausreichend flr die tatbestands-
ausschlielRende Wirkung ist vielmehr, dass die Genehmigung wirksam ist. Wird ein Verwal-
tungsakt hingegen mit Wirkung fur die Vergangenheit zuriickgenommen, verbietet das
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Rickwirkungsverbots nach Artikel 103 Absatz 2 GG, § 1 StGB eine nachtragliche Strafbar-
keit (Heghmanns am angegebenen Ort S. 229). Umgekehrt beseitigt die nachtragliche Ge-
nehmigung mit Rickwirkung die TatbestandsmaRigkeit des Handelns. Mit der rickwirken-
den Erteilung der Genehmigung kann das Verhalten nicht mehr normwidrig sein (Hegh-
manns am angegebenen Ort S. 195). Ebenso scheidet in Ubereinstimmung mit dem Grund-
satz der Verwaltungsakzessorietat eine Strafbarkeit aus, wenn eine Vorprifung durchge-
fuhrt und behordlich festgestellt wurde, dass keine UVP-Pflicht besteht.

Ist dagegen fir ein ausgefiihrtes Vorhaben neben der erforderlichen Genehmigung auch
die erforderliche Vorprufung unterblieben, erlangt das Tatbestandsmerkmal der Eignung
dieses Vorhabens, erhebliche Schaden an Tieren, Pflanzen, einem Gewasser, der Luft,
dem Boden oder einem Okosystem herbeizufiihren, besondere Bedeutung. Wenn im Straf-
verfahren nicht festgestellt werden, dass das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen haben kann (was auch in der Vorprifung zu prifen gewesen ware), liegt bereits
keine tatbestandsmaRige Schadigungseignung im Sinne von § 327a Absatz 1 StGB-E vor.
Auf das Unterbleiben der Vorprufung kommt es fur die Strafbarkeit hingegen nicht an.

Die Pflicht zur Durchfihrung einer UVP oder einer UVP-Vorprifung muss sich aus dem
innerstaatlichen Recht ergeben. Dementsprechend wird statt des in der Richtlinie verwand-
ten Begriffs ,Projekt”, der im deutschen UVP-Recht verwandte Begriff ,\Vorhaben* verwen-
det. Dabei ist der UVP-rechtliche Vorhabenbegriff stets mit dem fachrechtlichen Vorhaben-
begriff identisch. Die Pflicht zur Durchfiihrung einer UVP oder einer UVP-Vorpriifung kann
sich aus dem UVPG, der Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung bergbaulicher
Vorhaben (UVP-V Bergbau) und dem Landesrecht ergeben. Aufgrund der verwaltungs-
rechtlichen Akzessorietat scheidet eine Verwirklichung des Tatbestandes aus, wenn in
Fachgesetzen Ausnahmen von der UVP-Pflicht oder der vorgelagerten UVP-Vorprifungs-
pflicht vorgesehen sind. Relevante Ausnahmen ergeben sich insbesondere aus den Rege-
lungen in den §§ 6 Windenergieflachenbedarfsgesetz (WindBG), 72a Absatz 1 Windener-
gie-auf-See-Gesetz (WindSeeG) und 43m Absatz 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), die
der Durchfuihrung der der Verordnung (EU) 2022/2577 des Rates vom 22. Dezember 2022
zur Festlegung eines Rahmens fur einen beschleunigten Ausbau der Nutzung erneuerbarer
Energien (EU-Notfallverordnung) dient, sowie aus den Regelungen in den §§ 6b Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 WindBG, 70a Absatz 1 Satz1 Nummer 1 und Satz 2 WindSeeG und
§ 43n Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sowie Absatz 8 und 9 EnWG, die der Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2023/2413 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober
2023 zur Anderung der Richtlinie (EU) 2018/2001, der Verordnung (EU) 2018/1999 und der
Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Férderung von Energie aus erneuerbaren Quellen
und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/652 des Rates (RED IIl) dient. Das Entfallen
der Strafbarkeit bei Ausnahme von der UVP-Pflicht steht in Ubereinstimmung mit Artikel 3
Absatz 2 Buchstabe e. Dieser dient der Durchsetzung der UVP-Pflichten, die sich aus der
UVP-Richtlinie ergeben. Von diesen Pflichten sind jedoch in den in der EU-Notfallverord-
nung und der RED Ill Ausnahmen vorgesehen. Wenn jedoch durch das Europarecht eine
Ausnahme von der Prifungspflicht angeordnet wird, kann diese kein geeigneter Anknup-
fungspunkt fir eine Strafbarkeit sein. Allerdings ist die Rlickausnahme des § 6b Absatz 2
Satz 4 WindBG zu beachten.

Das strafbare Vorhaben muss in einer Weise ausgeflhrt werden, die geeignet ist, erhebli-
che Schaden an Tieren, Pflanzen, einem Gewasser, der Luft, dem Boden oder einem Oko-
system herbeizufiihren. Der Begriff des ,Ausflihrens” wurde dabei gewahlt, um alle von der
Richtlinie vorgegebenen Verfahrensstadien eines Vorhabens abzudecken. Davon umfasst
sind der Bau, inklusive vorbereitender Arbeiten aller Art (wie zum Beispiel Planier- und Aus-
hubarbeiten), der Betrieb sowie der Abbau und Abriss, mithin die vollstandige Beseitigung
des Vorhabens.

Fir den subjektiven Tatbestand gilt § 15 StGB. Der Vorsatz des Taters muss daher alle
objektiven Tatbestandsmerkmale umfassen. Hierzu gehéren inshesondere die Genehmi-
gungspflichtigkeit des Vorhabens, das Handeln ohne Genehmigung und die Pflicht zur



-93-

Durchfiihrung einer UVP oder UVP-Vorprifung. Vorhabentrager kénnen bei der Durchfih-
rung darauf vertrauen, dass eine insbesondere im Rahmen der Planungs- und Genehmi-
gungsbeschleunigung gewahrte Genehmigungsfreiheit Bestand hat und sie sich nicht straf-
bar machen, wenn sie im Vertrauen darauf ohne Genehmigung handeln. Sind dem Tater
wesentliche Tatsachen nicht bekannt, aus denen sich ergibt, dass ein genehmigungsbe-
durftiges Vorhaben vorliegt, fur das eine Pflicht zur Durchfuhrung einer Umweltvertraglich-
keitsprifung oder zu einer Vorpriufung zur Feststellung der Pflicht einer Umweltvertraglich-
keitsprufung besteht, so entfallt der Vorsatz und damit die Strafbarkeit. Dies gilt insbeson-
dere auch dann, wenn sich der Tater Uber die Voraussetzungen der Genehmigungsfreiheit
eines Vorhabens irrt (vergleiche hierzu Schittenhelm in Tlbinger Kommentar Strafgesetz-
buch, 31. Auflage 2025, § 326 Rn. 14 und ebenso zu § 327 Rn.20 und § 325 Rn.26; Alt in
StGB Minchener Kommentar zum StGB, 4. Auflage 2022, § 326 Rn. 95 und ebenso zu
§ 327 Rn.44). Ein Tatbestandsirrtum liegt auch vor, wenn der Tater in der irrigen Annahme
handelt, dass eine wirksame Genehmigung vorliegt.

Entsprechend Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe d in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 2 Buch-
stabe e der Richtlinie soll die Strafdrohung Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder Geldstrafe
betragen.

Zu Nummer 12 (§ 328 StGB-E)
Zu Buchstabe a (§ 328 Absatz 1 Nummer 2 StGB-E)

In § 328 Absatz 1 Nummer 2 StGB soll entsprechend Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe | der
Richtlinie das Umweltmedium Okosystem aufgenommen werden; im Ubrigen entspricht das
deutsche Recht bereits den Vorgaben der Richtlinie. Rein redaktionell wurden ,oder zwi-
schen , Tieren“ und ,Pflanzen” durch ein Komma und ,,Gewéassern” durch ,einem Gewasser*
ersetzt.

Zu Buchstabe b (§ 328 Absatz 3 StGB-E)

In Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer v der Richtlinie soll in § 328 Ab-
satz 3 Nummer 1 StGB die Tathandlung ,herstellt* aufgenommen werden.

Zur Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c, j und | der Richtlinie sollen sowohl
§ 328 Absatz 3 Nummer 1 als auch Nummer 2 StGB von einem konkreten Gefahrdungsde-
likt in ein Eignungsdelikt verandert werden.

Entsprechend Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c, j und | der Richtlinie soll das Umweltmedium
Okosystem in § 328 Absatz 3 StGB-E aufgenommen und bei dieser Gelegenheit die Auf-
zahlung der Umweltmedien redaktionell angepasst werden. So soll vor ,Gewasser* ein ,ein*
eingefugt werden. Auch soll mit der Formulierung ,welche geeignet sind, die Gesundheit
eines anderen oder Sachen von bedeutendem Wert zu schadigen oder Tiere, Pflanzen, ein
Gewasser, die Luft, den Boden oder ein Okosystem erheblich zu gefahrden“ die Fassung
fur Eignungsdelikte gewahlt werden, die denen in anderen Vorschriften des 29. Abschnitts
gleicht.

An der Vorschrift wird in der Literatur Kritik gelibt (Schittenhelm in: Tlbinger Kommentar
Strafgesetzbuch, StGB, 31. Auflage 2025, § 328, Rn. 16), da unklar sei, welche Stoffe und
Gemische nach CLP-Verordnung als gefahrlich eingestuft seien; auch fihre die statische
Verweisung dazu, dass die Sanktionierung ins Leere laufe, wenn die Verordnung nachtrag-
lich angepasst werde. Es gibt allerdings keine Liste der als gefahrlich eingestuften Stoffe
und Gemische, auf die an dieser Stelle stattdessen verwiesen werden konnte. Die CLP-
Verordnung basiert Uberwiegend auf einer Selbsteinstufung der Hersteller. Ob ein Stoff
oder ein Gemisch als gefahrlich eingestuft wird, ergibt sich somit aus der Kennzeichnung
des einzelnen Produktes. Eine andere praktikable Form der Bewehrung ist nicht ersichtlich.
Die Verwendung einer statischen Verweisung entspricht der im StGB Ublichen Technik, um
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der besonderen Bedeutung des Bestimmtheitsgrundsatzes Rechnung zu tragen (vergleiche
zum Problem BVerfG NVwZ-RR 2020, 569 Rn. 79; Hecker in: Tubinger Kommentar Straf-
gesetzbuch, StGB, 31. Auflage 2025, § 1, Rn. 18).

Zu Nummer 13 (§ 329 Absatz 4 StGB-E)

§ 329 Absatz 4 StGB enthalt zum Schutz der Lebensraume innerhalb geschuitzter Gebiete
(Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie) in Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buch-
stabe q der Richtlinie bereits die erforderlichen Bestimmungen und muss nur im Hinblick
auf die erhebliche Stérung von bestimmten geschutzten Tierarten in bestimmten Schutzge-
bieten erweitert werden. Als Regelungsort bietet sich eine neue Nummer 2 an. Auf An-
hang Il Buchstabe a der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie soll in der neuen Nummer 2 dyna-
misch verwiesen werden. Anhang Il Buchstabe a der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie enthalt
technische Regelungen, die unverandert ins nationale Recht ibernommen werden missen
und haufiger geandert werden.

Der Tatbestand in § 329 Absatz 4 StGB ist dabei konkret schutzgebietsbezogen, anders
als der direkte Artenschutz, dessen Ge- und Verbote in den §§ 71 f. BNatSchG (§§ 69 ff.
BNatSchG-E) strafbewehrt sind.

Schutzobijekt ist die Tierart. Die Stérung einzelner Tiere erflllt daher den Tatbestand in der
Regel nicht.

Dabei ist § 329 Absatz 4 StGB-E wie auch bisher verwaltungsakzessorisch ausgestaltet.
Ein Versto® kommt daher nur in Betracht, wenn eine Verletzung entsprechender verwal-
tungsrechtlicher Pflichten gegeben ist. In Betracht kommen insbesondere die Pflichten nach
§ 33 BNatSchG. Eine Straftat nach dem neu eingefigten § 329 Absatz 4 Nummer 2 StGB-
E kommt daher nur in Betracht, wenn zu der erheblichen Stérung der einer in Anhang Il
Buchstabe a der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgefiihrten Tierart eine Verletzung ver-
waltungsrechtlicher Pflichten hinzukommt.

Die bisherigen Nummern 1 und 2 sollen als Folgeanderung in Buchstabe a und b der neuen
Nummer 1 verschoben werden. Die Verweise auf Anhang | der Vogelschutzrichtlinie (Num-
mer 1 Buchstabe a StGB-E), auf Anhang Il der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (in Num-
mer 1 Buchstabe b StGB-E) sowie auf Anhang | der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (in
Nummer 2 StGB-E) sollen von statischen Verweisen in dynamische Verweise verandert
werden. Sie enthalten jeweils technische Regelungen, die unverandert ins nationale Recht
ubernommen werden mussen und haufiger gedndert werden.

Zu Nummer 14 (§ 330 StGB-E)
§ 330 Absatz 1 StGB-E bleibt weitgehend unverandert.

Die Regelbeispiele des § 330 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 StGB-E erfassen die nationalen
Schutzgebiete nach § 329 Absatz 3 StGB wie zum Beispiel Naturschutzgebiete und Natio-
nalparks. Die Regelung des Absatz 1 wird nicht durch die Richtlinie vorgegeben. Sie fuhrt
die bisherige Regelung des § 330 Absatz 1 StGB fort und stellt sicher, dass das Schutzni-
veau fir die Schutzgebiete nach § 329 Absatz 3 StGB unverandert erhalten bleibt.

Anders als der neue Absatz 2 Nummer 1, der eine nicht behebbare oder erst nach einem
mehrjahrigen Zeitraum behebbare Schadigung voraussetzt, reicht fur die Verwirklichung
von § 330 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 StGB-E eine schwer behebbare Beeintrachtigung.
Dabei kann sich die schwere Behebbarkeit entweder aus der Zeit ergeben, die erforderlich
ist, um die Beeintrachtigung zu beseitigen oder aus dem auferordentlich hohen Aufwand.
Dabei lasst sich das Merkmal Zeit nicht pauschal quantifizieren. Entscheidend ist, dass die
Zeit unangemessen lang ist. Inwieweit dies der Fall ist, muss unter Berucksichtigung der
Folgeschaden bestimmt werden. So durfte bei einem Ausfall eines Gewassers fur die
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Trinkwasserversorgung das Merkmal der langeren Zeit nach einer kirzeren Zeitspanne er-
fullt sein als bei einem Badeverbot (vergleiche Heghmanns in: Leipziger Kommentar, 13.
Auflage, § 330 Rn.7 f.; Schnittenhelm in: Thiringer Kommentar, 31. Auflage, § 330 Rn. 5).
Die Variante, dass die Beeintrachtigung eines Gewassers, des Bodens oder eines Schutz-
gebiets im Sinne des § 329 Absatz 3 StGB ,nur mit aulerordentlichem Aufwand® beseitigt
werden kann, dient ebenfalls und zusatzlich der Bestimmung des Schadensausmales, in-
dem sie eine qualitative Vorgabe erganzt. Insofern erfasst das Regelbeispiel im geltenden
Recht eine Beeintrachtigung, die zwar kurz- oder mittelfristig, aber nur bei Inkaufnahme von
weit Uber dem Durchschnitt vergleichbarer Falle liegendem finanziellen oder arbeitsmafi-
gen Aufwand beseitigt werden kann. Sie soll erhalten bleiben, um das bestehende Schutz-
niveau zu wahren. Klarstellend soll ,nur mit auRerordentlich hohem Aufwand® anstatt von
»nhur mit aulerordentlichem Aufwand“ aufgenommen werden.

Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bis 4 soll unverandert bleiben.

Aufgrund von Kritik aus der Praxis an dem bisher in Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 enthaltenen
Regelbeispiel ,Gewinnsucht® soll mit der neuen Nummer 5 fur bestimmte Deliktsbereiche
zusatzlich ein Regelbeispiel der kombinierten banden- und gewerbsmafigen Begehungs-
weise geschaffen werden.

Das mit der Nummer 5 neu geschaffene Regelbeispiel erfasst die kombinierte banden- und
gewerbsmafigen Begehungsweise von Straftaten nach § 326 StGB und § 328 StGB. Die
Regelung tragt dem Umstand Rechnung, dass die Abfallkriminalitat zu den Hauptdeliktsbe-
reichen gehort, in denen kriminelle Netzwerke ihre Expertise fortlaufend erweitern und ge-
fahrlicher werden (s. Bundeskriminalamt, Lagebild Organisierte Kriminalitat 2024, S. 29).
Mit dem neuen Regelbeispiel sollen insbesondere Gruppierungen der Organisierten Krimi-
nalitat, die sich zur Begehung von Straftaten des Unerlaubten Umgangs mit Abfallen zu-
sammengetan haben, erfasst werden. Der strukturell ahnliche Straftatbestand des Um-
gangs mit radioaktiven Stoffen und anderen gefahrlichen Stoffen und Gitern soll ebenfalls
einbezogen werden. Fur die Auslegung des Merkmals der kombinierten banden- und ge-
werbsmaRigen Begehungsweise kann auf die gleichlautende Formulierung in § 260a Ab-
satz 1, § 263 Absatz 5 und § 267 Absatz 4 StGB verwiesen werden.

Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie (,qualifizierte Straftat“) soll in einem neuen Absatz 2 Num-
mer 1 und 2 umgesetzt werden (vergleiche dazu oben im Aligemeinen Teil 11.3).

Nach Absatz 2 Nummer 1 soll kiinftig bestraft werden, wer durch eine vorsatzliche Tat nach
den §§ 324 bis 329 StGB-E ein Okosystem von betrachtlicher GréRe oder betrachtlichem
Okologischen Wert oder einen Lebensraum innerhalb eines geschutzten Gebiets zerstort
oder derart weitreichend und erheblich schadigt, dass die Schadigung nicht oder erst nach
einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt werden kann.

Das Schutzobjekt ,Lebensraum innerhalb eines geschutzten Gebiets* unterscheidet sich
von den durch das Regelbeispiel nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 erfassten ,Schutzgebie-
tenim Sinne des § 329 Absatz 3“ StGB. Der bislang im Regelbeispiel in Bezug genommene
§ 329 Absatz 3 StGB erfasst namlich nur Naturschutzgebiete gemaf § 23 BNatSchG, Na-
tionalparks gemaf § 24 BNatSchG sowie die als Naturschutzgebiet einstweilig sicherge-
stellten Flachen gemaR § 22 Absatz 3 BNatSchG (Fischer/Lutz in: Fischer, StGB, 72. Auf-
lage 2025, § 329, Rn. 10). Dagegen versteht Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie
einen Lebensraum innerhalb eines geschitzten Gebiets als jedes Habitat einer Art, fur das
ein Gebiet zu einem Schutzgebiet geman Artikel 4 Absatz 1 oder 2 der Vogelschutzrichtli-
nie erklart wurde oder jeden natlrlichen Lebensraum oder jedes Habitat einer Art, fir den
bzw. das ein Gebiet zu einem besonderen Schutzgebiet gemafR Artikel 4 Absatz 4 der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie erklart wurde oder fur den bzw. das ein Gebiet gemaR Arti-
kel 4 Absatz 2 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung geflhrt wird. Der ,Lebensraum innerhalb eines geschutzten Gebiets* soll in § 330d
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Absatz 1 Nummer 3 StGB-E entsprechend Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie
definiert werden.

Darlber hinaus sollen — wie von der Richtlinie vorgesehen — als Schutzobjekt ein ,Okosys-
tem von betrachtlicher Grofie oder betrachtlichem ékologischen Wert* und die ,Zerstérung*
als Tathandlung ausdrucklich in den Wortlaut der Norm aufgenommen werden.

Sowohl die Tathandlung als auch die schweren Folgen der Tat unterscheiden sich von den-
jenigen des Absatz 1 Satz 2 Nummer 1. Erfasst wird durch den neuen Absatz 2, wie von
der Richtlinie vorgegeben, die Zerstérung oder Schadigung des Schutzobjekts. Dabei meint
Zerstorung die vollstdndige Vernichtung der Substanz des Schutzobjekts. Bei der Schadi-
gung muss eine umfassende Schadigung sowohl in qualitativ-raumlicher Hinsicht als auch
in zeitlicher Hinsicht gegeben sein; die Richtlinie hat dabei ,katastrophale“ Folgen (Erwa-
gungsgrund 21) im Blick.

Die Qualifikation nach Absatz 2 Nummer 1 soll daher nur derart weitreichende und erhebli-
che Schaden erfassen, die nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt wer-
den kénnen. ,Weitreichend” betrifft dabei den rdumlichen Bereich, auf den sich die Schadi-
gung erstreckt, und setzt voraus, dass ein Lebensraum innerhalb eines geschutzten Ge-
biets oder ein Okosystem in weiten Teilen geschadigt werden. Die Richtlinie spricht insoweit
von ,grofflachig®, was bei einem Okosystem (aber auch bei den Umweltmedien Luft und
Gewasser) allerdings nicht ganz treffend erscheint. ,Erheblich® meint hingegen das Ausmal}
der Schadigung in qualitativer Hinsicht. Die Merkmale ,weitreichend und ,erheblich® mus-
sen kumulativ vorliegen. Es bedarf also etwa einer grof¥flachigen und qualitativ erheblichen
Schadigung eines Lebensraums innerhalb eines geschitzten Gebiets, um die Qualifikation
zu erflllen.

In zeitlicher Hinsicht setzt die Qualifikation voraus, dass die Schadigung nicht oder erst
nach einem mehrjahrigen Zeitraum beseitigt werden kann. Die Richtlinie verwendet fur
diese zeitliche Dimension der Schadigung die Begriffe irreversibel oder dauerhaft. Irrever-
sibel ist jede Schadigung, die nicht mehr beseitigt werden kann. Dauerhaft ist eine Schadi-
gung, die Uber einen so langen Zeitraum nicht beseitigt werden kann, dass sie wie eine
zeitweise Zerstérung wirkt. Erforderlich ist daher ein Zeitraum, der sich Uber viele Jahre
oder Jahrzehnte erstreckt, auch um dem von der Richtlinie vorausgesetzten katastrophalen
Charakter Rechnung zu tragen. Um dies deutlich zum Ausdruck zu bringen, wird in Absatz 2
Nummer 1 und 2 ein mehrjahriger Zeitraum vorausgesetzt. Der erforderliche Zeitraum geht
daher deutlich Uber die von Absatz 1 vorausgesetzte ,langere Zeit* hinaus.

Nach Absatz 2 Nummer 2 soll bestraft werden, wer durch eine vorsatzliche Tat nach den
§§ 324 bis 329 StGB ein Gewasser, den Boden oder die Luft derart weitreichend und er-
heblich schadigt, dass die Schadigung nicht oder erst nach einem mehrjahrigen Zeitraum
beseitigt werden kann.

Die schwere Schadigung des Bodens oder eines Gewassers wird bisher von dem Regel-
beispiel des § 330 Absatz 1 Satz 1, Satz 2 Nummer 1 StGB (Besonders schwerer Fall einer
Umweltstraftat) teilweise erfasst. Zur Umsetzung der Richtlinie soll ein Qualifikationstatbe-
stand in Absatz 2 aufgenommen werden, wenn die Schadigung von Gewasser, Boden oder
Luft derart weitreichend und erheblich ist, dass die Schadigung nicht oder erst nach einem
mehrjahrigen Zeitraum beseitigt werden kann. In Ubereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 3
Buchstabe b der Richtlinie wird die Luft als zusatzliches Schutzgut aufgenommen. Hinsicht-
lich der Anforderungen an die Schwere der Schadigung gilt das oben Gesagte.

Absatz 2 Nummer 3 Ubernimmt unverandert den Wortlaut der Qualifikation nach § 330 Ab-
satz 2 Nummer 1 der bisherigen Fassung.

Hinsichtlich des subjektiven Tatbestands gilt fir den neuen § 330 Absatz 2 Nummer 1 und 2
StGB-E § 15 StGB (ebenso wie flr den weitgehend unveranderten § 330 Absatz 1 StGB-
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E). Auch bei dem neuen § 330 Absatz 2 Nummer 3 StGB-E muss (wie schon bisher fur
§ 330 Absatz 2 Nummer 1 StGB) die Gefahr des Todes bzw. der Gesundheitsschadigung
vom Vorsatz des Taters umfasst sein (§ 15 StGB). Fir den neuen § 330 Absatz 3 StGB-E
(bisher § 330 Absatz 2 Nummer 2 StGB) gilt hingegen weiterhin § 18 StGB.

In Umsetzung von Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie soll der Strafrahmen bei
§ 330 Absatz 2 Nummer 1 und 2 StGB-E Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren
betragen, um das Unrecht angemessen ahnden zu kénnen; dies ist auch erforderlich, weil
das deutsche Strafrecht fur die Freiheitsstrafe die in der Richtlinie genannten Strafrahmen-
obergrenze von acht Jahren nicht kennt.

In § 330 Absatz 3 StGB-E wird fur die Verursachung des Todes eines Menschen an der
Strafdrohung einer Freiheitsstrafe von nicht unter drei Jahren entsprechend dem geltenden
Recht festgehalten. Das Hochstmal} der Freiheitsstrafe ist dann gemal § 38 Absatz 2 StGB
weiterhin 15 Jahre.

In § 330 Absatz 4 StGB-E soll ein minder schwerer Fall des § 330 Absatz 2 Nummer 1
und 2 StGB-E mit einer Strafdrohung von Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu funf
Jahren aufgenommen werden. Ein minder schwerer Fall soll vorgesehen werden fur die
Falle, in denen der Regelstrafrahmen des Absatzes 2 Nummer 1 und 2 StGB-E von Frei-
heitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren unangemessen erscheint. Dies ist zum einen
geboten, weil der Strafrahmen entsprechend der deutschen Systematik mit einer Freiheits-
strafe von bis zu zehn Jahren deutlich Gber das von der Richtlinie gebotene Mindestmal}
von acht Jahren hinausgeht. Gleichzeitig kennt auch die Richtlinie minder schwere Falle
(Artikel 9), fur die eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren unverhaltnismaRig
hoch erscheint.

Die bisher in § 330 Absatz 2 letzter Halbsatz StGB ausdrticklich angeordnete Subsidiaritat
gegenluber § 330a Absatz 1 bis 3 StGB soll entfallen. Aufgrund der ohnehin identischen
Strafdrohungen erflllt sie keinen Zweck (Witteck in: BeckOK StGB, 65. Edition vom
1.5.2025, StGB § 330, Rn. 14; Fischer in: Fischer/Lutz, StGB, 72. Auflage 2025, § 330, Rn.
10).

Zu Nummer 15 (§ 330b Absatz 1 StGB-E)

Die Verweise auf § 325a Absatz 2 bzw. Absatz 3 Nummer 2 StGB sollen gestrichen wer-
den. Aufgrund der neuen Struktur des § 325a Absatz 2 StGB-E wirde es — dhnlich wie bei
§ 327 StGB-E — zu weit gehen, den Betreiber einer Anlage schon durch Beenden der Tat-
handlung in den Genuss der Strafmilderung oder gar der Straflosigkeit gelangen zu lassen.
Dadurch kénnte der Zweck des § 325a Absatz 2 StGB-E, bereits abschreckend im Hinblick
auf mégliche Gefahrdungen zu wirken, in Frage gestellt werden. Tatige Reue in diesen
Fallen kann im Rahmen der Strafzumessung oder durch Anwendung der §§ 153, 153a der
Strafprozessordnung bertcksichtigt werden (Alt in: Minchner Kommentar zum StGB,
4. Auflage 2022, StGB § 330b, Rn. 1).

§ 325a Absatz 3 Nummer 2 StGB regelt die Strafbarkeit der Fahrlassigkeit und soll eben-
falls aus § 330b Absatz 1 Satz 2 StGB gestrichen werden. Bei den Ubrigen Anderungen
handelt es sich um redaktionelle Anderungen.

Zu Nummer 16 (§ 330c StGB-E)

Der neue § 327a StGB-E soll aus systematischen Grinden in § 330c StGB-E aufgenom-
men werden.
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Zu Nummer 17 (§ 330d StGB-E)

Zu Buchstabe a (§ 330d Absatz 1 StGB-E)

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 330d Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 3 StGB-E)

Die Richtlinie enthalt, anders als die Richtlinie (2008), als zusatzliches Umweltmedium auch
das Okosystem. Der Begriff ist fir das deutsche Strafrecht neu und soll daher in § 330d
Absatz 1 Nummer 2 StGB-E definiert werden.

Die vorgeschlagene Definition ist angelehnt an die in Artikel 3 Nummer 1 Verordnung (EU)
2024/1991 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2024 Gber die Wie-
derherstellung der Natur und zur Anderung der Verordnung (EU) 2022/869 (ABI. L,
2024/1991, 29.7.2024) enthaltene Definition von Okosystem sowie die identische Begriffs-
bestimmung in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe ¢ sowie Erwagungsgrund 13 der Richtlinie. Zur
besseren Verstandlichkeit sollte lediglich die Satzstellung minimal angepasst werden und
eine punktuelle Klarstellung vorgenommen werden. So soll durch die Formulierung ,und
das ... umfasst® statt ,und umfasst® verdeutlicht werden, dass das bezeichnete Wirkungs-
geflige Lebensraumtypen sowie Lebensrdume von Arten und Artpopulationen umfassen
muss.

Unter einem Okosystem wird demzufolge ein komplexes dynamisches Wirkungsgefiige von
Pflanzen-, Tier-, Pilz- und Mikroorganismengemeinschaften und ihrer abiotischen Umwelt
verstanden, die eine funktionelle Einheit wenigstens mittlerer GroRe bilden. Dieses Wir-
kungsgefiige muss Lebensraumtypen, Lebensraume von Arten und Artenpopulationen um-
fassen.

Entscheidend fiir die Annahme eines Okosystem sind daher zum einen die komplexen und
dynamischen Interaktionen von verschiedenen Lebewesen miteinander und ihrer unbeleb-
ten Umwelt, die eine groRere funktionale Einheit bilden missen. Dabei kann die funktionale
Einheit anhand der Artenzusammensetzung (biozénotische Komponenten) als auch an-
hand struktureller Merkmale bestimmt werden (Biotop-Grenzen). Zum anderen muss das
Wirkungsgeflige mehrere Lebensraumtypen, Lebensraume von Arten und Artpopulationen
umfassen. Auch dies setzt eine gewisse Grofe der in Bezug genommenen funktionellen
Einheit voraus.

Durch die Prézisierung ,wenigstens mittlerer Groke“ soll in Ubereinstimmung mit den Er-
wagungsgrunden verdeutlicht werden, dass kleinere Einheiten nicht als eigenstandiges
Okosystem im Sinne dieser Vorschrift gelten sollen. Nach Erwagungsgrund 13 der Richtli-
nie soll die Definition des Okosystems keine kleineren Einheiten, wie zum Beispiel einen
Bienenstock, einen Ameisenhaufen oder einen Baumstumpf umfassen. Fiir das Okosystem
in § 330d Absatz 1 Nummer 2 StGB-E kommen als eingrenzende Kriterien aber nicht die
.oetrachtliche GréRRe oder der betrachtliche 6kologische Wert* in Betracht. Diese Merkmale
sind vielmehr kennzeichnend fiir den Qualifikationstatbestand, bei dem Umweltschaden ka-
tastrophalen Ausmales (Erwagungsgrund 21) in den Blick genommen werden.

Es wird daher vorgeschlagen, durch die Erganzung der Worte ,wenigstens mittlerer GréRe*
die Definition im Sinne von Erwagungsgrund 13 zu prazisieren. Erfasst werden durch den
Begriff funktionelle Einheiten, die in den abiotischen Bedingungen wie in den Lebensformen
der Primar- und Sekundarproduzenten ein im wesentlichen einheitliches System bilden.
Ausgeschlossen werden insbesondere Nanodkosysteme, die lediglich Untereinheiten eines
gréReren Okosystems mit gewisser Selbststandigkeit sind (zum Beispiel eine nasse Delle
in einem Laubwald). Nicht erfasst werden aul’erdem Partialsysteme wie zum Beispiel eine
moosbewachsene Baumleiche. In naturschutzfachlicher Sicht ist damit auch gewahrleistet,
dass unwesentliche Biotopelemente (zum Begriff Biotop siehe § 7 Absatz 2 Nummer 4
BNatSchG), Biotopelemente lediglich voriibergehenden Charakters, insbesondere Bioto-
pelemente anthropogenen Ursprungs (zum Beispiel Bienenstdécke, Baumstumpf),
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Biotopelemente ephemeren Charakters (Biochorion) und einzelne Tierbauten (zum Beispiel
Ameisenhugel) als sehr kleine funktionelle Einheiten kein eigenstandiges Okosystem im
Sinne dieses Gesetzes sind.

Der ,Lebensraum innerhalb eines geschitzten Gebiets” soll in § 330d Absatz 1 Nummer 3
StGB-E definiert werden. Dabei wird die Definition aus Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der
Richtlinie Gbernommen.

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 330d Absatz 1 Nummer 4 bis 7 StGB-E)

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Einfligung der kinftigen § 330d Ab-
satz 1 Nummer 2 und 3 StGB-E. Die bisherige Nummer 2 bis 5 sollen unverandert als Num-
mer 4 bis 7 beibehalten werden.

Zu Buchstabe b (§ 330d Absatz 2 StGB-E)

Satz 1 enthalt eine Liste von Tatbestanden, in denen auslandische Rechtsakte im Inland
Wirkung entfalten sollen, weil sie ebenfalls auf europaisches oder europaisiertes Umwelt-
recht zurlickgehen. Diese Regelung ist nicht fur alle Tatbestande des Umweltstrafrechts
erforderlich (vergleiche dazu Heger/Kloepfer-Heger, Das Umweltstrafrecht nach dem
45. Strafrechtsdnderungsgesetz, 2015, S. 55 f.). Neu aufgenommen werden mussen aber
in Umsetzung der Richtlinie die weiteren Umweltdelikte der §§ 325a, 327a und 329 Ab-
satz 4 StGB-E, da sie nun ebenfalls der Umsetzung der Richtlinie dienen.

Ebenso in Umsetzung der Richtlinie soll in Satz 2 das Umweltmedium Okosystem aufge-
nommen werden.

Bei den lbrigen Anderungen in Satz 2 (Ersetzung des ,oder* durch ein Komma sowie Ein-
fugung von ,ein“ vor ,Gewasser®) handelt es sich um redaktionelle Anderungen.

Zu Artikel 2 (Anderung der Strafprozessordnung)
Zu Nummer 1
Zu Buchstabe a

Die benannten besonders schweren Falle einer Umweltstraftat gemaR § 330 Absatz 1
Satz 2 StGB-E sowie die Qualifikation gemaf § 330 Absatz 2 StGB-E sollen in den Katalog
des § 100a StPO aufgenommen werden.

Es handelt sich bei diesen Delikten um schwere Straftaten mit einer Strafdrohung von Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bzw. von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts liegt bei einer Straftat, die mit
einer Hochstfreiheitsstrafe von mehr als finf Jahren bedroht ist, bereits eine besonders
schwere Straftat vor (vergleiche Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 24. Juni 2025,
1 BvR 180/23 — Trojaner Il — Rn. 209 m.w.N.). Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren sind
denjenigen Delikten vorbehalten, die ein besonders schweres Tatunrecht aufweisen und
damit den Bereich der mittleren Kriminalitdt eindeutig verlassen (vergleiche BVerfG, am
angegebenen Ort).

Mit der Erweiterung der Anlasstaten zur Telekommunikationsuberwachung sollen den Er-
mittlungsbehdrden die notwendigen Befugnisse zur Verfliigung gestellt werden, um im Be-
reich der Umweltkriminalitat effektiv ermitteln zu kénnen, insbesondere um verborgene
Strukturen aufzudecken und ein vollstandiges Bild von ihnen zu erhalten.

Die Umweltkriminalitat ist ein wachsendes Tatigkeitsfeld der organisierten Kriminalitat Im
Rahmen des ,Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2025% einer
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umfassenden Datenerhebung durch Europol, den Strafverfolgungsbehérden der EU-Mit-
gliedstaaten sowie weiterer EU-Agenturen, internationaler Organisationen und Staaten au-
Rerhalb der EU, wurde festgestellt, dass ein Hauptdeliktsbereich krimineller Netzwerke un-
ter anderem die Umwelt- und insbesondere die Abfallkriminalitat ist. Aufgrund der hohen
Ertragsmoglichkeiten sind gerade diese Delikte fur solche Gruppierungen attraktiv. Die Ta-
tergruppierungen agieren teilweise international, arbeitsteilig und professionell. So wird die
illegale Entsorgung von Abfallen zwischen den verschiedenen Akteuren abgesprochen
(zum Beispiel Abfallerzeuger, Makler, Spediteure, oder Betreiber von Abfallbehandlungs-
anlagen), Abfalle werden falsch deklariert und die illegale Entsorgung erfolgt im Rahmen
eines vorgeblich legalen Geschaftsbetriebs auf dem Entsorgungsmarkt. Damit kénnen
diese Straftaten bislang haufig verdeckt werden. Da die Tatbeteiligten jeweils von der ille-
galen Entsorgung profitieren, kdnnen sich die kriminellen Netzwerke nach au3en abschot-
ten. Ohne den Einsatz der Telekommunikationsiiberwachung ist es fir die Strafverfolgungs-
behdrden bislang sehr schwierig, Erkenntnisse zu den kriminellen Strukturen der Tatergrup-
pierungen sowie den Abfall- und Geldstrémen zu erlangen und schwerwiegende Umwelt-
straftaten effizient aufzudecken. Vor diesem Hintergrund und angesichts der erheblichen
Folgen fiur die Umwelt, die natlrlichen Lebensgrundlagen und den Menschen bei Straftaten
nach § 330 Absatz 1 Satz 2 StGB-E sowie § 330 Absatz 2 StGB-E ist es gerechtfertigt, fur
diese Falle kunftig die Telekommunikationsiberwachung zuzulassen.

Zu Buchstabe b
Es handelt sich um eine Folgeanderung.
Zu Buchstabe ¢

Es soll eine Aufnahme der Qualifikation nach § 27f Absatz 1 ChemG-E in den Katalog des
§ 100a StPO erfolgen.

§ 27 Absatz 1 ChemG-E sieht einen Qualifikationstatbestand fur den Fall vor, dass der Ta-
ter eine Straftat nach § 27d Absatz 1 Nummer 2 bis 4, 10 bis 13 oder 14 als Mitglied einer
Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, gewerbsmafig
begeht.

Anzeichen fir etablierte Beschaffungs- und Vertriebsstrukturen fir den Handel mit illegalen
F-Gasen und das geschaftsmaflige Anbieten dieser Gase sowie von Erzeugnissen und
Einrichtungen mit diesen Gasen auf dem hiesigen Markt legen den Schluss nahe, dass
professionell und arbeitsteilig organisierte Tatergruppen aktiv sind, was die Ermittlungsar-
beit der Strafverfolgungsbehdrden bislang erheblich erschwert. F-Gase werden haufig aus
dem Ausland durch gewerbs- und bandenmaf3ig organisierte Tater illegal nach Deutschland
verbracht. Angesichts der hohen Gewinnmdglichkeiten ist der illegale Handel mit F-Gasen
fur organisierte kriminelle Strukturen attraktiv. So kann der Schwarzmarktwert einer Contai-
nerladung F-Gase mehr als 100.000 € betragen.

Mit der Erweiterung sollen den Ermittlungsbehdrden die notwendigen Ermittlungsbefug-
nisse zur Verfigung gestellt werden, um durch die Telekommunikationsiberwachung ver-
borgene Strukturen aufzudecken, ein vollstandiges Bild von ihnen zu erhalten und den ille-
galen Umgang mit F-Gasen effizienter als bislang verfolgen zu kénnen.

Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine Folgednderung.
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Zu Artikel 3 (Anderung des Gesetzes iiber Ordnungswidrigkeiten)

Zu Nummer 1 (§ 30 OWiG-E)
Zu Buchstabe a (§ 30 Absatz 2 Satz 1 OWiG-E)

Die Anderung dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie. Die Vorschrift
macht Vorgaben zur Hohe des mindestens vorzusehenden Hochstmalles der Verbands-
geldbulRe im Falle vorsatzlich begangener Umweltstraftaten, Gberlasst den Mitgliedstaaten
aber die Entscheidung, ob sie als Hochstmal} einen festen Geldbetrag vorsehen oder das
Hoéchstmall umsatzbezogen und damit flexibel ausgestalten. Das deutsche Recht folgt in
§ 30 Absatz 2 Satz 1 OWiG traditionell dem erstgenannten Ansatz. Daran soll festgehalten
werden.

Der Entwurf sieht vor, dass der Héchstbetrag im Falle einer vorsatzlichen Straftat der Lei-
tungsperson von zehn auf 40 Millionen Euro (§ 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 OWiG-E) und
im Falle einer fahrlassigen Straftat einer Leitungsperson von funf auf 20 Millionen Euro
(§ 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 OWiG-E) angehoben werden soll. Damit geht die Recht-
sanderung etwas Uber die Vorgaben der Richtlinie hinaus.

Erstens soll der neue Héchstbetrag in § 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 OWiG-E nicht nur
im Falle der in Artikel 7 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a Richtlinie genannten vorsatz-
lichen Umweltstraftaten gelten, sondern auch bei den in Artikel 7 Absatz 3 Unterabsatz 1
Buchstabe b Richtlinie aufgefuihrten vorsatzlichen Umweltstraftaten, bei denen die Richtli-
nie mit Blick auf die geringere Strafdrohung firr die Leitungsperson auch ein geringeres
Hochstmal} fur den Verband erlauben wirde. Eine Abstufung des Hochstmales der Ver-
bandsgeldbulRe nach der Hohe der der Leitungsperson angedrohten Strafe erscheint nicht
zweckmaRig (so schon Bundestagsdrucksache V/1269, S. 62). Die Regelung soll auch
kiinftig auf eine einfache Typisierung des Sanktionsrahmens beschrankt sein. Der Un-
rechtsgehalt der von der Leitungsperson begangenen Tat wird aber bei der Bemessung der
VerbandsgeldbulRe zu bertcksichtigen sein. Bei der Sanktionszumessung sind zudem die
wirtschaftlichen Verhaltnisse einer juristischen Person oder Personenvereinigung zugrunde
zu legen (gem. § 30 Absatz 2a OWiG), sodass keine unverhaltnismalig hohen Sanktionen
zu beflrchten sind.

Zweitens soll der neue Hochstbetrag in § 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 OWiG-E nicht nur
im Falle von vorsatzlichen Umweltstraftaten gelten, sondern auch bei sonstigen vorsatzli-
chen Straftaten, fir die der Verband gemalf § 30 Absatz 1 OWiG verantwortlich gemacht
werden kann. Mit diesem Ansatz wird dem Umstand Rechnung getragen, dass es auch in
anderen Bereichen des Strafrechts bereits entsprechende EU-Vorgaben gibt (Artikel 7 Ab-
satz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2024/1226 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 24. April 2024 zur Definition von Straftatbestdnden und Sanktio-
nen bei VerstoR gegen restriktive Manahmen der Union und zur Anderung der Richtlinie
(EU) 2018/1673) respektive dass — wie etwa im Bereich der Bekampfung der Korruption
und des Kindesmissbrauchs — in naher Zukunft mit solchen EU-Vorgaben zu rechnen ist.
Das liegt daran, dass die zuerst in der Richtlinie Umweltstrafrecht verhandelte Regelung
zur Sanktionierung juristischer Personen als Blaupause fur weitere EU-Rechtsakte in ganz
unterschiedlichen Bereichen gedacht ist und verwendet wird. Indem der Hochstbetrag all-
gemein angehoben wird, sollen Wertungswiderspriche und eine ,Zerfaserung” des Sankti-
onsrahmens vermieden werden. Fur eine allgemeine Anhebung spricht auch, dass die
letzte Anhebung nunmehr Gber zehn Jahre zurlckliegt und die Ausweitung der Sanktions-
mdglichkeiten von unterschiedlicher Seite angeregt wird. Die Justizministerinnen und Jus-
tizminister der Lander haben in ihrem Beschluss vom 25./26. Mai 2023 die Auffassung ver-
treten, dass das geltende Recht fur die Bekdmpfung von Unternehmenskriminalitat nicht in
jeder Hinsicht ausreicht und damit im Grundsatz einen Bedarf fur die Ausweitung der Sank-
tionsmoglichkeiten anerkannt. Die Arbeitsgruppe fur Auslandsbestechungsfragen der Or-
ganisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD-WGB) hat
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Deutschland bereits im Jahr 2018 eine umfassende Reform der Unternehmenssanktionen
einschlielich der Erhéhung des Hochstmalles der Verbandsgeldbulie empfohlen.

Drittens soll auch der Hochstbetrag der VerbandsgeldbulRe im Falle einer fahrlassigen
Straftat der Leitungsperson (§ 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 OWiG) angehoben werden.
Seit jeher betragt das Hochstmald der Verbandsgeldbulie bei fahrldssigen Straftaten die
Halfte des Hochstmalles, das bei vorsatzlichen Straftaten gilt. Das entspricht auch dem in
§ 17 Absatz 2 OWiG niedergelegten Rechtsgedanken.

Mit der spurbaren Anhebung der Hochstbetrage der Verbandsgeldbufie im Falle von vor-
satzlichen oder fahrlassigen Straftaten der Leitungsperson soll schliellich auch eine Un-
wucht beseitigt oder jedenfalls abgemildert werden, die sich im geltenden Recht daraus
ergibt, dass im Falle vorsatzlicher oder sogar fahrlassiger Ordnungswidrigkeiten der Lei-
tungsperson zum Teil deutlich héhere Verbandsgeldbulen festgesetzt werden kénnen als
bei Straftaten der Leitungsperson. So sehen einige BuRgeldvorschriften im Finanzmarktbe-
reich heute bereits im Falle fahrlassiger Ordnungswidrigkeiten der Leitungsperson die Mog-
lichkeit vor, eine Verbandsgeldbul3e von bis zu 20 Millionen Euro festzusetzen (etwa § 56f
Absatz 6a Nummer 1, Absatz 6f Satz 1 des Kreditwesengesetzes). Die in den Buligeldvor-
schriften des Nebenstrafrechts mittlerweile zahlreich anzutreffenden umsatzbezogenen
BuRgeldobergrenzen ermdglichen sogar noch weit dartber liegende Verbandsgeldbul3en.
Die Folgen fir einen Verband sollten aber nicht gravierender sein, wenn die Leitungsperson
eine Ordnungswidrigkeit begeht, als wenn Anknipfungstat des § 30 OWiG eine Straftat ist.

Trotz der spurbaren Anhebung der Héchstbetrage der Verbandsgeldbulie miissen kleine
und mittlere Unternehmen kinftig nicht unverhaltnismaRige Sanktionen befurchten. Denn
mit dem neu eingefiigten § 30 Absatz 2a OWiG-E sollen erstmals allgemein die Grundlagen
und Kriterien fir die Bemessung der Verbandsgeldbulie gesetzlich geregelt werden. Eine
Grundlage fur die Bemessung der VerbandsgeldbulRe sollen die wirtschaftlichen Verhalt-
nisse des Verbands sein (§ 30 Absatz 2a Satz 1 Nummer 3 OWiG-E), fur deren Bemessung
wiederum die Grofie des Verbands ein entscheidendes Kriterium sein soll (§ 30 Absatz 2a
Satz 3 Nummer 7 OWIiG-E).

Zu Buchstabe b (§ 30 Absatz 2a OWiG-E)

Das geltende Recht macht keine allgemeinen Vorgaben zur Bemessung der Verbandsgeld-
buRe. Der Gesetzgeber hat sich bisher auf Sondervorschriften beschrankt (siehe § 81d
GWB und § 24 Absatz 4 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes — LkSG) und ansonsten
die Fragen im Wesentlichen der Klarung durch die Rechtsprechung Uberlassen. Gleichzei-
tig enthalten immer mehr EU-Rechtsakte Sanktionsvorgaben mit konkreten Anforderungen
an die Sanktionsbemessung. Um die Rechtssicherheit flr die Rechtsanwender zu erhdéhen,
sollen nunmehr in § 30 Absatz 2a OWIiG-E die Grundlagen und Kriterien fir die Bemessung
der VerbandsgeldbulRe geregelt werden. Die vorgenannten Sondervorschriften (§ 81d
GWB und § 24 Absatz 4 LkSG) bleiben insoweit vorrangig anwendbar.

§ 30 Absatz 2a Satz 1 OWIiG-E nennt die Grundlagen der Bemessung. Die Formulierung
,Bedeutung der Straftat oder Ordnungswidrigkeit® in § 30 Absatz 2a Satz 1 Nummer 1 O-
WIG-E stellt klar, dass sich die Bemessung der VerbandsgeldbulR3e auch kiinftig an der Be-
wertung der von der Leitungsperson begangenen Tat orientieren soll (so schon die Begrin-
dung des Entwurfs eines Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten, Bundestagsdrucksache
V/1269, Seite 62).

Da die Verbandsgeldbufie Ausdruck der spezifischen Verbandsverantwortung ist, soll Be-
messungsgrundlage daneben der Vorwurf sein, der den Verband trifft (§ 30 Absatz 2a
Satz 1 Nummer 2 OWIiG-E). Der Vorwurf gegen den Verband kann sich (unter anderem)
aus dem Vorwurf gegen die Leitungsperson ergeben, namentlich dann, wenn das Handeln
oder die Motivation der Leitungsperson auf den Verband zurtickgeht. Denkbar ist aber auch,
dass ein Umstand, der den Vorwurf gegen die Leitungsperson mildert, den Vorwurf gegen
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den Verband erhoht und umgekehrt. Der Vorwurf gegen die Leitungsperson kann beispiels-
weise geringer ausfallen, wenn in dem Verband Rechtsubertretungen geduldet worden sind
oder gar zu Rechtslbertretungen ermutigt worden ist und sich damit die Hemmschwelle zur
Tatbegehung gesenkt hat. Eine solche Verbandsattitide kann gleichzeitig den Vorwurf ge-
gen den Verband erhdhen. Wenn die Leitungsperson zur Begehung der Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit bewusst unternehmensinterne Vorgaben verletzt und Compliance-Mal}-
nahmen umgeht, kann dies den Vorwurf, der sich gegen sie richtet, erhéhen, wahrend Vor-
kehrungen des Verbands zur Vermeidung und Aufdeckung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten den Vorwurf gegen den Verband mildern konnen (§ 30 Absatz 2a Satz 3 Num-
mer 5 OWiG-E).

Unter den Begriff ,wirtschaftlichen Verhaltnisse® in § 30 Absatz 2a Satz 1 Nummer 3 OWiG-
E fallen alle Umstande, die die Fahigkeit des Verbands, eine bestimmte Geldbulie aufzu-
bringen, beeinflussen. Angesprochen ist damit die Leistungsfahigkeit des Verbands (siehe
auch OLG Frankfurt, Beschluss vom 25.1.2012 — 1 Ss 63/11, wistra 2012, 203, 204). Je
leistungsfahiger ein Verband ist, desto héher wird die Geldbul3e ausfallen missen, damit
sie ihre Sanktionswirkung erreichen kann. Umgekehrt wird die Geldbul’e umso geringer
ausfallen, je weniger leistungsfahig ein Verband ist. Bei der Beurteilung der Leistungsfahig-
keit kann es insbesondere eine Rolle spielen, dass es sich bei dem Verband um ein kleine-
res oder mittleres Unternehmen handelt (siehe auch § 30 Absatz 2a Satz 3 Nummer 7 O-
WIiG-E). Zu bericksichtigen ist auch, ob die Geldbule fir den Verband zu einer Existenz-
gefahrdung fuhren kann, ob Arbeitsplatze konkret gefahrdet sind oder ein Insolvenzverfah-
ren eingeleitet werden musste. Bei kurzfristigen Engpassen in der Leistungsfahigkeit ist im
Ubrigen eine Vergiinstigung nach § 30 Absatz 3 OWiG in Verbindung mit § 18 OWiG in
Betracht zu ziehen. Es kommt auf die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Verbands zur Zeit
der Entscheidung Uber die BuRgeldbemessung an.

Bei der Bemessung der VerbandsgeldbulRe sind gemal § 30 Absatz 2a Satz 2 OWIiG-E die
fur und gegen den Verband sprechenden Umstande gegeneinander abzuwagen. § 30 Ab-
satz 2a Satz 3 OWIiG-E listet hierzu — nicht abschlieRend — einige Zumessungskriterien auf,
die bei der Bemessung der GeldbuRe nach den grundlegenden Vorgaben des § 30 Ab-
satz 2a Satz 1 OWIiG-E besonders in Betracht kommen. Nicht alle Kriterien mussen in je-
dem Fall gleichermalRen von Bedeutung sein. Die Kriterien kdnnen sich auch Uberschnei-
den.

§ 30 Absatz 2a Satz 3 Nummer 1 OWiG-E nennt als Zumessungskriterien das Gewicht, das
Ausmald, die Dauer, die Art der Ausfihrung und die verschuldeten Auswirkungen der Straf-
tat oder Ordnungswidrigkeit. Es handelt sich um Kriterien zur Bemessung der Bedeutung
der Straftat oder Ordnungswidrigkeit (§ 30 Absatz 2a Satz 1 Nummer 1 OWiG-E). Das Ge-
wicht der Straftat oder Ordnungswidrigkeit betrifft die Frage, ob der in Rede stehende Ver-
stol den ,gewdhnlichen” Verstol} Ubersteigt oder unterschreitet. Das Ausmal} der Straftat
oder Ordnungswidrigkeit betrifft das Ausmal} der Gefahrdung oder Beeintrachtigung der
jeweils geschutzten Rechtsgiter. Die Dauer der Straftat oder Ordnungswidrigkeit betrifft
den Zeitraum der Zuwiderhandlung. Die Art der Ausflhrung der Straftat oder Ordnungswid-
rigkeit betrifft die Tatmodalitaten oder Tatmittel. BuRgelderhéhend kann hier zu bertcksich-
tigen sein, dass die Straftat oder Ordnungswidrigkeit unter Beteiligung mehrerer Leitungs-
personen begangen wurde. Die verschuldeten Auswirkungen der Straftat oder Ordnungs-
widrigkeit betreffen die Folgen fir das Tatopfer oder Dritte, soweit sie vorwerfbar sind, d. h.
von der handelnden Leitungsperson nach Art und Gewicht im Wesentlichen vorausgesehen
wurden oder werden konnten. Die Folgen fur den Verband werden von Nummer 6 erfasst.

Gemal § 30 Absatz 2a Satz 3 Nummer 2 OWIiG-E kdnnen auch die Beweggriunde und
Ziele des Taters der Straftat oder Ordnungswidrigkeit zu bertcksichtigen sein. Denn bei der
Bemessung der Geldbufie gegen den Verband muss von der Tat der Leitungsperson aus-
gegangen werden. Da es andererseits aber um den aus der Anknipfungstat resultierenden
Vorwurf gegen den Verband geht (§ 30 Absatz 2a Satz 1 Nummer 2 OWiG-E), kommt es
darauf an, ob und inwiefern die Beweggrinde und Ziele der Leitungsperson auf den
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Verband zurtickgehen und wie sie im Verhaltnis zu diesem zu beurteilen sind. BuR3gelder-
hohend kann es daher zu berlcksichtigen sein, wenn sich die Leitungsperson eine im Ver-
band verbreitete Haltung zu eigen gemacht haben sollte, dass wirtschaftlicher Erfolg um
jeden Preis zu erzielen sei. Unbertcksichtigt bleiben demgegeniber vom Verband losge-
I6ste Beweggrinde und Ziele der Leitungsperson wie etwa Ubertriebener personlicher Ehr-
geiz oder die private Bereicherung.

§ 30 Absatz 2a Satz 3 Nummer 3 OWIiG-E betrifft das Vorverhalten. Das Zumessungskrite-
rium dient der Bemessung des Vorwurfs gegen den Verband (§ 30 Absatz 2a Satz 1 Num-
mer 2 OWIiG-E). Vorausgegangene Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, fur die der Ver-
band nach § 30 Absatz 1 OWiG verantwortlich ist, kdnnen buf3gelderhéhend zu bertcksich-
tigen sein, wenn der Verband wegen dieser Taten vorgewarnt gewesen ist oder hatte vor-
gewarnt sein missen. Das kommt insbesondere in Betracht, wenn wegen friiherer Strafta-
ten oder Ordnungswidrigkeiten von Leitungspersonen bereits eine Verbandsgeldbul3e fest-
gesetzt worden ist und die Taten ,einschlagig“ sind, also ein Zusammenhang in sachlicher
und zeitlicher Hinsicht besteht. Im Gewerbezentralregister getilgte oder tilgungsreife Eintra-
gungen konnen allerdings nicht mehr bu3gelderhdhend herangezogen werden. Bei bishe-
riger Sanktionsfreiheit kommt eine Milderung in Betracht.

§ 30 Absatz 2a Satz 3 Nummer 4 OWIiG-E betrifft das Nachtatverhalten. Das Zumessungs-
kriterium dient ebenfalls der Bemessung des Vorwurfs gegen den Verband. Es ermdoglicht
eine buf3geldmildernde Berlcksichtigung von Schadenswiedergutmachung und von Maf}-
nahmen zur Aufdeckung der Tat. Zugunsten des Verbands wird es sich dabei besonders
auswirken, wenn der Verband die Straftat oder Ordnungswidrigkeit freiwillig offenlegt
(Selbstanzeige) oder malRgeblich zur Aufklarung des Sachverhalts beitragt.

§ 30 Absatz 2a Satz 3 Nummer 5 OWIiG-E betrifft die im Verband getroffenen Vorkehrun-
gen zur Vermeidung und Aufdeckung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Das Zu-
messungskriterium dient daher ebenfalls der Bemessung des Vorwurfs gegen den Ver-
band. Angesprochen sind sogenannte Compliance-MalRinahmen. Je ernsthafter das Bemu-
hen des Verbands ist, sich rechtskonform zu verhalten, desto starker wird dies bu3geldmin-
dernd zu berucksichtigen sein. Berlcksichtigt werden kdnnen sowohl Compliance-MalRnah-
men vor der Straftat oder Ordnungswidrigkeit als auch Compliance-MalRnahmen, die nach
der Straftat oder Ordnungswidrigkeit ergriffen wurden, insbesondere um die durch die Straf-
tat oder Ordnungswidrigkeit aufgezeigten Defizite der Compliance zu beheben. Dass die
getroffenen Compliance-MalRnahmen bereits aufgrund gesetzlicher Verpflichtung vorge-
nommen werden mussen (siehe etwa § 25a Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 des Kreditwesen-
gesetzes oder die §§ 29 und 30 des Versicherungsaufsichtsgesetzes) oder dass mit den
getroffenen Compliance-MalRnahmen eine Verantwortlichkeit nach § 130 OWiG wegen
Verletzung der Aufsichtspflicht vermieden werden soll, steht einer bul3geldmindernden Be-
rucksichtigung nicht grundsatzlich entgegen, es sei denn mit Blick auf die Defizite der ge-
troffenen MalRnahmen erscheint eine besondere verbandsbezogene oder generalpraven-
tive Reaktion erforderlich. Dass es trotz getroffener Compliance-MalRnahmen zu der Straf-
tat oder Ordnungswidrigkeit gekommen ist, spricht auch nicht von vornherein gegen die
Ernsthaftigkeit des Bemuhens, solche Taten zu vermeiden, da selbst eine sehr robuste
Compliance nicht ausnahmslos verhindern kann, dass einzelne Leitungspersonen dennoch
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begehen. Eine substanzielle Milderung wird aller-
dings nur in Betracht kommen, wenn der Verband Compliance-Malinahmen ergriffen hat,
die auf die Vermeidung von Rechtsverstof3en tatsachlich ausgelegt sind (vergleiche auch
BGH, Urteil vom 9.5.2017 — 1 StR 265/16, NZWiSt 2018, 379 Rn. 118). Wo allerdings die
Geschéaftsleitung (etwa der Vorstand einer Aktiengesellschaft) selbst an Taten beteiligt ist
und damit deutlich wird, dass sie selbst nicht hinter den von ihr vorgegebenen Compliance-
Regelungen steht, kommt deren mildernde Berlcksichtigung regelmafiig nicht in Betracht.
Wenn ,Compliance-Malinahmen* nur dazu dienen, delinquente Strukturen zu Gberdecken,
kann dies sogar bu3geldverscharfend zur Geltung kommen.
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§ 30 Absatz 2a Satz 3 Nummer 6 OWiG-E erlaubt — im Rahmen der Bedeutung der Straftat
oder Ordnungswidrigkeit — die (bulRgeldmindernde) Berticksichtigung der Folgen der Straf-
tat oder Ordnungswidrigkeit, die den Verband selbst getroffen haben. Auch mittelbare Fol-
gen kénnen zu bertcksichtigen sein, etwa ob die Straftat oder Ordnungswidrigkeit zu be-
sonders schweren wirtschaftlichen EinbuRen gefuhrt hat. Zu bertcksichtigen kann auch
sein, ob tatunbeteiligte Arbeitnehmer oder Anteilseigner des Verbands von der Geldbul3e
unangemessen hart betroffen sein kdnnen. Schliellich kann gegebenenfalls auch beriick-
sichtigt werden, dass eine tatbeteiligte Leitungsperson durch die Verbandsgeldbulie beson-
ders hart getroffen wird, wenn sie wegen ihrer Beteiligung an der Straftat oder Ordnungs-
widrigkeit bereits zuvor sanktioniert worden sein sollte und sie, etwa wegen ihrer gleichzei-
tigen Position als Alleingesellschafter des Verbands, wirtschaftlich auch von dessen Be-
buRung betroffen ist.

§ 30 Absatz 2a Satz 3 Nummer 7 OWiG-E nennt als Zumessungskriterien die Grofie und
die Ertragslage des Verbands. Es handelt sich um Kriterien zur Bemessung der wirtschaft-
lichen Verhaltnisse (§ 30 Absatz 2a Satz 1 Nummer 3 OWiG-E) und mithin der Leistungs-
fahigkeit des Verbands. Je groRer und erfolgreicher ein Verband ist, desto héher wird die
Geldbulie ausfallen missen, damit sie spurbar wird. Umgekehrt ist eine unter Umstanden
betrachtliche Milderung der Geldbufe in Betracht zu ziehen, wenn es sich um einen kleine-
ren Verband handelt, der keine ,robuste” Ertragslage aufweist. Zur Einordnung der ,GréRe”
des Verbands kann — falls méglich — auf die handelsbilanzrechtliche Umschreibung der
GroRRenklassen (§§ 267 und 267a des Handelsgesetzbuchs — HGB) zurtickgegriffen wer-
den. Das Kriterium ,Ertragslage® meint den wirtschaftlichen Erfolg des Verbands in der ab-
gelaufenen Rechnungsperiode, also die Differenz zwischen den erwirtschafteten Ertragen
und den Aufwendungen des Verbands. Aufwendungen aus der Bildung von Rickstellungen
fur die Zahlung der VerbandsgeldbuRe knnen dabei allerdings nicht bertcksichtigt werden,
weil anderenfalls der Sanktionszweck unterlaufen wiirde. Auskunft Gber die Ertragslage er-
teilt die Gewinn- und Verlustrechnung (§§ 242 Absatz 2, 275 HGB), falls vorhanden. Dane-
ben enthalt aber auch der Anhang zum Jahresabschluss Angaben, die fir die Beurteilung
der Ertragslage wichtig sind. Sofern keine Informationen verfligbar sind, kann die Ertrags-
lage geschatzt werden.

Zu Buchstabe c (§ 30 Absatz 3a OWiG-E)

Der bisherige § 30 Absatz 2a OWiG soll — ohne inhaltliche Anderungen — an die systema-
tisch richtige Stelle verschoben werden.

Zu Nummer 2 (§ 107 OWiG-E)

Neben den zuvor benannten Anpassungen des § 30 OWiG sind auch Anpassungen der
Regelungen zu den Gebuhren und Auslagen in § 107 OWiG angezeigt.

Zu Buchstabe a

Die Anhebung der Mindest- und Hochstbetrage in § 107 Absatz 1 Satz 3 erfolgt mit Blick
auf das mit dem Kostenrechtsmodernisierungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBI. | S. 718) ge-
regelte Verhaltnis zwischen den von den Gerichten und der Verwaltungsbehdrde zu erhe-
benden Gebuhren (siehe hierzu BT-Drs. 15/1971, S. 238). Danach sollen die Mindest- und
Hochstbetrage in Nummer 4110 des Kostenverzeichnisses zum Gerichtskostengesetz (KV
GKG) und die Mindest- und Héchstbetrage in § 107 Absatz 1 Satz 3 OWiG in einem 2:1-
Verhaltnis zueinanderstehen. Die Mindest- und Hochstbetrage in Nummer 4110 KV GKG
liegen derzeit bei 60 Euro bzw. 18 000 Euro. Dementsprechend ist vorgesehen, den in
§ 107 Absatz 1 Satz 3 OWiG geregelten Mindestbetrag fiir die in BuRgeldverfahren der Ver-
waltungsbehodrde bei Festsetzung einer Geldbule zu erhebende Geblhr von derzeit
25 Euro auf 30 Euro und den Héchstbetrag von derzeit 7 500 Euro auf 9 000 Euro anzuhe-
ben.
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Zu Buchstabe b

Nach dem Kostenrechtsmodernisierungsgesetz entsprach die Gebulhr fur die Kostentra-
gungspflicht des Halters nach § 25a des Straltenverkehrsgesetzes in Verbindung mit § 107
Absatz 2 OWIiG urspriinglich der korrespondierenden Gebulhr in Nummer 4302 KV GKG,
die im Falle der Einstellung des BuRgeldverfahrens durch die Staatsanwaltschaft durch
diese erhoben wird. Diese Geblhr betragt inzwischen 24 Euro. Dementsprechend soll auch
die Geblhr nach § 107 Absatz 2 OWiG angehoben werden.

Zu Buchstabe ¢

Die Deutsche Post AG hat zum 1. Juli 2025 die Entgelte flr die von ihr angebotene Leistung
~Postzustellungsauftrag angehoben. Der Standardpreis fir eine férmliche Zustellung hat
sich von 3,45 Euro auf 5,62 Euro erhdht. GroRRkunden werden in Abhangigkeit von Sen-
dungsmenge und GroRe des Versandsticks weiterhin Rabatte gewahrt. Um die hierdurch
entstehenden Mehrkosten zu kompensieren, sieht der Entwurf vor, die Auslagenpauschale
fur Zustellungen mit Zustellungsurkunde, Einschreiben gegen Riickschein oder durch Be-
dienstete der Verwaltungsbehdrde nach § 107 Absatz 3 Nummer 2 OWiG von 3,50 Euro
auf 5,50 Euro zu erhdéhen. Der vorgesehene neue Betrag orientiert sich — wie auch der
bisherige Betrag (siehe hierzu BT-Drs. 16/3640, S. 52) — an dem Entgelt der Deutschen
Post AG fur das Grundprodukt ,,Postzustellungsauftrag® und bericksichtigt sowohl mégliche
Rabattierungen fur GroRkunden als auch besondere kostenerhéhende Faktoren.

Zu Artikel 4 (Anderung des Bundesberggesetzes)
Zu Nummer 1

Die Anderung dient in erster Linie der Klarstellung des Verhaltnisses der Strafvorschriften
in § 327 Absatz 3 StGB-E, mit dem Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe k der Richtlinie umgesetzt
werden soll, und dem bestehenden § 146 Absatz 1 BBergG. Denn auch § 146 Absatz 1
BBergG betrifft Anlagen im Anwendungsbereich der Richtlinie 2013/30/EU und knlpft an
ein Handeln ohne Genehmigung an (siehe den Verweis auf § 145 Absatz 1 Nummer 6
BBergG oder auf § 145 Absatz 3 Nummer 2 BBergG in Verbindung mit § 71 Absatz 2 Num-
mer 18 OffshoreBergV). § 146 Absatz 1 BBergG ist aber als konkretes Gefahrdungsdelikt
ausgestaltet — anders als das Eignungsdelikt in § 327 Absatz 3 StGB-E. Mit der Klarstellung
des Vorrangs des § 327 Absatz 3 StGB-E soll eine Doppelung der Strafdrohungen bei Ein-
tritt einer konkreten Gefahrdung im Sinne des § 146 Absatz 1 BBergG-E und entsprechen-
dem Vorsatz vermieden werden. Der Eintritt der konkreten Gefahrdung kann aber im Rah-
men des § 327 Absatz 3 StGB-E strafscharfend zu berlcksichtigen sein. Fur die Falle des
§ 327 Absatz 3 StGB-E verbleibt es auch bei Eintritt einer konkreten Gefahrdung im Sinne
des § 146 Absatz 1 BBergG-E bei der Fahrlassigkeitsstrafbarkeit in § 327 Absatz 5 StGB-
E und den Regelbeispielen respektive Qualifikationen in § 330 StGB-E; § 146 Absatz 2
bis 4 BBergG-E ist daneben nicht anwendbar. Soweit es das Verhaltnis zu anderen Straf-
vorschriften, insbesondere zu § 327a StGB-E, betrifft, verbleibt es bei den allgemeinen Kon-
kurrenzregeln.

Daruber hinaus soll klargestellt werden, dass § 146 Absatz 1 BBergG-E eine vorsatzliche
Handlung voraussetzt.

Im Ubrigen handelt es sich um rechtsférmliche Anpassungen und sprachliche Prazisierun-
gen.

Zu Nummer 2
Die Anderung Ubernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 146 Absatz 3 BBergG fir

die Falle vorsatzlicher Handlung und fahrlassiger Gefahrverursachung. Ein Strafbedurfnis
fur die Falle fahrlassiger Handlung und fahrlassiger Gefahrverursachung wird nicht mehr
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gesehen. Diese Falle kénnen auch im Rahmen des § 145 BBergG angemessen geahndet
werden.

Zu Artikel 5 (Anderung des Bundesnaturschutzgesetzes)
Zu Nummer 1 (Amtliche Inhaltsiibersicht)

Es handelt sich um die Anpassung der Inhaltsibersicht an die neue Struktur der Straf- und
Buldgeldvorschriften.

Zu Nummer 2
Es handelt sich um eine Folgednderung.
Zu Nummer 3 (Kapiteliiberschrift)

Es handelt sich um die Anpassung der Kapitellberschrift an die neue Struktur der Straf-
und Bufigeldvorschriften.

Zu Nummer 4 (§§ 69 bis 69c BNatSchG-E)

Die Umsetzung der neuen Richtlinie soll zum Anlass genommen werden, die Straf- und
Bufigeldvorschriften des BNatSchG neu zu strukturieren und insgesamt Ubersichtlicher
auszugestalten, um die Rechtsanwendung zu erleichtern. Dabei sollen die Strafvorschriften
— wie im Nebenstrafrecht Ublich — vor die BuRgeldvorschriften platziert werden. Die Straf-
vorschriften finden sich mithin kinftig in den §§ 69 bis 69¢c BNatSchG-E und die Buligeld-
vorschriften werden kunftig in den §§ 70 und 71 BNatSchG-E geregelt sein. Danach folgt —
wie bislang — die Einziehungsvorschrift (§ 72 BNatSchG), die sowohl Straftaten als auch
Ordnungswidrigkeiten betrifft. Innerhalb der Strafvorschriften werden — wie im Nebenstraf-
recht Ublich — die Strafbewehrungen des nationalen Rechts (§ 69 BNatSchG-E) vor den
Strafbewehrungen des EU-Rechts (§§ 69a bis 69c BNatSchG-E) platziert, wobei die Be-
wehrungen des EU-Rechts nach den Jahrgangen der Rechtsakte in aufsteigender Reihen-
folge sortiert werden.

Bei der Umstrukturierung und den Anpassungen an die neue Richtlinie sollen die Strafdro-
hungen gegenuber dem bisherigen Recht nicht abgesenkt werden.

(§ 69 BNatSchG-E)

§ 69 BNatSchG-E blndelt die Strafbewehrungen des nationalen Verwaltungsrechts. Er
dient zugleich der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe n, Absatz 3, Absatz 4 und
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b und e der Richtlinie. An der Wertung des bisherigen Rechts
soll festgehalten werden, wonach VerstoR3e, die Tiere oder Pflanzen einer streng geschitz-
ten Art (§ 7 Absatz 2 Nummer 14 BNatSchG) betreffen, grundsatzlich groReres Unrecht
darstellen und einen héheren Strafrahmen rechtfertigen als Verstéle, die ,nur Tiere oder
Pflanzen einer besonders, aber nicht zugleich streng geschutzten Art betreffen, auch wenn
die Richtlinie eine solche Staffelung nicht vorsieht. Die Begriffe ,Tiere* und ,Pflanzen® sind
in § 7 Absatz 2 Nummer 1 und 2 BNatSchG legaldefiniert. Die Strafbewehrung knipft ak-
zessorisch an einen Verstol3 gegen die in § 44 Absatz 1 und 2 Satz 1 BNatSchG normierten
Zugriffs-, Besitz und Vermarktungsverbote an. Liegt ein solcher Verstol3 nicht vor, etwa in
den Fallen von § 44 Absatz 4 Satz 1 und 2 BNatSchG, ist auch keine Strafbarkeit zu besor-
gen.

§ 69 Absatz 1 BNatSchG-E betrifft Tiere oder Pflanzen einer streng geschutzten Art. § 69
Absatz 1 Nummer 1 bis 4 BNatSchG-E Ubernimmt vollstdndig den Regelungsgehalt des
bisherigen § 71 Absatz 1 Nummer 1 und 2 BNatSchG (Bewehrung von VerstdlRen gegen
die Zugriffsverbote des § 44 Absatz 1 BNatSchG bei streng geschutzten Arten). § 69
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Absatz 1 Nummer 5 BNatSchG-E fuhrt die Regelung des bisherigen § 71 Absatz 1 Num-
mer 3 BNatSchG fort, soweit er die Bewehrung von Verstdlken gegen Vermarktungsverbote
(§ 44 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 BNatSchG) bei bestimmten streng geschiitzten Arten be-
trifft. § 69 Absatz 1 Nummer 5 BNatSchG-E unterscheidet fir eine klarere Abgrenzung ver-
kaufsbezogene (Buchstabe a) und kaufbezogene respektive verwendungsbezogene
(Buchstabe b) Handlungsformen. § 69 Absatz 1 BNatSchG-E dient zugleich der Umset-
zung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe n und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie
fur VerstoRe gegen die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe n genannten Zugriffs- oder Ver-
marktungsverbote bei Arten nach Anhang IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Fr
Arten, die in Anhang V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgefiihrt sind, gelten die EU-
Vorgaben dann, wenn sie denselben Malinahmen unterliegen wie die in Anhang IV der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgefliihrten Arten. Durch entsprechende Aufnahme in die
Bundesartenschutzverordnung kénnen diese Arten unter strengen Schutz gestellt werden,
sodass sie von der Strafbewehrung umfasst werden.

§ 69 Absatz 2 BNatSchG-E betrifft Tiere einer europaischen Vogelart (§ 7 Absatz 2 Num-
mer 12 BNatSchG); die Nummer 2 erfasst auRerdem Tiere oder Pflanzen einer streng ge-
schitzten Art. § 69 Absatz 2 Nummer 1 und 2 BNatSchG-E tbernimmt vollstandig den Re-
gelungsgehalt des bisherigen § 71a Absatz 1 Nummer 1, 1a und 2 BNatSchG (Bewehrung
von Verstdlien gegen bestimmte Zugriffsverbote bei europaischen Vogelarten und von Be-
sitzverboten bei Arten nach Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und bei europai-
schen Vogelarten). § 69 Absatz 2 BNatSchG-E dient zugleich der Umsetzung von Artikel 3
Absatz 2 Buchstabe n und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie, soweit es Ver-
stdélRe gegen Besitzverbote und — bei europaischen Vogelarten — Verstofle gegen die in
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe n genannten Zugriffs- oder Vermarktungsverbote betrifft. § 69
Absatz 2 Nummer 1 BNatSchG-E bezieht in die Bewehrung von Verstofien gegen Zugriffs-
verbote das in § 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG genannte ,Fangen® ein, weil auch inso-
weit von einer ,Entnahme” im Sinne des Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe n der Richtlinie aus-
zugehen ist. § 69 Absatz 2 Nummer 2 BNatSchG-E bezieht in die Bewehrung von Versto-
Ren gegen Besitzverbote streng geschitzte Arten im Sinne des § 7 Absatz 2 Nummer 14
Buchstabe ¢ BNatSchG ein. So sollen — bei entsprechender Aufnahme in die Bundesarten-
schutzverordnung — entsprechend der Vorgaben des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe n der
Richtlinie auch Arten nach Anhang V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie erfasst werden
kénnen. Fir andere als die hier geregelten besonders geschitzten Arten gilt bei vorsatzli-
chen VerstoRen gegen Besitzverbote die BulRgeldvorschrift des § 70 Absatz 2 Nummer 5
BNatSchG-E. § 69 Absatz 2 Nummer 3 BNatSchG-E enthalt zudem — im Einklang mit Arti-
kel 3 Absatz 2 Buchstabe n der Richtlinie und zur Vermeidung von Wertungswiderspriichen
teilweise Uber diese Vorgaben hinausgehend — die Bewehrung von Verstof3en gegen Ver-
marktungsverbote bei europaischen Vogelarten, ohne dass — wie im geltenden Recht
(§ 71a Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 69 Absatz 3 Nummer 21 BNatSchG) — ein
gewerbs- oder gewohnheitsmafiges Handeln hinzutreten musste.

§ 69 Absatz 3 BNatSchG-E regelt bestimmte VerstoRe gegen Zugriffs- oder Vermarktungs-
verbote, die nur dann strafbewehrt sind, wenn sie gewerbs- oder gewohnheitsmaliig be-
gangen werden. Dies betrifft Tiere einer europaischen Vogelart (Nummern 1, 3, 4) sowie
bestimmte andere Tiere oder Pflanzen einer besonders (aber nicht streng) geschitzten Art
(Nummern 1, 2, 4, 5, 6). § 69 Absatz 3 BNatSchG-E tbernimmt insoweit den Regelungs-
gehalt des bisherigen § 71a Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG in Verbindung mit § 69 Ab-
satz 2 Nummer 1 bis 4, Absatz 3 Nummer 21 BNatSchG, soweit die Falle nicht bereits in
§ 69 Absatz 2 Nummer 3 BNatSchG-E geregelt sind (siehe zuvor).

§ 69 Absatz 4 BNatSchG-E enthalt die Anordnung der Versuchsstrafbarkeit bei Verstéen
gegen nationale Vermarktungsverbote, um einen Gleichlauf mit den entsprechenden Fallen
bei VerstéRen gegen EU-Vermarktungsverbote (§ 69b Absatz 3 BNatSchG-E) zu erzielen.
Dies erscheint systematisch geboten.
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§ 69 Absatz 5 Nummer 1 BNatSchG-E Ubernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen
Qualifikationstatbestands in § 71 Absatz 3 BNatSchG fiir gewerbs- oder gewohnheitsma-
Rige Verstolie gegen Zugriffs- oder nationale Vermarktungsverbote bei streng geschitzten
Arten, also die jetzt in § 69 Absatz 1 BNatSchG-E geregelten Falle. Die Strafrahmenunter-
grenze soll dabei kiinftig sechs Monate Freiheitsstrafe sein. Dies ist im Nebenstrafrecht
auch in vergleichbaren Fallen so vorgesehen und erscheint vor dem Hintergrund geboten,
dass die Strafrahmenobergrenze der des Grundtatbestands entspricht. In § 69 Absatz 5
Nummer 2 BNatSchG-E soll auch fur gewerbs- oder gewohnheitsmalige Handlungen in
den Fallen des § 69 Absatzes 2 BNatSchG-E ein Qualifikationstatbestand geschaffen wer-
den, um auch diese Handlungen tat- und schuldangemessen ahnden zu kénnen. Im Hin-
blick auf die im Vergleich zu § 69 Absatz 1 BNatSchG-E geringere Strafdrohung des § 69
Absatz 2 BNatSchG-E soll auch der Qualifikationstatbestand in Absatz 5 Nummer 2 eine
im Vergleich zur Nummer 1 niedrigere Strafdrohung erhalten. Eine Mindeststrafe ist inso-
weit nicht vorgesehen.

§ 69 Absatz 6 BNatSchG-E sieht einen Qualifikationstatbestand fur den Fall vor, dass eine
vorsatzliche Handlung nach Absatz 1 oder 2 katastrophale Auswirkungen auf die Umwelt
hat. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 2 Buch-
stabe b der Richtlinie. Ergdnzend wird auf die Begrindung zu § 330 Absatz 2 und 4 StGB-
E verwiesen.

§ 69 Absatz 7 BNatSchG-E tbernimmt den Regelungsgehalt der bisherigen Vorsatz-Fahr-
|&ssigkeitskombination in § 71 Absatz 4 BNatSchG fir VerstoRe gegen Zugriffs- oder nati-
onale Vermarktungsverbote bei streng geschitzten Arten, also die jetzt in § 69 Absatz 1
BNatSchG-E geregelten Falle. Bei Verstolien gentigt auch zukiinftig das einfach fahrlassige
Verkennen des Schutzstatus.

§ 69 Absatz 8 BNatSchG-E Gbernimmt den Regelungsgehalt der bisherigen Vorsatz-Leicht-
fertigkeitskombination in § 71a Absatz 3 BNatSchG, soweit es VerstoRe gegen Zugriffs-
oder Besitzverbote bei den dort jeweils genannten Arten betrifft, also die jetzt in § 69 Ab-
satz 2 Nummer 1 und 2 BNatSchG-E geregelten Falle. Kinftig sollen auch die Falle des
§ 69 Absatz 2 Nummer 3 BNatSchG-E in die Vorsatz-Leichtfertigkeitskombination einbezo-
gen sein, um einen Gleichlauf mit § 69b Absatz 7 BNatSchG-E zu erzielen. Die Vorschrift
dient der Umsetzung des Artikels 3 Absatz 4 der Richtlinie. Zur Umsetzung dieser Vorga-
ben ist es nach dem Erwagungsgrund 27 der Richtlinie ausreichend, wenn die Strafbeweh-
rung so vorgenommen wird, dass nur beim Merkmal ,Schutzstatus® leichtfertiges Handeln
ausreicht, wahrend im Ubrigen Vorsatz verlangt wird.

§ 69 Absatz 9 BNatSchG-E Ubernimmt den Regelungsgehalt der bisherigen Leichtfertig-
keitstatbesténde in § 71 Absatz 5 BNatSchG und § 71a Absatz 4 BNatSchG und dient der
Umsetzung des Artikels 3 Absatz 4 der Richtlinie. Entsprechend der Strafdrohungen fur
vorsatzliche VerstoRe ist die Strafdrohung fir leichtfertige VerstdRe in den Fallen des Ab-
satz 1 hoher als in den Fallen des Absatzes 2.

§ 69 Absatz 10 BNatSchG-E sieht im Einklang mit Artikel 3 Absatz 8 Buchstabe a und c der
Richtlinie fur die in § 69 Absatz 2, 4 Nummer 2, Absatz 8 und 9 BNatSchG-E geregelten
Falle einen StrafausschlieRungsgrund vor. Danach sind die Auswirkungen auf den Erhal-
tungszustand der Art kiinftig bei der Frage der Unerheblichkeit der Menge der betroffenen
Tiere oder Pflanzen zu bertcksichtigen und nicht als eigenes Merkmal neben dem Merkmal
Lunerhebliche Menge“. Auch Artikel 3 Absatz 8 der Richtlinie nennt die Anzahl und den Er-
haltungsstatus als Auslegungskriterien fir den Begriff der ,unerheblichen Menge®. Inhaltli-
che Anderungen sind damit nicht verbunden. Denn sind die Auswirkungen auf den Erhal-
tungszustand nicht unerheblich, wird man nach dieser Systematik in der Regel eine uner-
hebliche Menge nicht annehmen kdnnen. Gleiches gilt, wenn die Anzahl der betroffenen
Tiere oder Pflanzen nicht unerheblich ist. Lasst sich nicht aufklaren, ob eine unerhebliche
Menge betroffen ist, kommt ein Strafausschluss nicht in Betracht. Fir vorsatzliche Verstolie
gegen die Zugriffs- oder Vermarktungsverbote bei streng geschitzten Arten ist wegen des
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gréReren Unrechts im Einklang mit dem bisherigen Recht — insoweit Gber die Mindestvor-
gaben der Richtlinie hinausgehend — ein Strafausschluss nicht vorgesehen.

(§ 69a BNatSchG-E)

§ 69a BNatSchG-E blndelt die (bisherigen) Strafvorschriften zur Verordnung (EWG)
Nr. 3254/91 des Rates vom 4. November 1991 zum Verbot von Tellereisen in der Gemein-
schaft und der Einfuhr von Pelzen und Waren von bestimmten Wildtierarten aus Landern,
die Tellereisen oder den internationalen humanen Fangnormen nicht entsprechende Fang-
methoden anwenden (ABI. L 308 vom 9.11.1991, S. 1, Tellereisen-Verordnung). Ein Bezug
zur Umsetzung der Richtlinie besteht nicht.

§ 69a Absatz 1 BNatSchG-E Ubernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 71 Ab-
satz 1 Nummer 3 BNatSchG in Verbindung mit § 69 Absatz 5 BNatSchG. Da gemaf Arti-
kel 1 Absatz 3 Satz 3 des Vertrages Uber die Europaische Union (EUV) die Europaische
Union an die Stelle der Europaischen Gemeinschaft tritt und deren Rechtsnachfolgerin ist,
soll kiinftig in der Nummer 2 auf das Verbringen in die Europaische Union abgestellt wer-
den.

§ 69a Absatz 2 BNatSchG-E Ubernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 71a Ab-
satz 1 Nummer 3 BNatSchG in Verbindung mit § 69 Absatz 5 BNatSchG. Da gemaf Arti-
kel 1 Absatz 3 Satz 3 EUV die Europaische Union an die Stelle der Europaischen Gemein-
schaft tritt und deren Rechtsnachfolgerin ist, soll kiinftig in der Nummer 2 auf das Verbrin-
gen in die Europaische Union abgestellt werden.

§ 69a Absatz 3 BNatSchG-E bernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen Qualifikati-
onstatbestands in § 71 Absatz 3 BNatSchG, soweit er gewerbs- oder gewohnheitsmaRige
Verstolie gegen die Tellereisen-Verordnung bei streng geschiitzten Arten betrifft, also die
jetzt in § 69a Absatz 1 BNatSchG-E geregelten Falle. Die Strafrahmenuntergrenze soll da-
bei an die im Nebenstrafrecht Gblichen Strafdrohungen angepasst werden.

§ 69a Absatz 4 BNatSchG-E Ubernimmt den Regelungsgehalt der bisherigen Vorsatz-Fahr-
lassigkeitskombination in § 71 Absatz 4 BNatSchG, soweit er VerstoRe gegen die Tellerei-
sen-Verordnung bei streng geschitzten Arten betrifft, also die jetzt in § 69a Absatz 1
BNatSchG-E geregelten Falle.

(§ 69b BNatSchG-E)

§ 69b BNatSchG-E bundelt die Strafvorschriften zur CITES-Verordnung. Er dient zugleich
der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe o, Absatz 3, Absatz 4, Artikel 4 Absatz 2
und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b und e der Richtlinie. Gemaf Artikel 3 Absatz 2 Buch-
stabe o der Richtlinie sind mit Strafe zu bewehren sowohl Verstdlie gegen die Vorschriften
der CITES-Verordnung tber den Handel mit Exemplaren wildlebender Tiere oder Pflanzen
einer Art des Anhangs A oder B der Verordnung als auch — neu — Versté3e gegen die Vor-
schriften der CITES-Verordnung uber die Einfuhr von Exemplaren wildlebender Tiere oder
Pflanzen einer Art des Anhangs C der Verordnung. Exemplar ist gemafR Artikel 2 Buch-
stabe t CITES-Verordnung grundsatzlich jedes lebende oder tote Tier oder jede lebende
oder tote Pflanze einer in den Anhangen A bis D aufgefuhrten Art, Teile eines solchen Tiers
oder einer solchen Pflanze oder aus ihnen gewonnene Erzeugnisse sowie samtliche Wa-
ren, wenn aus einem Begleitdokument, aus der Verpackung, aus einem Warenzeichen oder
aus sonstigen Umstanden hervorgeht, dass sie Teile oder Erzeugnisse aus Tieren oder
Pflanzen dieser Art sind oder solche enthalten. Handel ist gemafR Artikel 2 Buchstabe u
CITES-Verordnung die Einfuhr in die Gemeinschaft, einschliellich des Einbringens aus
dem Meer, und die Ausfuhr und Wiederausfuhr aus dieser sowie die Verwendung, Befor-
derung oder Uberlassung von Exemplaren, fiir die die Vorschriften der Verordnung gelten,
in der Gemeinschaft einschlieRlich innerhalb eines Mitgliedstaats. Dieses weite Verstandnis
von Handel macht es erforderlich, einen Teil der bislang gemaR § 69 Absatz 4 BNatSchG
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als Ordnungswidrigkeiten geregelten Tatbestéande kiinftig zu Straftatbestdnden umzuge-
stalten. An der Wertung des bisherigen Rechts, wonach VerstéRRe, die Exemplare einer Art
des Anhangs A der CITES-Verordnung betreffen, grundsatzlich grofleres Unrecht darstel-
len und einen hoéheren Strafrahmen rechtfertigen als Verstolie, die ,nur‘ Exemplare einer
Art des Anhangs B oder C der CITES-Verordnung betreffen, soll festgehalten werden, auch
wenn die Richtlinie eine solche Staffelung nicht vorsieht.

§ 69b Absatz 1 BNatSchG-E bezieht sich auf Exemplare einer Art des Anhangs A der CI-
TES-Verordnung. Absatz 1 Nummer 1 sanktioniert bestimmte Verstolle gegen die Ein-,
Aus- und Wiederausfuhrbestimmungen der CITES-Verordnung und Ubernimmt insoweit
den Regelungsgehalt des bisherigen § 71 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG. Absatz 1 Num-
mer 2 sanktioniert VerstoRe gegen die Vermarktungsverbote der CITES-Verordnung und
Ubernimmt insoweit den Regelungsgehalt des bisherigen § 71 Absatz 2 BNatSchG. Dabei
sollen die Tathandlungen, die einen Versto gegen das EU-rechtliche Vermarktungsverbot
begrinden, im Lichte der Legaldefinitionen in Artikel 2 Buchstabe i und p CITES-Verord-
nung weiter prazisiert werden. Die Buchstaben a und b fassen die verkaufsbezogenen und
Buchstabe c fasst die kaufbezogenen respektive verwendungsbezogenen Tathandlungen
zusammen.

§ 69b Absatz 2 Nummer 1 und 4 BNatSchG-E bezieht sich auf Exemplare einer Art des
Anhangs B der CITES-Verordnung. Die Nummer 1 sanktioniert — im Einklang mit Artikel 3
Absatz 2 Buchstabe o der Richtlinie — bestimmte VerstoRe gegen die Ein-, Aus- und Wie-
derausfuhrbestimmungen der CITES-Verordnung, ohne dass — wie im geltenden Recht
(§ 71a Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 69 Absatz 4 Nummer 1 BNatSchG) — ein
gewerbs- oder gewohnheitsmaliges Handeln hinzutreten misste. Die Nummer 4 sanktio-
niert VerstdRe gegen die Vermarktungsverbote der CITES-Verordnung und tGbernimmt in-
soweit den Regelungsgehalt des bisherigen § 71a Absatz 2 BNatSchG. Dabei sollen auch
hier die Tathandlungen, die einen Verstol3 gegen das EU-rechtliche Vermarktungsverbot
begriinden, im Lichte der Legaldefinitionen in Artikel 2 Buchstabe i und p CITES-Verord-
nung weiter prazisiert werden. Auch hier fassen die Buchstaben a und b die verkaufsbezo-
genen und fasst Buchstabe c die kaufbezogenen respektive verwendungsbezogenen Tat-
handlungen zusammen.

§ 69b Absatz 2 Nummer 2 und 3 BNatSchG-E bezieht sich auf Exemplare einer Art des
Anhangs C der CITES-Verordnung und sanktioniert bestimmte VerstoRe gegen die Ein-,
Aus- und Wiederausfuhrbestimmungen der CITES-Verordnung. Die Nummer 2 Gbernimmt
in Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe o der Richtlinie teilweise den Regelungs-
gehalt des Ordnungswidrigkeitentatbestandes in § 69 Absatz4 Nummer 2 BNatSchG
(Nichtvorlage von Einfuhrmeldungen). Die Nummer 3 Ubernimmt den Regelungsgehalt des
bisherigen § 71a Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG in Verbindung mit § 69 Absatz 4 Num-
mer 1 BNatSchG, soweit es die Falle des gewerbs- oder gewohnheitsmaRigen Nichtvorle-
gens von Ausfuhrgenehmigungen oder Wiederausfuhrgenehmigungen betrifft. Insoweit soll
die Strafbewehrung des geltenden Rechts — auch ohne entsprechende Vorgaben der Richt-
linie — beibehalten werden.

§ 69b Absatz 3 BNatSchG-E dient der Umsetzung von Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie (Ver-
suchsstrafbarkeit).

§ 69b Absatz 4 BNatSchG-E sieht einen Qualifikationstatbestand fur Falle der gewerbs-
oder gewohnheitsmafligen Begehung vor. § 69b Absatz 4 Nummer 1 BNatSchG-E Uber-
nimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 71 Absatz 3 BNatSchG. Die Strafrahmenun-
tergrenze soll dabei kinftig sechs Monate Freiheitsstrafe sein. Dies ist im Nebenstrafrecht
auch in vergleichbaren Fallen so vorgesehen und erscheint vor dem Hintergrund geboten,
dass die Strafrahmenobergrenze der des Grundtatbestands entspricht. In § 69b Absatz 4
Nummer 2 BNatSchG-E soll auch fur gewerbs- oder gewohnheitsmafiige Handlungen in
den Fallen des § 69b Absatzes 2 Nummer 1, 2 und 4 BNatSchG-E ein Qualifikationstatbe-
stand geschaffen werden, um auch diese Handlungen tat- und schuldangemessen ahnden
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zu kénnen. Im Hinblick auf die im Vergleich zu § 69b Absatz 1 BNatSchG-E geringere Straf-
drohung des § 69b Absatz 2 BNatSchG-E soll auch der Qualifikationstatbestand in Absatz 4
Nummer 2 eine im Vergleich zur Nummer 1 niedrigere Strafdrohung erhalten.

§ 69b Absatz 5 BNatSchG-E sieht einen Qualifikationstatbestand fir den Fall vor, dass eine
vorsatzliche Handlung nach Absatz 1 oder 2 katastrophale Auswirkungen auf die Umwelt
hat. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 2 Buch-
stabe b der Richtlinie. Erganzend wird auf die Begriindung zu § 330 Absatz 2 und 4 StGB-
E verwiesen.

§ 69b Absatz 6 BNatSchG-E Ubernimmt den Regelungsgehalt der bisherigen Vorsatz-Fahr-
lassigkeitskombination in § 71 Absatz 4 BNatSchG, soweit es VerstoRe bei Exemplaren
einer Art des Anhangs A der CITES-Verordnung betrifft, also die jetzt in § 69b Absatz 1
BNatSchG-E geregelten Falle. § 69b Absatz 6 BNatSchG-E dient auch der Umsetzung von
Artikel 3 Absatz 4.

§ 69b Absatz 7 BNatSchG-E Gbernimmt den Regelungsgehalt der bisherigen Vorsatz-
Leichtfertigkeitskombination in § 71a Absatz 3 BNatSchG, soweit es VerstéRe gegen EU-
Vermarktungsverbote bei Exemplaren einer Art des Anhangs B der CITES-Verordnung be-
trifft, also die jetzt in § 69b Absatz 2 Nummer 4 BNatSchG-E geregelten Falle. In die Be-
wehrung sollen auch die Falle des § 69b Absatzes 2 Nummer 1 und 2 BNatSchG-E einbe-
zogen werden. Die Vorschrift dient insoweit der Umsetzung des Artikels 3 Absatz 4 der
Richtlinie. Zur Umsetzung dieser Vorgaben ist es nach dem Erwagungsgrund 27 der Richt-
linie ausreichend, wenn die Strafbewehrung so vorgenommen wird, dass nur beim Merkmal
,Schutzstatus* leichtfertiges Handeln ausreicht, wahrend im Ubrigen Vorsatz verlangt wird.

§ 69b Absatz 8 BNatSchG-E dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 3 der
Richtlinie.

§ 69b Absatz 9 BNatSchG-E sieht im Einklang mit Artikel 3 Absatz 8 Buchstabe a und c der
Richtlinie fir die in § 69b Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4, Absatz 3 Nummer 2 und Absatz 7
BNatSchG-E genannten Falle einen StrafausschlieRungsgrund vor. Fur Verstof3e gegen die
Ein-, Aus- und Wiederausfuhrbestimmungen sowie die Vermarktungsverbote der CITES-
Verordnung bei Exemplaren einer Art des Anhangs A ist wegen des grélieren Unrechts
unter Beibehalt des geltenden Rechts — insoweit Uber die Mindestvorgaben der Richtlinie
hinausgehend — ein Strafausschluss nicht vorgesehen. Im Ubrigen wird auf die Begriindung
zu § 69 Absatz 10 BNatSchG-E Bezug genommen.

(§ 69c BNatSchG-E)

§ 69c BNatSchG-E bundelt die Strafvorschriften zur IAS-Verordnung und stellt erstmals be-
stimmte VerstoRRe gegen Artikel 7 und 8 der IAS-Verordnung unter Strafe. Er dient zugleich
der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe r, Absatz 3, Absatz 4, Artikel 4 Absatz 2
und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a, b und e der Richtlinie.

§ 69c Absatz 1 BNatSchG-E dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe r und
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie. Die Vorschrift stellt den vorsatzlichen Verstol3
gegen die in Artikel 7 Absatz 1 genannten Beschrankungen zu invasiven gebietsfremden
Arten von unionsweiter Bedeutung (Nummer 1) sowie bestimmte vorsatzliche Auflagenver-
stolle (Nummer 2) unter Strafe, wenn die Handlung (jeweils) geeignet ist, den Tod oder
eine schwere Gesundheitsschadigung eines anderen Menschen oder erhebliche Schaden
an Tieren, Pflanzen, einem Gewasser, der Luft, dem Boden oder einem Okosystem nach
§ 330d Absatz 1 Nummer 2 StGB zu verursachen. Im Hinblick auf den mdglichen Unrechts-
gehalt der bewehrten Handlungen soll — insoweit Uber die EU-Vorgaben hinausgehend —
als Strafrahmenobergrenze Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren vorgesehen werden. Subjek-
tiv muss die Eignung zur Verursachung der genannten schweren Folgen vom Vorsatz des
Taters umfasst sein. Der Erfolgseintritt wird nicht vorausgesetzt. Tritt der Erfolg ein, war die
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Handlung jedenfalls erfolgsgeeignet. Der Erfolgseintritt kann bei der Strafzumessung schar-
fend zu berucksichtigen sein. Ferner kann bei katastrophalen Auswirkungen auf die Umwelt
die Qualifikation des Absatzes 3 sowie im Falle des Eintritts des Todes eines Menschen die
Qualifikation des Absatzes 4 verwirklicht sein.

§ 69c Absatz 2 BNatSchG-E dient der Umsetzung des Artikels 4 Absatz 2 der Richtlinie
(Versuchsstrafbarkeit).

§ 69c Absatz 3 BNatSchG-E sieht einen Qualifikationstatbestand fiir den Fall vor, dass eine
vorsatzliche Handlung nach Absatz 1 katastrophale Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die
Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b
der Richtlinie. Ergénzend wird auf die Begrindung zu § 330 Absatz 2 und 4 StGB-E ver-
wiesen.

§ 69c Absatz 4 BNatSchG-E sieht einen Qualifikationstatbestand fuir den Fall vor, dass eine
vorsatzliche Handlung nach Absatz 1 den Tod eines Menschen verursacht. Die Vorschrift
dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe r Ziffer i in Verbindung mit Artikel 5
Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie. Erganzend wird auf die Begrindung zu § 330 Absatz 3
und 4 StGB-E verwiesen.

§ 69c Absatz 5 BNatSchG-E droht fir die Falle des Absatzes 1 Nummer 2 Strafe fir leicht-
fertiges Handeln an und dient der Umsetzung des Artikels 3 Absatz 4 der Richtlinie.

Zu Nummer 5 (§ 70 BNatSchG-E)
Die BuR3geldvorschriften finden sich kinftig in § 70 BNatSchG-E.
Zu Buchstabe a

Mit dem neuen Absatz 1 soll die Moglichkeit fortgeflihrt werden, bei Versté3en gegen die
CITES-Verordnung, die Exemplare einer Art des Anhangs A betreffen, Fahrlassigkeitstaten
als Ordnungswidrigkeiten zu sanktionieren. Samtliche Vorsatztaten sind durch § 69b Ab-
satz 1 BNatSchG-E strafbewehrt, sodass wegen § 21 Absatz 1 OWiG eine Buligeldbeweh-
rung (bislang § 69 Absatz 4 Nummer 1 und 3 BNatSchG) insoweit nicht mehr aufrechterhal-
ten werden soll. Es entspricht dem Ublichen Aufbau von Bufigeldvorschriften im Neben-
strafrecht, derartige Mischtatbestande, bei denen die Vorsatztat eine Straftat und die Fahr-
lassigkeitstat eine Ordnungswidrigkeit ist, an den Anfang der BuRgeldvorschriften zu plat-
Zieren.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgednderung.

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine Straffung der BuRgeldvorschrift ohne inhaltliche Anderung.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Prazisierung der Bul3geldvorschrift dahingehend, dass Tatobjekt
ein wildlebendes Tier einer europaischen Vogelart ist. Vorsatzliche Handlungen, die sich

auf ein Tier einer streng geschutzten Art beziehen, sind Straftaten gemal § 69 Absatz 1
Nummer 2 BNatSchG-E.
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Zu Doppelbuchstabe cc

Es handelt sich um eine Straffung der BuRgeldvorschrift ohne inhaltliche Anderung.
Zu Doppelbuchstabe dd

Es handelt sich um eine Folgeadnderung.

Zu Buchstabe d

Auch bei der buRgeldrechtlichen Vorschrift zur Bewehrung der Vermarktungsverbote (§ 70
Absatz 3 Nummer 21 BNatSchG-E) ist eine Zusammenfassung der verkaufsbezogenen
und der kaufbezogenen respektive verwendungsbezogenen Tathandlungen in je eigenen
Buchstaben vorgesehen.

Zu Buchstabe e

Die Absatze 4 und 5 sollen getauscht werden, um auch innerhalb der Bufdgeldvorschriften
die Bewehrungen des EU-Rechts nach den Jahrgangen der Rechtsakte in aufsteigender
Reihenfolge vorzunehmen.

Da gemal Artikel 1 Absatz 3 Satz 3 EUV die Europaische Union an die Stelle der Europa-
ischen Gemeinschaft tritt und deren Rechtsnachfolgerin ist, soll kinftig in Absatz 4 Num-
mer 2 auf das Verbringen in die Europaische Union abgestellt werden.

In dem neu gefassten Absatz 5 (Bewehrung der CITES-Verordnung) finden sich kinftig nur
noch die Tatbestande, die Exemplare einer Art der Anhange B bis D betreffen. Zu Exemp-
laren einer Art des Anhangs A siehe die Begriindung der Anderung unter Buchstabe a. An-
ders als in den Fallen des § 69b Absatz 1 BNatSchG-E (Anhang A-Falle) kann bei Vorsatz-
taten in Bezug auf eine Art des Anhangs B oder C der Strafausschlussgrund nach § 69b
Absatz 9 BNatSchG-E greifen. Bei Vorsatztaten, die unerhebliche Mengen der Exemplare
betreffen, besteht daher weiterhin die Moglichkeit einer Bultigeldbewehrung.

Absatz 6 regelt einen Ordnungswidrigkeitentatbestand fir den Fall, dass ein eingefuhrtes
Exemplar einer Art des Anhangs A der CITES-Verordnung vorsatzlich oder fahrlassig zu
einem anderen als dem Zweck verwendet wird, fur den eine Einfuhrgenehmigung nach Ar-
tikel 4 Absatz 1 der CITES-Verordnung erteilt oder der nachtraglich zugelassen wurde. Die
Erganzung dient der Umsetzung des Artikels 16 Absatz 1 Buchstabe g der CITES-Verord-
nung.

Absatz 7 (Bewehrung der IAS-Verordnung) soll neu gefasst und dabei bewehrungstech-
nisch angepasst werden. Dabei erfassen die Nummern 1 und 2 Tathandlungen, die auch
von § 69c Absatz 1 BNatSchG-E erfasst werden, allerdings ohne, dass die fir eine Straftat
erforderliche Eignung zu den dort genannten schweren Folgen vorliegen misste. Insofern
kommt der BuRgeldvorschrift eine Auffangfunktion zu.

Absatz 8 betrifft Folgednderungen.
Zu Nummer 6 (§ 71 BNatSchG-E)

Die Bufgelddrohung fir den neuen § 70 Absatz 6 BNatSchG soll 50 000 Euro betragen. Im
Ubrigen handelt es sich um Folgeanderungen.
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Zu Nummer 7 (§ 72 Satz 1 BNatSchG-E)

Zustandige Verwaltungsbehorde fur die Verfolgung und Ahndung von Versto3en nach § 70
Absatz 6 BNatSchG-E soll das Bundesamt flir Naturschutz sein. Im Ubrigen handelt es sich
um Folgeanderungen.

Zu Artikel 6 (Anderung des Bundesjagdgesetzes)
Zu Nummer 1

In § 2 Absatz 5 BJagdG-E soll eine Legaldefinition fir ,Wild einer unionsrechtlich geschlitz-
ten Art* eingefigt werden. Damit kdnnen in den Strafvorschriften zur Umsetzung des Arti-
kels 3 Absatz 2 Buchstabe n der Richtlinie die Tatobjekte praziser erfasst werden.

Nach § 2 Absatz 5 Nummer 2 BJagdG-E gehért zum Wild einer unionsrechtlich geschitz-
ten Art Wild einer Art, die in Anhang V der der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgeflihrt ist,
wenn die Art in diesem Anhang denselben Malihahmen unterliegt wie die in Anhang IV der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgefihrten Arten. Damit werden Fallgestaltungen erfasst,
in denen das nationale Recht einer in Anhang V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufge-
fuhrten Tierart, die nach § 2 Absatz 1 BJagdG dem Jagdrecht unterliegt, denselben Schutz
zuerkennt wie einer nach § 2 Absatz 1 BJagdG dem Jagdrecht unterliegenden, in Anhang
IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgefihrten Tierart. Eine solcher, weitergehender
Schutz kann dadurch erreicht werden, dass fur die betreffende, in Anhang V der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie aufgefuhrte Tierart die flr diese Tierart in der Verordnung Uber die
Jagdzeiten festgesetzte Jagdzeit gestrichen wird, womit die betreffende Tierart nach § 22
Absatz 2 Satz 1 BJagdG wahrend des ganzen Jahres mit der Jagd zu verschonen ware.
Verstofle gegen § 22 Absatz 2 Satz 1 BJagdG sind gemall § 38 Absatz 1 Nummer 3
BJagdG-E strafbewehrt.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

§ 36 Absatz 1 Nummer 2a und 2b BJagdG-E dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2
Buchstabe n der Richtlinie. Danach ist eine Strafbewehrung der Tathandlungen ,Verkauf*
sowie ,Anbieten zum Verkauf* vorzusehen. Um diese Strafbewehrung passgenau zu er-
moglichen, sollen je eigene Ermachtigungen geschaffen werden.

§ 36 Absatz 1 Nummer 2c BJagdG-E bernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 36
Absatz 1 Nummer 2a BJagdG-E fur die verbleibenden Handlungen ,gewerbsmafiger An-
kauf‘ und ,gewerbsmaRiger Tausch®.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Folgednderung.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeadnderung.

Zu Nummer 3

Die Neufassung des § 38 BJagdG dient der Biindelung der Strafvorschriften im BJagdG

sowie der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe n, Absatz 3, Absatz 4 und Artikel 5
Absatz 2 Buchstabe b und e der Richtlinie. Da die Vorschriften des BJagdG dem § 44
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BNatSchG vorgehen, soweit es die dem Jagdrecht unterliegenden Tierarten betrifft (siehe
§ 37 Absatz 2 BNatSchG), geht insoweit auch der § 38 BJagdG dem § 69 BNatSchG vor.

§ 38 Absatz 1 Nummer 1 BJagdG-E tbernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 38
Absatz 1 Nummer 1 BJagdG (Verstol} gegen ein Abschussverbot). Die Aufteilung erfolgt im
Hinblick auf die Qualifikation in Absatz 4, die nur bei Wild einer unionsrechtlich geschitzten
Art vorgesehen ist.

§ 38 Absatz 1 Nummer 2 BJagdG-E sieht eine Strafbewehrung des allgemeinen Schonzeit-
verstolRes im Falle von Wild einer unionsrechtlich geschutzten Art vor. Dies dient der Um-
setzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe n (, T6tung®, ,Entnahme®) und Artikel 5 Absatz 2
Buchstabe e der Richtlinie. Bislang sind diese Falle gemal § 39 Absatz 2 Nummer 3a
BJagdG nur buRgeldbewehrt. Der Strafrahmen orientiert sich an dem Strafrahmen, den das
geltende Recht fur Verstofie gegen Verletzung der ganzjahrigen Schonzeit vorsieht.

§ 38 Absatz 1 Nummer 3 BJagdG-E tbernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 38
Absatz 1 Nummer 2 BJagdG (Verletzung der ganzjahrigen Schonzeit). Die Aufteilung er-
folgt im Hinblick auf die Qualifikation in Absatz 4, die nur bei Wild einer unionsrechtlich ge-
schitzten Art vorgesehen ist.

§ 38 Absatz 1 Nummer 4 BJagdG-E tbernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 38
Absatz 1 Nummer 3 BJagdG (verbotene Jagd auf Elterntiere). Die Aufteilung erfolgt im Hin-
blick auf die Qualifikation in Absatz 4, die nur bei Wild einer unionsrechtlich geschitzten Art
vorgesehen ist.

§ 38 Absatz 1 Nummer 5 BJagdG-E Gbernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 38a
Absatz 1 BJagdG, soweit es den gewerbsmalligen Ankauf und den gewerbsmaRigen
Tausch betrifft.

§ 38 Absatz 2 Nummer 1 BJagdG-E Ubernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 38a
Absatz 2 BJagdG.

§ 38 Absatz 2 Nummer 2 und 3 BJagdG-E dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2
Buchstabe n der Richtlinie und fuhrt eine Strafbewehrung der Tathandlungen ,Verkauf* und
»2Anbieten zum Verkauf‘ ein. Im Einklang mit Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie
ist als Strafrahmen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vorgesehen.

§ 38 Absatz 3 BJagdG-E sieht fur den Fall des gewerbsmaRigen Verkaufs einen Qualifika-
tionstatbestand vor. Inhaltlich wird damit der bisherige § 38a Absatz 1 BJagdG fortgeschrie-
ben, soweit es den gewerbsmafigen Verkauf betrifft.

§ 38 Absatz 4 BJagdG-E sieht einen Qualifikationstatbestand fiir den Fall vor, dass eine
vorsatzliche Handlung nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2, 3 Buchstabe a,
Nummer 4 Buchstabe a, Nummer 5 oder Absatz 2 katastrophale Auswirkungen auf die Um-
welt hat. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 2
Buchstabe b der Richtlinie. Ergédnzend wird auf die Begrindung zu § 330 Absatz 2 und 4
StGB-E verwiesen.

§ 38 Absatz 5 BJagdG-E ubernimmt im Wesentlichen den Regelungsgehalt des bisherigen
§ 38a Absatz 4 BJagdG und dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie, so-
weit es die Bewehrung von VerstdéRen gegen die Besitz- und Handelsverbote betrifft. Zur
Umsetzung dieser Vorgaben ist es nach dem Erwagungsgrund 27 der Richtlinie ausrei-
chend, wenn die Strafbewehrung so vorgenommen wird, dass nur beim Merkmal ,Schutz-
status® leichtfertiges Handeln ausreicht, wahrend im Ubrigen Vorsatz verlangt wird.

§ 38 Absatz 6 BJagdG-E Ubernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 38 Absatz 2
BJagdG und sieht im Hinblick auf die Gleichartigkeit der Bewehrungen in § 38 Absatz 1
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Nummer 2 und 3 BJagdG-E auch fiir den Fall des § 38 Absatz 1 Nummer 2 BJagdG-E eine
Fahrlassigkeitsstrafbarkeit vor. Die Vorschrift dient auch der Umsetzung von Artikel 3 Ab-
satz 4 der Richtlinie, soweit es die Bewehrung von Verstélken gegen die Zugriffsverbote
betrifft.

§ 38 Absatz 7 BJagdG-E sieht im Einklang mit Artikel 3 Absatz 8 Buchstabe a und ¢ der
Richtlinie einen (sprachlich etwas praziser als bislang gefassten) Strafausschlielungsgrund
fur die Falle des § 38 Absatz 1 Nummer 2, 5, Absatz 2, 3, 5 und 6 Nummer 2 BJagdG-E
vor. Greift in den Fallen des § 38 Absatz 1 Nummer 2 BJagdG-E, auch in Verbindung mit
§ 38 Absatz 6 Nummer 2 BJagdG-E, der StrafausschlieBungsgrund ein, bleibt die Ahndung
als Ordnungswidrigkeit nach § 39 Absatz 2 Nummer 3a BJagdG mdglich.

Zu Nummer 4

Es handelt sich um eine Folgeanderung zur Bundelung samtlicher Strafvorschriften in § 38
BJagdG-E.

Zu Nummer 5

Es handelt sich um eine Folgednderung.

Zu Nummer 6

Es handelt sich um eine Folgeanderung.

Zu Artikel 7 (Anderung der Bundeswildschutzverordnung)
Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Die Aufspaltung erfolgt, um bei den Straftaten in § 5a BWildSchV-E an die jeweiligen Tat-
handlungen gesondert ankntpfen zu kénnen.

Zu Buchstabe b
Es handelt sich um eine Folgednderung.
Zu Nummer 2

§ 5a Absatz 1 BWildSchV-E Ubernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 5a Absatz 1
BWildSchV, soweit es die Strafbewehrung des gewerbsmafigen Ankaufs und des gewerbs-
maRigen Tauschs betrifft.

§ 5a Absatz 2 BWildSchV-E Ubernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 5a Absatz 2
BWildSchV (Strafbewehrung des Besitzverbots).

§ 5a Absatz 3 und 4 BWildSchV-E prazisiert die Strafbewehrungen fir ,einfache” VerstéRe
gegen das Verbot des Verkaufs bzw. des Anbietens zum Verkauf.
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Zu Artikel 8 (Anderung des Abfallverbringungsgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 18 AbfVerbrG-E)
Zu Buchstabe a

Der Ordnungswidrigkeitentatbestand soll kiinftig die Falle der Durchflihrung einer illegalen
Verbringung von Abféllen erfassen. Ist ein VerstoR3 zugleich Straftat nach § 326 Absatz 4
oder 7 StGB-E und Ordnungswidrigkeit nach § 18 Absatz 2 AbfVerbrG-E, wird gemaf § 21
Absatz 1 Satz 1 OWiG nur das Strafgesetz angewendet.

Zu Buchstabe b

Als Bufdgelddrohung fir den neu gefassten Ordnungswidrigkeitentatbestand in § 18 Ab-
satz 2 AbfVerbrG soll ein Betrag in Héhe von 50 000 Euro vorgesehen werden.

Zu Nummer 2 (§§ 18a bis 18c AbfVerbrG)

Es handelt sich um eine Folgeadnderung. Samtliche bisherigen Straftaten der Abfallverbrin-
gung werden zukiinftig in § 326 Absatz 4 StGB-E enthalten sein. Die Qualifikationstatbe-
stande des § 18a Absatz 3 AbfVerbrG und § 18b Absatz 3 AbfVerbrG finden sich in § 330
Absatz 1 StGB-E wieder, wobei die in der jeweiligen Nummer 1 enthaltene Qualifikation
(,beharrlich wiederholt*) kiinftig ggf. als unbenannter schwerer Fall erfasst werden kann.
Die in der jeweiligen Nummer 2 enthaltene Qualifikation (,aus Gewinnsucht®) wird von dem
gleichlautenden Regelbeispiel des § 330 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 StGB erfasst. Die in
§ 18a Absatz 4 und 6 AbfVerbrG sowie in § 18b Absatz 4 und 6 AbfVerbrG enthaltenen
Qualifikationen werden kunftig in § 330 Absatz 2 Nummer 3, Absatz 3 StGB-E enthalten
sein, die minder schweren Falle des § 18a Absatz 5 und 7 AbfVerbrG sowie des § 18b Ab-
satz 5 und 7 AbfVerbrG in § 330 Absatz 4 StGB-E. Die bisher in § 18a Absatz 8 AbfVerbrG
und § 18b Absatz 8 AbfVerbrG geregelte Fahrlassigkeitsstrafbarkeit wird kiinftig von § 326
Absatz 6 und 7 StGB-E, im Ubrigen von § 18 Absatz 2 AbfVerbrG abgedeckt werden. Eine
Vorschrift zur tatigen Reue (bisher § 18a Absatz 9 und § 18b Absatz 9 AbfVerbrG) wird in
§ 330b StGB-E enthalten sein. Auch der Tatbestandsausschluss der Unerheblichkeit der
Menge gemall § 18a Absatz 10 und § 18b Absatz 10 AbfVerbrG soll in § 326 Absatz 4
StGB-E (,erhebliche Menge®) weitergefiihrt werden.

Zu Nummer 3 (§ 19 AbfVerbrG)

Es handelt sich um eine Folgeanderung. Die Einziehungsvorschrift ist nur noch fur die Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Absatz 1 und 2 AbfVerbrG-E erforderlich. Anders als im Straf-
recht werden die Erzeugnisse und Produkte der Tat im Ordnungswidrigkeitenrecht zu den
Beziehungsgegenstanden gezahlt (Thoma in: Géhler, OWiG, 19. Auflage 2024, Vor § 22,
Rn. 10 und 16). Daher werden in den Einziehungsvorschriften die Erzeugnisse und Pro-
dukte der Tat nicht ausdricklich aufgefiihrt, wenn gleichzeitig die Einziehung von Bezie-
hungsgegenstanden fiir zulassig erklart wird.

Zu Nummer 4 (Anhang nach § 20 AbfVerbrG)

Es handelt sich um eine Folgednderung. Der Anhang bezieht sich auf § 18c AbfVerbrG, der
gestrichen werden soll.

Zu Artikel 9 (Anderung des Pflanzenschutzgesetzes)
Zu Nummer 1 (Amtliche Inhaltsiibersicht)

Es handelt sich um die Anpassung der Inhaltsibersicht an die neue Struktur der Straf- und
Bufigeldvorschriften.
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Zu Nummer 2 (§ 2 PfiSchG)

Die Vorschrift enthalt einen klarstellenden Hinweis auf die Geltung der Legaldefinitionen
des BNatSchG fiir zentrale artenschutzrechtliche Begriffe auch im Rahmen des PflISchG.

Zu Nummer 3 (§ 13 PfISchG-E)

Die Erganzung dient der Klarstellung, dass es hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Be-
sitz- und Vermarktungsverbote bei den allgemeinen Vorschriften des § 44 Absatz 2
BNatSchG und mithin auch bei den zugehoérigen neu gefassten Strafvorschriften des § 69
Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2 Nummer 2 und 3 BNatSchG-E verbleibt. Demgegeniber
enthalt § 13 Absatz 2 PfISchG eine gegenuber § 44 Absatz 1 BNatSchG-E spezielle Rege-
lung der Zugriffsverbote bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Die zugehorige
Strafbewehrung findet sich in dem neu gefassten § 68 PfISchG.

Zu Nummer 4 (§ 58 PfISchG-E)
Es handelt sich um eine Folgeanderung.
Zu Nummer 5 (§§ 68, 68a PflISchG-E)

Die Umsetzung der Richtlinie soll zum Anlass genommen werden, die Straf- und BuRRgeld-
vorschriften des PflISchG neu zu strukturieren und insgesamt tUbersichtlicher auszugestal-
ten. Dabei sollen die Strafvorschriften — wie im Nebenstrafrecht tblich — vor die Buligeld-
vorschriften platziert werden. Die Strafvorschriften finden sich mithin kinftig in den §§ 68
und § 68a PfISchG-E und die BuRgeldvorschriften werden kunftig in den § 69 PfISchG-E
geregelt sein. Danach folgt die Einziehungsvorschrift (§ 70 PfISchG-E), die sowohl Strafta-
ten als auch Ordnungswidrigkeiten betrifft. Innerhalb der Strafvorschriften werden — wie im
Nebenstrafrecht Ublich — die Strafbewehrungen des nationalen Rechts (§ 68 PfISchG-E)
vor den Strafbewehrungen des EU-Rechts (§ 68a PfISchG-E) platziert.

(§ 68 PfISChG-E)

§ 68 PfISchG-E bindelt die Strafbewehrungen des nationalen Rechts. Er dient zugleich der
Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe n, Absatz 3, Absatz 4 und Artikel 5 Absatz 2
Buchstabe b und e der Richtlinie, soweit es VerstdRe gegen die in Artikel 3 Absatz 2 Buch-
stabe n genannten Zugriffsverbote bei den dort genannten streng geschuitzten Arten (§ 2
PflISchG-E in Verbindung mit § 7 Absatz 2 Nummer 14 BNatSchG) und europaischen Vo-
gelarten (§ 2 PfISchG-E in Verbindung mit § 7 Absatz 2 Nummer 12 BNatSchG) betrifft.
Insoweit ist § 68 PfISchG-E die gegenliber § 69 BNatSchG-E speziellere Vorschrift.

§ 68 Absatz 1 Nummer 1 PfISchG-E Gbernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 69
Absatz 1 Nummer 1 PfISchG.

§ 68 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 PflISchG-E Gbernimmt wesentliche Teile des bisherigen § 69
Absatz 1 Nummer 4 PfISchG in Verbindung mit § 68 Absatz 1 Nummer 9 bis 12 PflISchG-E
(Bewehrung von VerstéRen gegen die Zugriffsverbote des § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1
bis 3 PflISchG bei streng geschitzten Arten). Der bestehende unechte Mischtatbestand soll
aufgel6st und durch direkte Strafbewehrungen der einzelnen artenschutzrechtlichen Zu-
griffsverbote ersetzt werden. Dabei soll die Verweisung des geltenden § 69 Absatz 1 Num-
mer 4 PflISchG-E auf § 68 Absatz 1 Nummer 8 PfISchG-E (Bufgeldvorschrift zur Beweh-
rung von Anwendungsverboten fur Pflanzenschutzmittel im Haus- und Kleingartenbereich)
nicht dbernommen werden. Stattdessen soll kiinftig auch der Verstol gegen das in § 13
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 PfISchG geregelte Zugriffsverbot strafbewehrt sein, wenn es
eine streng geschutzte Art betrifft. Die Strafbewehrung knupft akzessorisch an einen Ver-
stol3 gegen die in § 13 Absatz 2 Satz 1 PflISchG normierten Zugriffsverbote an. Liegt ein
solcher Verstol3 nicht vor, etwa in den Fallen einer den Anforderungen an die gute fachliche



- 120 -

Praxis entsprechenden Durchfiihrung von PflanzenschutzmalRnahmen, bei der sich der Er-
haltungszustand der lokalen Population einer Art in ihrem nattrlichen Verbreitungsgebiet
durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nicht verschlechtert (§ 13 Absatz 2 Satz 3
und 4 PfISchG), ist auch keine Strafbarkeit zu besorgen. Im Ubrigen wird auf die Begrin-
dung zu § 69 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 BNatSchG-E Bezug genommen.

§ 68 Absatz 1 Nummer 6 und 7 PfISchG-E Uubernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen
§ 69 Absatz 1 Nummer 2 und 3 PfISchG.

§ 68 Absatz 2 Nummer 1 PfISchG-E Ubernimmt — sprachlich etwas pragnanter formuliert —
den Regelungsgehalt des bisherigen § 69 Absatz 2 Nummer 1 PflISchG (Bewehrung von
Verstdlien gegen bestimmte Zugriffsverbote bei europaischen Vogelarten). Die Vorschrift
bezieht in die Bewehrung von Verstélien gegen Zugriffsverbote das ,Fangen* ein, weil auch
insoweit von einer ,Entnahme” im Sinne des Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe n der Richtlinie
auszugehen ist.

§ 68 Absatz 2 Nummer 2 PfISchG-E Gbernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 69
Absatz 2 Nummer 2 PfISchG.

§ 68 Absatz 3 PfISchG-E Ubernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 69 Absatz 3
PfISchG.

§ 68 Absatz 4 PfISchG-E Ubernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 69 Absatz 6
PflISchG.

§ 68 Absatz 5 PfISchG-E sieht einen Qualifikationstatbestand fir den Fall vor, dass eine
vorsatzliche Handlung nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 oder 5 oder Absatz 2 Nummer 1 ka-
tastrophale Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Ar-
tikel 3 Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie. Erganzend wird auf die
Begriindung zu § 330 Absatz 2 und 4 StGB-E verwiesen.

§ 68 Absatz 6 PfISchG-E und § 68 Absatz 7 PflISchG-E entsprechen im Wesentlichen dem
bisherigen § 69 Absatz 4 PflISchG. Entsprechend der unterschiedlichen Strafdrohungen flr
(rein) vorsatzliche VerstoRle soll die Strafdrohung fir die Vorsatz-Leichtfertigkeitskombina-
tion bei streng geschutzten Arten hoher sein als bei europaischen Vogelarten. Insoweit soll
auch ein Gleichklang mit § 69 Absatz 8 BNatSchG-E angestrebt werden. § 68 Absatz 6
PflISchG-E und § 68 Absatz 7 PfISchG-E dienen der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 4 der
Richtlinie. Zur Umsetzung dieser Vorgaben ist es nach dem Erwagungsgrund 27 der Richt-
linie ausreichend, wenn die Strafbewehrung so vorgenommen wird, dass nur beim Merkmal
,Schutzstatus* leichtfertiges Handeln ausreicht, wahrend im Ubrigen Vorsatz verlangt wird.

§ 68 Absatz 8 PfISchG-E sieht im Gleichklang mit § 69 Absatz 9 BNatSchG-E die Strafbe-
wehrung von leichtfertigen Verstdlien gegen bestimmte Zugriffsverbote (Totung/Zerstd-
rung) bei streng geschutzten Arten und europaischen Vogelarten vor, wobei entsprechend
der Strafdrohungen fur vorsatzliche Versto3e die Strafdrohung fur leichtfertige VerstoRRe bei
streng geschutzten Arten hoher ist als bei europaischen Vogelarten. Mit dieser VVorgabe soll
auch Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie umgesetzt werden.

§ 68 Absatz 9 PfISchG-E fuhrt den StrafausschlieBungsgrund des bisherigen § 69 Absatz 5
PfISchG im Einklang mit Artikel 3 Absatz 8 Buchstabe a und ¢ der Richtlinie fort. Abwei-
chend vom bisherigen Recht gilt der StrafausschlieBungsgrund aber nur noch fir Vorsatz-
taten, die sich auf streng geschiitzte Arten beziehen, sofern der Tater nicht wissentlich oder
nicht absichtlich handelt. Nur fur Handeln, das nicht wissentlich oder absichtlich erfolgt, ist
es wegen des geringeren Unrechts gerechtfertigt, auch kinftig eine Bagatellgrenze vorzu-
sehen. Damit wird dem besonderen Schutz der streng geschitzten Arten, der in der Straf-
drohung des § 68 Absatz 1 PflISchG-E zum Ausdruck kommt, Rechnung getragen. Im Ub-
rigen wird auf die Begrindung zu § 69 Absatz 10 BNatSchG-E Bezug genommen.
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(§ 68a PfISchG-E)

§ 68a PflISchG-E fuhrt erstmals Strafvorschriften zur Pflanzenschutzverordnung ein. Er
dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer iii, Absatz 3, Absatz 4, Arti-
kel 4 Absatz 2 und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b und d der Richtlinie. Zur Bewehrung der
Pflanzenschutzverordnung enthalt § 68 Absatz 2 Nummer 1 PfISchG bislang nur eine Bul3-
geldvorschrift, die in der Nummer 1 den Fall des VerstoRes gegen das in Artikel 28 Absatz 1
der Pflanzenschutzverordnung normierte Verbot des Inverkehrbringens von Pflanzen-
schutzmitteln adressiert.

§ 68a Absatz 1 PflISchG-E dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer iii
und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe d der Richtline. Er stellt den vorsatzlichen Verstol3 gegen
das Verkehrs- oder Verwendungsverbot des Artikels 28 Absatz 1 der Pflanzenschutzver-
ordnung unter Strafe, wenn die Handlung geeignet ist, den Tod oder eine schwere Gesund-
heitsschadigung eines anderen Menschen oder erhebliche Schaden an Tieren, Pflanzen,
einem Gewasser, der Luft, dem Boden oder einem Okosystem nach § 330d Absatz 1 Num-
mer 2 StGB-E zu verursachen. Subjektiv muss die Eignung zur Verursachung der genann-
ten schweren Folgen vom Vorsatz des Taters umfasst sein. Der Erfolgseintritt wird nicht
vorausgesetzt. Tritt der Erfolg ein, war die Handlung jedenfalls erfolgsgeeignet. Der Erfolgs-
eintritt kann bei der Strafzumessung scharfend zu berucksichtigen sein. Ferner kann bei
katastrophalen Auswirkungen auf die Umwelt die Qualifikation des § 68a Absatz 3 PfISchG-
E sowie im Falle des Eintritts des Todes eines Menschen die Qualifikation des § 68a Ab-
satz 4 PfISchG-E verwirklicht sein.

§ 68a Absatz 2 PfISchG-E regelt die die Versuchsstrafbarkeit und dient der Umsetzung von
Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie.

§ 68a Absatz 3 PfISchG-E sieht einen Qualifikationstatbestand fir den Fall vor, dass eine
vorsatzliche Handlung nach Absatz 1 katastrophale Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die
Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b
der Richtlinie. Erganzend wird auf die Begriindung zu § 330 Absatz 2 und 4 StGB-E ver-
wiesen.

§ 68a Absatz 4 PfISchG-E sieht einen Qualifikationstatbestand fir den Fall vor, dass eine
vorsatzliche Handlung nach Absatz 1 den Tod eines Menschen verursacht. Er dient der
Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer iii und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a
der Richtlinie. Ergénzend wird auf die Begriindung zu § 330 Absatz 3 und 4 StGB-E ver-
wiesen.

§ 68a Absatz 5 PfISchG-E regelt die Strafbarkeit leichtfertigen Handelns. Die Vorschrift
dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie.

Zu Nummer 6 (§ 69 PflISchG-E)
Die BuRgeldvorschriften finden sich kinftig in § 69 PfISchG-E.

In § 69 Absatz 1 PfISchG-E sollen die BuRRgeldvorschriften zur Bewehrung der artenschutz-
rechtlichen Zugriffsverbote (§ 13 Absatz 2 Satz 1 PfISchG) auf vorsatzliche Handlungen
begrenzt werden, um insoweit einen Gleichlauf mit § 70 Absatz2 Nummer 1 bis 4
BNatSchG-E zu erzielen. Ist ein Versto3 zugleich Straftat nach § 68 Absatz 1 Nummer 2, 4
oder 5 oder Absatz 2 Nummer 1 PflSchG-E und Ordnungswidrigkeit nach § 69 Absatz 1
Nummer 1, 3 oder 4 PfISchG-E, wird gemaf § 21 Absatz 1 Satz 1 OWiG nur das Strafge-
setz angewendet.

In §69 Absatz 3 Nummer 1 PfISchG-E soll auch das Verwendungsverbot des Arti-
kels 28 Absatz 1 der Pflanzenschutzverordnung in die Bufgeldbewehrung einbezogen
werden. Mithin erfasst §69 Absatz3 Nummer1 PflISchG-E kunftig dieselben
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Tathandlungen, die auch von § 68a Absatz 1 PfISchG-E erfasst werden, allerdings ohne,
dass die fur eine Straftat erforderliche Eignung zu den dort genannten schweren Folgen
vorliegen musste. Insofern kommt der BuRgeldvorschrift eine Auffangfunktion zu.

Im Ubrigen handelt es sich um Folgeénderungen und rechtsférmliche Anpassungen.
Zu Nummer 7 (§ 69a PfISchG-E)

Die Vorschrift regelt Einziehungsvorschriften zu den §§ 68 bis 69 PfISchG-E. Sie Ubernimmt
die bisherigen § 68 Absatz 4 PflISchG und § 69 Absatz 7 PfISchG — angepasst an die heute
ubliche Regelungstechnik und erganzt um Vorschriften zur Dritteinziehung, um insoweit ei-
nen Gleichlauf mit den chemikalienrechtlichen und naturschutzrechtlichen Einziehungsvor-
schriften zu erzielen.

Zu Artikel 10 (Anderung des Chemikaliengesetzes)
Zu Nummer 1 (Amtliche Inhaltstuibersicht)

Es handelt sich um die Anpassung der Inhaltstibersicht an die neue Struktur der Strafvor-
schriften.

Zu Nummer 2 (§ 12f ChemG-E)

Es handelt sich um Folgeanderungen.

Zu Nummer 3 (§ 12g Absatz 1 ChemG-E)

Die behdrdliche Anordnungsbefugnis in § 12g Absatz 1 Satz 1 ChemG soll in zwei Satze
aufgeteilt werden, um eine passgenauere bewehrungstechnische Anknipfung in § 26 Ab-
satz 1 Nummer 4 ChemG-E und § 27 Absatz 2 ChemG-E zu ermdoglichen.

Zu Nummer 4 (§ 26 ChemG-E)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Bewehrung soll auf den neuen Satz 2 des § 12g Absatz 1 ChemG-E bezogen werden,
der nunmehr die bewehrungsfahige behordliche Einzel-Anordnungsbefugnis enthalt.

Zu Doppelbuchstabe bb

§ 26 Absatz 1 Nummer 7 ChemG soll angepasst werden, da kuinftig die neuen Buchsta-
bena und b (Bewehrung von Verwendungs- und Abgabeverboten) in § 27 Absatz 2
ChemG-E zitiert werden sollen. Die weitere Untergliederung ist den unterschiedlich hohen
BuRgeldrahmen geschuldet. Wie bei § 27 Absatz 1 Nummer 1 ChemG-E soll auch die Neu-
fassung des § 26 Absatz 1 Nummer 7 ChemG-E genutzt werden, um die Blankettvorschrift
an die heute im Nebenstrafrecht Gbliche Ausgestaltung anzupassen.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um Folgednderungen zur Neufassung des § 26 Absatz1 Nummer 7
ChemG-E.
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Zu Buchstabe ¢

Es handelt sich zum einen um Folgeanderungen zur Neufassung des § 26 Absatz 1 Num-
mer 7 ChemG-E sowie zu den Anpassungen in § 26 Absatz 2 Nummer 2 ChemG-E. Ferner
soll eine im Funften Gesetz zur Anderung des Chemikaliengesetzes erfolgte fehlerhafte
Einordnung des BuRgeldrahmens bezuglich § 26 Absatz 1 Nummer 4g korrigiert werden.

Zu Nummer 5 (§ 27 ChemG-E)
Zu Buchstabe a

Die Neufassung des Grundtatbestands hat im Wesentlichen bewehrungstechnische
Grinde. Das Strafblankett soll an die im Nebenstrafrecht Gblichen Formulierungen ange-
passt werden. Da gemal Artikel 1 Absatz 3 Satz 3 EUV die Europaische Union an die Stelle
der Europaischen Gemeinschaft tritt und deren Rechtsnachfolgerin ist, bedarf es der ge-
sonderten Erwahnung der Europaischen Gemeinschaften nicht mehr. Inhaltliche Anderun-
gen gehen mit den Anpassungen nicht einher.

Zu Buchstabe b
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung.
Zu Buchstabe c

Die Neufassung des § 27 Absatz 2 ChemG dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2
Buchstabe c Ziffer i, iv bis vi und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe d der Richtlinie. Dabei soll
das konkrete Gefahrdungsdelikt entsprechend den Anforderungen der Richtlinie in ein Eig-
nungsdelikt umgestaltet werden. Die Schadigungseignung muss (wie bislang die konkrete
Gefahrdung) vom Vorsatz des Taters umfasst sein. Der Erfolgseintritt wird nicht vorausge-
setzt. Tritt der Erfolg ein, war die Handlung jedenfalls erfolgsgeeignet. Der Erfolgseintritt
kann bei der Strafzumessung scharfend zu berucksichtigen sein. Ferner kann bei katastro-
phalen Auswirkungen auf die Umwelt die Qualifikation des § 27f Absatz 1 ChemG-E sowie
im Falle des Eintritts des Todes eines Menschen die Qualifikation des § 27f Absatzes 2
ChemG-E verwirklicht sein.

Einbezogen in das Eignungsdelikt bleiben auch Tatbestande, die in § 26 ChemG bul3geld-
bewehrt sind, wenn sie die in der Richtlinie genannten Tathandlungen betreffen, namentlich
die Herstellung, das Inverkehrbringen oder die Bereitstellung auf dem Markt, die Ausfuhr
oder die Verwendung von Stoffen. Das gilt auch fiur die Verletzung von Einstufungs-, Kenn-
zeichnungs- oder Verpackungspflichten der CLP-Verordnung. Insoweit knupft § 27 Ab-
satz 2 ChemG-E kiinftig an den Verstol® gegen das Verkehrsverbot in Artikel 4 Absatz 10
oder 11 CLP-Verordnung an, das auf der Grundlage des § 26 Absatz 2 Nummer 3 Buch-
stabe h ChemG in § 3 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a ChemSanktionsV-E bul3geldbe-
wehrt werden soll. Einbezogen bleiben Verstdlie gegen Regelungen tber den Schutz von
Beschaftigten.

Zu Buchstabe d

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Hohe der Strafdrohung fur die fahrlassige Begehung des in § 27 Absatz 2 ChemG-E

kinftig geregelten Eignungsdelikts soll an die Strafdrohung fiir entsprechende Delikte im
29. Abschnitt des StGB (etwa § 328 Absatz 5 StGB) angepasst werden.
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Zu Buchstabe e
Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine Folgeanderung zur Umgestaltung des § 27 Absatz 2 ChemG-E zu
einem Eignungsdelikt. Die Formulierung ist an § 330 Absatz 1 Satz 1 StGB angelehnt.

Zu Doppelbuchstabe bb
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung.
Zu Buchstabe f

Die Vorschrift Gbernimmt entsprechend der heute im Nebenstrafrecht Ublichen Beweh-
rungstechnik den Regelungsgehalt des geltenden Absatz 1 Nummer 3 Satz 2.

Zu Nummer 6 (§ 27b ChemG-E)

Im Nebenstrafrecht werden Bewehrungen nationaler Vorschriften vor den Bewehrungen
des Unionsrechts platziert. Die umfassende Uberarbeitung der Strafbestimmungen des
ChemG soll daher genutzt werden, um die §§ 27b und 27¢c ChemG-E zu tauschen. Durch
das Vierte Gesetz zur Anderung des Chemikaliengesetzes vom 16. November 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 313) wurden die Ermachtigungen des § 17 Absatz 1 Nummer 1 und 2 ChemG
im Hinblick auf Einrichtungen erweitert, eine Anpassung des geltenden § 27¢ ChemG — der
dort genannte § 26 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe b ChemG bezieht sich auf § 17 Absatz 1
Nummer 1 Buchstabe b ChemG — ist nicht erfolgt. Im Zuge der Neufassung der Strafvor-
schrift als neuer § 27b ChemG soll diese Anpassung nachgeholt werden.

Zu Nummer 7 (§ 27c ChemG-E)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Anpassung an neue rechtsférmliche Vorgaben.
Zu Buchstabe c

Der neue § 27c Absatz 2 ChemG dient der Umsetzung der Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe ¢
Ziffer ii und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe d der Richtlinie. Fir die Falle des § 27c Absatz 1
Nummer 4 ChemG-E soll das bisherige konkrete Gefahrdungsdelikt in ein Eignungsdelikt
uberfuhrt werden. Insoweit wird auf die Begrindung zu § 27 Absatz 2 ChemG-E Bezug
genommen.

Fir die Nummern 1 bis 3 des § 27c Absatz 1 ChemG-E verbleibt es bei der bisherigen Re-
gelung des Absatzes 3.

Mit der Androhung der Versuchsstrafbarkeit in § 27c Absatz 4 ChemG-E fur die Falle des
§ 27¢c Absatz 2 ChemG-E soll Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie umgesetzt werden. Mit der
Androhung der Versuchsstrafbarkeit auch fur die Falle des § 27¢ Absatz 3 ChemG-E wird
ein Gleichlauf zu § 27 Absatz 3 ChemG angestrebt.

§ 27c Absatz 5 ChemG-E regelt die Fahrlassigkeitsstrafbarkeit fur die Falle des Absatzes 1
Nummer 4. Absatz 5 Nummer 1 Ubernimmt dabei den Regelungsgehalt des bisherigen
§ 27b Absatz 4 ChemG. Absatz 5 Nummer 2 dient der Umsetzung des Artikels 3 Absatz 4
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der Richtlinie, wobei — wie in § 27 Absatz 4 Nummer 2 ChemG-E — auch einfach fahrlassi-
ges Handeln bewehrt werden soll. Die Strafdrohung orientiert sich ebenfalls an § 27 Ab-
satz 4 Nummer 2 ChemG-E.

Zu Buchstabe d

Es handelt sich um eine Folgednderung.

Zu Nummer 8 (§ 27¢c ChemG)

Es handelt sich um eine Folgeanderung.

Zu Nummer 9 (§§ 27d ff. ChemG-E)

(§ 27d ChemG-E)

§ 27d ChemG-E buindelt die Strafvorschriften zur F-Gas-Verordnung.

Mit § 27d Absatz 1 ChemG-E soll Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe t und Artikel 5 Absatz 2
Buchstabe d der Richtlinie umgesetzt werden. Die neuen Straftatbestande entsprechen im
Wesentlichen den bislang in § 12 ChemSanktionsV geregelten Tatbestanden. Diese Vor-
schrift soll gestrichen werden. Erstmalig bewehrt werden soll die unerlaubte Freisetzung
von fluorierten Treibhausgasen (§ 27d Absatz 1 Nummer 1 ChemG-E). Bei den in § 27d
Absatz 1 Nummer 3 und 4 ChemG-E geregelten Tatbestanden soll auf einen Tatzeitpunkt
nach Verkindung dieses Gesetzes abgestellt werden, um klarzustellen, dass die durch
§ 27d Absatz 1 ChemG-E (Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder Geldstrafe) gegeniber
§ 27 Absatz 1 Nummer 3 ChemG in Verbindung mit § 12 ChemSanktionsV (Freiheitsstrafe
bis zu zwei Jahre oder Geldstrafe) bewirkte Strafscharfung keine Rickwirkung hat.

§ 27d Absatz 2 ChemG-E dient der Umsetzung des Artikels 4 Absatz 2 der Richtlinie (Ver-
suchsstrafbarkeit).

§ 27d Absatz 3 ChemG-E dient der Umsetzung des Artikels 3 Absatz 4 der Richtlinie, wobei
— wie in § 27 Absatz 4 Nummer 2 ChemG-E — auch einfach fahrlassiges Handeln bewehrt
werden soll. Die Strafdrohung orientiert sich ebenfalls an § 27 Absatz 4 Nummer 2 ChemG-
E. Fir § 27d Absatz 1 Nummer 1 ChemG-E soll kein Fahrlassigkeitstatbestand vorgesehen
werden, da die bewehrten EU-Vorgaben nur das absichtliche Handeln verbieten.

Mit § 27d ChemG-E soll auch Artikel 31 Absatz 3 Buchstabe a der F-Gas-Verordnung um-
gesetzt werden.

(§ 27e ChemG-E)
§ 27e ChemG-E bundelt die Strafvorschriften zur Ozon-Verordnung.

Mit § 27e Absatz 1 ChemG-E soll Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe s und Artikel 5 Absatz 2
Buchstabe d der Richtlinie umgesetzt werden. Die neuen Straftatbestdnde entsprechen im
Wesentlichen den bislang in § 14 ChemSanktionsV geregelten Tatbestanden. Diese Vor-
schrift soll gestrichen werden. Erstmalig bewehrt werden soll die unerlaubte Freisetzung
von ozonabbauenden Stoffen (§ 27e Absatz 1 Nummer 8 ChemG-E).

§ 27e Absatz 2 ChemG-E dient der Umsetzung des Artikels 4 Absatz 2 der Richtlinie (Ver-
suchsstrafbarkeit).

§ 27e Absatz 3 ChemG-E dient der Umsetzung des Artikels 3 Absatz 4 der Richtlinie, wobei
— wie in § 27 Absatz 4 Nummer 2 ChemG-E — auch einfach fahrldssiges Handeln bewehrt
werden soll. Die Strafdrohung orientiert sich ebenfalls an § 27 Absatz 4 Nummer 2 ChemG-



- 126 -

E. Fur § 27e Absatz 1 Nummer 8 ChemG-E soll kein Fahrlassigkeitstatbestand vorgesehen
werden, da die bewehrten EU-Vorgaben nur das absichtliche Handeln verbieten.

Mit § 27e ChemG-E soll auch Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe a der Ozon-Verordnung um-
gesetzt werden.

(§ 27f ChemG-E)

§ 27f Absatz 1 ChemG-E sieht einen Qualifikationstatbestand fur den Fall vor, dass der
Tater eine Straftat nach § 27d Absatz 1 Nummer 2 bis 4, 10 bis 13 oder 14 als Mitglied ei-
ner Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, gewerbsma-
Rig begeht. Dadurch soll der Handel mit illegalen fluorierten Treibhausgasen sowie mit Er-
zeugnissen und Einrichtungen, die solche Gase enthalten, durch organisierte Tatergruppen
angemessen geahndet und effektiver bekampft werden kénnen. Das Inverkehrbringen von
klimaschadlichen teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) unterliegt nach der F-Gas-
Verordnung einem Quotensystem. Schon heute werden unter Nutzung etablierter Beschaf-
fungs- und Vertriebsstrukturen HFKW durch arbeitsteilig organisierte, global vernetzte Ta-
tergruppen ohne die erforderliche Quote, mithin illegal, in die EU gebracht und in Deutsch-
land illegal gehandelt. Durch die nach der F-Gas-Verordnung fur die nachsten Jahre vorge-
sehene Verknappung der Quoten wird der Preis fur HFKW voraussichtlich weiter steigen.
Es ist deshalb davon auszugehen, dass damit auch der Anreiz fur den illegalen Handel
durch organisierte Tatergruppen in den nachsten Jahren weiter zunehmen wird und sich
das Risiko des illegalen Handels und des professionellen Anbietens entsprechend weiter
erhdhen wird. Die Regelung greift nicht zuletzt einen Vorschlag des Bundesrates zur Schaf-
fung eines Qualifikationstatbestands fiir besonders schwere Verstdlie gegen die F-Gas-
Verordnung auf (siehe Bundesratsdrucksache 645/25 (Beschluss), S. 9 (Nummer 6 Buch-
stabe b)). Fir die Auslegung des Merkmals der kombinierten banden- und gewerbsmali-
gen Begehungsweise kann auf die gleichlautende Formulierung in § 260a Absatz 1, § 263
Absatz 5 und § 267 Absatz 4 StGB verwiesen werden.

§ 27f Absatz 2 ChemG-E sieht einen Qualifikationstatbestand fir den Fall vor, dass eine
vorsatzliche Handlung nach § 27 Absatz 2, § 27c Absatz 2, § 27d Absatz 1 oder § 27e Ab-
satz 1 ChemG-E katastrophale Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die Vorschrift dient der
Umsetzung von Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie. Ergan-
zend wird auf die Begriindung zu § 330 Absatz 2 und 4 StGB-E verwiesen.

§ 27f Absatz 3 ChemG-E sieht einen Qualifikationstatbestand flr den Fall vor, dass eine
vorsatzliche Handlung nach § 27 Absatz 2 oder § 27c Absatz 2 ChemG-E den Tod eines
Menschen verursacht. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 Buch-
stabe c Ziffer i, ii, iv bis vi in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie.
Erganzend wird auf die Begrindung zu § 330 Absatz 3 und 4 StGB-E verwiesen.

Zu Nummer 10 (§ 27g ChemG-E)
Es handelt sich um die notwendigen Folgeanpassungen der Einziehungsvorschrift.
Zu Artikel 11 (Anderung der Chemikalien-Sanktionsverordnung)

Die Anderungen der ChemSanktionsV betreffen im Wesentlichen Folgeanderungen, die
aus der Anpassung des Strafblanketts in § 27 Absatz 1 Nummer 3 ChemG resultieren. Bei
den notwendigen Anpassungen werden neue rechtsférmliche Vorgaben umgesetzt. Insbe-
sondere sollen die rein deklaratorischen Hinweise auf die Strafvorschriften des ChemG (die
Verweise auf § 27 Absatz 1a bis 4 ChemG in den §§ 1, 4, 6, 8 und 10 ChemSanktionsV)
gestrichen werden, um die Regelung Ubersichtlicher zu gestalten und mdgliche Missver-
stédndnisse zu vermeiden.
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In § 3 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a ChemSanktionsV-E soll im Hinblick auf Artikel 3
Absatz 2 Buchstabe c Ziffer v der Richtlinie das Verkehrsverbot des Artikels 4 Absatz 10
der CLP-Verordnung bei Verstélien gegen Verordnungsvorschriften Gber die Einstufung,
Kennzeichnung oder Verpackung von Stoffen, Gemischen oder Erzeugnissen umfassend
bewehrt werden und in der Folge § 3 Absatz 1 ChemSanktionsV gestrichen werden.

Die §§ 12 und 14 ChemSanktionsV sollen gestrichen werden. Die dort aufgefuhrten Straf-
tatbestande finden sich nunmehr in den §§ 27d Absatz 1 und 27e Absatz 1 ChemG-E.

Zu Artikel 12 (Anderung der Chemikalien-Ozonschichtverordnung)

Es handelt sich um Folgeanpassungen, die aus der Anderung des BuRgeldblanketts in § 26
Absatz 1 Nummer 7 ChemG-E resultieren.

Zu Artikel 13 (Anderung der Chemikalien-Klimaschutzverordnung)

Es handelt sich um Folgeanpassungen, die aus der Anderung des BuRgeldblanketts in § 26
Absatz 1 Nummer 7 ChemG-E resultieren.

Zu Artikel 14 (Anderung der Chemikalien-Verbotsverordnung)

Es handelt sich um Folgeanpassungen, die aus der Anderung des BuRgeldblanketts in § 26
Absatz 1 Nummer 7 ChemG-E resultieren. Im Ubrigen sollen die rein deklaratorischen Hin-
weise auf die Strafvorschriften des ChemG (die Verweise auf § 27 Absatz 2 bis 4 ChemG
in § 13 Absatz 1 ChemVerbotsV und § 13 Absatz 2 bis 4 ChemVerbotsV insgesamt) nicht
angepasst, sondern gestrichen werden, um die Regelung Ubersichtlicher zu gestalten und
maogliche Missverstandnisse zu vermeiden.

Zu Artikel 15 (Anderung der Biozidrechts-Durchfiihrungsverordnung)

Die rein deklaratorische Verweisung auf § 27 Absatz 2 ChemG soll nicht angepasst, son-
dern gestrichen werden, um die Regelung Ubersichtlicher zu gestalten und maégliche Miss-
verstandnisse zu vermeiden.

Zu Artikel 16 (Anderung des Gerichtskostengesetzes)

Auf die Begriindung zur vorgeschlagenen Anderung des § 107 Absatz 3 Nummer 2 OWiG
wird verwiesen.

Zu Artikel 17 (Anderung des Gesetzes iiber Gerichtskosten in Familiensachen)

Auf die Begriindung zur vorgeschlagenen Anderung des § 107 Absatz 3 Nummer 2 OWiG
wird verwiesen.

Zu Artikel 18 (Anderung des Gerichts- und Notarkostengesetzes)

Auf die Begriindung zur vorgeschlagenen Anderung des § 107 Absatz 3 Nummer 2 OWiG
wird verwiesen.

Zu Artikel 19 (Folgeanderungen)
Es handelt sich um Folgednderungen.
Zu Artikel 20 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. Die Mitgliedstaaten der Europaischen Union sind ver-
pflichtet, die erforderlichen UmsetzungsmalRnahmen bis spatestens zum 21. Mai 2026 zu
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treffen (Artikel 28 Absatz 1 der Richtlinie). Das Gesetz soll daher am Tag nach der Verkln-
dung in Kraft treten.
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	4. In § 312 Absatz 1 wird die Angabe „kerntechnische Anlage (§ 330d Nr. 2)“ durch die Angabe „kerntechnische Anlage (§ 330d Absatz 1 Nummer 4)“ ersetzt.
	5. § 314a Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe c wird durch den folgenden Buchstaben c ersetzt:
	6. § 324 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	7. § 324a Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	8. Die §§ 325 und 325a werden durch die folgenden §§ 325 und 325a ersetzt:
	§ 325 „
	Luftverunreinigung

	§ 325a
	Verursachen von Geräuschen, Erschütterungen, thermischer Energie und nichtionisierenden Strahlen


	9. § 326 wird durch den folgenden § 326 ersetzt:
	§ 326 „
	Unerlaubter Umgang mit Abfällen


	10. § 327 Absatz 2 und 3 wird durch die folgenden Absätze 2 bis 5 ersetzt:
	11. Nach § 327 wird der folgende § 327a eingefügt:
	„§ 327a
	Unerlaubte Ausführung von Vorhaben


	12. § 328 wird wie folgt geändert:
	13. § 329 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:
	14. § 330 wird durch den folgenden § 330 ersetzt:
	§ 330 „
	Besonders schwerer Fall einer Umweltstraftat; Qualifikation


	15. § 330b Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	16. § 330c wird durch den folgenden § 330c ersetzt:
	„§ 330c
	Einziehung


	17. § 330d wird wie folgt geändert:


	Artikel 2
	Änderung der Strafprozessordnung
	Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 20. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 95) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 100a Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	2. § 443 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:


	Artikel 3
	Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
	Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 349) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 30 wird wie folgt geändert:
	2. § 107 wird wie folgt geändert:


	Artikel 4
	Änderung des Bundesberggesetzes
	Das Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 84) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 146 wird wie folgt geändert:
	1. Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	2. Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:



	Artikel 5
	Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes
	Das Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 87) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	2. In § 51 Absatz 2a Satz 1 wird die Angabe „§ 70“ durch die Angabe „§ 71“ ersetzt.
	3. Die Überschrift des Kapitels 10 wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„Kapitel 10
	Straf- und Bußgeldvorschriften“.


	4. Nach der Überschrift des Kapitels 10 werden die folgenden §§ 69 bis 69c eingefügt:
	„§ 69
	Strafvorschriften

	§ 69a
	Strafvorschriften zur Verordnung (EWG) Nr. 3254/91

	§ 69b
	Strafvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 338/97

	§ 69c
	Strafvorschriften zur Verordnung (EU) Nr. 1143/2014


	5. Der bisherige § 69 wird zu § 70 und wird wie folgt geändert:
	6. Die bisherigen §§ 70 bis 71a werden durch den folgenden § 71 ersetzt:
	§ 71 „
	Verwaltungsbehörde


	7. In § 72 Satz 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „Ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 69 Absatz 1 bis 6 oder eine Straftat nach § 71 oder § 71a begangen worden, so können“ durch die Angabe „Ist eine Straftat nach den §§ 69 bis 69b oder 69c ...


	Artikel 6
	Änderung des Bundesjagdgesetzes
	Das Bundesjagdgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 87) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Nach § 2 Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingefügt:
	2. § 36 wird wie folgt geändert:
	3. § 38 wird durch den folgenden § 38 ersetzt:
	§ 38 „
	Strafvorschriften


	4. § 38a wird gestrichen.
	5. In § 39 Absatz 2 Nummer 5 wird die Angabe „§ 36 Absatz 1 Nummer 1, 2 Buchstabe b, auch in Verbindung mit Absatz 3, Nummer 2a Buchstabe b, auch in Verbindung mit Absatz 3, Nummer 2b, auch in Verbindung mit Absatz 3, Nummer 3, auch in Verbindung mit ...
	6. In § 41 Absatz 1 Nummer 1 wird nach der Angabe „§ 38“ die Angabe „Absatz 1 Nummer 1 bis 3 oder 4 oder Absatz 7“ eingefügt.


	Artikel 7
	Änderung der Bundeswildschutzverordnung
	Die Bundeswildschutzverordnung vom 25. Oktober 1985 (BGBl. I S. 2040), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Juni 2018 (BGBl. I S. 1159) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 2 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
	2. § 5a wird durch den folgenden § 5a ersetzt:
	„§ 5a
	Straftaten




	Artikel 8
	Änderung des Abfallverbringungsgesetzes
	Das Abfallverbringungsgesetz vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 18 wird wie folgt geändert:
	2. Die §§ 18a bis 18c werden gestrichen.
	3. § 19 wird durch den folgenden § 19 ersetzt:
	„§ 19
	Einziehung


	4. Der Anhang wird gestrichen.


	Artikel 9
	Änderung des Pflanzenschutzgesetzes
	Das Pflanzenschutzgesetz vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 350) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu den §§ 68 und 69 durch die folgende Angabe ersetzt:
	2. In § 2 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 ...
	3. Nach § 13 Absatz 2 Satz 4 wird der folgende Satz eingefügt:
	4. In § 58 Absatz 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „§§ 11, 40, 46 und 68“ durch die Angabe „§§ 40 und 46“ ersetzt.
	5. Nach der Überschrift des Abschnitts 13 werden die folgenden §§ 68 und 68a eingefügt:
	§ 68 „
	Strafvorschriften

	§ 68a
	Strafvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1107/2009


	6. Der bisherige § 68 wird zu § 69 und wird wie folgt geändert:
	7. Der bisherige § 69 wird durch den folgenden § 69a ersetzt:
	„§ 69a
	Einziehung




	Artikel 10
	Änderung des Chemikaliengesetzes
	Das Chemikaliengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 86) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu den §§ 27b bis 27d durch die folgende Angabe ersetzt:
	2. § 12f wird wie folgt geändert:
	3. § 12g Absatz 1 Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
	4. § 26 wird wie folgt geändert:
	5. § 27 wird wie folgt geändert:
	6. Nach § 27a wird der folgende § 27b eingefügt:
	„§ 27b
	Zuwiderhandlungen gegen Abgabevorschriften


	7. Der bisherige § 27b wird zu § 27c und wird wie folgt geändert:
	Strafvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006“.

	8. Der bisherige § 27c wird gestrichen.
	9. Nach § 27c werden die folgenden §§ 27d bis 27f eingefügt:
	„§ 27d
	Strafvorschriften zur Verordnung (EU) 2024/573

	§ 27e
	Strafvorschriften zur Verordnung (EU) 2024/590

	§ 27f
	Schwere Chemikalienstraftaten


	10. Der bisherige § 27d wird durch den folgenden § 27g ersetzt:
	„§ 27g
	Einziehung




	Artikel 11
	Änderung der Chemikalien-Sanktionsverordnung
	Die Chemikalien-Sanktionsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2016 (BGBl. I S. 1175), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 15. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 11) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	2. In § 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3 Satzteil vor Satz 2, Absatz 1a bis 4 des Chemikaliengesetzes wird bestraft, wer gegen Artikel 67 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 19...
	3. § 2 wird wie folgt geändert:
	4. § 3 wird wie folgt geändert:
	5. In § 4 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3 Satzteil vor Satz 2, Absatz 1a bis 4 des Chemikaliengesetzes wird bestraft, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. ...
	6. § 5 wird wie folgt geändert:
	7. In § 6 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3 Satzteil vor Satz 2, Absatz 1a bis 4 des Chemikaliengesetzes wird bestraft, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. J...
	8. § 7 wird wie folgt geändert:
	9. In § 8 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „Nach § 27 Absatz 1 Nummer 3 Satzteil vor Satz 2, Absatz 1a bis 4 des Chemikaliengesetzes wird bestraft, wer gegen die Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai ...
	10. § 9 wird wie folgt geändert:
	11. § 10 wird durch den folgenden § 10 ersetzt:
	§ 10 „
	Straftaten nach der Verordnung (EU) 2019/1021


	12. In § 11 Absatz 1 und 2 wird jeweils nach der Angabe „Verordnung (EU) 2019/1021“ die Angabe „in der Fassung vom 26. November 2025“ eingefügt.
	13. § 12 wird gestrichen.
	14. § 13 wird zu § 12 und wird wie folgt geändert:
	15. § 14 wird gestrichen.
	16. § 15 wird zu § 13 und wird wie folgt geändert:


	Artikel 12
	Änderung der Chemikalien-Ozonschichtverordnung
	Die Chemikalien-Ozonschichtverordnung vom… wird wie folgt geändert:
	1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	2. Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 2 eingefügt:
	3. Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.


	Artikel 13
	Änderung der Chemikalien-Klimaschutzverordnung
	Die Chemikalien-Klimaschutzverordnung vom 14. April 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 100) wird wie folgt geändert:
	1. Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 2 eingefügt:
	2. Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 4 und wird wie folgt geändert:
	3. Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden zu den Absätzen 5 und 6.


	Artikel 14
	Änderung der Chemikalien-Verbotsverordnung
	Die Chemikalien-Verbotsverordnung vom 20. Januar 2017 (BGBl. I S. 94; 2018 I S. 1389), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 86) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 12 wird wie folgt geändert:
	2. § 13 wird durch den folgenden § 13 ersetzt:
	„§ 13
	Straftaten




	Artikel 15
	Änderung der Biozidrechts-Durchführungsverordnung
	Die Biozidrechts-Durchführungsverordnung vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3706) wird wie folgt geändert:
	1. Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„§ 17
	Ordnungswidrigkeiten“.


	2. Absatz 3 wird gestrichen.


	Artikel 16
	Änderung des Gerichtskostengesetzes
	Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 2014 (BGBl. I S. 154), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 349) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In Anlage 1 (Kostenverzeichnis) Nummer 9002 Spalte Höhe wird die Angabe „3,50 €“ durch die Angabe „5,50 €“ ersetzt.


	Artikel 17
	Änderung des Gesetzes über Gerichtskosten in Familiensachen
	Das Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2666), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 8. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 318) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In Anlage 1 (Kostenverzeichnis) Nummer 2002 Spalte Höhe wird die Angabe „3,50 €“ durch die Angabe „5,50 €“ ersetzt.


	Artikel 18
	Änderung des Gerichts- und Notarkostengesetzes
	Das Gerichts- und Notarkostengesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 320) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In Anlage 1 (Kostenverzeichnis) Nummer 31002 Spalte Höhe wird die Angabe „3,50 €“ durch die Angabe „5,50 €“ ersetzt.


	Artikel 19
	Folgeänderungen
	(1) Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 20. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 95) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 98 wird wie folgt geändert:
	1. Absatz 7 wird gestrichen.
	2. Absatz 8 wird zu Absatz 7.


	(2) Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 6 des Gesetzes vom 20. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 95) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 74 Absatz 2 Satz 1 Nummer 25 wird durch die folgende Nummer 25 ersetzt:

	(3) Die FIDE-Verzeichnis-Verordnung vom 5. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2057), die zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 1 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe c wird durch den folgenden Buchstaben c ersetzt:

	(4) Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 20. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 95) geändert worden ist, wird wie folgt g...
	In § 81a Absatz 2 Satz 3 und 4 wird jeweils die Angabe „§ 30 Absatz 2a“ durch die Angabe „§ 30 Absatz 3a“ ersetzt.

	(5) Das Außenwirtschaftsgesetz vom 6. Juni 2013 (BGBl. I S. 1482), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 27) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 19 wird wie folgt geändert:
	1. Absatz 7 wird gestrichen.
	2. Absatz 8 wird zu Absatz 7.


	(6) Die Anbaumaterialverordnung vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1964), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 13. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 277) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 21 Absatz 2 wird die Angabe „§ 68 Absatz 1 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes“ durch die Angabe „§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes“ ersetzt.

	(7) Die Verordnung zur Bekämpfung der Blauschimmelkrankheit des Tabaks vom 13. April 1978 (BGBl. I S. 502), die zuletzt durch Artikel 13 der Verordnung vom 10. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2113) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 5 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 68 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Pflanzenschutzgesetzes“ durch die Angabe „§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes“ ersetzt.

	(8) Die Reblausverordnung vom 27. Juli 1988 (BGBl. I S. 1203), die zuletzt durch Artikel 9 der Verordnung vom 10. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2113) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 7 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 68 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Pflanzenschutzgesetzes“ durch die Angabe „§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes“ ersetzt.

	(9) Die Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992 (BGBl. I S. 1410), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 27. Juni 2013 (BGBl. I S. 1953) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 4 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 68 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Pflanzenschutzgesetzes“ durch die Angabe „§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes“ ersetzt.

	(10) Die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung vom 10. November 1992 (BGBl. I S. 1887), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 24. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 216) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 8 wird wie folgt geändert:
	1. In Absatz 1 wird die Angabe „§ 69 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 6 des Pflanzenschutzgesetzes“ durch die Angabe „§ 68 Absatz 1 Nummer 6 des Pflanzenschutzgesetzes“ ersetzt.
	2. In Absatz 2 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 68 Absatz 1 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes“ durch die Angabe „§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes“ ersetzt.


	(11) Die Verordnung zur Bekämpfung der Bakteriellen Ringfäule und der Schleimkrankheit vom 5. Juni 2001 (BGBl. I S. 1006, 1008), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 10. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2113) geändert worden ist, wird wie folgt geän...
	In § 14 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 68 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Pflanzenschutzgesetzes“ durch die Angabe „§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes“ ersetzt.

	(12) Die Verordnung über das Inverkehrbringen und die Aussaat von mit bestimmten Pflanzenschutzmitteln behandeltem Maissaatgut vom 11. Februar 2009 (BAnz. S. 519), die zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 27. Juni 2013 (BGBl. I S. 1953) geändert...
	In § 6 wird die Angabe „§ 68 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Pflanzenschutzgesetzes“ durch die Angabe „§ 69 Absatz 2 Nummer ´3 des Pflanzenschutzgesetzes“ ersetzt.

	(13) Die Verordnung zur Bekämpfung des Kartoffelkrebses und der Kartoffelzystennematoden vom 6. Oktober 2010 (BGBl. I S. 1383), die zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 10. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2113) geändert worden ist, wird wie folgt geänd...
	In § 16 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 68 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Pflanzenschutzgesetzes“ durch die Angabe „§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes“ ersetzt.

	(14) Die Pflanzenbeschauverordnung vom 13. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 277, S. 3) wird wie folgt geändert:
	In § 22 Absatz 3 wird die Angabe „§ 68 Absatz 1 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes“ durch die Angabe „§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes“ ersetzt.

	(15) Die Pflanzenschutz-Geräteverordnung vom 27. Juni 2013 (BGBl. I S. 1953, 1962), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 507) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 7 wird die Angabe „§ 68 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Pflanzenschutzgesetzes“ durch die Angabe „§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes“ ersetzt.

	(16) Die Pflanzenschutz-Saatgutanwendungsverordnung vom 22. Juli 2016 (BGBl. I S. 1782) wird wie folgt geändert:
	In § 4 wird die Angabe „§ 68 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Pflanzenschutzgesetzes“ durch die Angabe „§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes“ ersetzt.

	(17) Die Pflanzenbeständeschutzverordnung vom 13. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 277) wird wie folgt geändert:
	In § 7 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 68 Absatz 1 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes“ durch die Angabe „§ 69 Absatz 2 Nummer 3 des Pflanzenschutzgesetzes“ ersetzt.

	(18) Die Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 16 wird wie folgt geändert:
	1. In Absatz 1 wird die Angabe „§ 69 Absatz 3 Nummer 27 Buchstabe b des Bundesnaturschutzgesetzes“ durch die Angabe „§ 70 Absatz 3 Nummer 27 Buchstabe b des Bundesnaturschutzgesetzes“ ersetzt.
	2. In Absatz 2 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 69 Absatz 3 Nummer 27 Buchstabe c des Bundesnaturschutzgesetzes“ durch die Angabe „§ 70 Absatz 3 Nummer 27 Buchstabe c des Bundesnaturschutzgesetzes“ ersetzt.


	(19) Das Ausführungsgesetz Seerechtsübereinkommen 1982/1994 vom 6. Juni 1995 (BGBl. I S. 778), das durch Artikel 550 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In Artikel 12 Satz 1 wird die Angabe „unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten (§ 330d Nr. 4, 5 des Strafgesetzbuches)“ durch die Angabe „unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten (§ 330d Absatz 1 Nummer 6, 7 des Strafgesetzbuches)“ e...

	(20) Das Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) wird wie folgt geändert:
	1. Artikel 1 Nummer 15 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd wird gestrichen.
	2. In Artikel 4 Absatz 3 wird die Angabe „und 15 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd“ gestrichen.


	Artikel 20
	Inkrafttreten
	Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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